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1 Einleitung 

Am 01.01.2020 trat das Gesetz über die Pflegeberufe (Pflegeberufegesetz – 

PflBG) in Kraft. Es geht einher mit einer Neuausrichtung der Pflegeausbildungen in 

Deutschland und ist das Produkt eines langwierigen Disputes zwischen Befürwortern 

und Gegnern einer generalistisch ausgerichteten Pflegeausbildung. Diese sollte die 

bisherigen pflegerischen Kernberufe der Alten-, Kinderkranken- und Krankenpflege 

zu einem neuen Berufsbild Pflege zusammenführen und für die berufliche Pflege von 

Menschen aller Altersgruppen befähigen. International entspricht diese Ausrichtung 

der Pflegeausbildung der Norm. Für Deutschland stellt sie jedoch ein Novum dar. 

Sowohl Befürworter als auch Gegner der generalistischen Ausbildung stützen ihren 

Standpunkt mit stetig steigenden Anforderungen an Pflegefachpersonen aller 

Bereiche, der mit einem Umbruch innerhalb der zur Ausübung der einzelnen Pflege-

berufe notwendigen Kompetenzen einherginge, sowie einer erhofften Attraktivitäts-

steigerung des Berufsbildes. Auch weitere Ausbildungskonzeptionen flossen in die 

kontrovers geführte Diskussion mit ein.2  

Letztlich wurde ein Kompromiss geschaffen, der alle Parteien zufriedenstellen sollte 

und doch keinen zufrieden hinterließ: Eine Ausbildung, die sowohl die Qualifikation 

zum generalistischen Abschluss der „Pflegefachfrau“ und des „Pflegefachmannes“ 

enthält und dennoch die spezialisierten Abschlüsse in der Alten- und 

Kinderkrankenpflege weiterführt. Eine Ausbildung deren Komplexität in Ausgestal-

tung und Umsetzung vor allem für die durchführenden Schulen eine große Heraus-

forderung darstellt. Hierbei spielt auch ein künstliches Ungleichgewicht in den 

Kompetenzanforderungen der Prüfungen eine Rolle, das aus den Anlagen der 2018 

beschlossenen Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für die Pflegeberufe 

(Pflegeberufe-Ausbildungs- und -Prüfungsverordnung – PflAPrV) hervorgeht 

und die benötigten Kompetenzen für den Abschluss in der Altenpflege deutlich 

niedriger ansetzt.3  

Sechs Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes soll eine Evaluation des Wahlverhaltens 

der Auszubildenden für das dritte Ausbildungsjahr durch die Bundesministerien für 

Gesundheit (BMG) sowie für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 

erfolgen, auf deren Grundlage der Deutsche Bundestag erneut über die Abschaffung 

oder Beibehaltung der eigenständigen Abschlüsse in der Alten- bzw. 

 
2 vgl. Moses 2015: 134 f.; Kühn-Hempe/Thiel 2013: 13, 70-124; Stöver 2010: 84 f.; Görres/ Wicha 2006: 
228; BLAG 2012: 5 ff. 
3 vgl. Weidner 2018: 1-2 
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Kinderkrankenpflege beraten wird.4 Die Glut des zuvor benannte Disput ist mit 

Verabschiedung und Inkrafttreten des Gesetzes also keineswegs erloschen. 

Spätestens mit Vorliegen der Evaluationsergebnisse wird ein erneutes Aufflammen 

erwartet.  

Richtungsweisend für die Zielsetzung dieser Arbeit war zum einen die Frage danach, 

wieso die generalistische Ausbildung sich nicht in Gänze durchsetzen konnte. Zum 

anderen die davon abgeleitete Frage, was man in einem nächsten Anlauf anders 

angehen könnte, um dieses Ziel doch noch zu erreichen. Zur Klärung dessen wurde 

angestrebt, den stattgefundenen Diskurs, der in der aktuellen Gesetzgebung 

mündete, mit der Zielsetzung aufzuarbeiten und zu analysieren, dahinterstehende 

Prozesse und Zusammenhänge aufzudecken und zu verstehen, um hiervon 

Handlungsempfehlungen ableiten zu können. Der Weg dorthin soll über die 

Durchführung einer kritischen Diskursanalyse nach Jäger führen. Da ein solches 

Unterfangen den Rahmen dieser Masterthesis jedoch sprengen würde, wird die 

eigentliche Diskursanalyse vorerst zurückgestellt und die Vorbereitung dieser als 

Kernaufgabe vorliegender Arbeit festgelegt.  

Dahingehend wird in Kapitel 2 zunächst definiert, was unter einer kritischen Dis-

kursanalyse zu verstehen ist und was genau benötigt wird, um mit dieser beginnen 

zu können. Jäger spricht hierbei von einer Materialgrundlage. Die Erarbeitung einer 

Materialgrundlage für die angestrebte Diskursanalyse zur generalistischen 

Pflegeausbildung ist das Ziel dieser Masterarbeit. Zur Präzisierung dieser Zielsetzung 

wurden Leitfragen formuliert, die sich von den Inhalten des Kapitel 2 ableiten und 

dieses als „Zwischenfazit I“ abschließen (Kapitel 2.3).  

Die Beantwortung dieser Leitfragen erfolgte in zwei aufeinander aufbauenden 

Arbeitsschritten. Den ersten Schritt bildete eine Literaturanalyse zur Pflegeaus-

bildung in Deutschland, insbesondere zum Themenschwerpunkt einer möglichen Zu-

sammenführung der pflegerischen Kernberufe sowie dem Gesetzgebungsverfahren 

des PflBG und zugehöriger PflAPrV. Die Methodik dieser Analyse wird in Kapitel 3 

beschrieben. Die Vorstellung daraus resultierender Zwischenergebnisse folgt in den 

Kapiteln 4 und 5. Ein Abgleich der Zwischenergebnisse mit den Leitfragen dieser 

Arbeit ermöglichte, diese bereits teilweise zu beantworten und bis dahin noch 

ausstehende Informationen und Klärungsbedarfe aufzuzeigen, siehe hierzu das 

„Zwischenfazit II“ (Kapitel 5.3).  

 
4 vgl. SPD-Bundesfraktion 2017: o.S. 
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Mit dem Ziel, die verbleibenden Lücken zu schließen und bereits vorliegende 

Ergebnisse besser einordnen zu können, wurden in einem zweiten Schritt 

Experteninterviews durchgeführt und ausgewertet. Eine ausführliche methodische 

Beschreibung dessen findet sich in Kapitel 6. Dem folgt die Synthese der Inter-

viewinhalte in Kapitel 7. Basierend auf dieser Synthese und den Zwischenergebnis-

sen der Literaturanalyse konnten in Kapitel 8 die Leitfragen beantwortet und die 

angestrebte Materialgrundlage ausformuliert werden. Die Arbeit schließt ab mit dem 

Fazit in Kapitel 9. Dieses beinhaltet auch eine aktualisierte Zielsetzung für die mit 

dieser Arbeit vorbereitete Diskursanalyse, als Nebenprodukt des beschriebenen 

Arbeitsprozesses.  

2 Diskursanalyse  

Im folgenden Kapitel werden die Leitfragen dieser Masterarbeit hergeleitet. Hierzu 

wird zunächst die Diskurstheorie von Michel Foucault vorgestellt sowie auf deren 

Adaption im deutschsprachigen Raum eingegangen. Danach wendet sich der Blick 

auf die kritischen Diskursanalyse nach Jäger mit einem Fokus auf die zum Start dieser 

benötigten Informationen und Materialien. Das Kapitel schließt mit dem 

„Zwischenfazit I“ und den darin ausformulierten Leitfragen dieser Arbeit.  

2.1 Die Foucault‘sche Diskurstheorie und deren Adaption 

Der von 1926-1984 lebende französische Philosoph und Psychologe Michel Foucault 

arbeitete – für einen Philosophen eher ungewöhnlich – historische Materialien empi-

risch auf und verknüpfte die so erworbenen Erkenntnisse mit gegenwartsbezogenen 

Fragestellungen.5 Im Folgenden werden die Grundzüge der Foucault‘schen Diskurs-

theorie dargestellt. 

2.1.1 Wissen – Wahrheit – Macht  

Laut Foucault schöpft das einzelne Subjekt seine Wahrheiten – im Sinne von als 

legitim anerkanntem Wissen – aus sozial konstruierten, gesellschaftlichen 

Wissensvorräten, die Inhalte wie Regeln, Normen und Verhaltensweisen umfassen.6 

Diese Wissensvorräte werden maßgeblich „in Diskursen gesellschaftlich produziert, 

legitimiert, kommuniziert und transformiert“.7 Als Diskurse gelten hierbei „meist (mehr 

 
5 vgl. Keller 2008: 7-12  
6 vgl. Keller 2011b: 125-130 
7 ebd.: 125 
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oder weniger) öffentliche, geplante und organisierte Diskussionsprozesse“, die sich 

jeweils auf ein spezifisches Thema von gesellschaftlichem Belang beziehen.8 Jede 

Gesellschaft hat dabei ihre eigenen Mechanismen und Instanzen, durch die 

Wahrheiten gefunden bzw. Wahr von Falsch unterschieden wird. Hingegen betont er, 

dass es keine absolute Wahrheit gäbe, die im Rahmen eines Diskurses aufgedeckt 

wird und dann endlose uneingeschränkte Gültigkeit erhält. Stattdessen spricht er von 

aktuell gültigen Wahrheiten im Sinne von Wissen, das zu einem bestimmten Zeitpunkt 

in einer bestimmten Gesellschaft als wahr anerkannt wird. Foucault geht es hierbei 

jedoch nicht um eine philosophische oder schlicht logische „Theorie der Wahrheit“ 

sondern vielmehr um eine empirische Kritik des „Wahr-Sagens“.9 

"[...] es gibt einen Kampf 'um die Wahrheit', oder zumindest 'im Umkreis der Wahrheit', wobei 
[…] gesagt werden soll, daß ich unter Wahrheit nicht 'das Ensemble der wahren Dinge die 
zu entdecken oder zu akzeptieren sind' verstehe, sondern 'das Ensemble der Regeln, nach 
denen das Wahre vom Falschen geschieden und das Wahre mit spezifischen 
Machtwirkungen ausgestattet wird'; daß es nicht um den Kampf 'für die Wahrheit' geht, 
sondern um einen Kampf um den Status der Wahrheit und um ihre ökonomisch-politische 
Rolle. [...]"10 

Laut ihm wird in Diskursen die Realität der Subjekte konstruiert und definiert, ab-

weichendes Wissen ausgeschlossen. Sie spiegeln und bestimmen zugleich die 

Gesellschaft und gehen untrennbar einher mit der Macht. Denn durch das Tragen 

von jeweils gültigem Wissen bestimmen Diskurse nicht nur Verhalten, sie induzieren 

zudem weitere Diskurse und strukturieren gesellschaftliche Machtverhältnisse. 

Politische Macht ist in diesem Sinne zunehmend auch ein Kampf um die 

Deutungshoheit und die Durchsetzung der eigenen Wahrheiten.11  

„Die Diskurse ebenso wenig wie das Schweigen sind ein für allemal der Macht unterworfen 
oder gegen sie gerichtet. Es handelt sich um ein komplexes und wechselhaftes Spiel, in dem 
der Diskurs gleichzeitig Machtinstrument und -effekt sein kann, […]. Der Diskurs befördert 
und produziert Macht; er verstärkt sie, aber er unterminiert sie auch, er setzt sie aufs Spiel, 
macht sie zerbrechlich und aufhaltsam."12 

Macht beschreibt Foucault jedoch nicht als „eine Mächtigkeit einiger Mächtiger“. 

Vielmehr spricht er von sehr komplexen gesellschaftlichen Vorgängen und misst dem 

einzelnen Subjekt nur bedingte Einflussnahme hierauf bei, da Diskurse sehr viel 

mehr Wissen transportieren, als dem einzelnen bewusst ist. Er beschreibt sie als 

überindividuell und die Realität dennoch über dazwischentretende, tätige Subjekte 

 
8 vgl. Keller et al. 2011: 7 
9 vgl. Jäger 2015: 12, Jäger/Jäger 2007: 20-37, Jäger 2011: 91 f.; Keller 2011b: 125; Foucault 1978: 51; 
Foucault/Raulet 1983: 38, zit. n. Veyne 2017: 37 
10 Foucault 1978: 53 
11 vgl. Jäger 2011: 91-97; Keller 2008: 16; Keller et al. 2011: 9; Keller 2011b: 140 
12 Foucault 1983: 48 
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formend. Diese füllen die Diskurse mit Leben und können sie dennoch als einzelne 

Person kaum kontrollieren.13  

„Alle Menschen stricken zwar am Diskurs mit, aber kein einzelner und keine einzelne Gruppe 
bestimmt den Diskurs oder hat genau das gewollt, was letztlich dabei herauskommt.“14 

Denn Foucault ist „der Überzeugung, daß etwas in uns (der ‚Diskurs‘ oder die 

Sprache selbst) immer schon viel länger denkt als wir.“15 Der Geschichts- und 

Erziehungswissenschaftler Ulrich Brieler bezeichnet dieses Zusammenspiel von 

Diskurs und Historie als „Unerbittlichkeit der Historizität“. Er bringt damit den 

unumstößlichen Zusammenhang des Vergangenen mit der Gegenwart zum Ausdruck 

und verdeutlicht so das Ausmaß des historischen Einflusses auf aktuelle 

Geschehnisse und Sichtweisen. Das aktuell gültige Wissen ist letztlich immer nur das, 

was wir „über die mit Scheuklappen versehenen Diskurse“ wahrnehmen. Dieser 

sichtbare Teil erscheint uns vertraut und schlüssig. Er blendet jedoch die Entstehung 

bzw. den Prozess der Legitimation dieses Wissens aus. Doch auch wenn wir den 

dahinterliegenden Entstehungsprozess nicht wahrnehmen, bleibt er doch in dem 

aktuell gültigen Wissen enthalten und für uns richtungsweisend, schließt er doch alle 

anderen Wahrheiten aus. Durch Rekonstruktion dieses unbewussten Teiles, kann 

das vertraute anerkannte Wissen jedoch plötzlich auch lückenhaft und unvernünftig 

erscheinen bzw. erstmals auf diese Weise in unser Bewusstsein dringen.16 

Insgesamt ist ein Diskurs jedoch nichts, was sich ohne weiteres nachvollziehen und 

in Gänze durchblicken lässt. Es ist ein komplexes, ineinander verwobenes Netz – ein 

„diskursives Gewimmel“. Das Ziel einer Diskursanalyse (DA) liegt deshalb zunächst 

einmal darin, dieses zu entwirren, um darauf aufbauend die jeweils gültige Wahrheit 

sowie die Prozesse derer Legitimation zu rekonstruieren, Macht und 

Machtverteilungen zu problematisieren und die gesellschaftliche Wirkung all dessen 

zu analysieren.17  

„Foucaults vagabundierendes Interesse richtet sich auf die formalen Bedingungen der 
Produktion von Wissenscodes […], die Regeln der Produktion und Kontrolle von Diskursen, 
der Erzeugung, Aufrechterhaltung und Transformation von gesellschaftlichen Wissens-
beständen, den Zusammenhang von Wissen und Macht sowie die institutionellen und 
diskursiven Formen der Subjektkonstitution.“18 

 
13 vgl. Ebd., Jäger/Jäger 2007: 22 ff., Jäger 2011: 96; Keller 2011b: 139 
14 Jäger/Jäger 2007: 24 
15 Veyne 2017: 32 
16 vgl. Brieler 1998: 631-664; Veyne 2017: 32  
17 vgl. Jäger/Jäger 2007: 20-30; Jäger 2015: 92; Keller 2011b: 125 
18 Keller et al. 2011: 12 f. 
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Foucault hat keine ausformulierte Methode der Diskursanalyse hinterlassen. Sein 

eigenes Vorgehen lässt sich jedoch aus seinen Schriften rekonstruieren, die er selbst 

mit „Werkzeugkisten“ vergleicht, aus denen man sich das passende Werkzeug 

herausnehmen und anwenden, dem man bei Bedarf aber auch weitere geeignete 

Werkzeuge hinzufügen oder bereits vorhandene abändern kann.19  

2.1.2 Adaption im deutschsprachigen Raum  

Die Rezeption der Foucault‘schen Lehren im deutschsprachigen Raum lief zunächst 

nur schleppend an. Da sie sich kaum einer einzelnen Wissenschaft zuordnen ließen, 

gingen erste Implementierungsansätze seiner Lehren damit einher, Foucaults 

Denken „auf Distanz zur eigenen Disziplin“ zu halten. Seit etwa 1990 lässt sich 

schließlich über nahezu alle Disziplinen hinweg ein Rezeptionsschub beobachten.20   

Umfangreiche operationale Anschlüsse an Foucault finden sich heute über den engeren 
Bereich der Philosophie als traditionellem Ort der Beschäftigung mit Foucault hinaus in 
nahezu allen Einzelwissenschaften und ihren Subdisziplinen.21 

Maßgeblich erfolgte die Rezeption in Deutschland jedoch im Bereich der Geschichts-

wissenschaft und der Sozialwissenschaften. Die historische Diskursforschung geht 

davon aus, dass die Weitergabe historischer Begebenheiten und Strukturen in 

jeglicher Form stets konstruiert ist und lediglich eine „re-präsentierte“ Version der 

Realität darstellt. In dieser Annahme sucht sie nach Regeln und Formen dieser 

Repräsentation, was jedoch nicht zur Zielsetzung dieser Arbeit passt. Die 

Sozialwissenschaftliche Diskursforschung hingegen strebt die Rekonstruktion der 

Wirklichkeit und das Aufdeckung latenter Machtstrukturen an, wodurch sie für die 

angestrebte Diskursanalyse geeignet erscheint.22  

Der Sprachwissenschaftler Siegfried Jäger ist ein renommierter Vertreter der sozial-

wissenschaftlichen Diskursforschung. Er forscht und publiziert vom Duisburger 

Institut für Sprach- und Sozialforschung (DISS) aus zu gesellschaftlichen 

Entwicklungen. Dabei nutzt er die von ihm am DISS entwickelte Methode der 

kritischen Diskursanalyse (KDA). Der Ansatz versteht sich als interdisziplinär. 

Jäger bezeichnet die eng an den Foucault‘schen Schriften orientierte KDA als 

„angewandte Diskurstheorie“ sowie als ein Konzept qualitativer Sozial- und 

 
19 vgl. Jäger 2015: 8; Foucault 2002: 527 ff., 648-653, 882-888, zit. n. Keller 2008: 11 
20 vgl. Honneth 2017: 17 ff.; Kammler/Paar/Schneider 2014: 307 ff. 
21 ebd.: 309 
22 vgl. Landwehr 2008: 9-25; Keller 2011b: 1-37 
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Kulturforschung, die sich aber auch auf weitere Disziplinen, wie die Linguistik, 

beziehe.23  

„Und darum geht es: Die Ermittlung von möglichen Aussagen als den Atomen der Diskurse. 
Kritische Diskursanalyse ist an Inhalten und Verhältnissen interessiert, die sie kritisiert. Sie 
tut dies, ohne sich im Besitz objektiver Wahrheit zu wähnen […]. Zudem erfasst 
Diskursanalyse historisch relevante, aber auch in der Gegenwart noch mit einem 
Wahrheitswert aufgeladene Diskurse und macht sie damit kritisierbar und potenziell 
veränderbar.“24 

Er formuliert, Kritik könne bereits in der Analyse selbst bestehen und habe stets auch 

ein „utopisches Potential“ oder anders formuliert: Kritik schafft die Möglichkeit, dem 

Ist-Zustand Alternativen gegenüber zu stellen. Die KDA nach Jäger zielt meist auf 

gesellschaftlich brisante Fragestellungen ab. Diese Brisanz kommt in der Regel 

jedoch erst im Laufe der Analyse vollständig zum Vorschein. Sie nimmt nicht nur 

einzelne Kategorien in den Blick, sondern versucht stets den gesamten Diskurs in die 

Analyse mit einzubeziehen. Hierzu wird angestrebt alle in der Bearbeitung 

auftretenden Fragen in die Analyse aufzunehmen und durch eigens angepasste 

Instrumente zu beantworten. Mehrfach betont wird der Einfluss der Forschenden 

selbst, die dem zu analysierenden Diskurs nie neutral gegenüberstehen, da sie ihre 

Sozialisation nicht einfach abzulegen vermögen. Zudem würden Forschende durch 

die Analyse eines Diskurses selbst Teil dieses werden. All dies sei nicht zu vermeiden 

und müsse entsprechend reflektiert werden.25  

„Die Wissenschaftlerin/der Wissenschaftler fängt nicht bei Null an, sondern sie/er steht auf 
den Schultern seiner wissenschaftlichen Vorfahren und zugleich ist sie/er eingebunden in 
einen laufenden aktuellen wissenschaftlichen Diskurs ihrer/seiner Disziplin(en). Das 
bedeutet auch, dass er/sie sich mit seinen/ihren Analysen auf die diskursiven Kämpfe 
einlässt, sowohl im wissenschaftlichen Spezialdiskurs als auch im politischen Diskurs.“26 

Die Ziele der KDA erscheinen geeignet, die Debatte zur generalistischen Pflege-

ausbildung in Deutschland aufzuarbeiten. Auch hinter dieser zeichnet sich eine 

gesellschaftliche Brisanz ab und die beschriebene Möglichkeit Kritik daran zu üben 

und damit alternative Wahrheiten aufzuzeigen oder gar zu ermöglichen deckt sich mit 

der in Kapitel 1 benannten Zielsetzung.  

Der Soziologe Reiner Keller hat seit 2011 den Lehrstuhl für Soziologie der Universität 

Augsburg inne, ist Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Soziologie 

(DGS) und forscht schwerpunktmäßig im Bereich der wissenssoziologischen 

 
23 vgl. Essig-Gutschmidt 2020: o.S.; Jäger 2020: o.S.; Kammler/Paar/Schneider 2014: 344 f; Jäger/Jäger 
2007: 17 ff. und Keller 2011b: 141; Jäger 2015: 7 f. 
24 Jäger 2015: 8 f. 
25 vgl. Jäger 2015: 10 ff., 157; Jäger/Jäger 2007: 34; Kammler/Paar/Schneider 2014: 344 
26 Jäger 2015: 145 
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Diskursanalyse und -theorie. 27 Seine Veröffentlichungen zur Thematik bestechen 

durch Klarheit und Stringenz, aber auch durch eine vertiefte Auseinandersetzung mit 

der wissenschaftstheoretischen Einordnung. Er geht dabei auch mehrfach inhaltlich 

auf die KDA ein, wie Siegfried Jäger und das DISS sie beschreiben. Diese 

Ausführungen erwiesen sich als hilfreich in der Erschließung der Diskurstheorie und 

-analyse. Ebenso das Wörterbuch „DiskursNetz“ von Wrana et al. (2014), an dem 

auch Reiner Keller mitwirkte. Es ist interdisziplinär ausgerichtet und bringt Ordnung 

in die vielfältige Terminologie dieses Forschungsfeldes.  

Es folgt eine Beschreibung der Voraussetzungen, die zur Grundlegung einer KDA 

nach Jäger benötigt werden. Diese Ausführungen beziehen sich maßgeblich auf die 

Veröffentlichungen von Siegfried Jäger, stellenweise auch von Reiner Keller aus den 

Jahren 2007 bis 2011. 

2.2 Vorbereitung einer Diskursanalyse - Die Materialgrundlage 

„Diskurse produzieren und prozessieren Deutungszusammenhänge, die Wirklichkeit in 
spezifischer Weise konstituieren. Dies hat Folgen für die Diskursforschung, insbesondere 
für die Datenerhebung: Wenn Gegenstände durch Diskurse erst in ihrer spezifischen, 
erkennbaren Gestalt geschaffen werden, kann nicht vom Gegenstand ausgehend ein 
Diskurs erschlossen werden.“28 

Das heißt, man kann eine Diskursanalyse nicht beginnen, indem man den 

betreffenden Diskurs – bildhaft gesprochen – vor sich ausbreitet und Stück für Stück 

analysiert, da sich eben erst durch die Analyse selbst ein immer klareres Bild davon 

zusammensetzen lässt. Aus diesem Grund begleitet eine Diskursanalyse stets ein 

breit angelegter Suchprozess, bei dem Schlüsselbegriffe und Orientierungspunkte 

immer nur vorläufige Gültigkeit erhalten. Denn gerade die Suche nach diesen bzw. 

danach, welches Wissen durch Diskurse zu anerkannten Wahrheiten erhoben wird 

und welche Prozesse hierzu führen, machen eine Diskursanalyse im Kern aus.29 Die 

Frage, die sich zunächst stellt, ist also: Wo fange ich an? 

Zu Beginn eines solchen Projektes steht folglich eine Phase der Orientierung, inner-

halb derer der Diskurs in seinen groben Zügen charakterisiert und skizziert sowie die 

Basis des zu analysierenden (Ausgangs-)Materials herausgearbeitet wird. Jäger 

spricht hierbei von einer Materialgrundlage, mit deren Erarbeitung man sich bereits 

 
27 vgl. Blätter-Mink o.J.: o.S. 
28 Keller 2011a: 72 
29 vgl. Keller 2011a: 72 
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vor Beginn eines jeden Projektes gründlich befassen müsse: ein „Projekt vor dem 

Projekt“.30  

Das Abstecken einer vorläufigen Materialgrundlage als Ausgangspunkt einer Diskurs-

analyse zur generalistischen Pflegeausbildung in Deutschland wird Inhalt dieser 

Arbeit sein.  

Es folgt die Charakterisierung der hierbei relevanten Aspekte und Fragestellungen: 

Zunächst muss ein Verständnis dessen herausgearbeitet und definiert werden, was 

der Untersuchungsgegenstand ist bzw. welcher Diskurs explizit untersucht werden 

soll.31  

Hierzu gehört auch die zeitliche Eingrenzung: Wann taucht der Diskurs erstmals 

auf? Innerhalb welcher Kontextbedingungen findet er statt? Wo endet oder 

verschwindet er wieder? Hierzu sei anzumerken, dass der diskursive Kontext nie in 

Gänze erfasst werden kann. Zudem ist zu beachten, dass Diskurse im Normalfall 

nicht plötzlich und unvermittelt auftauchen oder abbrechen. Zur Nachvollziehbarkeit 

einer Diskursanalyse ist es dennoch geboten, Start- und Endpunkt des in die 

Analyse einbezogenen Zeitraumes zu definieren und den Kontext (ohne Anspruch 

auf Vollständigkeit) abzubilden. 32  

Blickt man weiterführend auf die Struktur von Diskursen, ist zunächst zu beachten, 

dass sich gesellschaftliche Gesamtdiskurse aus mehreren, thematisch einheitlich 

verlaufenden Diskurssträngen zusammensetzen. Diese sind teilwiese 

überschneidend und dadurch nicht immer klar voneinander trennbar. Durch die 

Analyse dieser Diskursstränge lassen sich Aussagen, als kleinste Einheit der 

Diskurse, zu Tage fördern. Aussagen erkennt man daran, dass ihr 

Inhalt in Texten und anderen Quellen immer wieder auftaucht. Zu differenzieren 

hiervon sind Äußerungen, die sich nicht wiederholen.33 

 
30 vgl. Jäger/Jäger 2007: 297; Jäger 2015: 90-94 
31 vgl. Keller et al. 2011: 16 f.; Jäger/Jäger 2007: 297 
32 vgl. Keller 2011a: 70-80; Jäger 2015: 120-128 
33 vgl. Jäger/Jäger 2007: 25 f., Warna et al. 2014: 119 f.; Jäger/Zimmermann 2010: 29, 45 f., 106 
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Für sozialwissenschaftliche Diskursanalyse ist die Ermittlung von Aussagen eine 

Kernaufgabe, denn anhand dieser lassen sich Sagbarkeitsfelder beschreiben. Sag-

barkeitsfelder grenzen ein, welche Wahrheiten in einer Gesellschaft zu einer 

bestimmten Zeit gesagt werden können und somit eben auch, welche nicht, noch 

nicht oder nicht mehr akzeptiert sind.34  

Abb.1: Struktur des Diskurses zur Pflegeausbildung in Deutschland (eigene 
Darstellung) 

Des Weiteren werden gesellschaftliche Gesamtdiskurse in Diskursebenen unterteilt, 

die jedoch stark miteinander verflochten sind. Sie beschreiben den „sozialen Ort“, von 

dem aus gesprochen bzw. geschrieben wird: z.B. die Medien, die Wissenschaft, der 

Alltag oder die Politik. Auf diesen Ebenen erscheinen die zuvor beschriebenen 

Diskursstränge. Da Diskursebenen sich gegenseitig beeinflussen, aufeinander 

beziehen und auch gegenseitig von Nutzen sein können, ist es für die Analyse an 

dieser Stelle wichtig, die Verzahnung der einzelnen Ebenen zu beschreiben, siehe 

hierzu auch Abb. 1.35 

Daraus lässt sich schließen, dass zur Vorbereitung einer Diskursanalyse zunächst 

eine (wenn auch vorläufige) Bestimmung der Diskursstränge und -ebenen erfolgen 

sollte. Aufgrund der in der Regel großen Menge an zu analysierenden Materialien und 

 
34 ebd. 
35 vgl. Jäger/Zimmermann: 38 f., Jäger/Jäger 2007: 28; Warna et al. 2014: 104 f.  
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Dokumenten kann es zudem notwendig sein, die Analyse auf einzelne Diskursstränge 

bzw. -ebenen zu begrenzen.36  

Weiter richtet sich die Aufmerksamkeit auf die am Diskurs beteiligten, gesellschaft-

lichen Akteure. Diese treten in Erscheinung, indem sie „die jeweiligen 

Sprecherpositionen besetzen“37. Sie verfügen über „unterschiedliche und ungleich 

verteilte Ressourcen der Artikulation und Resonanzerzeugung“ und können sich 

somit in ebenso unterschiedlichem Ausmaß in Diskurse einbringen bzw. innerhalb 

derer Gehör finden. Als Akteure bezeichnet man in den Sozialwissenschaften 

generell „[…] individuell oder kollektiv Handelnde, die bestimmte Ressourcen (etwa 

Geld oder Macht) mobilisieren, um Ziele zu erreichen […]“. Dabei müssen ihnen die 

von ihrem Handeln ausgehende, aber auch die auf ihr Handeln einwirkenden 

Mechanismen und Wirkungen nicht bewusst sein. 38  

Foucault spricht – wie bereits in Kapitel 2.1.1 angesprochen – den einzelnen 

Akteuren (Subjekten) für sich genommen eine Einflussnahme auf die Diskurse 

weitestgehend ab.  

„Das tätige Subjekt ist zwar voll dabei, wenn es um die Realisierung von 
Machtbeziehungen geht. Es denkt, plant, konstruiert, interagiert und fabriziert. Und 
als solches hat es auch das Problem, zu bestehen, d.h. sich durchzusetzen, seinen 
Ort in der Gesellschaft zu finden. Man könnte auch von dem Subjekt als Akteur 
sprechen. Das Subjekt agiert aber im Rahmen eines wuchernden Netzes 
diskursiver Beziehungen und Auseinandersetzungen, in dem seine spezifische 
Subjektivierung stattfindet. Das Subjekt ist nicht autonom […].“39 

Diese Zusammenhänge werden im Rahmen der vorliegenden Arbeit dahingehend 

verstanden, dass das Subjekt durch den Diskurs selbst geformt und konstituiert wird. 

Denn es möchte – bewusst oder unbewusst – Teil des Diskurses sein und innerhalb 

dessen beachtet und anerkannt werden, um seine eigenen Interessen einbringen zu 

können. Erreichen kann es dies zunächst nur, indem es sich den Regeln des 

Diskurses unterwirft und die Grenzen der Sagbarkeitsfelder einhält. Dadurch agiert 

das Subjekt – wie im vorangestellten Zitat benannt – keineswegs autonom bzw. 

unabhängig.  

Das einzelne Subjekt vermag den Diskurs nicht zu bestimmen, dennoch wird in dieser 

Masterarbeit davon ausgegangen, dass es für die angestrebte Materialgrundlage von 

Relevanz sein wird, Personen, Gruppen aber auch Institutionen zu identifizieren, die 

die benannten Sprecherpositionen innerhalb des Diskurses zur generalistischen 

 
36 vgl. Keller 2011a: 80; Jäger 2015: 91 
37 Keller 2011a: 67 
38 vgl. ebd.: 67 f.; Warna et al. 2014: 25 f.  
39 Jäger/Zimmermann 2010: 116 
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Pflegeausbildung in Deutschland bedienen bzw. bedienten. Denn sie füllen – ihrer 

tatsächlichen Einflussmöglichkeiten ungeachtet – den Diskurs mit Leben, 

veröffentlichen Stellungnahmen, führen protokollierte Debatten und Diskussionen 

und liefern somit jene Quellen, denen Aussagen abgeleitet werden können.  

In diesem Zusammenhang ebenfalls von Bedeutung werden die Diskurspositionen 

der Akteure sein. Hierunter versteht man den „Ort“ von dem aus Einzelne bzw. 

Gruppen oder Institutionen sich am Diskurs beteiligen und diesen bewerten – eine Art 

von politischem Standpunkt. Sie entstehen durch die charakteristischen diskursiven 

Verstrickungen und produzieren diese wiederum, weshalb ihre Analyse im Umkehr-

schluss eben diese Verstrickungen offenzulegen vermag. Zugleich legen sie einen 

Blick darauf frei, welchen Einfluss vorherige und aktuelle Lebenslagen auf die 

Handlungen und Bewertungen der Diskursbeteiligten haben. Diskurspositionen sind 

somit relevant für die Ausrichtung der Analyse und lassen sich doch zugleich erst als 

Ergebnis dieser abschließend definieren.40 Aus diesem Grund werden zu Beginn der 

Untersuchung  

„hypothetische D.en [Diskurspositionen; Anm. d. Autorin] (und die sie bestimmen-
den Faktoren) festgelegt […], die innerhalb der Analyse als solche bestätigt oder 
modifiziert werden.“41 

Als diskursive Ereignisse bezeichnet man jene „Schlüsselmomente“, welche Ein-

fluss auf den weiteren Verlauf des Diskurses nehmen, ihn prägen und/oder ver-

ändern. Teil der Diskursanalyse ist es, diese diskursiven Ereignisse zu identifizieren 

und zu beschreiben, wodurch sich Kontextbedingungen einzelner Diskursstränge kla-

rer herausstellen lassen.42 

Die zuvor beschriebenen komplex vernetzten Charakteristika eines Diskursstranges 

lassen sich durch den metaphorischen Vergleich mit einem Baum verdeutlichen: 

Erwachsen aus historischen Wurzeln kann er nicht losgelöst von diesen existieren. 

Von den unterschiedlichen Ebenen seiner Krone aus sprechen Personen und 

Gruppen. Wie Vögel in einem Baum sitzen sie im „Geäst“ des 

Diskursstranges. Einige landen nur kurz und fliegen dann weiter, andere haben sich 

eingenistet. Ihr Gesang sind Vorträge bei Veranstaltungen, Beiträge in Diskussionen, 

Veröffentlichungen, Stellungnahmen, usw. Manche singen lauter als  

 
40 vgl. Wrana et al. 2014: 115 f., Jäger/Jäger 2007: 28 f.; Jäger/Zimmermann 2010: 44 f. 
41 Jäger/Zimmermann 2010: 45 
42 vgl. Wrana et al. 2014: 134 f.; Jäger/Zimmermann 2010: 40 f. 
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die anderen, aber auch die Ebene, von der aus sie kommunizieren hat Einfluss 

darauf, wer und in welcher Lautstärke sie gehört und wahrgenommen werden. Ihr 

Gezwitscher hat keinen Einfluss auf den Wuchs des Baumes. Dennoch kann man 

ihm sehr viele Informationen über den Baum und die Gegebenheiten in seinem Geäst 

entnehmen. Sie füllen den Baum mit Leben und sind Teil seines Ökosystems, das in  

Abb. 2: Visualisierung - diskursives Netz eines Diskursstranges  

(eigene Darstellung)  
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Summe eben doch dessen Wuchs beeinflusst. So wie die Akteure eines 

Diskursstranges Teil des diskursiven Netzes sind, dass diesen sehr wohl beeinflusst, 

auch wenn der einzelne Akteur dies nicht vermag. Ebenso von Bedeutung für den 

Wuchs des Baumes sind zudem Begleitumstände wie Sonne, Wind und Regen, so 

wie auch der Diskursstrang durch seine Kontextbedingungen geprägt wird, siehe 

hierzu auch Abb. 2.  

Abb. 3: Visualisierung – Diskurs zur Pflegeausbildung in Deutschland (eigene 
Darstellung) 

Ebenso von Relevanz sind die umliegend wachsenden anderen Bäume, wie es die 

angrenzenden Diskursstränge und Diskurse für den einzelnen Diskursstrang sind. 

Denn auch wenn sie voneinander abgegrenzt sind, so können sich dennoch ihre Äste 

und Wurzeln berühren. Sie können miteinander verwachsen, sich gegenseitig ab-

drängen und das Licht stehlen, aber einander auch vor Wind und Sturm schützen, 

siehe hierzu Abb. 3. 

Will man Wuchs und Besonderheiten des Baumes bzw. Diskursstranges in Gänze 

verstehen, muss man also auch wissen, welche Gegebenheiten „auf“ bzw. um ihn 

herum vorliegen. Es folgt die Bestimmung dieser Parameter für die vorgesehene DA. 

2.3 Zwischenfazit I 

Festzuhalten ist zunächst, dass es sich bei dem Untersuchungsgegenstand der 

geplanten Diskursanalyse um den Diskursstrang zur generalistischen Pflege-

ausbildung innerhalb des Diskurses zur Pflegeausbildung in Deutschland 

handelt.  
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Betont werden muss an dieser Stelle, dass diese Arbeit unter dem Gegenstand 

explizit nicht die Pflegeausbildungen in Deutschland versteht, sondern zugehörigen 

Diskurs, insbesondere den Diskursstrang zur generalistischen Pflegeausbildung, im 

Sinne von thematisch eingegrenzten öffentlichen Diskussionsprozessen. Die 

Gestaltung, Weiterentwicklung und Umsetzung der Pflegeausbildungen werden 

wiederum als Ergebnis zugehörigen Diskurses angesehen. Diese Differenzierung ist 

bedeutsam für das Verständnis der weiteren Bearbeitung.  

Die Methode der Kritischen Diskursanalyse erscheint für eine Analyse des Dis-

kursstranges besonders geeignet, da die darin enthaltene Kritik – als zentraler me-

thodischer Bestandteil – Möglichkeiten eröffnet, dem durch die Analyse rekon-

struierten Diskurs Alternativen gegenüber zu stellen. Die Durchführung dieser 

Diskursanalyse wird nicht Inhalt dieser Arbeit sein und dennoch dessen Zielsetzung 

bestimmen. 
 

Ziel dieser Masterarbeit wird das Erschließen einer Materialgrundlage sein, die 

später den Grundstein der zuvor beschriebenen Diskursanalyse darstellen wird. 

Hierzu wurden folgende Leitfragen als Zielsetzung festgelegt:  

1. Eine Definition des Diskursstranges zur generalistischen Pflegeausbildung in 

Deutschland 

2. Eine begründete Festlegung von Start- und Endpunkt der vorgesehenen 

Analyse, 

3. Eine vorläufige Bestimmung des diskursiven Kontextes,  

4. Eine vorläufige Bestimmung weiterer Diskursstränge und angrenzender Diskurse 

innerhalb des Diskurses zur Pflegeausbildung in Deutschland, die Einfluss auf 

den untersuchten Diskursstrang genommen haben könnten 

5. Die Identifikation von Personen bzw. Gruppen oder Institutionen, die Sprech-

erpositionen innerhalb des betreffenden Diskurses potenziell bedienten, ggf. 

bereits inklusive derer hypothetischen Diskurspositionen  

6. Die Identifikation hypothetischer diskursiver Ereignisse 

3 Methodik Ⅰ - Die Literaturanalyse 

Der Weg zur Beantwortung der in Kapitel 2 hergeleiteten und definierten Leitfragen 

dieser Arbeit erfolgte in zwei aufeinander aufbauenden Arbeitsschritten:  
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1. Recherche, Sichtung und Analyse von Veröffentlichungen und Gesetzgebungen 

zur Pflegeausbildung in Deutschland, insbesondere zur generalistischen Pflege-

ausbildung  
 

2. Planung, Durchführung und Auswertung von Experteninterviews  

Nachfolgendes Kapitel ist der methodischen Beschreibung von Arbeitsschritt eins – 

der Literaturanalyse - gewidmet. Das Ziel dieser Analyse bestand darin, erste grobe 

Hinweise zur Beantwortung der in Kapitel 2.3 festgelegten Leitfragen 

herauszuarbeiten. Diese Hinweise werden in Kapitel 5.3 als zweites Zwischenfazit 

beschrieben und bilden die Grundlage, der aufbauenden Experteninterviews, die den 

Kern dieser Arbeit darstellen und deren Methodik in Kapitel 6 beschrieben wird. Da 

die Analyse der Literatur ausschließlich der Orientierung diente und nicht darauf 

abzielte, latente Sinnzusammenhänge aufzudecken o.ä., wurde an dieser Stelle auf 

eine aufwendige Methodik verzichtet. Dennoch folgte die Analyse festen Regeln, die 

im Folgenden beschrieben werden.  

3.1 Beschreibung der Recherche 

Initial erfolgte im Dezember 2019 eine mehrstufige Literaturrecherche. Zunächst 

einmal lag das Ziel im Auffinden von Literatur zur Historie der drei Pflegeberufe sowie 

von Veröffentlichungen, in denen die Zusammenführung dieser thematisiert wird. 

Hierzu folgte zunächst eine systematische Recherche in den folgenden 

Datenbanken: 

• MEDLINE:  als zentrale medizinisch-pflegerische Datenbank 

• CINAHL:  als weitere zentrale pflegerische Datenbank 

• FIS:   als pädagogisches Fachportal 

Nach anfänglich sehr geringen Trefferzahlen (unter 20 Treffer) kamen letztlich – recht 

weit gefasst – der Suchbegriff „*pflege*“ jeweils in Kombination mit den Begriffen 

„*beruf*“, „*ausbildung*“, „*qualifikation*“, *gesetz“, „*regelung*, „*ordnung“, 

„generalisti*“, „*neu*“ und „*reform*“ zum Einsatz. Es folgte zunächst ein grobes 

Screening von Titel und (sofern vorhanden) Abstract. In die weitere Bearbeitung 

eingeschlossen wurden Veröffentlichungen in deutscher oder englischer Sprache, die 

sich auf die Historie sowie Zusammenführung der Pflegeausbildungen in Deutschland 

bezogen oder diese mit entsprechenden Ausbildungen in anderen Ländern 

verglichen. Das Jahr der Veröffentlichung spielte hierbei keine Rolle. Einbezogen 

wurden sämtliche Dokumententypen mit Ausnahme der Fachartikel. Diese wurden 

aufgrund der großen Anzahl (über 150 Treffer) ausgeschlossen, um die 

Bearbeitbarkeit der eingeschlossenen Literatur in einem leistbaren Rahmen zu 
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halten. Zu dem Umgang mit dieser künstlichen Eingrenzung folgen weitere 

Informationen in Kapitel 6.   

Die Trefferzahl lag nun – nach Abzug der Dubletten – bei 149. Es folgte die nähere 

Sichtung der Veröffentlichungen, bei der die bereits benannten Kriterien erneut 

Anwendung fanden. Es lag eine ganze Reihe von Evaluations- und For-

schungsberichten zu Modellausbildungen vor (über 50). Eine inhaltliche Beschrei-

bung dieser war aufgrund der Zielsetzung vorliegender Literaturanalyse nicht 

notwendig und auch die tatsächliche Anzahl war nicht von Relevanz. Die Analyse all 

dieser ließ deshalb durch die große Anzahl an dieser Stelle keinen den Aufwand 

rechtfertigenden Benefit wähnen. So wurden exemplarisch jene zum Modellvorhaben 

des Caritasverbandes Essen (1998) sowie die Forschungsberichte von 

Klaes/Weidner (2008) und Görres et al. (2009) einbezogen – ersteres, weil es das 

erste seiner Art war; letztere, da sie die Evaluation mehrerer Modellvorhaben 

vereinten und auch mehrfach zitiert und aufgegriffen wurden. Die Trefferzahl schmolz 

somit letztlich auf 14 zusammen, durch das sogenannte Schneeballverfahren konnten 

jedoch 23 weitere aufgenommen werden.  

Die weitere Bearbeitung wandte sich der Gesetzgebung zu. Gesucht wurden zu-

nächst sämtliche Berufsgesetze der Alten-, Kinderkranken- und Krankenpflege auf 

Bundes- bzw. Reichsebene. Zudem gesucht wurden Veröffentlichungen der 

Bundesregierung zum gesamten Gesetzgebungsverfahren des im Gesetz zur 

Reform der Pflegeberufe (Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG) enthaltene 

PflBG sowie zugehöriger PflAPrV. Hierzu wurde eine gezielte Onlinerecherche auf 

den Homepages der Deutschen Bundesregierung, des Deutschen Bundestages, des 

Deutschen Bundesrates sowie des BMG und BMFSFJ durchgeführt, die durch eine 

offene Recherche auf Google ergänzt wurde. Als Suchbegriffe wurde „PflBRefG“, 

„PflBG“ sowie „PflAPrV“ eingegeben. Die Onlinerecherche brachte 17 Treffer 

hervor, der im Schneeballverfahren weitere 40 folgten, die nicht alle dem 

Gesetzgebungsverfahren als solches zuzuordnen waren, aber beispielsweise in 

Gesetzesbegründungen zitiert wurden.  

Insgesamt flossen 94 Quellen gleichwertig in die Literaturanalyse ein – 37 aus der 

systematischen und weitere 57 aus der Onlinerecherche:  

o 13 Monografien, 

o 15 Sammelwerke, 

o zwei Forschungsberichte, sieben Dissertationen, 

o 21 Bundesdrucksachen, 2 Reichsdrucksachen, sechs Plenarprotokolle 

o 17 weitere Veröffentlichungen von Bund und Ländern, 

o sieben Gesetzestexte und ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes sowie 
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o drei Veröffentlichungen der Europäischen Union (EU) sowie der Europäischen Gemein-

schaft EG. 

3.2 Beschreibung der Literaturanalyse 

Es folgt eine Beschreibung der durchgeführten Literaturanalyse. Zunächst einmal 

erfolgte die Literaturanalyse in zwei Teilen:  
 

Teil 1 befasste sich mit dem gesamten Diskurs zur Pflegeausbildung in Deutsch-

land vom Ende des 19. Jahrhunderts bis zur Verabschiedung des Gesetzes über die 

Berufe in der Krankenpflege (Krankenpflegegesetz – KrPflG) im Jahr 2003, als 

letztes Bundesgesetz vor dem PflBG.  
 

Teil 2 wiederum warf einen Blick auf den Diskursstrang zur generalistischen 

Pflegeausbildung von Anfang der 1980er Jahre bis zur Verabschiedung der PflAPrV 

Ende 2018.  
 

Wie in Abb. 4 zu sehen, überschneiden sich die Analyseabschnitte zeitlich. 

Zielsetzung und Herangehensweisen waren jedoch unterschiedlich, so dass der 

überschneidende Zeitabschnitt von 1984 bis 2004 mit zweierlei Fokussen betrachtet 

wurde. Eine Präzisierung dessen wird im Folgenden beschrieben.  

Abb. 4: Zeitliche Eingrenzung der Literaturanalysen Teil 1 + 2  

(Zeitstrahl – eigene Darstellung) 

3.2.1 Teil 1 – Der Diskurs zur Pflegeausbildung in Deutschland 

Um den Diskursstrang zur generalistischen Pflegeausbildung im Sinne Michel 

Foucaults historisch einordnen und somit auch besser verstehen zu können, wurde 

der Gesamtdiskurs zur Pflegeausbildung in Deutschland ebenfalls in die Analyse 

einbezogen. Ziel dieses Analyseabschnittes lag in einer orientierenden historischen 

Einordnung und dem Sammeln erster Hinweise zur Beantwortung der Leitfragen 

dieser Arbeit.  

Der gesichteten Literatur wurden hierzu Informationen und Berichte zur Verberuf-

lichung der drei pflegerischen Kernberufe entnommen und um die feststehenden 

Daten zu den jeweiligen Gesetzgebungen ergänzt. So wurde zunächst das Auf- und 

Zustandekommen der ersten gesetzlichen Regelungen der Pflegeausbildungen 
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skizziert. Dies beinhaltete eine Beschreibung der Kontextbedingungen, aus denen die 

Bestrebungen zur Etablierung einer Ausbildung im jeweiligen Bereich hervor gingen, 

sowie Informationen zur Entstehung der ersten normativen Regelungen auf 

Landesebene. Hierauf aufbauend wurden Änderungen und Weiterentwicklungen 

in der Gesetzgebung rekonstruiert. Dies umfasste sämtliche Gesetzgebungen auf 

Bundesebene. Von Interesse waren hierbei – falls vorliegend – auch die 

Kontextbedingungen, unter denen das Gesetz verabschiedet wurde, Diskussionen 

und Debatten, die das Gesetzgebungsverfahren begleitet hatten, sowie die 

Neuerungen, die das Gesetz mit sich brachte. Die so erschlossenen historischen 

Entwicklungen sind in Kapitel 4 beschrieben.  

Zudem wurde sämtliche in das Kapitel 4 eingeflossene Literatur auf Hinweise zur 

Beantwortung der Leitfragen dieser Arbeit analysiert. Da der Diskursstrang zur 

generalistischen Ausbildung an dieser Stelle ausgeblendet blieb, konnten nicht alle 

Leitfragen berücksichtigt werden. Dennoch wurden der Bearbeitung bereits zu 

folgenden Aspekten Hinweise entnommen:  

o Hinweise zu möglichen angrenzenden Diskurssträngen im Sinne von The-

menschwerpunkten, die über die Gesetzgebungen hinweg einmalig oder 

wiederholt in die Diskussionen und Gesetze einflossen und ebenfalls die 

Ausbildung in den Pflegeberufen betreffen, z.B. die Dauer der Ausbildung.  

o Hinweise zu möglichen angrenzenden Diskursen im Sinne von Themen-

schwerpunkten, die über die Gesetzgebungen hinweg einmalig oder wiederholt 

in die Diskussionen und Gesetze einflossen und nicht primär die 

Pflegeausbildung, wohl aber den Pflegeberuf als solchen betreffen oder denen 

das Potenzial zur Einflussnahme auf pflegerische Diskurse zugeschrieben 

werden kann, z.B. der Fachkräftemangel oder der Demografische Wandel. 

Die Literatur wurde sukzessive gesichtet. Hinweise auf angrenzende Diskursstränge 

bzw. Diskurse in einer Tabelle erfasst, die dieser Arbeit anhängt und in die die 

folgenden Angaben einflossen:  

o Die Kategorie unter der der Hinweis eingeordnet wurde 

o ein wörtliches Zitat inklusive Angabe der Quelle, als Beispiel für betreffende 

Kategorie 

o die Angabe, ob es sich hierbei um einen möglichen angrenzenden Diskurs oder 

Diskursstrang handelt  

Jeder neu aufgenommene Hinweis wurde mit den bereits vorliegenden Kategorien 

abgeglichen. Ließ er sich keiner vorhandenen zuordnen, wurde er als neue Kategorie 

erfasst. Da es um das Erfassen aller möglichen angrenzenden Diskurse und 

Diskursstränge ging, wurde das Vorkommen der herausgebildeten Kategorien nicht 

quantitativ ausgewertet. Die Kategorien veränderten sich im Verlauf teilweise. 

Letztlich wurde zu jeder je ein wörtliches Zitat als Beispiel erfasst. 
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3.2.2 Teil 2 – Der Diskursstrang der generalistischen Pflegeaus-
bildung  

Das Ziel des zweiten Analyseabschnittes lag in einem ersten groben Nachzeichnen 

des Diskursstranges zur generalistischen Pflegeausbildung sowie dem Sammeln 

weiterer Hinweise zur Beantwortung der Leitfragen dieser Arbeit.  

Anhand der einbezogenen Literatur wurden hierzu zunächst Veranstaltungen und 

Veröffentlichungen zusammengetragen und beschrieben, die für den betreffenden 

Diskursstrang potenziell relevant gewesen sein könnten. Die Zuordnung „für den 

Diskursstrang potenziell relevant“ konnte hierbei aus mehrerlei Gründen erfolgen. 

Parallel zur Sichtung der Literatur wurden hierzu Regeln für den Einschluss abgeleitet 

und ausformuliert:  

o Vorliegen einer offensichtlichen Relevanz, z.B. Verabschiedung eines Gesetzes 

o Vorliegen einer potenziellen Relevanz, z.B. mehrere Fachexperten, die gemein-

sam in einem Sammelwerk zur Thematik veröffentlicht haben oder zusam-

menkamen, um über die Thematik zu diskutieren 

o Veröffentlichungen, die – vornehmlich in Begründungen von Gesetzen oder Ge-

setzesentwürfen – zitiert wurden 

o Pionierleistungen, z.B. die älteste gefundene Veröffentlichung, die ersten Kon-

zeptionen, das erste Modellprojekt, etc.  

Zu den aufgenommenen Veröffentlichungen und Ereignissen bzw. Veranstaltungen 

wurden Kerndaten erfasst: Datum, Veranstaltungsort, Veranstalter, Beschreibung 

von Zweck bzw. Zielsetzung. Im Anschluss wurden diese in chronologischer 

Reihenfolge sortiert und interimistisch der pflegefachlichen und politischen 

Diskursebene zugeordnet:  

o Die pflegefachliche Ebene umfasst jene Veröffentlichungen und Veranstal-

tungen, in deren Rahmen Fachexperten die Zusammenführung der Pflegeberufe 

thematisierten. Sie wurden fast ausschließlich von Autoren publiziert, die dieses 

Bestreben befürworten. 

o Die Veröffentlichungen zum Gesetzgebungsverfahren inklusive der durch diese 

zitierten Quellen wurden der politische Ebene des Diskurses zugeordnet. 

Vereinzelt überschnitten sie sich mit jenen der pflegefachlichen Ebene.  

Eine Beschreibung der potenziell relevanten Ereignisse und Veröffentlichungen findet 

sich in Kapitel 5. Die Tabelle mit möglichen angrenzenden Diskurssträngen und 

Diskursen wurde wie zuvor beschrieben weitergeführt. Separat hierzu wurden zudem 

die Personen und Gruppen bzw. Institutionen namentlich erfasst, die in den 

einbezogenen Quellen benannt wurden oder diese publizierten. Aufgrund der großen 

Menge flossen hiervon nur jene in das zweite Zwischenfazit ein, die mindestens 

zweimal vorkamen.  
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4 Pflegeausbildung in Deutschland – historischer Exkurs 
auf einen deutschen Sonderweg 

„Der Blick in die Vergangenheit hat seinen Wert für die Gegenwart und für die Gestaltung 
der Zukunft. Aus dem Verständnis des Gewordenseins resultiert Einsicht in die gegen-
wärtige Situation.“43               
           

Auch der Diskursstrang zur generalistischen Pflegeausbildung – als Teil des Diskur-

ses zur Pflegeausbildung in Deutschland – kann nicht losgelöst von seinen 

historischen Wurzeln erschlossen werden. Bevor deshalb genauere Definitionen und 

Einordnungen zu diesem vorgenommen werden, folgt zunächst ein (wenn auch 

flüchtiger) Blick auf die Entstehung und Etablierung dreier eigenständiger 

Pflegeberufe, die sich außerhalb Deutschlands in der Regel als ein gemeinsames 

Berufsbild entwickelt haben.44   
 

4.1 Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege  

Abb. 5: Übersicht Entwicklung der Ausbildung in der Krankenpflege  

(eigene Darstellung) 

Die Pflege des kranken Menschen trat als Beruf erstmals zu Beginn des 19. Jahr-

hunderts in Erscheinung. Im Gewand eines bürgerlichen Frauenberufs etablierte sich 

ein Modell der weiblichen Liebestätigkeit. Diese wurde als unbezahlbar beschrieben 

und zur damaligen Zeit in der Regel auch tatsächlich nicht bezahlt. Die besondere 

Eignung der Frau zur Krankenpflege begründete sich in deren Geschlecht und galt 

als naturgegeben und nicht erlernbar45. Dennoch wurde seit Ende des 19. 

Jahrhunderts darüber diskutiert, wie das Krankenpflegepersonal systematisch 

geschult werden kann – eine Idee, die den allgemeinen Veränderungen im 

Gesundheitswesen Rechnung trug, wie der Ablösung des Hospitalwesens durch das 

„allgemeine Krankenhaus“. Parallel dazu fand eine rasante Entwicklung in der 

Medizin statt, sodass die Möglichkeiten im Bereich der Diagnostik und Therapie in 

 
43 Seidl/Walter 1998: 7 
44 vgl. RBS 2000: 23, 95; Kühn-Hempe/Thiel 2013: 70; BLAG 2012: 5   
45 vgl. Arnold 2008: 17; Rübenstahl 1994: 17; Kruse 1995: 49; Steppe 2013: 40; Bischoff 1997: 7-10 

L 
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kürzester Zeit immens ausgebaut werden konnten. Dadurch bildete sich auch ein 

neues Profil der Krankenpflege heraus und die Anforderungen an diese stiegen 

zusehends.46  

Die ersten staatlichen Regelungen zur Ausbildung in der Pflege aus dem Jahr 1907 

waren im Vorfeld höchst umstritten. Letztlich wurde darin hauptsächlich das Abprüfen 

einer medizinisch-technischen Befähigung zur Ausübung der Tätigkeit geregelt. 

Abgenommen wurde diese Prüfung von drei Ärztinnen und Ärzten. Die Verantwortung 

für die gesamte einjährige Ausbildung, die 100 Stunden theoretischen Unterrichts 

beinhaltete, oblag ebenfalls ausschließlich Medizinerinnen und Medizinern. Auch 

nach in Kraft treten dieser Regelung konnte die Krankenpflege ohne entsprechende 

Qualifikation ausgeübt werden, da keine Vorgaben dazu existierten, bis wann die 

Länder die Regelung umsetzen mussten. Auch die Forderungen nach einer 3-

jährigen Ausbildung von Seiten der sich gerade formierenden Berufsverbände blieb 

ungehört.47  

Am 28.09.1938 trat das erste reichseinheitliche „Gesetz zur Ordnung der Kranken-

pflege“ in Kraft, das in Verbindung mit drei zugehörigen Verordnungen Zugangs-

voraussetzungen zur Ausbildung sowie Dauer, Inhalte und Abschluss dieser regelten. 

Die Hauptverantwortung blieb weiterhin in den Händen von Medizinerinnen und 

Medizinern. Diesem wurde jedoch eine „Lehrschwester“ bzw. ein „Lehrpfleger“ zur 

Seite gestellt, der bzw. dem seine Stellvertretung sowie die praktische Ausbildung 

übertragen war. Sowohl Lehrende als auch die Lernenden mussten fortan einen 

Nachweis erbringen, dass sie „deutschen oder artverwandten Blutes“48 sowie 

politisch zuverlässig waren. Zudem wurde den Lehrinhalten der Ausbildung die „Erb- 

und Rassenpflege“ hinzugefügt. Die Berufsideologie des Dienens und der 

Aufopferung wurde beibehalten und zur Indoktrination der politischen Ideologie 

benutzt.49 

Nach Kriegsende wurden – wie vieles in dieser Zeit – auch die Regelungen der 

Krankenpflegeausbildung novelliert. Grundlage hierfür lieferten die noch geltenden, 

um ihre „Arier-Paragraphen“ erleichterten Gesetze von 1938. Als Resultat ging das 

erste Krankenpflegegesetz der Bundesrepublik Deutschland (BRD) in der Fassung 

vom 15.07.1957 hervor. In ihm war erstmals die Ausbildung der Kranken- gemeinsam 

mit der der Kinderkrankenpflege geregelt. Als Berufsbezeichnungen wurden 

 
46 vgl. Kellner 2011: 152; Kruse 1995: 16-19 
47 vgl. Rübenstahl 1994: 53; Dietrich 1907: 8 f.; Kruse 1995: 103 ff.; Steppe 2013: 41; Robert Bosch 
2000: 182 
48 Deutsche Reichsregierung 1938a: 1309 
49 vgl. ebd.; Deutsche Reichsregierung 1938b: 1314; Kruse 1995: 112, 167; RBS 2000: 182 f.  
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„Krankenschwester“ oder „Krankenpfleger“ bzw. „Kinderkrankenschwester“ fest-

gelegt. Zu beiden Lehrgängen wurde nur zugelassen, wer unter anderem bereits das 

18. Lebensjahr vollendet hatte und einen Volksschulabschluss sowie eine einjährige 

hauswirtschaftliche Tätigkeit vorwiesen konnte. Die Ausbildungsgänge hatten eine 

Dauer von 2 Jahren, denen sich ein praktisches Anerkennungsjahr anschloss. Der 

theoretische Unterricht umfasste 400 Stunden. Neu war zudem, dass die 

Krankenpflegeschulen nun neben Medizinerinnen und Mediziner auch von einer 

„leitenden Schwester“ oder von beiden gemeinsam geleitet werden konnte.50  

Die Wochenarbeitszeit in der Krankenpflege wurde schrittweise von 54 Stunden 

(1956) auf 40 Stunden (1974) verkürzt. Als Resultat dessen ergab sich ein steigender 

Personalbedarf, dem entgegengewirkt wurde durch die Entlastung des Pflege-

personals durch Abgabe von Tätigkeiten, die als berufsfremd umschrieben wurden, 

wie z.B. Reinigungsarbeiten. Der Fokus lag zunehmend auf Arbeiten, die von 

Ärztinnen und Ärzte delegiert wurden.51 Die Bedeutung der Krankenpflege als 

Assistenz der Medizin erhielt hierdurch neuen Aufschwung.  

Im Jahre 1965 wurde das Krankenpflegegesetz reformiert und entsprach erstmals 

nahezu allen damaligen Forderungen der Berufsverbände. Dabei wurden der 

Theorieanteil auf 1200 Stunden erhöht und die Ausbildungsdauer auf 3 Jahre 

ausgedehnt. Das anschließende praktische Jahr entfiel und auch die vorausgesetzte 

hauswirtschaftliche Tätigkeit im Vorfeld der Ausbildung wurde auf ein halbes Jahr 

reduziert. Die Zugangsvoraussetzungen wurden auf eine abgeschlossene 10-jährige 

Schulbildung angehoben und erstmals enthielt das Gesetz auch Regelungen zur 

Krankenpflegehelferausbildung.52 

Auf Grundlage des 1967 ratifizierten Europäischen Übereinkommens über die 

theoretische und praktische Ausbildung für Krankenschwestern und Krankenpfleger 

erließ der Rat der Europäischen Gemeinschaften (EG) 1977 die Richtlinie 

77/452/EWG, die Vorgaben und Regelungen zur gegenseitigen Anerkennung der 

Berufsabschlüsse der jeweiligen Krankenpflegeausbildungen innerhalb der EG 

brachte. Noch im gleichen Jahr folgte der Erlass einer Richtlinie, durch die Rechts- 

und Verwaltungsvorschriften angeglichen und somit ein vergleichbares 

Ausbildungsniveau ermöglicht werden sollte.53 Es ergab sich ein erneuter 

Reformationsbedarf, der – nachdem alle anderen EG-Staaten ihn bereits umgesetzt 

 
50 vgl. RBS 2000: 182 f.; Deutscher Bundestag 1957: 716-719 
51 vgl. Moses 2015: 17 
52 vgl. Deutscher Bundestag 1965: 1443-1447 
53 vgl. Der Rat der Europäischen Gemeinschaften 1977: 1-10; Deutsche Bundesregierung 1972: 629-
641; RBS 2000: 219; Stöcker 2002b: 42 f.; Kruse 1995: 135 f. 
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hatten – auch im KrPflG der BRD von 1985 entsprechend Rechnung trug. Zudem 

wurden durch dieses Gesetz bzw. zugehörige Ausbildungs- und Prüfungsverordnung 

die Theoriestunden auf 1600 angehoben und erstmals auch die Stunden der 

praktischen Ausbildung mit 3000 vorgegeben. Die Pflegeschulen konnten sich der 

vorherigen ärztlichen Dominanz vollends entledigen, da sie fortan nicht mehr 

ausschließlich von einer Medizinerin oder einem Mediziner geleitet werden durften. 

Krankenpflegerische Inhalte erhielten zudem einen höheren Stellenwert innerhalb der 

Ausbildung, da ihr Anteil an Unterrichtsstunden beinahe verdoppelt wurde. Das 

Zugangsalter wurde auf das vollendete 17. Lebensjahr gesenkt, das zuvor 

vorausgesetzte hauswirtschaftliche Jahr fiel weg, die männliche Berufsbezeichnung 

des „Kinderkrankenpflegers“ wurde neu geschaffen und die Auszubildenden erhielten 

einen Rechtsanspruch auf Ausbildungsvergütung. Zuvor kontrovers diskutierte 

Ansätze einer Integration der Pflegeausbildung in den Geltungsbereich des Berufs-

bildungsgesetzes (BBiG) wurden nicht umgesetzt.54 

Entwicklungen innerhalb der DDR – Krankenpflege  

Eine völlig andere Entwicklung war indes seit Kriegsende in der Deut-

schen Demokratischen Republik (DDR) zu beobachten. Hier wurde be-

reits 1946 im Auftrag der sowjetischen Besatzer das Krankenpflegege-

setz von 1938 abgelöst von der „Verordnung über die berufsmäßige 

Ausübung der Krankenpflege“ und zugehöriger „Prüfungsordnung für 

Krankenpflegepersonen“. Zugangsvoraussetzungen waren unter ande-

rem ein Alter zwischen 18 und 33 Jahren sowie eine abgeschlossene 

Volksschulbildung. Die Dauer blieb bei zwei Jahren und beinhaltete 400 

Stunden theoretischen Unterricht.55 

1950 wurden die Pflegeausbildung in das staatliche Bildungssystem 

der DDR eingegliedert, das nach einer grundständigen Ausbildung zur 

„Krankenschwester“ bzw. zum „Krankenpfleger“ weiterführende, aufei-

nander aufbauende Ausbildungsstufen ermöglichte, deren erfolgrei-

cher Abschluss Voraussetzung für übergeordnete Positionen in Mana-

gement und Lehre war. 1969 wurde die Pflegelehrerbildung akademi-

siert und 1974 schließlich auch die Ausbildung in ein dreijähriges 

 
54 vgl. Kellner 2011: 161; Moses 2015: 27; Deutscher Bundestag 1985a: 893-901; Deutscher Bundestag 
1985b: 1973-2000; Kruse 1995: 136 ff. 
55 vgl. Deutsche Zentralverwaltung für das Gesundheitswesen 1946a: 16; Deutsche Zentralverwaltung 
für das Gesundheitswesen 1946b: 17; RBS 2000: 195 ff. 
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Fachschulstudium überführt.56 Die deutsche Wiedervereinigung führte 

zu Beginn der 1990er Jahre durch die Integration in das Gesundheits-

system der BRD zu tiefgreifenden Veränderungen in den neuen Bun-

desländern. Den 63 Medizinischen Fachschulen, an denen u.a. auch 

Krankenschwestern und -pfleger ausgebildet wurden, wurden sowohl 

Gelder als auch Kompetenzen entzogen, teilweise auch Lehrinhalte ge-

strichen. Das berufsbildende System der DDR wurde nicht weiterge-

führt, regte jedoch eine bereits stattfindende Diskussion über die Aka-

demisierung der Pflegeberufe in den alten Bundesländern zusätzlich 

an.57 Diese Thematik sollte die Diskussion der folgenden Jahre domi-

nieren, wurde jedoch auch flankiert von mehreren Konzeptionen und 

einem regen Austausch zur Novellierung der Pflegeausbildung, siehe 

hierzu auch Kapitel 5.2.1. 

Im Jahre 2003 wurde von der Deutschen Bundesregierung ein neues KrPflG 

verabschiedet. Durch dieses rückten die Kranken- und Kinderkrankenpflege näher 

zusammen. Die bislang eigenständigen Ausbildungsgänge verschmolzen zu einer 

integrierten Ausbildung. Die ersten beiden Ausbildungsjahre werden hierbei 

gemeinsam gelehrt und erst im dritten Ausbildungsjahr erfolgt eine Spezialisierung.58 

Eine Anhebung des theoretischen Unterrichts auf 2100 Stunden ging einher mit der 

Absenkung der Praxisstunden auf 2500. Das Gesetz brachte zudem die neuen 

Berufsbezeichnungen „Gesundheits- und Krankenpfleger“ bzw. Gesundheits- und 

Krankenpflegerin“ sowie „Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger“ bzw. 

„Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin“59 sowie eine sogenannte „Modellklausel“ 

mit sich.60 

 

 

 
56 vgl. RBS 2000: 200-206 
57 vgl. Moses 2015: 59 f.  
58 weitere Informationen zum integrierten Ausbildungskonzept in Kapitel 5.1  
59 vgl. Moses 2015: 146 f.; Deutscher Bundestag 2003a: 1442; Deutscher Bundestag 2003c: 2263  
60 vgl. Moses 2015: 134; Deutscher Bundestag 2003a: 1444; weitere Informationen zu Modellklauseln 
in Kapitel 5.2.1  
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4.2 Ausbildung in der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege 

Abb. 6: Übersicht Entwicklung der Ausbildungen in der Kinderkranken- und Kranken-
pflege (eigene Darstellung) 

Bis ins frühe 19. Jahrhundert erfolgte die Pflege kranker Kinder in der häuslichen 

Umgebung oder in Krankenhäusern, wo sie oftmals kranken Erwachsenen mit ins 

Bett gelegt wurden. Die Kindersterblichkeit war zu dieser Zeit sehr hoch. Mit dem Ziel, 

die medizinische Betreuung kranker Kinder zu verbessern, entstanden seit Anfang 

des 19. Jahrhundert die ersten eigenständigen Kinderkrankenhäuser und -

abteilungen und die Pädiatrie etablierte sich aus der Inneren Medizin heraus zur 

eigenständigen medizinischen Fachdisziplin. Die stationäre Behandlung und Pflege 

kranker Kinder stellte jedoch weiterhin ein großes Risiko für diese dar. Besonders 

hospitalisierte Säuglinge verstarben in großer Zahl, so dass vielerorts Kindern im 

ersten Lebensjahr die stationäre Behandlung versagt blieb.61 

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts eröffnete der Kinderarzt Arthur Schlossmann in 

Dresden eine Kinderpoliklinik mit Säuglingsheim. Dort gelang es ihm die Säug-

lingssterblichkeit innerhalb von 5 Jahren nahezu zu halbieren. Seine Erfolge fußten 

auf strengen Hygieneregeln, vorrangig natürlicher Ernährung der Säuglinge und der 

von ihm eingeführten Ausbildung spezialisierter Pflegekräfte, die er 

"Säuglingspflegerinnen“ nannte. Viele andere Kinderärzte kopierten im Anschluss 

diese Konzeption. Die erste normative Regelung in Form einer staatlichen Prüfungs- 

und Ausbildungsvorschrift für Säuglingspflegerinnen wurde 1917 in Preußen erlassen 

und umfasste eine einjährige Ausbildung mit 200 Theoriestunden. Weitere Länder 

des deutschen Reiches folgten mit eigenen, teilweise sehr unterschiedlichen 

Regelungen diesem Beispiel. Gegen die Durchsetzung einer reichsweiten 

spezialisierten Ausbildung und Anerkennung als eigenständiger Beruf sprachen sich 

insbesondere die Krankenpflegeverbände aus, welche weder die Besonderheiten der 

 
61 vgl. Gehrke 1999b: 4 ff.  
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Pflege kranker Kinder noch die Gleichwertigkeit der Säuglingspflegerinnen 

anerkannten. Aus der berufspolitischen Gegenbewegung heraus formierte sich der 

1927 gegründete „Reichsverband für Säuglings- und Kleinkinderschwestern“ als 

Interessensvertretung der Kinderkrankenpflege. 1923 wurde schließlich in den 

meisten Ländern des deutschen Reiches eine zweijährige Ausbildung zur „Säuglings- 

und Kleinkinderkrankenpflegerin“ auf den Weg gebracht und 1930 die Vorausset-

zungen für eine reichseinheitliche Regelung geschaffen. Der in Kapitel 4.1 

benannten Gesetzgebung von 1938 folgte 1939 die „Säuglings- und Kinderpflege-

verordnung“. Diese ging mit der stattlich geschützten Berufsbezeichnung „Säuglings- 

und Kinderkrankenschwester“ einher, bescherte jedoch ebensolche Einschnitte durch 

die Ideologie des Nationalsozialismus, wie bereits im Jahr zuvor der Krankenpflege. 

Als weiteres Los mit der Krankenpflege teilte die Kinderkrankenpflege ein am Modell 

der weiblichen Liebestätigkeit ausgerichtetes Selbst- und Fremdbild. 62  

Nach Kriegsende entwickelte sich die Ausbildung in der Kinderkrankenpflege in der 

BRD auf gesetzlicher Ebene – wie in Kapitel 4.1 beschrieben – analog zur 

Krankenpflegeausbildung und konnte dennoch ihre Eigenständigkeit als Beruf stets 

aufrechterhalten.  

Entwicklungen innerhalb der DDR – Kinderkrankenpflege  

Innerhalb der DDR wurden ab 1949 zunächst unterschiedlich konzipier-

te 2-jährige Ausbildungen angeboten. 1961 folgte eine 3- bzw. 2,5-jäh-

rige Ausbildung zur „Säuglings- und Kinderkrankenschwester“. Diese 

umfasste 1200 Stunden theoretischen Unterrichts und fand an Berufs-

fachschulen statt. Ab dem Jahr 1974 bis zur Wiedervereinigung absol-

vierten angehende „Kinderkrankenschwestern“ ein praxisbezogenes 3-

jähriges Fachschulstudium an medizinischen Fachschulen mit einem 

Theorieanteil von 1975 Stunden. Mit der Wiedervereinigung trat auch 

für die Kinderkrankenpflege das KrPflG der BRD von 1985 in Kraft.63 

Die Abschlüsse der Kinderkrankenpflege blieben von den Anerkennungsrichtlinien 

der Europäischen Gemeinschaft von 1977 unberührt, da sie in den meisten anderen 

europäischen Ländern eine Spezialisierung der Krankenpflege und keinen 

eigenständigen Abschluss darstellte.64 Mitte der 1980er Jahre ging die Europäische 

 
62 vgl. ebd.: 6 f.; Gehrke 1999a: 27 f.; RBS 2000: 182 f.; Deutsche Reichsregierung 1939 
63 vgl. Gehrke 1999b: 8; BeKD 2018a: o.S. 
64 vgl. RBS 2000: 219 
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Kommission dazu über, neben den berufsspezifischen Einzelrichtlinien zur 

Anerkennung der Berufsqualifikationen allgemeine Regelungen einzuführen, die sich 

an gemeinsamen Ausbildungsniveaus ausrichtet und unter welche auch die 

deutschen Abschlüsse in der Kinderkrankenpflege fielen. Als Voraussetzung für eine 

Ausübung des Berufes in anderen Mitgliedsstaaten wird in diesem Falle ein Nachweis 

der Gleichwertigkeit im Einzelfall geprüft. Voraussetzung hierfür ist das reglementierte 

Vorliegen des jeweiligen Berufes im Aufnahmestaat. Bei Feststellung wesentlicher 

Unterschiede können zusätzliche Nachweise, Anpassungslehrgänge und 

Zulassungsprüfungen anfallen.65  

4.3 Ausbildung in der Altenpflege 

Abb. 7: Übersicht Entwicklung der Ausbildungen in der Alten-, Kinderkranken- und 
Krankenpflege (eigene Darstellung) 

Im 19. Jahrhundert wurden pflegebedürftige, ältere Menschen innerhalb des 

Deutschen Reiches entweder in den Familien oder in sogenannten Armenhäusern 

und Siechenheimen versorgt. Um die Jahrhundertwende setzte ein gleichzeitiger 

Rückgang von Sterberaten und Geburten in Kombination mit Urbanisierung und 

Veränderungen in familiären Konstellationen eine Neustrukturierung dieser 

Versorgungsform in Gang: Die ersten Altenheime entstanden.66 Nach einem weiteren 

Bedarfsanstieg ab Ende des Ersten Weltkrieges, fielen ältere Menschen in 

Altenhilfeeinrichtungen ab 1939 zunehmend den Euthanasie-Programmen und 

Deportationen der Nationalsozialisten zum Opfer. Ein großer Teil der Einrichtungen 

selbst wurden in diesem Zuge sukzessive stillgelegt oder zu Lazaretten 

umfunktioniert, weitere wurden durch Kriegshandlungen zerstört. Die berufliche 

Krankenpflege wurde indes 1938 gesetzlich aufgewertet. Das Gesetz fand für die 

Altenheime jedoch keine Anwendung, was dazu führte, dass die Krankenpflege ihren 

 
65 vgl. ebd.: 222 f.; Dielmann 1998: 279-283; BLAG 2012: 10 f. 
66 vgl. Heumer/Kühn 2010: 28; Riedel 2007: 37 f. 
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Fokus auf medizinische Inhalte hervorhob und sich von der Altenpflege abgrenzte. 

Das Pflegepersonal wanderte ins Krankenhaus ab und in den verbliebenen Einrich-

tungen waren bereits nach der ersten Kriegshälfte kaum mehr ausgebildete Pflege-

kräfte eingesetzt, so dass oftmals die „Insassen“ selbst mit anpacken mussten. 

Teilweise wurden sie ohne Pflege sich selbst überlassen.67  

In den 1950er Jahren stieg der Lebensstandard in Deutschland – angekurbelt durch 

das Wirtschaftswunder – rasant an und auch die medizinische Versorgung der 

Bevölkerung wurde stetig besser. Dies erhöhte die Lebenserwartung der Bürger und 

mit dieser das Auftreten von Alterskrankheiten und körperlichen Einschränkungen. 

Zugleich wurde das traditionelle Konstrukt der Großfamilie, die mehrere Generationen 

unter einem Dach versammelte, zunehmend aufgeweicht und ersetzt durch Eltern-

Kind-Haushalte.68  

„Diese Auflösung sichtbarer gegenseitiger Verpflichtungen führte zu einem Funktionsverlust 
alter Menschen in der Familie und andererseits zu einem Nachlassen der Hilfsbereitschaft 
bei dauernder Pflegebedürftigkeit.“69 

Die Altersheime wurden reaktiviert. Zugleich rückte auch innerhalb dieser die Indivi-

dualität älterer Menschen in den Fokus. Sie sollten nicht nur verwahrt, sondern auch 

gesellschaftlich integriert sein und ihre Fähigkeiten erhalten bleiben.70 Um all diesen 

Entwicklungen gerecht zu werden, wurden die ersten stationären Einrichtungen 

etabliert, deren Schwerpunkt in der sozialpflegerischen Betreuung älterer Menschen 

lag. Von Anbeginn an fehlte es diesen an speziell ausgebildetem Pflegepersonal bei 

kontinuierlich wachsender Nachfrage.71  

„Da es zu wenig Personal gab, aber dringend Arbeitskräfte benötigt wurden, stellte man das 
Personal nicht nach den erforderlichen Qualifikationen ein, sondern es mussten die 
Arbeitskräfte genommen werden, die der Arbeitsmarkt hergab. Dies lässt vermuten, dass 
die Attraktivität des Arbeitsplatzes zunächst weiter abnahm und damit auch eine weitere 
gesellschaftliche Geringschätzung verbunden war. Somit konnten nur wenige Menschen für 
diese Arbeit gewonnen werden.“72 

Die Zahl der Ordensschwestern war zudem nach Kriegsende rapide zurückgegangen 

und die Orden konzentrierten sich vermehrt auf die Arbeit in den Krankenhäusern. 

Wie in Kapitel 4.1 erläutert, lag der Schwerpunkt der Krankenpflege zu jener Zeit in 

der Arzt-Assistenz und von Medizinerinnen und Medizinern delegierten Aufgaben. 

Signifikant für deren Ausbildung war somit erwartungsgemäß ein Fokus auf die 

 
67 vgl. Riedel 2007: 38-45 
68 vgl. ebd.: 12-23; Bergen/Papadopoulos 2010: 1286 f., RBS 1993: 83; Stöcker 2000: 49 
69 Balluseck 1984: 56 f., zit. n. Heumer/Kühn 2010: 14 
70 vgl. Heumer/Kühn 2010: 28-31 
71 vgl. ebd.: 12-23; Bergen/Papadopoulos 2010: 1286 f.; RBS 1993: 83; Stöcker 2000: 49 
72 Heumer/Kühn 2010: 32 
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Krankheitslehre und biomedizinische Inhalte. Die sozialpflegerische Betreuung 

spielte jedoch keine nennenswerte Rolle. Hinzu kam, dass eine Tätigkeit in der Alten-

pflege für Krankenschwestern und -pfleger – aufgrund des zuvor beschriebenen An-

sehens dieser – nur von geringem Reiz 

war und die Krankenpflege selbst zu jener Zeit ebenfalls Personalmangel beklagte. 73 

Durch weitere medizinische Entwicklungen und damit einhergehende Möglichkeiten 

der Diagnostik und Therapie von Alterskrankheiten wurde die pflegerische 

Versorgung in Alten- und Pflegeheimen zudem immer komplexer. Die Träger dieser 

Einrichtungen und auch die Wohlfahrtsverbände strebten daher eine Ausbildung an, 

die sowohl zur pflegerischen als auch sozialen Versorgung älterer Menschen 

befähigen sollte. Als Nebeneffekt wurde erhofft mehr Menschen für eine Arbeit in der 

Altenpflege begeistern zu können und zu verdeutlichen, dass es sich hierbei 

keineswegs um einen Hilfsberuf der Krankenpflege handle. So wurden ab Ende der 

1950er Jahre – hauptsächlich über die Wohlfahrtsverbände – die ersten, meist 

halbjährigen Qualifizierungsmaßnahmen im Bereich der Altenhilfe angeboten. Diese 

sollten im Kern bereits in dem Bereich Tätige nachqualifizieren, um so dem 

Personalmangel entgegenzuwirken und das Berufsfeld attraktiver zu machen. Konträr 

hierzu ging man davon aus, dass gerade Frauen mittleren Alters nach der 

Familienzeit alle benötigten Kompetenzen bereits mitbrächten. Dies hatte zur Folge, 

dass diese gezielt für die Qualifizierungskurse angeworben wurden. Gleichzeitig 

wurde aber auch thematisiert, ob für die Tätigkeit in der Altenpflege dann tatsächlich 

eine Ausbildung nötig wäre. Auch die Integration der Altenpflege in die Ausbildung 

der Krankenpflegehilfe stand im Raum. All das führte zu zwei gegenläufigen 

Bestrebungen, die das Verhältnis der Alten- zur klassischen Krankenpflege 

nachhaltig prägen sollten: Einerseits wurde aufgezeigt, dass die berufliche 

Altenpflege keineswegs naturgegeben sei und spezialisierter Qualifizierung bedarf. 

Da die Krankenpflege diesen Status bereits erlangt hatte, wurden Vergleiche gezogen 

und Kompetenzen dieser angestrebt.74 Andererseits grenzte man sich fachlich und 

inhaltlich von dieser ab, um der beruflichen Altenpflege unabhängige Legitimation im 

System zu verschaffen.75  

 
73 vgl. ebd.: 12-23, 32 f.; Bergen/Papadopoulos 2010: 1286 f., RBS 1993: 83; Stöcker 2000: 49; Riedel 
2007: 49 f., 154 
74 vgl. Bergen/Papadopoulos 2010: 1286 f.; RBS 2000: 214; Kühn-Hempe/Thiel 2013: 13, 34-37, 63, 85; 
Eylmann 2015: 220 f.; Riedel 2007: 153-156 
75 RBS 2000: 214; Riedel 2007: 158 
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In diesem Sinne veröffentlichte der Deutsche Verein für öffentliche und private Für-

sorge (DV) 1965 einen „Rahmenlehrplan zur Ausbildung der Altenpflegerin“ sowie 

eine Definition zu Tätigkeitsmerkmalen der Altenpflegerin“. Hierin wurden die hohen 

Anforderungen an das Berufsbild betont und durch die klare Ausrichtung auf 

sozialpflegerische Inhalte eine Abgrenzung zur Krankenpflege hervorgehoben.76 

„Angesichts des mit der Entwicklung der modernen Altenhilfe auf geriatrischem, psycho-
logischem und soziologischem Gebiet ebenfalls ständig wachsenden Wissensstoffes, den 
eine vollausgebildete Altenpflegerin beherrschen muss, kann man da kaum von einem 
Schmalspurberuf sprechen.“77 

Die Dauer der Ausbildung sollte ein Jahr betreffen und sah 600 Stunden schulischen 

Unterrichts sowie 1.470 Stunden praktischer Ausbildung vor. Im Anschluss sollte ein 

praktisches „Bewährungsjahr“ abgelegt werden. Als Zugangsberechtigungen wurde 

ein Volksschulabschluss sowie für Frauen ein Nachweis über hauswirtschaftliche 

Kenntnisse festgelegt. 1968 veröffentlichte der DV zugehörige „Ausbildungs- und 

Prüfungsverordnung für Altenpflegerinnen und Altenpfleger“.78 

Die erste landesrechtliche Regelung für die berufliche Altenpflege folgte 1969 durch 

das Land Nordrhein-Westfalen und sah eine zweijährige Ausbildung vor. Bis 1979 

gab es in allen Bundesländern der BRD gesetzliche Regelungen für die Ausbildung 

in der Altenpflege, die inhaltlich und strukturell stark voneinander abwichen.79  

„Die Heterogenität führte zu erheblichen strukturellen und qualifikatorischen Defiziten in der 
Altenpflegeausbildung sowie zu unterschiedlichen Qualifikationsniveaus auf der 
Bundesebene. Die Regionalisierung der Berufsausbildung gewährleistete weder eine 
einheitliche Mindestqualität in der beruflichen Ausbildung noch vergleichbare 
Berufsabschlüsse.“80 

Mit der Absicht, die diskrepanten Ausbildungsstrukturen zu vereinheitlichen, 

schlossen die Kultusministerkonferenz und die Arbeits- und Sozialministerkonferenz 

am 09.11.1984 bzw. 18.07.1985 eine „Rahmenvereinbarung über die Ausbildung und 

Prüfung von Altenpflegern und Altenpflegerinnen“ ab. Diese enthielt Regelungen zur 

Vereinheitlichung von Ausbildung, Prüfung und staatlicher Anerkennung der 

Abschlüsse. Unscharfe Zielformulierungen ermöglichten jedoch ein Weiterbestehen 

der Diversität auf Länderebene und vereitelten so einen Erfolg der Bestrebungen.81  

 

 

 
76 vgl. Riedel 2007: 157 ff. 
77 NDV 1965: 201; zit. n. Riedel 2007: 159 
78 vgl. Riedel 2007: 161 
79 vgl. Stöcker 2000: 49; Riedel 2007: 163, 173 
80 Riedel 2007: 173 f. 
81 vgl. ebd.: 188 ff.; Deutscher Bundestag 1994: 1 
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Entwicklungen innerhalb der DDR – Altenpflege   

Innerhalb der DDR gab es erst in den 1980er Jahren eine Ausbildung 

für die Altenhilfe am Evangelischen Elisabeth-Stift in Berlin. Ansonsten 

war hier keine spezifische Ausbildung für das Berufsfeld der Altenpfle-

ge verfügbar oder angestrebt. Nach der Wiedervereinigung bildeten 

sich in den neuen – analog zu den alten – Bundesländern separierte, 

nicht miteinander vergleichbare Einzelregelungen heraus. 

Bis in die frühen 1990er Jahre veränderte sich das Aufgabenspektrum und damit auch 

das Profil der Altenpflege erneut. Hierbei spielten mehrere Faktoren eine Rolle. Die 

Bewohnerstruktur innerhalb der Altenpflegeheime veränderte sich. Der tatsächliche 

Pflegebedarf nahm zu und die Altenhilfeeinrichtungen mussten sich dem strukturell 

und funktionell anpassen. Infolge dessen wurden Ende der 1980er Jahre Altenheime 

in Pflegeheime und Betreutes Wohnen umgewandelt. Dadurch kam neben der 

sozialpflegerischen Ausrichtung auch zunehmend medizinisch-pflegerischen und 

gerontopsychiatrischen Inhalten eine Rolle zu. Eine lebensweltorientierte Pflege als 

neuer Ansatz sowie der Anstieg dementieller Erkrankungen forderten zusätzlich 

fachliche und konzeptionelle Anpassungen. So wurden auch jene Stimmen lauter, die 

eine bundeseinheitliche Ausbildung für der Altenpflege anstrebten, von der man sich 

auch eine Statusanhebung selbiger erhoffte.82  

Am 01.10.1990 brachte die damalige Bundesregierung den ersten Gesetzesentwurf 

für ein bundeseinheitliches Altenpflegegesetz in die parlamentarische Beratung ein. 

Dieses konnte vor der Bundestagswahl im Dezember 1990 nicht mehr abschließend 

durch den Deutschen Bundestag beraten werden und wurde in der folgenden 

Legislaturperiode nicht erneut aufgegriffen.83 Am 20.05.1994 sowie unverändert in 

der folgenden Legislaturperiode am 10.03.1995 brachte der Bundesrat einen Entwurf 

eines Gesetzes über die Berufe in der Altenpflege vor dem Bundestag ein. Erneut 

wurde das Gesetz nicht verabschiedet.84  

Im Koalitionsvertrag der Bundesregierung von 1998 vereinbarten die Sozialdemo-

kratische Partei Deutschlands (SPD) und Bündnis 90/Die Grünen schließlich, die 

Einführung einer bundeseinheitlich geregelten Altenpflegeausbildung voranzu-

treiben.85 Anfang 1999 legte sie einen Gesetzesentwurf für eine 3-jährige Ausbildung 

 
82 vgl. RBS 2000: 206, 215, 219; BVerfG 2002: 4; MAGS NRW 1996: 32; Riedel 2007: 81, 85 f.  
83 vgl. Deutscher Bundestag 1990: 1-24; Riedel 2007: 191 f. 
84 vgl. Deutscher Bundesrat 1994: 1-58; Deutscher Bundestag 1995: 1-24; Riedel 2007: 194;  
85 vgl. Deutsche Bundesregierung 1998: 30 
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vor. Zur Verdeutlichung der Gleichwertigkeit der Altenpflegeausbildung lehnte es 

strukturell an das Gesetz über die Berufe in der Krankenpflege von 1985 an und sollte 

zudem den Beruf des Altenpflegehelfers regeln. Dieser Prozess wurde jedoch 

flankiert von einer kontroversen Diskussion darüber, ob die Altenpflege zu den 

Heilberufen gezählt werden könne, wodurch die Zuständigkeit auf Bundes- und nicht 

wie bislang auf Landesebene läge.86 

Auch die Bayerische Staatsregierung unterstellte dem Bund, es fehle ihm hierzu an 

Gesetzgebungskompetenz und das vorgesehene Gesetz über die Berufe in der 

Altenpflege (Altenpflegegesetz – AltPflG) sei somit verfassungswidrig. Um diesen 

Vorwurf prüfen zu lassen stellte sie einen Normenkontrollantrag vor dem 

Bundesverfassungsgericht. Bis zur Entscheidung hierüber wurde das für das Jahr 

2000 vorgesehene In-Kraft-Treten des AltPflG durch einstweilige Anordnung ausge-

setzt.87 Am 24.10.2002 verkündete das Bundesverfassungsgericht, dass der Beruf 

des Altenpflegehelfers tatsächlich kein Heilberuf sei und weiterhin auf Länderebene 

geregelt werden müsse. In Bezug auf den Altenpflegeberuf wurde der Antrag jedoch 

zurückgewiesen, wodurch das AltPflG am 25.08.2003 in Kraft treten konnte. In der 

Begründung des Urteils bezog sich das Bundesverfassungsgericht mehrfach auf die 

Denkschrift „Pflege neu denken“ der Robert Bosch Stiftung (RBS).88 Auch das AltPflG 

enthielt eine „Modellklausel“.89 Für die Anerkennung der Altenpflegeausbildung in 

anderen Mitgliedsstaaten der EU gelten die Regelungen konform der Gesundheits- 

und Kinderkrankenpflege, siehe Kapitel 4.2.90 

5 Die generalistische Pflegeausbildung in Deutschland 

Im Folgenden werden zunächst die Termini der generalistischen sowie der integrier-

ten bzw. integrativen Pflegeausbildung definiert. Dem schließt sich – als Ergebnisse 

der in Kapitel 3 näher beschriebenen Literaturanalyse – eine Skizzierung des 

Diskursstranges zur generalistischen Pflegeausbildung in Deutschland an. Diese 

enthält Beschreibungen möglicher Meilensteine im Sinne potenziell relevanter 

Ereignisse und Veröffentlichungen auf dem Weg zum aktuell gültigen PflBG. Ihr folgt 

ein Abgleich der bis dahin vorliegenden Ergebnisse mit den Leitfragen dieser Arbeit. 

 
86 vgl. Stöcker 2000: 49; RBS 2000: 218; BVerfG 2002: 4; Riedel 2007: 195 
87 vgl. BVerfG 2002: 3 
88 vgl. BVerfG 2002: 1, 5, 11, 17, 41, 43 f., 47, 50, 73, 75 f.; Deutscher Bundestag 2003: 1; RBS 2000 
Weitere Informationen zur Denkschrift der Robert Bosch Stiftung in Kapitel 5.2.1 
89 weitere Informationen zu Modellklauseln in Kapitel 5.2.1  
90 vgl. BLAG 2012: 10 f. 
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5.1 Begriffsbestimmung und Einordnung  

In einer generalistischen Pflegeausbildung verschmelzen die drei bisherigen Aus-

bildungen der Alten-, Kinderkranken- und Krankenpflege zu einer gemeinsamen. Eine 

generalistische Ausrichtung zielt jedoch nicht darauf ab, die Inhalte der einzelnen 

Ausbildungen schlicht zu summieren. Vielmehr geht es um den Transfer der 

bisherigen Pflegeberufe in ein neues und einheitliches Berufsbild Pflege im Sinne 

einer beruflichen Pflege von Menschen – unabhängig von Institutionen und 

Altersphasen. Der Erwerb der hierzu benötigten Kompetenzen ist Ziel einer 

generalistischen Pflegeausbildung (vgl. Abb. 8). 

 

Hiervon zu differenzieren sind integrative bzw. integrierte Ausbildungskonzepte, 

durch die die bisherige Spezialisierung beibehalten würde. Integrierte Ausbildungen 

starten meist mit einer zweijährigen Basisausbildung, der eine einjährige 

Spezialisierungsphase folgt. Je nach durchlaufener Spezialisierung mündet diese 

Form der Pflegeausbildung meist in einem der drei Berufsabschlüsse (vgl.  

Abb. 9) 

 

 

 

 

Abb. 8: generalistische Ausbildungskonzeption 

(eigene Darstellung) 
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Das integrative Ausbildungskonzept beginnt ebenfalls mit einer meist zweijährigen 

Basisausbildung. Dieser folgt jedoch eine erste Differenzierungsphase, die auf einen 

der Berufsabschlüsse vorbereitet. Nach Erlangen des ersten Abschlusses schließt 

sich die zweite Differenzierungsphase an, die im 

 zweiten Berufsabschluss mündet. So endet die Ausbildung in der Regel mit zwei 

unabhängigen Berufsabschlüssen (vgl. Abb. 10).91  

 
91 vgl. Moses 2015: 134 f.; Kühn-Hempe/Thiel 2013: 70 ff.; Stöver 2010: 84 f. 

Abb. 10: Integrative Ausbildungskonzeption 

(eigene Darstellung) 

Abb. 9: Integrierte Ausbildungskonzeption 

(eigene Darstellung) 
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5.2 Mögliche Meilensteine auf dem Weg zur Generalistik 

Abb. 11: Übersicht Entwicklung der Ausbildung in den Pflegeberufen 

Es folgt die Skizzierung des Diskursstranges zur generalistischen Pflegeausbildung 

als Ergebnis des zweiten Teiles der in Kapitel 3 beschriebenen Literaturanalyse. 

Diese brachte fast ausschließlich Ereignisse und Veröffentlichungen zur 

generalistischen Pflegeausbildung hervor, die zwei Diskursebenen zuzuordnen sind: 

der pflegefachlichen sowie der politischen Diskursebene. Unklar blieb an dieser 

Stelle, welche Rollen beispielsweise der gesellschaftlichen oder medialen Ebene 

zukommen und ob weitere Ebenen von Bedeutung sein könnten. 

Die Beschreibung der pflegefachlichen und politischen Diskursebenen erfolgt in chro-

nologischer Reihenfolge. Bei Ereignissen, die über mehrere Jahre hinweg an-

dauerten, wurde zur zeitlichen Einordnung das Jahr der daraus resultierenden 

Veröffentlichung berücksichtigt. Einzelne Veröffentlichungen und Ereignisse wurden 

beiden Ebenen zugeordnet, da es sich beispielsweise um eine Veranstaltung oder 

Veröffentlichung eines Ministeriums handelte an dem jedoch Vertreterinnen und 

Vertreter der Pflege beteiligt waren. Diese wurden mit folgendem Symbol 

gekennzeichnet:      

Mit dem Ziel verbesserter Übersichtlichkeit wurden diese potenziell diskursiven 

Ereignisse zudem – ebenfalls nach Diskursebenen sortiert – in Form von Zeitstrahlen 

zusammengefasst, siehe Abb. 12 bzw. 14. 

5.2.1 Die pflegefachliche Diskursebene 

Bis 1999 

Die Erziehungswissenschaftlerin Barbara Meifort war von Ende der 1970er- bis 

mindestens Ende der 1990er Jahre für das Bundesinstitut für Berufsbildung (BiBB) in 

Berlin tätig. Ihr Arbeitsbereich umfasste die Qualitätsforschung für Gesundheits- und 
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Sozialberufe, was die Pflegeberufe miteinschloss. 1982 lud sie Vertreterinnen und 

Vertreter der Pflegeberufe zu einem Sachverständigengespräch ein. Es handelte sich 

hierbei um offizielle Vertreterinnen und Vertreter der Bundesverbände, die nicht 

explizit benannt wurden.92 

„Man kann davon ausgehen, daß die Damen – ja es waren alles Frauen –, daß sie den 
Stand des Wissens ihrer Zunft und die offizielle Meinung ihrer Verbände vertraten.“93 

Meifort hatte im Vorfeld Curricula analysiert und konnte die Trennung der Pflege-

berufe aufgrund der gemeinsamen inhaltlichen Grundlagen nicht nachvollziehen. Aus 

diesem Grunde schlug sie den Vertreterinnen und Vertretern der Verbände eine 

grundständige Ausbildung der Krankenpflege mit aufbauender Spezialisierung im 

Bereich der Kinderkranken- bzw. Altenpflege sowie eine Eingliederung der Pflege-

ausbildung in das Duale System der Berufsbildung auf Grundlage des BBiG vor. Bei 

den Vertreterinnen und Vertretern der Verbände stieß sie hiermit auf strikte 

Ablehnung. Als Ergebnis der Diskussion einigte man sich darauf, dass Dauer und 

Tiefe der Altenpflegeausbildung angehoben werden und die Altenpflege sich inhaltlich 

schärfer von der Krankenpflege abgrenzen sollte.94 In einem Interview im Jahre 1998 

beschrieb Meifort ihre Verwunderung über einen „Sinneswandel“, der bis Anfang der 

1990er Jahre stattgefunden hätte. Als Beispiel führte sie das Konzept zur 

gemeinsamen Ausbildung des Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe e.V. 

(DBfK) von 1993 an, von dem im Verlauf nochmals die Rede sein wird.95 

Vom 21.-24.06.1988 veranstaltete die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Wien 

die erste Europäische Pflegekonferenz. Die Europäische Region der WHO umfasste 

damals 32 Mitgliedsstaaten. Diese griffen im Rahmen der Konferenz die 

übergeordneten Ziele der WHO-Strategie „Gesundheit für alle“ auf und 

verabschiedeten die sogenannte „Wiener Erklärung“ (Declaration of Vienna), die sich 

u.a. für eine generalistische Ausbildungskonzeption aussprach.96 

„Die Erstausbildung ist aufgrund der verstärkten Komplexität im Gesundheits- und 
Sozialwesen generalistisch auszurichten und jede spezifische Fachausbildung soll auf einer 
allgemeinen Pflegeausbildung aufbauen.“97 

Am 10.01.1992 fand im Ausbildungsinstitut für Krankenpflege des Gemeinschafts-

krankenhauses Herdecke ein Workshop mit dem Titel „Qualifizierung in der Alten- 

 
92 vgl. Kollak/Pillen 1998: 267-278; nähere Angaben zu den Verbänden bzw. Namen der Vertreter 
wurden nicht gemacht 
93 ebd.: 269 
94 vgl. ebd. 267-278 und Meifort/Paulini 1984: 7, 14-17 und 86-123 
95 vgl. Kollak/Pillen 1998: 267-278 
96 vgl. WHO 2010: 12; WHO 2005: 1 
97 WHO 1990: 22 
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und Krankenpflege“ statt. Veranstalter des Workshops war das Ministerium für Arbeit, 

Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen (MAGS NRW). Dieses lud 

eine Reihe von Fachexpertinnen und -experten ein, um Fragen zur Aus- und 

Weiterbildung in der Alten- und Krankenpflege zu erörtern.98 Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer am Workshop waren u.a. Christel Bienstein für das DBfK-Berufsfortbil-

dungswerk, Gertrud Stöcker für die Landesarbeitsgruppe Unterrichtspflege, Barbara 

Knigge-Demal für das evangelische Weiterbildungsinstitut für die Pflegeberufe e.V. in 

Münster und Gerd Dielmann für die Gewerkschaft öffentliche Dienste, Transport und 

Verkehr (ÖTV). Unter anderem wurde über eine gemeinsame Grundausbildung mit 

und ohne anschließende Spezialisierung sowie die Zusammenlegung der Weiterbil-

dungen in der Alten- und Krankenpflege debattiert99. 

Das MAGS NRW veröffentlichte zudem im Jahr 1996 ein Gutachten zur Neustruktu-

rierung von Berufsbildern der gesundheits- und sozialpflegerischen Berufe. Zur 

Erstellung des wissenschaftlichen Gutachtens wurde die Forschungsgesellschaft für 

Gerontologie mit Sitz in Dortmund beauftragt, dessen Ergebnisse auf einer 

umfangreichen Analyse der bundesweit vorliegenden Informationen und Daten 

basierten.100 Das Gutachten zeigte die Vereinheitlichung der Pflegeberufe als 

Zielsetzung auf. In diesem Rahmen wurde auch eine Gegenüberstellung vorliegender 

Bildungskonzepte für eine gemeinsame Ausbildung in den Pflegeberufen vorge-

nommen. Einbezogen wurden folgende Ansätze: 

o Ein Ansatz des BiBB von 1994, an dem erneut Barbara Meifort maßgeblich 

beteiligt war. Er sah eine berufsübergreifende Grundausbildung mit anschlie-

ßender Spezialisierung vor und schloss auch weitere Berufsabschlüsse wie die 

„Behindertenpflege“ oder „Entbindungspflege“ ein.  
 

o Ein Konzept des DBfK von 1993, das eine vierjährige generalistische Pflege-

ausbildung vorsah, im Rahmen derer zeitgleich die Fachhochschulreife erreicht 

und somit die Durchlässigkeit von der Ausbildung bis zur Promotion sichergestellt 

werden könne.  
 

o Eines des Bundesverbandes für Kinderkrankenschwestern und Kinderkran-

kenpfleger von 1994, das ein ebenfalls vierjähriges jedoch integriertes Modell 

vorstellte und ebenfalls den Erwerb der Fachhochschulreife beinhalten sollte.  
 

o Ein weiterer Ansatz des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge 

von 1994 beschrieb eine drei- bis vierjährige Ausbildung zur Sozialassistenz, die 

die Berufe der Alten-, Familien-, Heilerziehungs- und Kinderpflege bzw. 

Erzieherin und Erzieher zusammenführen sollte.  
 

 
98 vgl. MAGS NRW 1992: 1-7 
99 vgl. ebd.: 8-70; XI f. 
100 vgl. MAGS NRW 1996: 2 
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o Sowie ein Konzept des ÖTV aus dem Jahr 1990, das eine dreijährige 

generalistische Pflegeausbildung beinhaltete und auch die Entbindungspflege 

einbezog.101 

Am 14.03.1997 lud der DBfK Vertreterinnen und Vertreter unterschiedlicher Pflegeor-

ganisationen zu einem Expertengespräch nach Eschborn ein. Ziel dieser Veranstal-

tung war es, gemeinsam über die Zukunft der Ausbildung in den Pflegeberufen und 

hierzu vorliegenden Konzepten zu deren Reform und Neuausrichtung zu diskutieren. 

Das Bildungskonzept des Deutschen Bildungsrates für Pflegeberufe (DBR) wurde 

von Ilsedore Zopfy vorgestellt, welches inhaltlich dem des DBfK von 1993 entsprach. 

Für eine Arbeitsgruppe der Arbeitsgemeinschaft der Sozialdemokraten und 

Sozialdemokratinnen im Gesundheitswesen, die hauptsächlich aus Pflegenden der 

Krankenpflege bestand, sprach Karin Wittneben. Sie stellte ein Konzept vor, das eine 

dreijährige integrierte Ausbildung favorisiert. Wie bereits zuvor legte Barbara Meifort 

das Konzept des BiBB von 1994 vor und lehnte eine generalistische Ausrichtung der 

Ausbildung strikt ab. Zudem brachte Gerd Dielmann das Konzept der ÖTV ein, das 

sich für eine dreijährige generalistische Ausbildung und eine Integration dieser in das 

Duale System der Berufsbildung auf Grundlage des BBiG aussprach. Weitere 

Referentinnen waren Anna-Paula Kruse für die Abteilung Gesundheit des 

Sozialministeriums Niedersachsen und Ainna Fawcett-Henesy für das Regionalbüro 

für Europa der WHO.102  

Der Bundesausschuss der Lehrerinnen und Lehrer für Pflegeberufe e.V. (BA) 

veröffentlichte im Jahr 1993 den Bildungsplan „Pflege mit System“ als Ergebnis einer 

bereits zwei Jahre zuvor in Gang gesetzten Auseinandersetzung mit allen Ebenen 

der pflegerischen Ausbildungspraxis. Der Bildungsplan wurde 1996, 1997 sowie 2002 

nochmals überarbeitet und seine inhaltliche Ausgestaltung oblag der Arbeitsgruppe 

„Neuordnung der Pflegeausbildung“. Mitglieder dieser Arbeitsgruppe waren Uta 

Gauss und Johann Huber aus Meersburg; Gertrud Stöcker aus Wuppertal; Karl-Heinz 

Stolz aus Trier und Franz Wagner aus Nürnberg. Der Bildungsplan forderte – neben 

Durchlässigkeit des gesamten Systems pflegerischer Ausbildung und Freizügigkeit 

innerhalb Europas für alle Pflegefachpersonen – eine gemeinsame Pflegeerstaus-

bildung mit anschließender Spezialisierung. Nur durch diesen gemeinsamen 

Sozialisationsprozess könnten beruflich Pflegende den Anforderungen des Berufs 

gewachsen sein und letztlich dem in sie gesetzten gesellschaftlichen Vertrauen 

 
101 vgl. ebd.: 224-230 
102 vgl. DBfK 1997: 5; 27-70; 75 
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gerecht werden. Vorgesehen war eine dreijährige Pflegeausbildung mit 

generalistischer Ausrichtung und dem wahlweise ausbildungsintegrierten oder im 

Anschluss berufsbegleitenden Erwerb der Fachhochschulreife. Bewerbern ohne 10-

jährige Schulbildung sollte der Zugang über eine vorgeschaltete Ausbildung zu „Ge-

sundheits- und Sozialpflegeassistenzen“ sichergestellt werden und Abiturienten sollte 

es offenstehen, direkt ein pflegerisches Studium aufzunehmen. Zudem wurde eine 

Anwendung des BBiG ausgeschlossen.103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Der Caritasverband für das Bistum Essen e.V. diskutierte seit 1994 in Arbeitsgruppen 

mit dem Fachseminar für Altenpflege der St. Josef Hospitale in Essen-Kupferdreh und 

der Katholischen Schule für Pflegeberufe Essen e.V. die Möglichkeiten einer 

gemeinsamen Ausbildung in den Pflegeberufen. Basierend hierauf wurde bis 

Sommer 1996 unter Beteiligung des Instituts für Pflegewissenschaft der Universität 

Bielefeld das Modellprojekt „Gemeinsame (Grund-) Ausbildung in der Alten-, 

Kranken- und Kinderkrankenpflege“ konzipiert. Die Durchführung der integrierten 

Modellausbildung begann am 01.11.1997 mit 48 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 

Sie sah eine 17-monatige sogenannte Grundstufe vor, der eine 19-monatige 

Spezialisierungsphase folgte. Wissenschaftlich begleitet wurde das Projekt vom 

Institut für Pflegewissenschaft der Universität Bielefeld (Projektbearbeitung: Uta 

Oelke) und dem Institut für Gerontologie an der Universität Dortmund 

(Projektbearbeitung: Marion Menke und Thomas Asbach-Schoofs).104 Das 

Modellprojekt war deutschlandweit das erste seiner Art. 

Ab 2000 

Im März 2000 richtete die Universität Hamburg und die Universität der Bundeswehr 

Hamburg einen Hochschultag für Berufliche Bildung aus. Unter der Federführung von 

Karin Wittneben und Ingrid Darmann vom Institut für Berufs- und Wirt-

schaftspädagogik der Universität Hamburg wurde in diesem Rahmen die Fachtagung 

„Pflege und Gesundheit“ ausgerichtet, deren als lebhaft beschriebenen Diskussionen 

sich Strukturfragen im Bereich der Gesundheits- und Pflegebildung widmeten. Neben 

Beiträgen z.B. aus dem Themenbereich der Akademisierung der Ausbildung von 

Pflegefachpersonen aber auch Pflegepädagoginnen und -pädagogen widmeten sich 

zwei Referentinnen auch gezielt der Neugestaltung der Pflegeausbildung zu.105 

Gertrud Stöcker zeigte die Vorteile einer generalistischen Pflegeausbildung 

 
103 vgl. Stöcker 2002a: 13 f.; Stöcker/Stolz 2002: 153-158 
104 vgl. Caritas 1998 
105 vgl. Darmann/Wittneben 2000: 5 
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gegenüber integrativen Konzepten auf und verwies auf den Bildungsplan „Pflege mit 

System“ des BA.106 Uta Oelke berichtete von der bereits aufgeführten Modellaus-

bildung der Caritas in Essen.107 

Die 1964 gegründete Robert Bosch Stiftung richtete 1991 einen Förderschwerpunkt 

für die Pflege ein. Dieser brachte bereits 1992 die Denkschrift „Pflege braucht Eliten“ 

hervor, die deutliche Akzente in der Debatte zur Anhebung des Qualifikationsniveaus 

der Lehr- und Leitungskräfte innerhalb der deutschen Pflegelandschaft setzen 

konnte. Mitte der 1990er Jahre verlagerte sie ihre Aufmerksamkeit zunehmend auf 

die Novellierung der Pflegeausbildung. So fanden sich am 12.06.1998 auf Einladung 

der Robert Bosch Stiftung mehrere Fachexpertinnen und -experten zur konstitu-

ierenden Sitzung der sogenannten „Zukunftswerkstatt Pflege“ in Stuttgart ein. Der 

Expertenkreis setze sich zusammen aus Christel Bienstein als Leiterin des Instituts 

für Pflegewissenschaft der Universität Witten/Herdecke sowie deren Mitarbeiterin 

Angelika Zegelin, Schwester Veronica Dreymüller als Leiterin des Referats Pflege am 

Krankenhaus Maria Hilf in Waldbreitbach, Ursula Oelßner als Direktorin der Kranken-

pflegeschule am Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart, Prof. Dr. Stefan Görres für 

den Fachbereich Pflegewissenschaft der Universität Bremen, Prof. Dr. Barbara 

Knigge-Demal für den Fachbereich Pflegepädagogik an der Fachhochschule 

Bielefeld, Rudolf Röder als Ausbildungsleiter der Robert Bosch GmbH, Prof. Dr. Frank 

Weidner als Direktor des Deutschen Instituts für angewandte Pflegeforschung (DIP) 

e.V. in Köln sowie für den Fachbereich Gesundheitswesen der Katholischen 

Fachhochschule Nordrhein-Westfalen, Dr. Anna-Paula Kruse als ehemalige 

Ministerialrätin des Niedersächsischen Sozialministeriums sowie Christine Sowinski 

für das Kuratorium Deutsche Altenhilfe in Köln. Es war angestrebt, 108  

„[…] eine Schrift herauszugeben, die ähnlich wie ‚Pflege braucht Eliten‘ Empfehlungen zur 
Verbesserung der Pflegeausbildung und gesammelte Materialien zum Thema enthalten 
sollte.“109        

Als Resultat des Arbeitskreises erschien im Jahr 2000 die Denkschrift „Pflege neu 

denken. Zur Zukunft der Altenpflegeausbildung“. Das Werk sprach sich aus für eine 

generalistische Ausbildung mit Schwerpunktsetzung und Spezialisierung und sah ein 

durchlässiges System mit drei bzw. vier Qualifikationsstufen vor, die in Form von 

zwei- und vierjährigen Ausbildungs- sowie aufbauenden Studiengängen erreicht 

 
106 vgl. Stöcker 2000: 49-59 
107 vgl. Oelke 2000: 60-70 
108 vgl. Moses 2015: 30, 63, 72 und 116 f. 
109 ebd.: 118 
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werden konnten.110 Am 24.11.2000 wurde die Denkschrift im Berliner 

Abgeordnetenhaus der Fachöffentlichkeit vorgestellt und mit Vertreterinnen und 

Vertretern aus Praxis, Wissenschaft und Politik diskutiert. Vertreterinnen und 

Vertreter von Fachverbänden und Ministerien trugen in diesem Rahmen 

Stellungnahmen vor: Gertrud Stöcker für den BA, Christa Nickels für das BMG, Marie-

Luise Müller für den Deutschen Pflegerat e.V. (DPR), Eduard Tack für das BMFSFJ 

und Prof. Margot Sieger für die Dekanekonferenz pflegewissenschaftlicher Fachbe-

reiche und Studiengänge an Fachhochschulen, Universitäten und Gesamthochschu-

len. In der anschließenden Plenardiskussion wurde der Vorschlag einer zweijährigen 

Pflegeausbildung scharf kritisiert. Einigkeit hingegen herrschte in Bezug auf die 

grundsätzliche Brisanz und Dringlichkeit einer Neustrukturierung der 

Pflegeausbildung.111 Die Erstauflage der Denkschrift war schnell vergriffen und die 

Robert Bosch Stiftung erhielt mehrfach positive Rückmeldung von Seiten der Politik 

und Verbände, aber auch von Hochschulen und Ausbildungsstätten. Franz Wagner 

als Geschäftsführer des DBfK-Bundesverbandes beispielsweise verglich es mit dem 

fast zeitgleich veröffentlichten Vorschlag des Bundesministeriums für Gesundheit zur 

Neuausrichtung des KrPflG. Er zeigte sich einerseits enttäuscht vom Entwurf des 

Bundesministeriums und zugleich auch hoffnungsvoll darüber, dass das Konzept der 

Robert Bosch Stiftung hier zu einer Richtungsänderung anregen könnte. Kritik kam 

im Rahmen der Veranstaltung hauptsächlich von Seiten der Gewerkschaften, aber 

auch aus einigen Länderministerien und dem Hochschulbereich. Besonders kritisch 

äußerten sich Barbara Meifort vom BiBB und Gerd Dielmann für die Vereinte 

Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di; zuvor ÖTV).112  

„Trotz der Kritik am zweijährigen Ausbildungsmodell konnte die Robert Bosch Stiftung mit 
der Herausgabe von ‚Pflege neu denken‘ eine intensive Diskussion über eine Reform der 
Ausbildung in der Fachöffentlichkeit und auf verschiedenen Symposien anregen.“113         
         

Eines der angesprochenen Symposien fand im März 2002 im Rahmen eines von der 

Robert Bosch Stiftung veranstalteten „Parlamentarischen Abends“ statt, zu dem 

Gäste aus Politik, Verbänden und Hochschulen geladen waren. Besonders 

hervorzuheben sei hierbei eine Äußerung von Staatssekretär Klaus Theo Schröder, 

in der auch er verdeutlichte, dass die Empfehlungen der Zukunftswerkstatt durchaus 

in der vorgelegten Neukonzeption des KrPflG aufgegriffen wurden. Er betonte 

 
110 vgl. ebd.: 119 f.; RBS 2000: 8, 24 und 52 ff.; Görres et al. 2009: 5; Kühn-Hempe/Thiel 2013: 77 
111 vgl. Moses 2015: 122 ff. 
112 vgl. ebd.: 125 ff. 
113 ebd.: 132 
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nochmals, dass die integrative Ausbildung der Kranken- und Kinderkrankenpflege als 

erster, gezielter Schritt auf dem Weg zur Generalistik zu werten sei.114  

Wie bereits in den Kapiteln 4.1.1 und 4.1.3 angedeutet, enthält sowohl das AltPflG 

von 2002 als auch das KrPflG von 2003 sogenannte Modellklauseln. Durch diese 

wurde „[…] ermöglicht, gemeinsame Ausbildungsstrukturen in der Alten-, 

Kinderkranken- und Krankenpflegeausbildung zu erproben, um richtungsweisende 

Erkenntnisse für eine Weiterentwicklung der Ausbildungen in den Pflegeberufen zu 

erhalten.“115 Hierdurch bekam die Reformdebatte in den Pflegeausbildungen neuen 

Aufwind und führte vornehmlich in den Jahren 2004 - 2008 zur Initiierung zahlreicher 

Modellprojekte, deren Zielsetzung in der Überwindung der nach Lebensphasen 

differenzierten Pflegeausbildungen lag.116  

„Fast 60 umfassende Modellvorhaben verfolgen inhaltlich und strukturell z.T. 
unterschiedliche Ansätze, die sich alle durch einen hohen Innovationsgehalt 
auszeichnen.“117 

Die Zielsetzung, diese meist geförderten und evaluierten Modellprojekte miteinander 

zu verknüpfen, die Ergebnisse zu bündeln und somit Transfer und Verbreitung 

bewährter Modellelemente zu fördern, führte zur Gründung des „Transfernetzwerk 

Innovative Pflegeausbildung“. Von 2002-2005 konnten die Modellpartnerinnen und -

partner sich in diesem Rahmen untereinander aber auch mit anderen Schulen 

regelmäßig austauschen. Zudem bot es die Möglichkeit, Expertenrunden und 

Workshops zu planen bzw. durchzuführen, aber auch Flyer und Newsletter 

herauszugeben. Insgesamt beteiligten sich 36 bundesweite Vertreterinnen und 

Vertreter an dem Netzwerk und veröffentlichten im November 2004 ein 

Positionspapier als Fazit der bundesweiten Modellinitiativen, in der sie sich für eine 

Zusammenführung der Pflegeberufe aussprachen:118  

„Eine gesetzlich geregelte Zusammenführung der drei grundständigen Pflegeberufe und 
eine entsprechend geschützte Berufsbezeichnung ist die Grundvoraussetzung für eine 
zukunftsorientierte Weiterentwicklung des Pflegeberufes und seine Anerkennung auf dem 
pflegerischen Arbeitsmarkt.“119 

Der DBR veröffentlichte 2007 unter dem Titel „Pflegebildung offensiv“ einen Entwurf 

zur zukunftsfähigen Weiterentwicklung der Pflegebildung, in der ebenfalls eine 

generalistische Ausrichtung der pflegerischen Erstausbildung gefordert wurde.120 

 
114 vgl. ebd.: 131 f. 
115 Deutscher Bundestag 2002b: 17 
116 vgl. ebd.: 71 und 77; Görres et al. 2009: 4 
117 Görres/Wicha 2006: 228 
118 vgl. ebd.: 229-232 
119 ebd.: 233 
120 vgl. DBR 2010: 4 f. 
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Eine weitere Veröffentlichung im Jahr 2010 ergänzt der DBR erstere um 

„grundlegende Überlegungen zu einer gemeinsamen gesetzlichen Regelung der 

Ausbildung“.121 Einen wichtigen Schritt in diese Richtung sahen sie in der Reform des 

KrPflG und der Einführung des AltPflG. Beide Gesetze hätten das pflegerische Hand-

lungsspektrum erweitert und die Ausbildung am Erwerb übergreifender Kompetenzen 

ausgerichtet. Besonders herausgestellt wurden zudem die in den Gesetzen enthal-

tenen Modellklauseln und verwiesen auf die Ergebnisse von Görres et al. (2009).122 

Im Jahr 2008 veröffentlichte das BMFSFJ die Ergebnisse des Projektes „Pflege-

ausbildung in Bewegung“, in dem aus der besonderen Perspektive der Altenpflege 

heraus „die Zusammenführung der Ausbildungen der Altenpflege, der Gesundheits- 

und Krankenpflege sowie der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege in acht 

umfassend evaluierten Modellprojekten erprobt wurde“.123 Wissenschaftlich begleitet 

wurde das Projekt durch das DIP in Köln und dem Wissenschaftlichen Institut der 

Ärzte Deutschlands (WIAD) gem. e.V. in Bonn. Die Projektleitung oblag Univ.-Prof. 

Dr. Frank Weidner (DIP) sowie Dr. Lothar Klaes (WIAD).124 Das gesamte 

Modellvorhaben wurde begleitet durch einen Beirat, dem „Vertreterinnen und 

Vertreter aus relevanten fachlichen und institutionellen Bezügen angehörten.“125 Der 

Beirat fiel die Aufgabe der fachlichen aber auch kritischen Begleitung zu und zu 

seinen Mitgliedern zählten u.a. Prof. Dr. Barbara Knigge-Demal von der 

Fachhochschule Bielefeld, Christine Sowinski vom Kuratorium Deutsche Altenhilfe 

und Franz Wagner vom DBfK. Im Schlussbericht der wissenschaftlichen Begleitung 

wird aufgezeigt, dass der Zusammenführung der Pflegeausbildungen keine 

Hindernisse im Weg stünden und die Ergebnisse nachdrücklich belegten, wie dies im 

Gegenteil sogar gewünscht und erfolgreich realisierbar sei. Weiter verwies sie auf 

den Bedarf einer entsprechenden Gesetzgebung und forderte den Gesetzgeber mit 

der Reform der Pflegeausbildung möglichst zeitnah zu beginnen. Der Beirat 

bekräftigte dies.126  

Stefan Görres et al. (2009) werteten im Jahr 2008 bereits abgeschlossene und 

evaluierte Modellprojekte in den Pflegeausbildungen empirisch aus (Dokumenten-

analysen und schriftliche Befragungen; n=35).127  

 
121 ebd.: 5 
122 vgl. ebd.: 4 
123 Klaes/Weidner 2008: 5 
124 vgl. ebd.: 2 
125 ebd.: 42 
126 vgl. ebd.: 43, 204-208, 211 
127 vgl. Görres et al. 2009: 7, 13 
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„Die empirischen Daten zeigen auf, dass ein wesentliches Ziel der Modellvorhaben, die 
Aufhebung der bisherigen Trennung der Pflegeausbildungen in Alten-, Gesundheits- und 
Kranken- sowie Gesundheits- und Kinderkrankenpflege zu erreichen, als realistische Option 
angesehen werden kann.“128 
 

Begleitet wurde die Arbeit von Stefan Görres et al. (2009) durch eine Expertengruppe:  

o Rainer Ammende für die Akademie Städtisches Klinikum München, 

o Gerd Dielmann für ver.di, Berlin, 

o Susanne Mäder für das Univation Institut für Evaluation, Köln, 

o Dr. Klaus Müller für das Transfernetzwerk innovative Pflegeausbildung TIP, 

Bielefeld, 

o Gertrud Stöcker für den DBR, Berlin, 

o Ursula Ungerer für die Baden-Württembergische Krankenhausgesellschaft, 

Stuttgart   

o Sowie mehrere Vertreter unterschiedlicher Ministerien auf Bundes- und 

Länderebene129 

Der DV verabschiedete am 18. März 2009 in Berlin eine Empfehlung zur Weiter-

entwicklung der Pflegeausbildungen. Der DV sprach sich für ein gestuftes Ausbil-

dungsmodell sowie eine Abkehr von der Ausrichtung an Alter und Lebensphasen aus. 

Das gestufte Modell sah Ausbildungen zur Pflegeassistenz, zu Pflegefachpersonen 

sowie eine hochschulische Pflegeausbildung vor, deren Absolventen sich in der 

praktischen Zusammenarbeit durch ihre unterschiedlichen Kompetenzprofile er-

gänzen sollten. Zudem verwies er auf die Ergebnisse des Modellvorhabens 

„Pflegeausbildung in Bewegung“ und die Richtlinie 2005/36/EG, auf die im folgenden 

Kapitel näher eingegangen wird.130  

5.2.2 Die politische Diskursebene 
 

Ereignisse bis ins Jahr 2015 

In dem bereits in Kapitel 4.3 angesprochenen Koalitionsvertrag der Bundesregierung 

von 1998 setzte sich die Bundesregierung das langfristige Ziel, die Pflege-

ausbildungen auf eine gemeinsame Grundlage zu stellen und weiter zu entwickeln.131 

In der Begründung des KrPflG von 2003 wird die mit ihm neu eingeführte integrierte 

Ausbildungskonzeption der Gesundheits- und Kranken- bzw. Kinderkrankenpflege 

als erster Schritt zu den 1998 gesteckten Zielen benannt.132 

In der Begründung zu dem ebenfalls in Kapitel 4.3 angeführten Urteil des Bundes-

verfassungsgerichtes von 2002 zur Frage, ob die Altenpflege ein Heilberuf sei, wurde 

 
128 ebd.: 44 
129 vgl. ebd.: 4 
130 vgl. DV 2009: 16-27 
131 vgl. Deutsche Bundesregierung 1998: 30 
132 vgl. Deutscher Bundestag 2002b: 17 
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die Nähe des AltPflG zum KrPflG als weiterer Schritt auf dem Weg zu dem 

„langfristigen Ziel einer einheitlichen Ausbildung in der Alten-, Kranken- und 

Kinderkrankenpflege“ benannt.133 

Am 07. September 2005 erließ das Europäische Parlament und der Rat der Euro-

päischen Union die Richtlinie 2005/36/EG. Ziel dieser Richtlinie war die Beseitigung 

bestehender Hindernisse für den freien Personen- und Dienstleistungsverkehr 

innerhalb der Mitgliedsstaaten durch ein „einheitliches, transparentes und flexibles 

System der Anerkennung von beruflichen Qualifikatio- nen“.134 Hierzu wurden 

fünfzehn bereits bestehende Richtlinien zur Anerkennung von Berufsqualifikationen 

zusammengefasst – u.a. die in Kapitel 4.1 aufgeführte Richtlinie 77/452/EWG, die 

seit 1977 die Anerkennung der Abschlüsse in der allgemeinen Krankenpflege regelte. 

Die Richtlinie 2005/36/EG trat am 20. Oktober 2005 in Kraft und ist seit dem 20. 

Oktober 2007 anzuwenden.135  

Im Koalitionsvertrag der Bundesregierung von 2009 wurde für die Pflegeberufe 

 
133 BVerfG 2002: 4 
134 Das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union 2005: 1  
135 vgl. Becker-Dittrich 2009: 4 f. 
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ein neues Berufsgesetz inklusive grundlegender Modernisierung und Zusammen-

führung der Ausbildung angekündigt.136 Auch die Gesundheits- sowie Arbeits- und 

Sozialministerkonferenzen der Länder stimmten 2009 einstimmig für eine 

Zusammenführung der Pflegeausbildungen. Als Konsequenz hieraus setzte das BMG 

in gemeinsamer Federführung mit dem BMFSFJ im März 2010 die Bund-Länder-

Arbeitsgruppe „Weiterentwicklung der Pflegeberufe“ ein, die sich aus Vertretern der 

Länder und der beiden Bundesressorts zusammensetzte137. Im März 2012 legte die 

Arbeitsgruppe „Eckpunkte zur Vorbereitung des Entwurfs eines neuen 

Pflegeberufegesetzes“ vor, das „in die öffentliche Fachdiskussion eingebracht werden 

und die Grundlage für den weiteren politischen Entscheidungsprozess zur 

Vorbereitung eines Gesetzentwurfs bilden“ sollte.138 Darin schlägt sie die Ablösung 

des AltPflG bzw. KrPflG durch ein neues Pflegeberufegesetz vor. Teil 1 dieses 

Gesetzes solle eine Pflegeausbildung mit generalistischer Ausrichtung regeln, die die 

bisherigen Ausbildungen der Altenpflege, der Gesundheits- und Krankenpflege und 

der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege zusammenführe und der Richtlinie 

2005/36/EG gerecht würde.139 

Die Gesundheitsministerkonferenz (GMK) stellte im Juni 2015 gemeinsam mit der 

Kultusministerkonferenz (KMK) einen gemeinsamen Bericht zur „Fachkräfte-

sicherung im Gesundheitswesen“ vor. Zur Erstellung des Berichts wurden als 

Sachverständige der Unterarbeitsgruppe Pflege Prof. Ingrid Darmann-Finck und Prof. 

Bernd Reuschenbach hinzugezogen. Konstatiert wurde ein dringender 

Handlungsbedarf von Seiten der Bundesregierung, zeitnah einen Referentenentwurf 

für ein neues Pflegeberufegesetz vorzulegen. Verwiesen wurde hierbei besonders 

auf die Ergebnisse der Bund-Länder-Arbeitsgruppe von 2012.140 

Im November 2015 legten das BMG gemeinsam mit dem BMFSFJ den Referen-

tenentwurf des PflBRefG vor, das die Vorschläge der Bund-Länder-Arbeitsgruppe von 

2012 aufgriff und am 01.01.2018 in Kraft treten sollte. Das hierin enthaltene PflBG 

sollte eine neue Pflegeausbildung einführen und das AltPflG sowie KrPflG ablösen. 

Der Entwurf sah die Berufsbezeichnung „Pflegefachfrau“ bzw. „Pflegefachmann“, 

eine Ausbildungsdauer von 3 Jahren und als Zugangsvoraussetzung einen mittleren 

 
136 vgl. Deutsche Bundesregierung 2009: 92 
137 vgl. BLAG 2012: 2 
138 ebd. 
139 vgl. ebd.: 3-11 
140 vgl. GMK/KMK 2015: 1, 32 f., 40 
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Schulabschluss vor. In zugehöriger Begründung werden u.a. die Ergebnisse von 

Klaes/Weidner et al. (2008) und Görres et al. (2010) zitiert.141  

Ereignisse im Jahr 2016 

Am 13.01.2016 beantworteten der Bundesminister für Gesundheit, Hermann Gröhe 

(Christlich Demokratische Union Deutschlands - CDU) gemeinsam mit der 

Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Manuela Schwesig 

(SPD) im Bundestag Rückfragen zum Referentenentwurf des PflBRefG, woraufhin 

das Kabinett den Referentenentwurf beschloss und entsprechenden 

Gesetzesentwurf am 15.01.2016 zur Genehmigung vor dem Bundesrat einbrachte.142 

Dieser begrüßte in der Stellungnahme vom 26.02.2016 die generalistische 

Pflegeausbildung als wichtigen Schritt, forderte jedoch auch Änderungen u.a. 

betreffend der Berufsbezeichnung und der Finanzierung ein. Zudem bat der 

Bundesrat um ein zeitnahes Vorlegen der Eckpunkte für eine Ausbildungs- und 

Prüfungsverordnung,143 welche am 02.03.2016 durch das BMG und das BMFSFJ 

erfolgte. Diese Eckpunkte beinhalteten grobe Angaben zu den zentralen 

Regelungsbereichen für die vorgesehene Ausbildung der Pflegeberufe, z.B. Dauer 

und Struktur der Ausbildung oder Eckdaten zur Gestaltung der praktischen 

Ausbildung und der Vertiefungseinsätze. Die Anlage 1 und 2 beinhaltete die mit der 

Ausbildung zu erreichenden beruflichen Kompetenzen und nach Themenbereichen 

sortiert bereits eine grobe Stundenverteilung für den theoretischen und praktischen 

Unterricht sowie die praktische Ausbildung.144 

Am 09.03.2016 übersendete Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) den Gesetzes-

entwurf an den Präsidenten des Deutschen Bundestages Norbert Lammert (CDU) mit 

der Bitte, die Beschlussfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen.145 

Hierzu erfolgte die erste Beratung des Bundestages am 18.03.2016, der den 

Gesetzesentwurf zunächst an mehrere Ausschüsse weiter verwies. Ebenso verfahren 

wurde mit dem Antrag der Fraktion DIE LINKE vom 28.01.2016 und dem Antrag der 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 16.03.2016. Beide Fraktionen sprachen 

sich u.a. dafür aus, zunächst die Finanzierung der gemeinsamen Ausbildung zu 

klären und von einer generalistischen Ausbildungskonzeption abzusehen. DIE LINKE 

 
141 vgl. BMG/BMFSFJ 2015: 1, 9-15, 57-60 
142 vgl. Deutscher Bundesrat 2016a: o.S. 
143 vgl. Deutscher Bundesrat 2016b: 1,14-18, 41 
144 vgl. BMG/BMFSFJ 2016a: 2-7; BMG/BMFSFJ 2016b; BMG/BMFSFJ 2016c 
145 vgl. Deutscher Bundestag 2016b: 7 
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plädierte für eine integrierte Ausrichtung, während BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN eine 

integrative Konzeption befürwortete.146  

Am 11.04.2016 machte Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) während 

einer öffentlichen Sitzung des Petitionsausschusses deutlich, dass die Bun-

desregierung an der generalistischen Ausrichtung der Pflegeausbildung festhalte. Die 

betreffende öffentliche Petition setzte sich für den Erhalt einer eigenständigen 

Ausbildung in der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege ein und war auf der 

Internetseite des Deutschen Bundestages eingestellt. Auf diesem Wege gingen 

16.426 Mitzeichnungen ein, die zusätzlich durch 148.280 Unterschriften auf dem 

Postweg unterstützt wurden. Der Petitionsausschuss kündigte an, neben der 

Stellungnahme der Bundesregierung auch einen des Ausschusses für Gesundheit 

einzuholen.147 

Zum Gesetzesentwurf des PflBRefG sowie zugehöriger Anträge der Fraktionen DIE 

LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN fand am 30. Mai 2016 eine öffentliche 

Anhörung vor dem Ausschuss für Gesundheit und dem Ausschuss für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend statt. Unter den Vertreterinnen und Vertretern der 60 

geladenen Verbände befanden sich u.a. Birgit Hoppe für den Arbeitskreis für 

Ausbildungsstätten der Altenpflege (AAA), Renate Stemmer für die Deutsche Gesell-

schaft für Pflegewissenschaft e.V., Franz Wagner für den DBfK, Andreas Wester-

fellhaus für den DPR und Uwe Machleit für den Deutschen Evangelischen Verband 

für Altenarbeit und Pflege e.V.. Als Einzelsachverständige nahmen Carsten Drude, 

Prof. Dr. Wolfgang Spoerr, Prof. Dr. Frank Weidner, Christine Vogler, Brigitte von 

Germeten-Ortmann, Gerd Dielmann und Dr. Johannes Grüner an der Anhörung teil. 

Thematisch wurde besonders auf die Finanzierung der geplanten Ausbildung, ein 

eventueller Verlust von Spezialisierung, die Besonderheiten der praktischen 

Ausbildung sowie Auswirkungen auf die Attraktivität des Pflegeberufes bzw. den 

Fachkräftemangel eingegangen. Weitere Themen waren die hochschulische 

Ausbildung, Vorbehaltene Tätigkeiten, die Berufsbezeichnung und die Möglichkeit 

einer Integration ins BBiG.148 

In den folgenden Monaten wurde es still. Es folgten keine öffentlichen Sitzungen oder 

Beschlüsse auf Bundesebene. Verbände und Sachverständige mahnten zunehmend 

 
146 vgl. Deutscher Bundestag 2016c: 15957-15975; Deutscher Bundestag 2016d: 3 f.; Deutscher 
Bundestag 2016e: 3 
147 vgl. hib 2016; Deutscher Bundestag 2018a: 1 
148 vgl. Deutscher Bundestag 2016g: 5-40 



Seite 52 von 134 
 

ein mögliches Scheitern der Reform an und fordern die Politik zum Handeln auf.149 

Die Länder Bremen und Hamburg brachten am 09.12.2016 einen Mehrländerantrag 

ein, in dem der Bundesrat mit dem Vermerk des dringenden Handlungsbedarfes zur 

Entschließung der Weiterführung des Gesetzgebungsverfahrens zum PflBRefG 

aufgefordert wurde.150 Der Bundesrat teilte in seiner Sitzung am 16.12.2016 mit, dass 

Niedersachsen sich dem Antrag angeschlossen hat und dieser an die zuständigen 

Ausschüsse überwiesen wurde.151 

Ereignisse im Jahr 2017 

Das pflegepolitische Jahr 2017 begann am 25.01.2017 mit Beschlussempfehlungen 

des Ausschusses für Gesundheit an den Deutschen Bundestag sowohl den Antrag 

der Fraktion DIE LINKE vom Januar 2016 als auch jenen der Fraktion BÜNDNIS 

90/DIE GRÜNEN vom März 2016 abzulehnen. Viele der vorgeschlagenen 

Kompromisse seien bereits im Gesetzentwurf enthalten. Die Pflegeberufereform 

müsse schnellstmöglich auf den Weg gebracht werden und die vorgeschlagenen 

Maßnahmen seien hierbei nicht zielführend.152 

Dem folgte die Entschließung des Bundesrates zur Weiterführung des Gesetzge-

bungsverfahrens am 10.02.2017:153  

„Der Bundesrat fordert die Bundesregierung und den Deutschen Bundestag auf, alle 
notwendigen Anstrengungen zu unternehmen, damit das Gesetzgebungsverfahren zu 
einem Abschluss kommt“154 

Am 28.03.2017 verständigten sich die SPD- und CDU/CSU-Bundestagfraktionen auf 

die Vorlage eines Kompromissvorschlags von Karl Lauterbach (SPD) und Georg 

Nüßlein (Christlich-soziale Union Bayern e.V. - CSU). Dieser sah eine Ausbildung vor, 

die mit einer zweijährigen generalistischen Pflegeausbildung beginnt. Für das dritte 

Ausbildungsjahr sollten die Auszubildenden selbst entscheiden, ob sie die 

generalistische Ausbildung fortsetzen oder sich für einen Abschluss als Altenpflegerin 

bzw. Altenpfleger oder Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin bzw. Gesundheits- 

und Kinder- 

 
149 vgl. DPR 2016a; DPR 2016b; DIP 2016; DBfK 2016; Hundenborn et al. 2016a; Hundenborn et al. 
2016b 
150 vgl. Deutscher Bundesrat 2016c 
151 vgl. Deutscher Bundesrat 2016d: IX, 540 
152 vgl. Deutscher Bundestag 2017a; Deutscher Bundestag 2017b 
153 vgl. Deutscher Bundesrat 2017a: 1 
154 ebd.: 3 
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krankenpfleger spezialisieren lassen. Letzteres ließe die Option offen, dennoch den 

generalistischen Abschluss zu wählen. Wer sich für die durchgängig generalistische 

Variante entschied, müsse die dieser Wahl bleiben (siehe Abb. 13).  

Abb. 13: Kompromissvorschlag zur Ausbildungskonzeption vom 28.03.2017 (eigene 
Darstellung) 

Darüber hinaus sah der Vorschlag vor, dass sechs Jahre nach in Kraft treten des 

Gesetzes eine Evaluation des Wahlverhaltens der Auszubildenden für das dritte 

Ausbildungsjahr durch das BMG und das BMFSFJ erfolgen soll.155  

„Haben mehr als 50 Prozent den generalistischen Abschluss mit dem entsprechenden 
Schwerpunkt gewählt, sollen die eigenständigen Berufsabschlüsse auslaufen und nicht 
mehr weitergeführt werden. Über die Abschaffung oder die Beibehaltung entscheidet der 
Deutsche Bundestag.“156 
 

Es folgte eine Beschlussempfehlung des Ausschusses für Gesundheit vom 

21.06.2016, der sich für die Annahme des Gesetzentwurfs in geänderter Fassung 

aussprach und als einzige Alternative die Ablehnung dessen aufzeigte.157 Dem kam 

der Deutsche Bundestag bei seiner 240. Sitzung am 22.06.2016 nach. Georg Nüßlein 

(CSU) beschrieb in seiner Rede den vorgeschlagenen Kompromiss, der am 

01.01.2020 in Kraft treten sollte, als notwendig, da die Fachwelt sich gespalten 

 
155 vgl. SPD-Bundesfraktion 2017: o.S. 
156 ebd.  
157 vgl. Deutscher Bundestag 2017c: 2 
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gezeigt hätte und die Entscheidung nun bei den Auszubildenden selbst läge.158 Der 

Gesetzentwurf wurde in zweiter und dritter Beratung durch eine Mehrheit der Koalition 

und gegen die Stimmen der Opposition angenommen.159 Der Bundesrat stimmte der 

Verabschiedung des Gesetzes in seiner 959. Sitzung am 07.07.2017 zu.160 Am 

17.07.2017 folgte die Veröffentlichung des beschlossenen PflBRefG im Bundesge-

setzblatt.161  

Die Ausgestaltung der ausstehenden Ausbildungs- und Prüfungsverordnung wurde 

zusammen mit der Klärung weiterer Unklarheiten, wie der Finanzierung, aufgrund der 

anstehenden Bundestagswahlen im Herbst 2017 auf die folgende Legislaturperiode 

verschoben.162 

Ereignisse im Jahr 2018 

Das BMG legte am 22.03.2018 gemeinsam mit dem BMFSFJ den Referentenentwurf 

der PflAPrV vor. Diese sollte das als Artikel 1 im PflBRefG enthaltene PflBG ergänzen 

und beinhaltete neben Angaben zur Durchführung der Prüfungen, der 

Stundenverteilung von theoretischem und praktischem Unterricht sowie der 

praktischen Ausbildung u.a. auch Mindestanforderungen an eine berufliche 

Ausbildung in der Pflege differenziert nach den drei möglichen Abschlussmodalitäten 

sowie für die zu absolvierende Zwischenprüfung am Ende des zweiten 

Ausbildungsjahres. In der Anlage 1 fanden sich die in der Zwischenprüfung 

vorzuweisenden Kompetenzen, in den Anlagen 1 bis 4 jene zur Erlangung der 

Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnungen „Pflegefachmann“ bzw. „Pflege-

fachfrau“ (Anlage 2), „Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin“ bzw. „Gesundheits- 

und Kinderkrankenpfleger“ (Anlage 3) oder „Altenpflegerin“ bzw. „Altenpfleger“ 

(Anlage 4). Die Anlagen 2 bis 4 waren im Wortlaut nahezu identisch und 

unterschieden sich lediglich in der Angabe der zu pflegenden Zielgruppen: 163  

o „Menschen aller Altersstufen“ (Anlage 2)164 

o „Kinder und Jugendliche“ (Anlage 3)165  

o „alte Menschen“ (Anlage 4)166 

 

 
158 vgl. Deutscher Bundestag 2017d: 24484-24499 
159 vgl. ebd.: 24499; Deutscher Bundesrat 2017b: 1 
160 vgl. Deutscher Bundesrat 2017c: 1 
161 vgl. Deutscher Bundestag 2017d: 2581–2614 
162 DPR 2017: o.S. 
163 vgl. BMG 2019a: 1-131 
164 vgl. ebd.: 50-57 
165 vgl. ebd.: 58-65 
166 vgl. ebd.: 66-73  
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Die aufgeführte Petition aus dem Jahr 2017, die den Erhalt der Gesundheits- und 

Kinderkrankenpflege als eigenständiges Berufsbild forderte, wurde am 26.04.2018 

durch den Deutschen Bundestag abgeschlossen, da dem Anliegen mit dem 

beschlossenen PflBRefG entsprochen wurde.167 

Am 13.06.2018 beschließt das Kabinett eine abgeänderte Fassung der PflAPrV, die 

am 15.06.2018 durch den Bundestag an die Ausschüsse verwiesen wurde.168 Zu den 

wesentlichen Änderungen dieser Fassung zählten u.a. „Fundamentale 

Abänderungen der Kompetenzen für die Prüfung in der Altenpflege (Anlage 4)“.169 Zu 

dieser veränderten Fassung der PflAPrV fand am 25.06.2018 eine Anhörung vor dem 

Gesundheitsausschuss statt. Hieran nahmen elf Vertreterinnen und Vertreter der 

geladenen Verbände teil, darunter Birgit Hoppe für den AAA, Carsten Drude für den 

Bundesverband Lehrende Gesundheits- und Sozialberufe e.V. (BLGS), Brigitte von 

Germeten-Ortmann für den Deutschen Caritasverband e.V. (DCV) und Franz Wagner 

für den DPR. Zudem waren sechs der sieben geladenen Einzelsachverständigen vor 

Ort, u.a. Barbara Knigge-Demal und Frank Weidner. Themen der Anhörung waren 

u.a. besagte Anlage 4 der PflAPrV, aber auch die Qualifizierung der 

Praxisanleiterinnen und -anleiter, Kooperationen zwischen Pflegeschulen und 

Trägern der praktischen Ausbildung.170  

Am 27.06.2018 brachte die Fraktion DIE LINKE einen Entschließungsantrag vor dem 

Bundestag ein, in dem Sie auf die ihrer Einschätzung nach bestehenden Mängel der 

PflAPrV aufmerksam machte und zur Nachbesserung aufforderte.171 Der Ausschuss 

für Gesundheit hingegen forderte – ebenfalls am 27.06.2018 – die Bundesregierung 

in Form einer Beschlussempfehlung dazu auf, die PflAPrV in der vorliegenden 

Fassung zu beschließen.172 Über beides wurde am 28.06.2018 vor dem Bundestag 

beraten. Der Antrag der LINKEN wurde abgelehnt, der Empfehlung des Ausschusses 

für Gesundheit hingegen nachgekommen.173 Es folgte der Beschluss des 

Bundesrates vom 21.09.2018, in welchem er der PflAPrV zustimmte. Betreffend der 

Anlage 4 forderte er die Bundesregierung auf, die Auswirkungen dessen zu 

evaluieren sowie174 

 
167 vgl. Deutscher Bundestag 2018a: 1 ff. 
168 vgl. BMG/BMFSFJ 2018b: 1-118; Deutscher Bundestag 2018b: 2 
169 Deutscher Bundestag 2018c: 4 f. 
170 vgl. Deutscher Bundestag 2018d: 1-30 
171 vgl. Deutscher Bundestag 2018e: 1-4 
172 vgl. Deutscher Bundestag 2018f: 3 
173 vgl. Deutscher Bundestag 2018g: 140 
174 vgl. Bundesrat 2018: 1-2 
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„[…] die einseitige Absenkung des Niveaus der Altenpflegeausbildung in der Pflegeberufe-
Ausbildungs- und -Prüfungsverordnung (PflAPrV) zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
aufzuheben und bereits jetzt flankierend geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die sich 
abzeichnende Benachteiligung für den Beruf und das Arbeitsfeld der Altenpflege zu 
minimieren.“175 
 

Die PflAPrV wurde ohne weitere Änderungen am 02.10.2018 im Bundesgesetzblatt 

veröffentlicht.176 

5.3 Zwischenfazit II 

An dieser Stelle werden die in Kapitel 2.3 festgelegten Leitfragen mit den Ergeb-

nissen der Literaturanalyse abgeglichen und eine „Zwischenbilanz“ gezogen. Diese 

beinhaltet Angaben zu bereits vorliegenden Informationen sowie weiteren 

Klärungsbedarf im Rahmen der vorgesehenen Experteninterviews. 

1. Eine Definition des Diskursstranges zur generalistischen Pflegeausbildung in 

Deutschland:  

Der Diskursstrang zur generalistischen Pflegeausbildung in Deutschland ist ein 

Strang des Diskurses zur Pflegeausbildung in Deutschland. Er umfasst alle 

Diskussionsprozesse, die sich mit der Zusammenführung der Pflegeausbildungen 

befassen. Dies beinhaltet neben generalistischen auch integrative und integrierte 

Ausbildungskonzeptionen sowie gegenläufige Position, die sich für einen Erhalt der 

bestehenden Spezialisierungen aussprachen.  

2. Eine begründete Festlegung von Start- und Endpunkt der vorgesehenen 

Analyse: 

Als Endpunkt der Analyse wird vorläufig die Veröffentlichung der PflAPrV im 

Bundesgesetzblatt am 02.10.2018 festgelegt, da hiermit das Gesetzgebungsverfah-

ren auf Bundesebene abgeschlossen war. 

Erste Hinweise zu einem möglichen Startpunkt liefern die ältesten, in Kapitel 5.2 

aufgegriffen Veröffentlichungen und Veranstaltungen, wie das Sachverständigen-

gespräch des BiBB im Jahre 1982 oder der WHO-Kongress in Wien von 1988. Als 

weitere Option könnten die Veröffentlichungen der ersten Ausbildungskonzeptionen 

Anfang der 1990er Jahre herangezogen werden. 

Weiterer Klärungsbedarf: Die Expertinnen und Experten sollen dahingehend befragt 

werden, ob nach dem 02.10.2018 etwas stattfand oder veröffentlicht wurde, dass von 

Relevanz für den Ausgang der Gesetzgebung sein könnte. 

 
175 ebd.: 2 
176 vgl. Deutsche Bundesregierung 2018: 1572-1621 
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Ebenfalls zu klären bleibt, wo der Startpunkt zu setzen ist und ob dieser genauso klar 

an einem Ereignis fest zu machen sein wird wie der Endpunkt. Die Fragestellungen 

werden zur weiteren Klärung inhaltlich in den Leitfaden der Experteninterviews 

einfließen. 

3. Eine vorläufige Bestimmung des diskursiven Kontextes: 

Dies beinhaltet zum einen orientierenden Überblick zu den historischen Wurzeln des 

Diskursstranges, der mit dem Kapitel 4 bereits vorliegt. Zum anderen gehören hierzu 

die Kontextbedingungen, die das Aufkommen des Diskursstranges zur 

generalistischen Pflegeausbildung innerhalb des Diskurses zur Pflegeausbildung in 

Deutschland initiiert, begünstigt oder „angeschoben“ haben könnten. Hierzu liegen 

noch keine Hinweise vor: 

Weiterer Klärungsbedarf: Auch die Frage nach für das Aufkommen des Diskurs-

stranges relevanten Kontextbedingungen wird zur weiteren Klärung inhaltlich in den 

Leitfaden der Experteninterviews einfließen. 

4. Eine vorläufige Bestimmung weiterer Diskursstränge und angrenzender Diskur-

se innerhalb des Diskurses zur Pflegeausbildung in Deutschland, die Einfluss 

auf den untersuchten Diskursstrang genommen haben könnten: 

Wie in Kapitel 3 skizziert, wurden dem ersten Teil der Literaturanalyse mögliche 

angrenzende Diskursstränge und Diskurse entnommen, siehe hierzu Tabelle im 

Anhang. Zusammengefasst handelt es sich um folgende möglichen Diskursstränge:  

o Die Zugangsvoraussetzungen zur Ausbildung 

o Ausbildungsinhalte  

o Die Finanzierung der Ausbildung  

o Die Zuständigkeit im Rahmen der Gesetzgebung (Bund? Länder?)  

o Die Berufsbezeichnung  

o Die Hochschulische Pflegeausbildung  

o Die Möglichkeit einer Eingliederung ins das Duale Ausbildungssystem im Sinne 

des BBiG  

o Der Lernort Praxis inkl. der Gestaltung der Praxisanleitung/-begleitung  

o Die Qualifikation der Lehrenden  

o Die Anerkennung der Abschlüsse bzw. Vorgaben auf EU-Ebene 

o Die Dauer der Ausbildung inkl. der Aufteilung in Theorie- und Praxiszeiten 

Als angrenzende Diskurse herausgearbeitet wurden:  

o Der Demografische Wandel  

o Die Professionalisierung der Pflege 

o Die Kommerzialisierung der Pflege  

o Der Fachkräftemangel bzw. die Attraktivität des Pflegeberufes 

o Die Rekrutierung ausländischer Pflegefachpersonen 
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Weiterer Klärungsbedarf: Diese bereits vorliegenden Ergebnisse werden inhaltlich in 

den Leitfaden der Experteninterviews einfließen. Angestrebt wird eine Ergänzung 

oder Korrektur, ggf. eine Gewichtung der einzelnen Punkte durch die einbezogenen 

Expertinnen und Experten. 

5. Eine vorläufige Bestimmung der Diskursebenen, ggf. inklusive einer begrün-

deten Eingrenzung der vorgesehenen Analyse auf einzelne diskursive Ebenen: 

Wie in der Einleitung des Kapitel 5.2 bereits benannt, ließen sich die Ergebnisse der 

Literaturanalyse im Kern der pflegefachlichen als auch politischen Diskursebene 

zuordnen.  

Weiterer Klärungsbedarf: Grundsätzlich könnten weitere Ebenen von Bedeutung 

sein, beispielsweise die gesamtgesellschaftliche oder mediale Ebene. Auch diese 

Fragestellung inklusive der bereits vorliegenden Ergebnisse werden zur weiteren 

Klärung in den Leitfaden der Experteninterviews einfließen. 

6. Die Identifikation von Personen bzw. Gruppen oder Institutionen, die Sprecher-

positionen innerhalb des betreffenden Diskurses bedienen bzw. bedienten, ggf. 

bereits inklusive derer hypothetischen Diskurspositionen:  

Hierzu lieferte die Literaturanalyse eine ganze Bandbreite an Personen, die entweder 

an den beschriebenen Veranstaltungen teilnahmen, selbst dazu publizierten oder im 

Rahmen von Veröffentlichungen benannt wurden. Es folgt eine Auflistung jener 

Personen, die insgesamt mehr als einmal namentlich auftauchten:  

o Ammende, Rainer  

o Dielmann, Gerd  

o Germeten-Ortmann, Brigitte v.  

o Hundenborn, Gertrud  

o Knigge-Demal, Barbara  

o Kühn-Hempe, Cornelia  

o Meifort, Barbara  

o Oelke, Uta 

o Stöcker, Gertrud  

o Wagner, Franz 

o Westerfellhaus, Andreas 

o Darmann-Finck, Ingrid 

o Drude, Carsten  

o Görres, Stefan 

o Hoppe, Birgit  

o Kruse, Anna-Paula  

o Lauterbach, Karl  

o Nüßlein, Georg 

o Sowinski, Christine  

o Vogler, Christine  

o Weidner, Frank 
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o Wittneben, Karin 

Analog hierzu verhält es sich zu den potenziell relevanten Gruppen und Institutionen:  

o AAA Arbeitskreis Ausbildungsstätten für Altenpflege 

o BeKD Berufsverband Kinderkrankenpflege Deutschland e.V. 

o BiBB Bundesinstitut für Berufsbildung 

o bpa Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. 

o BLGS Bundesverband Lehrende Gesundheits- und Sozialberufe e.V.  

ehemals: BA 

o DCV Deutscher Caritasverband e.V. 

o DBfK Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe e.V. 

o DBR Deutscher Bildungsrat für Pflegeberufe 

o DBVA Deutscher Berufsverband für Altenpflege e.V. 

o DIP Deutsches Institut für angewandte Pflegeforschung e.V. 

o DPR Deutscher Pflegerat e.V. 

o DV Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V. 

o                 Kuratorium Deutsche Altenhilfe e.V.  

o                 Robert Bosch Stiftung GmbH 

o ver.di Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 

ehemals: ÖTV 

Weiterer Klärungsbedarf: Hypothesen zu eventuell vorliegenden Sprecherrollen der 

einzelnen Personen und Gruppen lassen sich an dieser Stelle noch nicht aufstellen. 

Da die aufgeführten Personen bis auf wenige Ausnahmen eine generalistische 

Ausrichtung der Pflegeausbildung befürworten, ist darüber hinaus davon 

auszugehen, dass die Liste unvollständig ist. Zur Einschätzung dessen durch die 

Expertinnen und Experten werden auch diese Ergebnisse inhaltlich in den Leitfaden 

der Experteninterviews einfließen. Ebenso könnten die Expertinnen und Experten 

auch hier ergänzen und korrigieren oder Einschätzungen zu hypothetischen Diskurs-

positionen abgeben.  

7. Die Identifikation hypothetischer diskursiver Ereignisse: 

Dieser Punkt umfasst die in den Kapiteln 5.2.1 und 5.2.2 vorgestellten Ergebnisse, 

die in den Abb. 12 und 14 zusammengefasst wurden. Auffällig sind zunächst auch 

an dieser Stelle eine scheinbar einseitige Ausrichtung der einbezogenen 

Veröffentlichungen zur pflegefachlichen Diskursebene. Auch hier lässt sich eine 

Dominanz generalistikbefürwortender Veröffentlichungen beobachten.  

Weiterer Klärungsbedarf: Diese Zusammenstellungen hypothetisch diskursiver 

Ereignisse werden inhaltlich in den Leitfaden der Experteninterviews einfließen. Die 

befragten Experten können diese aus ihrer Sicht heraus ebenfalls ergänzen bzw. 

korrigieren.  
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6 Methodik Ⅱ – Experteninterviews und qualitative Inhalts-
analyse 

Die in Kapitel 5.3 vorgestellten Ergebnisse der Literaturanalyse liefern bereits erste 

wichtige Hinweise auf dem Weg zur Materialgrundlage der angestrebten Diskursana-

lyse. Mit Blick auf das dort benannte Ungleichgewicht zu Gunsten der Befürworter-

innen und Befürworter einer generalistischen Pflegeausbildung wird jedoch deutlich, 

dass diese für sich genommen noch kein differenziertes Bild des zu untersuchenden 

Diskursstranges liefern können. Eine Erweiterung der Literaturanalyse auf 

veröffentlichte Fachartikel, Stellungnahmen, Pressemitteilungen und ähnliches der 

vergangenen 30 Jahre wäre eine Option diesem Ungleichgewicht entgegen zu 

wirken. Allerdings ginge dies zum einen weit über die im Rahmen dieser Masterarbeit 

bearbeitbare Menge an Literatur hinaus. Zum anderen würde es einen Teil der 

eigentlichen Diskursanalyse bereits vorwegnehmen. Die Wahl fiel alternativ auf eine 

Ergänzung der vorliegenden Ergebnisse durch Interviews mit Personen, die durch 

ihre Beteiligung am Prozess einen Expertenstatus einnehmen. Es folgt eine 

methodische Beschreibung der Experteninterviews sowie deren Auswertung.  

6.1 Die Experteninterviews 

Ziel der Experteninterviews ist es, die Ergebnisse der Literaturanalyse zu ergänzen, 

ggf. zu korrigieren aber auch zu präzisieren und einzuordnen. Es folgen eine allge-

meine Vorstellung der Methode des Experteninterviews sowie Erläuterungen und Be-

schreibungen zur Umsetzung dessen im Rahmen dieser Masterarbeit. 

6.1.1 Das theoretische Fundament 

Noch in den 1990er Jahren beschrieb man Experteninterviews gemeinhin als „oft ge-

macht, aber wenig durchdacht“177, womit auf eine Anwendung dieser ohne adäquate 

theoretische Fundierung angespielt wurde. Seit den 2000er Jahren fand jedoch eine 

zunehmende methodologische Auseinandersetzung hierzu innerhalb des qualitativen 

Paradigmas der interpretativen Sozialforschung statt, indem es dadurch auch 

verankert ist. Es können jedoch auch standardisierte Verfahren zum Einsatz kommen, 

wie beispielsweise bei der Delphi-Methode. Insgesamt begegnet man in diesem 

Bereich bis heute einem unübersichtlichen Feld mit einer Vielzahl an Definitionen und 

Methoden.178  

 
177 Bogner/Menz 2009: 61 
178 vgl. ebd.; Bogner/Littig/Menz 2014: 1 ff. 
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Die vorliegende Arbeit orientiert sich an einer ergebnisorientierten, funktionellen 

Definition der Experteninterviews und bezieht sich hierbei hauptsächlich auf Ver-

öffentlichungen von Alexander Bogner, Beate Littig und Wolfgang Menz, aber auch 

von Grit Laudel und Jochen Gläser– allesamt Soziologinnen und Soziologen. Diese 

definieren Experteninterviews nicht in Bezug auf deren Form, sondern vielmehr an 

Zweck und Zielsetzung derer.179 

„Es handelt sich um Untersuchungen, in denen soziale Situationen oder Prozesse 
rekonstruiert werden sollen, um eine sozialwissenschaftliche Erklärung zu finden. Wir 
bezeichnen solche Untersuchungen als rekonstruierende Untersuchungen. Die Exper-
teninterviews haben in diesen Untersuchungen die Aufgabe, dem Forscher das besondere 
Wissen der in die Situationen und Prozesse involvierten Menschen zugänglich zu 
machen.“180  

Experteninterviews können auf unterschiedliche Wissensformen abzielen:  

o Technisches Wissen umfasst neben Fachwissen auch Wissen über Gegeben-

heiten und einfachere Fakten, die als objektiv zu werten sind, z.B. die Anzahl der 

Studienanfängerinnen und Studienanfänger einer Hochschule.181  

o Prozesswissen „[…] umfasst Einsicht in Handlungsabläufe, Interaktionen, 

organisationale Konstellationen, Ereignisse usw., in die die Befragten involviert 

sind oder waren.“182 Es handelt sich folglich um eine Art von Erfahrungswissen 

und ist somit stärker personengebunden.  

o Deutungswissen hingegen zielt auf Sichtweisen und Interpretationen einer 

Person ab, wodurch es in hohem Maße subjektiv geprägt ist und nicht 

unabhängig von der äußernden Person wahrgenommen werden kann.183 

In jedem Experteninterview werden alle drei Wissensformen aufkommen und von Be-

deutung sein. Im Vorfeld muss entschieden werden, auf welcher davon der Fokus 

liegen wird.184  

Die in Kapitel 5.3 aufgezeigten Lücken in den bereits vorliegenden Ergebnissen 

der Literaturanalyse beziehen sich auf potenziell diskursive Ereignisse, beteiligte 

Personen und Gruppen, richtungsweisende Veröffentlichung, usw.  

Zuvor aufgeführten Definitionen folgend zielen die Interviews dieser Arbeit 

maßgeblich auf das Generieren von Prozesswissen ab.  

 

Das Abstecken der angestrebten Wissensform bildet die Grundlage für die Entschei-

dung über die tatsächliche Form des Experteninterviews. Bogner, Littig und Menz 

 
179 Gläser/Laudel 2010: 13 
180 ebd. 
181 vgl. Bogner/Littig/Menz 2014: 17 f. 
182 ebd.: 18 
183 vgl. ebd.: 18 f. 
184 vgl. ebd.: 21 
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zeigen hier zunächst explorative Experteninterviews von felderschließendem 

Charakter auf und differenzieren hiervon fundierende Experteninterviews, durch 

die zentrale Informationen und Zusammenhänge erarbeitet werden.185 Beide Formen 

werden wiederum dahingehend unterschieden, ob sie „das erhobene Expertenwissen 

als sachliche Information oder als Deutungen interpretieren“.186 

Zusammengenommen ergeben sich folglich vier Varianten von Experteninterviews 

(siehe auch Übersicht in Tab.1):  

o Experteninterviews zur explorativen Datensammlung:  

Explorative Experteninterviews kommen meist in qualitativen, sozialwissen-

schaftlichen Studien, häufig aber auch zu Beginn quantitativer Untersuchungen 

zum Einsatz. Ihr Ziel liegt in der „Schärfung des wissenschaftlichen Problem-

bewusstseins“ sowie der Hypothesengenerierung innerhalb eines wenig oder gar 

nicht erschlossenen Feldes. 

Bei dieser Variante handelt es sich um informatorische Interviews, die auf tech-

nisches oder Prozesswissen abzielen. Das so erhobene Wissen wird als vorläu-

fige, erste Fakten zum Gegenstand interpretiert.  
 

o Experteninterviews zur Exploration von Deutungen:  

Diese explorativen, deutungswissensorientierten Experteninterviews unterschei-

den sich von zuvor benannter Variante – wie deren Bezeichnung bereits 

vermuten lässt – durch eine Ausrichtung der Exploration auf mögliche Deutungen 

der einbezogenen Expertinnen und Experten. Ziel dessen liegt im Aufdecken der 

bestehenden „unterschiedlichen Interpretationen, Handlungsmaximen, Vorstel-

lungen usw. im Feld.“ 
 

o Systematisierende Experteninterviews:  

Hierbei handelt es sich um fundierende Experteninterviews mit informatorischer 

Ausrichtung. Sie dienen der systematischen Informationsgewinnung. In analy-

tischer Weise wird direkt von den Expertinnen und Experten gelernt. Diese 

Variante der Experteninterviews kann sowohl auf technisches als auch auf 

Prozesswissen abzielen. 

„In beiden Fällen geht es um Wissen, das den Befragungspersonen selbst jederzeit 
reflexiv verfügbar ist. Wir können also dieses Wissen mehr oder weniger direkt abfragen, 
und wir benötigen keine sonderlich ausgefeilten hermeneutischen Techniken, etwa, weil 
wir verdecktes Wissen ans Tageslicht befördern wollen.“187 

 

o Theoriegenerierende Experteninterviews:  

Bei diesen fundierenden Experteninterviews mit deutungswissensorientierter 

Ausrichtung liegt der Fokus auf dem Deutungswissen der Befragten, wobei auch 

implizites Wissen eine Rolle spielt. Ziel dieser Variante liegt darin,188 „in analy-

tischer und interpretativer Auseinandersetzung mit dem empirischen Material Zu-

sammenhänge zu erarbeiten und Theorien zu entwickeln.“189 

 

 
185 vgl. ebd.: 22 ff. 
186 ebd.: 22 
187 ebd.: 24 
188 vgl. ebd.: 23 ff. 
189 ebd.: 25 



Seite 64 von 134 
 

 

Explorative 

Experteninterviews 

Fundierende 

Experteninterviews 

Informatorische 

Experteninterviews 

Experteninterviews zur 

explorativen Datensammlung 

Systematisierendes 

Experteninterview 

Deutungswissensorientierte 

Experteninterviews 

Experteninterview zur 

Exploration von Deutungen 

Theoriegenerierendes 

Experteninterview 

Tab.1: Übersicht der Varianten von Experteninterviews nach Bogner, Littig und Menz190 

  

Die zuvor begründete Fokussierung auf die Generierung von Prozesswissen legt den 

Experteninterviews im Rahmen dieser Arbeit ein klar informatorisches Erkenntnis-

interesse zu Grunde. Durch die bereits vorliegenden Ergebnisse der Literaturanalyse 

wird dem felderschließenden Charakter explorativer Befragungen an dieser Stelle kein 

nennenswerter Benefit zugesprochen. Die Zielsetzung der systematischen Informa-

tionsgewinnung durch direktes Abfragen des angestrebten Wissens erscheint 

hingegen geeignet, die bereits vorliegenden Ergebnisse durch Befragung von Exper-

tinnen und Experten zu ergänzen, einzuordnen und ggf. zu korrigieren. Somit fiel die 

Wahl auf den Einsatz systematisierender Experteninterviews. 

6.1.2 Das Sampling 

Expertentum ist in Bezug auf Experteninterviews sehr breit zu fassen. Allen poten-

ziellen Expertinnen und Experten ist gemein, dass sie über ein spezielles Wissen 

verfügen. Dieses Wissen kann neben ihrer Position, ihrer beruflichen oder 

ehrenamtlichen Tätigkeit aber auch besonderem, privatem Interesse für einen 

bestimmten Gegenstand oder Sachverhalt entspringen oder ihren sozialen Kontext 

betreffen. Durch ihre Beteiligung und daraus resultierenden Erfahrungen und 

Beobachtungen verfügen sie über einen besonderen Blickwinkel und Einblicke in 

spezifische Logiken und Zusammenhänge.191 Wer wofür als Expertin oder Experte 

herangezogen werden kann, orientiert sich somit am Gegenstand des Interesses.  

In diesem Sinne liefern die in Kapitel 5.3 aufgeführten Ergebnisse der Literatur-

analyse eine Auflistung möglicher Interviewpartner. Die dort benannten Personen 

waren potenziell an dem betreffenden Diskursstrang beteiligt. Eine ausschließliche 

Befragung dieser kann jedoch nicht ausreichend sein, da sie – wie bereits benannt – 

fast ausschließlich Befürworterinnen und Befürworter einer generalistischen 

 
190 vgl. ebd.: 23, Tab. 3.1; modifiziert durch S. Sachs 
191 vgl. Gläser/Laudel 2010: 11 ff.; Bogner, Littig und Menz 2014: 4-11    
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Ausbildungskonzeption beinhalten. Um ein facettenreiches Gesamtbild zu erhalten, 

müssen jedoch möglichst viele Blickwinkel bzw. Standpunkte mit einbezogen werden, 

also auch die der Gegenpositionen. Diesem Umstand wurde durch eine Art 

„Schneeballverfahren“ begegnet, wie auch Bogner, Littig und Menz es beschreiben. 

Dabei werden im Rahmen der Interviews gezielt potenzielle weitere Interviewpartner 

bzw. einflussreiche Vertreterinnen und Vertreter der Generalistik-Gegnerinnen und -

Gegner abgefragt und das ursprüngliche Sample im Verlauf entsprechend 

erweitert.192  

Die erste Kontaktaufnahme sollte gerade bei Personen, „[…] für die Zeitknappheit fast 

schon zum Professionshabitus gehört […]“193,gut durchdacht sein. Um das Zustande-

kommen eines Interviewtermines zu begünstigen musste zunächst genügend 

Vorlaufzeit gewährt und das Zeitfenster für die Erhebung nicht zu eng gefasst werden. 

Der Interviewzeitraum wurde dementsprechend auf acht Wochen angelegt und im 

Verlauf auf insgesamt 10 Wochen ausgedehnt. Die Anfrage des ursprünglichen 

Samples erfolgte drei Wochen vor dem Start des Interviewzeitraumes mittels 

elektronischer Anschreiben. Dieses enthielt Informationen zu Inhalt, Zielsetzung und 

Relevanz der Erhebung sowie den vorgesehenen Erhebungszeitraum, geplante 

Dauer der Interviews und Kontaktdaten für die Rückmeldung. Um die Adressaten 

nicht bereits durch den Umfang des Schreibens abzuschrecken, wurde dieser auf 

eine Seite (DIN A4) eingegrenzt. Mit dem Ziel, weitere Barrieren heraus zu nehmen, 

wurde zudem das Festlegen des Durchführungsortes den jeweiligen 

Interviewpartnerinnen und -partner überlassen und die Option eines 

Telefoninterviews als mögliche Alternative angeboten. Als zeitlicher Rahmen für die 

Interviews wurden ca. 60 Minuten angegeben. Dem Anschreiben beigefügt war ein 

Begleitschreiben von Prof. Dr. Frank Weidner, das den Zugang zum Feld erleichtern 

sollte. An- als auch Begleitschreiben hängen dieser Arbeit als Muster an. 

Initial wurden 14 potenzielle Expertinnen und Experten angefragt, von denen zu-

nächst zwölf zusagten. Aufgrund der SARS-CoV2-Pandemie konnten zwei dieser 

letztlich nicht stattfinden. Im Verlauf erfolgten 13 zusätzliche Anfragen, aus denen fünf 

weitere Interviews hervorgingen. Ein Interview konnte inhaltlich nicht in die 

vorliegenden Ergebnisse einbezogen werden, da ein schriftliches Einverständnis 

hierzu zur Abgabe der Thesis noch ausstand. Zu einem weiteren Interview wurde eine 

zweite Person mitgebracht (siehe Kapitel 6.3). Insgesamt konnten somit 15 

 
192 vgl. Bogner, Littig und Menz 2014: 35 
193 Bogner/Littig/Menz 2014: 27 
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Interviews mit 16 Personen durchgeführt werden, von denen 14 in die Ergebnisse der 

Arbeit einflossen. Unter den Expertinnen und Experten fanden sich sowohl Befür-

worterinnen und Befürworter als auch vehemente Gegnerinnen und Gegner der 

generalistischen Pflegeausbildung, aber auch jene, die sie nicht gänzlich ablehnten, 

einzelne Aspekte aber dennoch kritisch sahen. Sie kamen aus der 

Pflegewissenschaft, der Pflegepädagogik, aber auch dem (Pflege-) Management. 

Einige ergriffen das Wort gezielt für die Altenpflege, andere für die Kinderkranken-

pflege. Auch der Blickwinkel der Gewerkschaften war abgedeckt.  

Es folgt eine tabellarische Auflistung der interviewten Expertinnen und Experten 

sowie deren berufliche Qualifikation und aktuellen Tätigkeit (soweit bekannt). Zudem 

werden Angaben dazu gemacht, welche Resultate der Literaturanalyse zum 

jeweiligen Einbeziehen als Expertin bzw. Experte geführt haben oder ob ein Hinweis 

aus den bereits durchgeführten Interviews maßgeblich war 

 

Name 
Berufliche Qualifikation/ 

aktuelle Tätigkeit 

Qualifikation als Experte in 

Interviews dieser Arbeit 

Prof.in Dr. 

Ingrid 

Darmann-

Finck 

Leiterin der Abteilung 

Qualifikations- und Curri-

culumforschung am Insti-

tut für Public Health und 

Pflegeforschung (IPP) in 

Bremen und Professorin 

der Universität Bremen, 

Krankenschwester 

 

Mitorganisatorin des Hochschul-

tages für Berufliche Bildung der 

Universität Hamburg im März 

2000, Mitarbeit an der Entwick-

lung einer Ausbildungs- und Prü-

fungsverordnung zum PflBG im 

Auftrag des BMG und BMFSFJ, 

stellvertretende  Vorsitzende  der 

Fachkommission nach § 53 

PflBG.194 

Gerd 

Dielmann 

Berufspädagoge, Sach-

verständiger für Berufsbil-

dung in den Gesundheits-

berufe, langjähriges Enga-

gement und Tätigkeit für 

die Gewerkschaft ÖTV, 

später ver.di 

Teilnahme an dem Workshop 

des MAGS NRW 1992 sowie an 

dem Expertengespräch in Esch-

born 1997, bei der Veranstaltung 

im Berliner Abgeordnetenhaus, 

in deren Rahmen die Denkschrift 

„Pflege neu Denken“ (RBS 2000) 

der Fachöffentlichkeit vorgestellt 

und mit dieser diskutiert wurde, 

Mitglied derflankierenden Exper-

tengruppe der Studie von Görres  

 
194 vgl. Uni Bremen 2020a: o.S.; Darmann/Wittneben 2000: 1-5; Hundenborn et al. 2016a: 1; Hundenborn 
et al. 2019: 2 
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Name 
Berufliche Qualifikation/ 

aktuelle Tätigkeit 

Qualifikation als Experte in 

Interviews dieser Arbeit 

 

 et al. (2009), Einzelsachverstän-

diger bei der öffentlichen Anhö-

rung zum PflBRefG am 

30.06.2016 inklusive schriftlicher 

Stellungnahme.195 

Carsten Drude 

Akademieleiter und Ge-

schäftsführer der Franzis-

kus Gesundheitsakade-

mie Münster, Vorsitzender 

des BLGS Bundesvor-

standes, M.A. Schullei-

tungsmanagement, Dipl. 

Pflegewissenschaftler 

(FH), Krankenpfleger 

Einzelsachverständiger bei der 

öffentlichen Anhörung zum 

PflBRefG am 30.06.2016 inklu-

sive schriftlicher Stellungnahme, 

Teilnahme als Vertreter des 

BLGS an der Anhörung zur 

PflAPrV am 25.06.2018.196 

 

Ulrika Gehrke 

Langjähriges Engagement 

und Vorstandmitglied des  

BeKD, Säuglings - und 

Kinderkrankenschwester 

mit Facharbeiterzeugnis 

und Fachschulanerken-

nung, Lehrfacharbeiterin 

für die Ausbildung von 

Lehrlingen im stationären 

Bereich der Kinderkran-

kenpflege,   Lehrmeisterin 

für das Gesundheitswe-

sen in der Fachrichtung 

Kinderkrankenschwester, 

Fachschuldozentin, Medi-

zinpädagogin, Diplom-

Medizinpädagogin.197 

Hinweis in Experteninterviews 

Brigitte von 

Germeten-

Ortmann 

bis Anfang 2020 Leiterin 

der Abteilung Gesund-

heits- und Altenhilfe des 

Caritasverbandes für das 

Erzbistum Paderborn, 

Krankenschwester, Pfle-

gepädagogin 

Einzelsachverständige bei der 

öffentlichen Anhörung zum 

PflBRefG am 30.06.2016 inklu-

sive schriftlicher Stellungnahme,  

Teilnahme als Vertreterin des 

DCV bei der Anhörung zur 

PflAPrV am 25.06.2018, Mitglied 

 
195 vgl. Deutscher Bundestag 2016i: 1-10; MAGS NRW 1992: XI f.; DBfK 1997: 5; Moses 2015: 125 ff. 
196 vgl. BLGS 2019: o.S.; Deutscher Bundestag 2016h: 1-4; Deutscher Bundestag 2018d: 3h 
197 vgl. BeKD 2018b: o.S.; E-Mail vom 08.05.2020 (siehe Anhang) 
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Name 
Berufliche Qualifikation/ 

aktuelle Tätigkeit 

Qualifikation als Experte in 

Interviews dieser Arbeit 

 
 der Fachkommission nach § 53 

PflBG.198 

Prof. Dr. 

Stefan Görres 

Leiter der Abteilung Inter-

disziplinäre Alters- und 

Pflegeforschung am IPP 

Bremen und Professor der 

Universität Bremen, Kran-

kenpfleger 

Mitglied im Expertenkreis der 

Denkschrift „Pflege neu denken“ 

(RBS), Projektleitung des Pro-

jektes „Qualitätskriterien für Best 

Practice in der Pflegeausbildung 

– Synopse evaluierter Modell-

projekte“.199 

Prof.in 

Gertrud 

Hundenborn 

Mitglied des geschäftsfüh-

renden Vorstands und Lei-

terin der Abteilung I – Pfle-

gebildungsforschung des 

DIP in Köln, emeritierte 

Professorin der Katholi-

schen Hochschule Nord-

rhein-Westfalen (KatHO 

NRW), Lehrerin für Pflege-

berufe, Krankenschwester 

Mitarbeit an der Entwicklung ei-

ner Ausbildungs- und Prüfungs-

verordnung zum PflBG im Auf-

trag des BMG und BMFSFJ, Vor-

sitzende der Fachkommission 

nach § 53 PflBG.200 

Prof.in Dr. 

Barbara 

Knigge-Demal 

Pflegewissenschaftlerin 

und Expertin für berufliche 

Bildungsprozesse, Psy-

chologin, Soziologin, Kin-

derkrankenschwester, Er-

zieherin 

Teilnahme an dem Workshop des 

MAGS NRW 1992 sowie an dem 

Expertengespräch in Eschborn 

1997, Mitglied im Expertenkreis 

der Denkschrift „Pflege neu den-

ken“ (RBS 2000), Mitglied im Bei-

rat des Projektes „Pflegeausbil-

dung in Bewegung, Einzelsach-

verständige bei der öffentlichen 

Anhörung zur PflAPrV am 

25.06.2018 inklusive schriftlicher 

Stellungnahme; Mitarbeit an der 

Entwicklung einer Ausbildungs- 

und Prüfungsverordnung zum 

PflBG im Auftrag des BMG und 

BMFSFJ, Mitglied der Fachkom-

mission nach § 53 PflBG.201 

 
198 vgl. Caritas Paderborn 2020: o.S.; Deutscher Bundestag 2016j: 1-4; Deutscher Bundestag 2018d: 
3i, Hundenborn et al. 2019: 2 
199 vgl. Uni Bremen 2020b: o.S.; RBS 2000: 8; Görres et al. 2009: 1  
200 vgl. KatHO NRW 2020: o.S., Hundenborn et al. 2016a: 1; Hundenborn et al. 2019: 2  
201 vgl. MAGS NRW 1992: XI f.; RBS 2000: 8; Klaes/Weidner 2008: 43; Deutscher Bundestag 2018d: 
3h; Hundenborn et al. 2016a: 1; Hundenborn et al. 2019: 2; Deutscher Pflegetag 2020: o.S. 
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Name 
Berufliche Qualifikation/ 

aktuelle Tätigkeit 

Qualifikation als Experte in 

Interviews dieser Arbeit 

Dr. Ursula 

Kriesten 

Leiterin der Akademie Ge-

sundheitswirtschaft und 

Senioren (AGewiS) in 

Gummersbach, Gesund-

heits- und Pflegewissen-

schaftlerin, stellvertreten-

de Vorstandsvorsitzende 

des AAA, Mitglied im Bun-

desvorstand des DBVA, 

Mitglied im engeren 

Vorstand des Gesund-

heitsregion KölnBonn 

e.V.; Master of Business 

Administration, Lehrerin    

für Gesundheits- und Pfle-

geberufe, Kranken-

schwester.202 

Hinweis in Experteninterviews 

Jochen Scheel 

Geschäftsführer der Ge-

sellschaft der Kinderkran-

kenhäuser und Kinderab-

teilungen in Deutschland 

e.V. (GKinD) 

Hinweis in Experteninterviews 

 

Gertrud 

Stöcker 

bis 2016 langjähriges Mit-

glied des DBfK-Bundes-

vorstandes, darunter 8 

Jahre als Vize-Präsiden-

tin, Gründungsmitglied 

und Ehrenpräsidentin des 

DPR, Gründungsmitglied 

sowie in mehreren Amts-

perioden Vorsitzende des 

DBR, Krankenschwester 

Teilnahme an dem Workshop 

des MAGS NRW 1992, Mitarbeit 

im Rahmen der Arbeitsgruppe 

„Neuordnung der Pflegeausbil-

dung“ des BA an der inhaltlichen 

Ausgestaltung des Bildungs-

planes „Pflege mit System“, Re-

ferentin auf dem Hochschultag 

für Berufliche Bildung der Uni-

versität Hamburg im März 2000 

sowie bei der Veranstaltung im 

Berliner Abgeordnetenhaus, in 

deren Rahmen die Denkschrift 

„Pflege neu Denken“ (RBS 2000) 

der Fachöffentlichkeit vorgestellt 

und mit dieser diskutiert wurde, 

Mitglied der flankierenden Ex-

pertengruppe der Studie von 

Görres et al. (2009).203 

 
202 vgl. AGewiS 2020: o.S. 
203 vgl. DBfK 2019: o.S.; Stöcker 2002: 13 f.; Stöcker 2000: 49-59; Moses 2015: 125 ff. 
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Name 
Berufliche Qualifikation/ 

aktuelle Tätigkeit 

Qualifikation als Experte in 

Interviews dieser Arbeit 

Prof. Dr. Ralf 

Twenhöfel 

Vorstand der Stiftung kath. 

Familien- und Altenhilfe-

werk in München, Profes-

sor an der Universität Re-

gensburg, Soziologe.204 

Hinweis in Experteninterviews 

Christine 

Vogler 

Geschäftsführerin des 

Berliner Bildungscampus 

für Gesundheitsberufe 

gGmbH, Vizepräsidentin 

des DPR, Mitglied der 

Gründungskonferenz 

Bundespflegekammer, 

stellvertretende Vorsitzen-

de des BLGS, Dipl. 

Pflegepädagogin, Kran-

kenschwester 

Einzelsachverständige bei der 

öffentlichen Anhörung zum 

PflBRefG am 30.06.2016.205 

 

Dr. h. c. Franz 

Wagner 

Bundesgeschäftsführer 

des DBfK, Präsident des 

DPR, Mitglied der 

Gründungskonferenz 

Bundespflegekammer, 

Lehrer für Pflegeberufe, 

M.Sc. Pflege und Gesund-

heit, Krankenpfleger 

Mitglied der Arbeitsgruppe zur 

Erarbeitung des Bildungsplanes 

„Pflege mit System“ des BA, 

Mitglied im Expertenkreis der 

Denkschrift „Pflege neu denken“ 

(RBS 2000), Teilnahme als Ver-

treter des DBfK an der 

öffentlichen Anhörung zum 

PflBRefG am 30.06.2016, Teil-

nahme als Vertreter des DPR an 

der Anhörung zur PflAPrV am 

25.06.2018.206 

 

Tab. 2: Interviewte Expertinnen und Experten 

 

Es folgen eine Beschreibung des Interviewleitfadens sowie Informationen zu dessen 

Entstehung.  

 
204 vgl. Universität Regensburg 2020: o.S.; Stiftung kath. Familien und Altenpflegewerk 2020: o.S.  
205 vgl. DBfK 2020a: o.S. 
206 vgl. DBfK 2020b: o.S.; DPR 2020: o.S.; Stöcker 2002a: 13 f.; RBS 2000: 8; Deutscher Bundestag 
2016j: 1-4; Deutscher Bundestag 2018d: 3h 



Seite 71 von 134 
 

6.1.3 Der Interviewleitfaden 

Die gründliche Entwicklung eines Interviewleitfadens ist gleichzusetzen mit der inhalt-

lichen und methodischen Vorbereitung der Erhebung. Innerhalb der Interviews hilft er 

diese zu strukturieren und den Überblick zu behalten. Typisch für systematisierende 

Experteninterviews, in deren Rahmen Wissen gezielt abgefragt wird, um Lücken im 

Informationsstand der Forschenden zu schließen, sind relativ ausdifferenzierte 

Interviewleitfäden.207 Die Ergebnisse der Literaturanalyse ließen bereits erkennen, 

dass sich der Untersuchungsgegenstand inhaltlich umfang- und facettenreich 

darstellt. Um das gesamte Spektrum dessen in den Interviews unterbringen zu 

können, war es notwendig, den Expertinnen und Experten Einsicht in die bereits 

vorliegenden Ergebnisse zu gewähren und die Fragestellungen hierauf aufzubauen. 

Alles andere hätte mutmaßlich entweder eine Beschneidung der Inhalte 

vorausgesetzt oder zeitliche Ressourcen in Anspruch genommen, die die Bereitschaft 

der Expertinnen und Experten zur Teilnahme gefährdet hätten. Speziell für diese 

Erhebung kam dem Interviewleitfaden deshalb eine weitere Rolle zu: Er bildete die 

Ergebnisse der bereits durchgeführten Literaturanalyse ab und diente als konkrete 

Arbeitshilfe. Weitere Informationen zum Einsatz des Leitfadens finden sich im 

folgenden Unterkapitel. An dieser Stelle folgt eine Beschreibung zu Inhalten und 

Erstellung des Leitfadens. 

Der Leitfaden setzt sich zusammen aus mehreren Themenblöcken, die sich im Kern 

an die in Kapitel 2.3 aufgeführten Leitfragen anlehnen. Hierzu wurden diese 

Leitfragen in Kapitel 5.3 bereits mit den Ergebnissen der Literaturanalyse 

zusammengeführt und teilweise beantwortet. In einem weiteren Schritt wurde 

festgelegt, welche ergänzenden Informationen die Befragung der Expertinnen und 

Experten konkret anstrebte. Hiervon abgeleitet konnten zu jedem Themenblock ein 

bis drei Hauptfragen ausformuliert werden, die als zentrale Gesprächsanreize zum 

Einsatz kommen sollten. Meist handelt es sich hierbei um Erzählaufforderungen. 

„Erzählaufforderungen sind ganz allgemein solche Fragen oder Gesprächsanreize, die 
darauf abzielen, dass die Befragten längere eigenständig strukturierte Schilderungen und 
Darstellungen produzieren. Diese Darstellungen beziehen sich in der Regel auf Ereignisse, 
Erlebnisse und Handlungen.“208  

Stellenweise wurden auch Bewertungsfragen eingeplant, wie z.B. bei der Frauge 

nach den Kontextbedingungen. Sie bezieht sich nicht auf ein konkretes Erlebnis der 

Expertinnen und Experten, sondern um eine abstraktere Einschätzung oder 

 
207 vgl. Bogner/Littig/Menz 2014: 24 f., 27 f. 
208 Bogner/Littig/Menz 2014: 62 



Seite 72 von 134 
 

Bewertung eines Sachverhaltes. Zum Teil wurden den Themenblöcken 

stichwortartige, ergänzende Fragen hinzugefügt, die situationsabhängig der 

weiteren Sondierung dienen können. Diese sollten flexibel und der Interviewsituation 

angepasst zum Einsatz kommen.209  

„Die ergänzenden Fragen behält der Interviewer zunächst ‚in der Hinterhand‘; sie kommen 
zum Einsatz, wenn sie durch die Hauptfragen nicht bereits erschöpfend beantwortet worden 
sind.“210 
 

Es folgen Informationen zum Abgleich der Leitfragen (Überschriften) mit den bereits 

vorliegenden Ergebnissen und hierauf aufbauend die Zielsetzungen und Fragestel-

lungen der einzelnen Themenblöcke, inklusive Zuordnung der angestrebten Wissens-

formen:  

1. Eine Definition des Diskursstranges zur generalistischen Pflegeausbildung in 
Deutschland: 

Definition und Verortung des Diskursstranges innerhalb des Diskurses zur Pflegeaus-

bildung in Deutschland wurden in den vorherigen Kapiteln hinlänglich dargelegt. Auch 

wenn sie somit durch die Experteninterviews nicht mehr beantwortet werden 

mussten, waren sie dennoch für die Befragung von Bedeutung, wie im Folgenden 

erläutert wird:  

Der Begriff „Diskurs“ wird im Allgemeinen sehr vielfältig eingesetzt. Voraussetzung 

für eine gezielte Befragung der Expertinnen und Experten zu den im Folgenden 

beschriebenen Themenblöcken, war jedoch ein gemeinsames Verständnis des 

Gegenstandes. Um den Expertinnen und Experten Einblick zu gewähren, was im 

foucaultschen Sinne darunter verstanden wird, wurde die in Kapitel 2 vorgestellte 

Abb. 1: Struktur des Diskurses zur Pflegeausbildung in Deutschland in den 

Leitfaden übernommen. Anhand dieser lässt zudem aufzeigen, dass die einzelnen 

Stränge bzw. Ebenen sich an mehreren Stellen überschneiden, teilweise nicht 

trennscharf voneinander zu differenzieren sind und dadurch auch gegenseitig 

beeinflussen können. Hieran konnte beispielsweise verdeutlicht werden, wieso 

angrenzende Diskursstränge und Diskurse Teil der Befragung waren.  

Im Rahmen der Literaturanalyse fiel zudem auf, dass der Begriff „Generalistik“ in den 

frühen Veröffentlichungen der 1980er/90er Jahre noch nicht zum Einsatz kam. Es 

wurden eher Formulierungen wie „Reform der Pflegeberufe“ oder „Neuordnung der 

Pflegeberufe“ verwendet. Um ein Nicht-Einfließen potenziell relevanter Literatur in die 

vorgesehene Analyse des Diskursstranges aufgrund verborgener Termini zu vermei-

 
209 vgl. ebd.: 28 f., 64  
210 ebd.: 29 
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den, wurde die Frage nach Synonymen als Themenblock „Der Terminus“ in den 

Leitfaden aufgenommen (Technisches Wissen).  

 

2. Eine begründete Festlegung von Start- und Endpunkt der vorgesehenen 

Analyse: 

Als Endpunkt der Analyse wurde vorläufig die Veröffentlichung der PflAPrV im 

Bundesgesetzblatt am 02.10.2018 festgelegt, da hiermit das Gesetzgebungsverfah-

ren auf Bundesebene abgeschlossen war. Dennoch sollten die Expertinnen und 

Experten dahingehend befragt werden, ob nach diesem Zeitpunkt etwas stattfand, 

dass von Relevanz für den Ausgang der Gesetzgebung sein könnte (Prozesswissen). 

Im Interviewverlauf war diese Frage für die Besprechung des Zeitstrahls zur 

politischen Diskursebene vorgesehen. 

Der Startpunkt des Analysezeitraums sollte durch die Experteninterviews präzisiert 

werden. Erste Hinweise der Literaturanalyse deuteten an, dass es an dieser Stelle 

wohl kein konkretes Startdatum geben würde. Neben den ältesten in die Analyse ein-

bezogenen Veröffentlichungen aus den 1980er Jahren kämen ggf. auch die Veröf-

fentlichungen der ersten Ausbildungskonzeptionen Anfang der 1990er Jahre als 

Startzeitraum in Frage. Zur weiteren Klärung wurde unter dem Themenblock „Die 

Anfänge“ die Frage aufgenommen, wann die Expertinnen und Experten eine 

mögliche Zusammenführung der Pflegeausbildungen erstmals als Thema in der Dis-

kussion wahrgenommen haben bzw. erstmals mit der Thematik in Kontakt kamen 

(Prozesswissen).  

3. Eine vorläufige Bestimmung des diskursiven Kontextes,  

Ebenfalls in den Themenblock „Die Anfänge“ floss die Frage nach einer Einschät-

zung zu Kontextbedingungen ein, die begünstigt oder angestoßen haben könnten, 

dass eine Zusammenführung der Pflegeausbildungen überhaupt thematisch 

innerhalb der Diskussionen zur Pflegeausbildung in Deutschland aufkam 

(Prozesswissen, ggf. auch Deutungswissen).  

4. Eine vorläufige Bestimmung weiterer Diskursstränge innerhalb des Diskurses 
zur Pflegeausbildung in Deutschland 

Unter den Themenblöcken „Weitere Diskursstränge“ & „angrenzende Diskurse“ 

wurden die der Literaturanalyse entnommenen möglichen weiteren Diskursstränge 

und angrenzenden Diskurse aufgeführt. 

Die möglichen weiteren Diskursstränge wurden den Expertinnen als weitere Themen-

schwerpunkte vorgestellt, die in die Diskussion um die Pflegeausbildung in Deutsch-
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land eingeflossen sind oder immer noch -fließen. Angrenzende Diskurse wurden als 

weitere Diskussionsthemen benannt, die die Pflegeberufe als solche betreffen, jedoch 

nicht primär mit der Ausbildung in Bezug stehen. Die Expertinnen und Experten 

wurden in beiden Themenblöcken um eine Einschätzung gebeten, welche dieser 

Diskussionen Einfluss auf den Verlauf des Diskursstranges zur generalistischen Pfle-

geausbildung genommen haben könnte. Zudem wurde die Möglichkeit zur Erweite-

rung dieser Auflistung angeboten (Prozesswissen, ggf. auch Deutungswissen). 

 

5. Eine vorläufige Bestimmung der Diskursebenen, ggf. inklusive einer begrün-
deten Eingrenzung der vorgesehenen Analyse auf einzelne diskursive Ebenen 

In den Kapiteln 5.2 & 5.3 wurden die politische sowie pflegefachliche Diskursebene 

dargestellt. Die Relevanz weiterer Ebenen wurde nicht ausgeschlossen. Unter dem 

Themenblock „Weitere Diskursebenen“ wurden die Expertinnen und Experten ge-

zielt nach ihrer Einschätzung zur Bedeutung der allgemeinen Medien aber auch der 

Gesamtgesellschaft für die Diskussionen zur generalistischen Pflegeausbildung 

befragt. Zudem wurde die Möglichkeit zur Erweiterung dieser Auflistung angeboten 

(Prozesswissen, ggf. auch Deutungswissen).  

 

6. Die Identifikation von Personen bzw. Gruppen oder Institutionen, die Sprecher-
positionen innerhalb des betreffenden Diskurses potenziell bedienten, ggf. 
bereits inklusive derer hypothetischen Diskurspositionen  

Unter den Themenblöcken „Beteiligte Personen“ & „Beteiligte Gruppen/ Institu-

tionen“ wurden die in Kapitel 5.3 aufgelisteten potenziell relevanten Personen und 

Gruppen aufgeführt. Die Expertinnen und Experten wurden an dieser Stelle gezielt 

gefragt, welche Personen oder Gruppen Gegenpositionen zur generalistischen 

Ausbildung vertraten und welche Personen sich unabhängig der jeweiligen Position 

in der Wahrnehmung der Expertinnen und Experten besonders innerhalb der 

Diskussion hervorgetan hatte oder ihnen in Erinnerung blieb (Prozesswissen).  

 

7. Die Identifikation hypothetischer diskursiver Ereignisse 

Die in Kapitel 5.3 vorgestellten Zeitstrahlen zur politischen und pflegefachlichen Dis-

kursebene flossen in die Themenblöcke „Diskursive Ereignisse – Pflegefachliche 

Diskursebene“ & „Diskursive Ereignisse – politische Diskursebene“ ein. Die 

Expertinnen und Experten wurden dahingehend befragt, welche der Veröffentlichun-

gen, Veranstaltungen, Ereignisse, etc. sie als richtungsweisend wahrgenommen ha-

ben, welche ihnen besonders in Erinnerung geblieben sind und über welche im Nach-

gang viel diskutiert wurde. Zudem wurde auch hier die Möglichkeit zur Erweiterung 

der Auflistung angeboten (Prozesswissen).  
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Der zweiseitige (DIN A3) Interviewleitfaden beinhaltete die neun aufgeführten 

Themenblöcke inklusive der Grafik zum Aufbau des Diskurses. Für Interviews am 

Telefon wurde eine zweite Version erstellt. Bei dieser sind die einzelnen Blöcke durch-

nummeriert, wodurch es möglich wurde, den Blick der Expertinnen und Experten im 

Gespräch gezielt auf einzelne Inhalte zu lenken. Die Telefon-Version des Interview-

leitfadens hängt dieser Arbeit an.  

In Vorbereitung der Interviews wurde zudem eine Reihenfolge festgelegt, in der die 

Themenblöcke innerhalb der Interviews bearbeitet werden sollten. Nach der 

Herleitung mittels Grafik sollte zunächst der Diskursstrang zur generalistischen 

Pflegeausbildung selbst im Fokus stehen: Erstkontakt, Kontextbedingungen, Ebenen, 

Personen, Gruppen. Die Frage, wann die Interviewten selbst erstmals Kontakt zur 

Thematik hatten, sollte dabei zuerst gestellt werden, da der Diskursstrang für die 

Befragten tatsächlich auch genau an dieser Stelle begann. Zudem gab es der 

Interviewerin bereits Hinweise auf das Zeitfenster, in dem die Expertinnen und 

Experten schwerpunktmäßig in den Diskursstrang involviert waren und somit auch 

über tiefere Einblicke verfügen könnten. Im Folgenden Verlauf gingen die Fragen – 

bildlich gesprochen – immer weiter vom Gegenstand weg. Zuerst sollten die weiteren 

Diskursstränge thematisiert werden, dann die angrenzenden Diskurse. Zuletzt sollte 

der Terminus aufgegriffen werden. Durch diese Reihenfolge sollte sichergestellt 

werden, dass die zentralen Inhalte bei eventuell entstehender Zeitknappheit dennoch 

erfasst werden können. So wurde konkret folgende Reihenfolge der Themenblöcke 

vorgesehen, von der jedoch situationsbedingt auch flexibel abgewichen werden 

konnte:  

1. Einstieg in die Thematik über die Grafik zum Aufbau des Diskurses 

2. Themenblock „Die Anfänge“  

3. Themenblock „Diskursive Ereignisse - Pflegefachliche Diskursebene“ 

4. Themenblock „Diskursive Ereignisse – Politische Diskursebene“ 

5. Themenblock „Weitere Diskursebenen“ 

6. Themenblock „Beteiligte Personen“ 

7. Themenblock „Beteiligte Gruppen/Institutionen“ 

8. Themenblock „Weitere Diskursstränge“ 

9. Themenblock „Angrenzende Diskurse“ 

10. Themenblock „Der Terminus“ 
 

Zum Abschluss sollten die Expertinnen und Experten zudem noch die Möglichkeit 

erhalten, etwas hinzuzufügen, das nicht abgefragt wurde. Dies sollte vermeiden, 

relevantes Wissen durch zu enge Fragestellungen a priori auszuschließen.  
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Da die Befragung auf Debatten, Veröffentlichungen und Veranstaltungen zurück-

blickt, die teilweise 30 Jahre zurück liegen, wurde den Expertinnen und Experten der 

Leitfaden bereits eine Woche vor dem eigentlichen Interview zur Einsicht zugesandt. 

Das Einlesen oder gar die inhaltliche Vorbereitung wurde den Expertinnen und 

Experten auf diese Weise ermöglicht, jedoch keineswegs vorausgesetzt. 

„Gerade wenn wir auf die Erhebung von Detailinformationen abzielen, die die Befragten im 
Gespräch spontan vermutlich nicht präsent haben, kann das Zurechtlegen und Aufbereiten 
von Informationen vor dem eigentlichen Interview von Seiten der Befragten sinnvoll sein. 
Häufig ist aber davon auszugehen, dass die Expertinnen sich auf das Gespräch nicht 
vorbereiten müssen.“211 
 

 

Es folgt eine Beschreibung der durchgeführten Interviews. 

6.1.4 Die Erhebung 

13 der 15 Expertinnen und Experten konnten von Angesicht zu Angesicht interviewt 

werden. Diese Interviews fanden in Büroräumen oder Privatwohnungen, eines in 

einem Hotelzimmer statt. Zwei weitere Interviews erfolgten aufgrund der SARS-

CoV2-Pandemie telefonisch. Die durchschnittliche Interviewdauer lag bei 68 Minuten.  
 

Der Einstieg in die Interviewsituation erfolgte stets mit Informationen zum geplanten 

Vorgehen sowie einer Vorstellung der Interviewerin, bei der neben dem beruflichen 

und akademischen Werdegang auch der persönliche Bezug zum Gegenstand der 

Untersuchung offengelegt wurde.  

„Es ist durchaus sinnvoll, den Interviewpartnerinnen Anhaltspunkte zu geben, an denen sie 
ihre Zuschreibungen und Erwartungen ausrichten können. Denn wir sollten eines in 
Erinnerung behalten: Wir können solchen Zuschreibungen gar nicht entfliehen! Sich 
gleichsam als unsichtbares, neutrales Erhebungsinstrument zu gebären, funktioniert nicht. 
Profil zu zeigen als Interviewerin, ist zumeist erfolgreicher.“212 

 

Dem folgten Erläuterungen zur Zielsetzung der Untersuchung sowie dem Umgang 

mit den erhobenen Daten. Grundlage dieser Informationen war das Formular „Ein-

willigungserklärung zur Erhebung und Verarbeitung personenbezogener 

Interviewdaten für Forschungszwecke im Rahmen einer Abschlussarbeit“, welches 

dieser Arbeit als Muster anhängt. Es wurde speziell für diese Befragung und in 

Anlehnung an die Empfehlungen des Rates für Sozial- und Wirtschaftsdaten 

(RatSWD) aus dem Jahr 2014 erstellt.213 Die Expertinnen und Experten erhielten eine 

Kopie für ihre Unterlagen. Nach den ersten Interviews wurde dazu übergegangen, 

den Expertinnen und Experten die Einwilligungserklärung vorab zuzusenden. 

 
211 ebd.: 30 
212 Bogner/Littig/Menz 2014: 54 f. 
213 vgl. RatSWD 2014: 1-26; nähere Informationen zur Verarbeitung der Daten folgen in Kapitel 
6.2.3 
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Dadurch konnten diese sich – ergänzend zu den mündlichen Erläuterungen – bereits 

zuvor damit auseinandersetzen. Teilweise wurde dies auch gezielt eingefordert.  

Nach Klärung der Formalitäten wurde stets die Aufzeichnung gestartet und das 

eigentliche Interview begonnen. Einige der Expertinnen und Experten hatten sich auf 

das Gespräch erstaunlich umfänglich vorbereitet. Mehrere hatten im Vorfeld ihre 

Erinnerungen und Aufzeichnungen geprüft, Notizen hierzu angefertigt und 

Veröffentlichungen herausgesucht und mitgebracht. Teilweise begannen sie auch 

unmittelbar damit, hiervon zu berichten, sich zu einzelnen Themenblöcken zu äußern 

oder ihren Standpunkt und Bezug zur generalistischen Pflegeausbildung 

aufzuzeigen. Der Einstieg über die Grafik konnte dadurch nicht in jedem Interview wie 

geplant stattfinden und wurde in diesem Fall im weiteren Verlauf nachgeholt. 

Der Interviewerin kam die Aufgabe zu, die Expertinnen und Experten freundlich durch 

die Fragestellungen durch den Interviewleitfaden zu steuern. Die Überleitung von 

einem Themenblock zum nächsten erfolgte in der Regel durch das Aufgreifen von 

bereits Gesagtem („Sie erwähnten bereits eingangs, dass…“) oder in expliziter 

Klarheit des Wechsels („Wenn Sie dem nichts mehr hinzuzufügen haben, würde ich 

gerne weiter machen mit…“). Stellenweise griffen die Expertinnen und Experten 

innerhalb eines Themenblocks Inhalte eines anderen auf. Handelte es sich hierbei 

um einzelne Aspekte, wurden diese durch die Interviewerin notiert und später 

nochmals aufgegriffen. Schwenkten sie thematisch komplett ein, wurde dem teilweise 

durch das Signalisieren grundsätzlichen Interesses begegnet, der Inhalt jedoch 

vorerst zurückgestellt („Interessanter Gedanke! Ich würde gerne an anderer Stelle 

nochmals darauf zurückkommen und den Blick zunächst noch einmal auf … 

richten.“). Oftmals wurde der Wechsel jedoch mitgegangen und ggf. durch Fragen auf 

dazu passende Themenblöcke gelenkt. Die Interviewerin musste ihre Entscheidung 

hierzu situationsbedingt abwägen.214 Es gab insgesamt wenig Abweichungen von der 

geplanten Reihenfolge der Themenblöcke. In der Regel innerhalb der Themenblöcke 

drei bis sieben, die sich auf Aspekte des Diskursstranges zur generalistischen Aus-

bildung selbst bezogen.  
 

Notizen zum Interview wurden direkt auf dem Leitfaden vorgenommen. Kopien der 

beschrieben Leitfäden hängen der Arbeit an. Unmittelbar nach den Interviews erfolgte 

die Aufzeichnung kurzer Memos durch die Interviewerin. Diese beinhalteten Angaben 

dazu, in welchem Rahmen das Gespräch stattfand, ob es Besonderheiten gab oder 

 
214 vgl. Bogner/Littig/Menz 2014: 68 f.  
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nach Ende der Aufzeichnung noch Informationen zu Themenblöcken weitergegeben 

wurden.   

Als Besonderheit ist hervorzuheben, dass eine Expertin bzw. ein Experte unangekün-

digt eine weitere Person zu dem Interview mitbrachte, die zusätzlich daran teilnahm. 

Diese äußerte sich ebenfalls zu den Fragen, im Kern wurden diese jedoch von der 

interviewten Expertin bzw. Experten beantwortet. Die weitere Person erteilte zudem 

keine Zustimmung zur Nutzung und Weiterverarbeitung ihrer Daten, weshalb deren 

Angaben auch nicht in die Erhebung einflossen.  
 

Jedem Interview wurde ein Pseudonym zugeordnet. Die Pseudonyme setzen sich 

zusammen aus der Abkürzung „EI“ (ExpertenInterview) plus einer zufällig 

zugeordneten Zahl zwischen 1 und 15. Die aufgezeichneten Audiodateien wurden mit 

dem Pseudonym maskiert abgespeichert und die Interviewleitfäden mit den 

handschriftlichen Notizen mit selbigem Pseudonym gekennzeichnet. Kontakt- und 

Interviewdaten wurden stets getrennt voneinander und passwortgeschützt 

aufbewahrt. Nach Beendigung des Forschungsprojekts werden die Kontaktdaten der 

Expertinnen und Experten sowie die Audiodateien der Interviews gelöscht. Das 

Forschungsprojekt endet mit Abgabe der Arbeit.  

Der Beschreibung der Experteninterviews folgen nun Erläuterungen zur Analyse die-

ser. 

6.2 Die qualitative Inhaltsanalyse 

Die Beantwortung der Leitfragen dieser Arbeit beinhaltet im Kern das Aufstellen von 

Hypothesen z.B. zu potenziell vorliegenden Diskursebenen, angrenzenden Diskurs-

strängen und Diskursen oder auch zu involvierten Personen und Institutionen, die 

Sprecherpositionen eingenommen haben könnten. Da es sich hierbei um nominal-

skalierte Variablen handelt, deren Komplexität sich oftmals erst in der Bearbeitung 

selbst erschließen lässt, kommen für die Auswertung der Interviews nur qualitative 

Analyseformen in Frage, die sich im Gegensatz zu quantitativen nicht an Häufigkeiten 

und Rangordnungen orientieren. Die qualitative Inhaltsanalyse ist eine sozialwis-

senschaftliche Methode zur Analyse von Texten und anderen sprachlichen 

Materialien. Sie erhebt den Anspruch, zuvor benannter Komplexität gerecht zu 

werden und zugleich theorie- und regelgeleitet vorzugehen.215 Auch die Auswertung 

 
215 vgl. Mayring 2015: 7 f., 12 f., 17-25 
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der Experteninterviews dieser Arbeit orientierte sich an dieser Methode. Es folgt eine 

Vorstellung dieser sowie Erläuterungen und Beschreibungen zur Umsetzung. 

6.2.1 Die Methode 

Im deutschsprachigen Raum wurde die qualitative Inhaltsanalyse maßgeblich durch 

den Soziologen und Psychologen Phillip Mayring entwickelt und beschrieben. Sie 

wird vorwiegend zur Analyse von Interviews eingesetzt, ist jedoch keineswegs auf 

dieses Anwendungsgebiet begrenzt.216  

„Die qualitative Inhaltsanalyse behandelt die auszuwertenden Texte als Material, in dem die 
Daten enthalten sind. Wenn man eine qualitative Inhaltsanalyse durchführt, dann entnimmt 
man den Texten diese Daten, das heißt, man extrahiert Rohdaten, bereitet diese Daten auf 
und wertet sie aus.“217  

Mayring legt dabei einen Schwerpunkt auf eine systematische und nachvollziehbare 

Vorgehensweise. Erreicht werden soll dies durch das Festlegen eines Ablaufmodells 

der Analyse, das Aufstellen eines Regelwerkes und ein zergliederndes Verfahren. 

Jeder Analyseschritt und jede Entscheidung sollen auf eine begründete Regel zurück-

führbar und dadurch intersubjektiv überprüfbar sein. Hierbei kommt ein theoretisch 

abgeleitetes Kategoriensystem zum Einsatz, das an bestimmten Stellen im Verlauf 

am Material abgeglichen und überprüft wird und somit die Offenheit qualitativer 

Methoden mit den Vorzügen quantitativer zu verbinden sucht. Die Offenheit der 

Kategorienbildung erstreckt sich jedoch nicht über den gesamten Analyseprozess. 

Die Methode wird hierfür kritisiert, da somit die angestrebte Offenheit nur 

unvollständig gegeben sei und möglicherweise Kategorien unerkannt bleiben 

könnten.218 In der Adaption des Verfahrens durch die Soziologen Jochen Gläser und 

Grit Laudel wird genau dieser Schwäche entgegengewirkt. Auch sie bilden ihr 

Kategoriensystem zunächst deduktiv heraus, lassen es jedoch zugleich komplett 

offen: 

„Es kann während der Extraktion verändert werden, wenn im Text Informationen auftauchen, 
die relevant sind, aber nicht in das Kategoriensystem passen. Die Dimensionen 
existierender Kategorien können verändert werden, und es können neue Kategorien 
konstruiert werden. Dadurch verändert sich die Struktur der Informationsbasis, die auf 
diesem Wege durch die im Material enthaltenen Informationen mit geformt wird.“219 

Bei den Experteninterviews dieser Arbeit musste bis zuletzt damit gerechnet werden, 

dass neue Aspekte mit einfließen. Die Erweiterung des Samples zielte bereits darauf 

ab, möglichst unterschiedliche Blickwinkel auf den Diskurs in die Daten einbeziehen 

 
216 vgl. ebd.: 7 f., 22-25 
217 Gläser/Laudel 2010: 199 
218 vgl. Mayring 2015: 17, 50 ff.; Gläser/Laudel 2010: 198 f.  
219 Gläser/Laudel 2010: 201 
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zu können. Die durchgängige Offenheit der qualitativen Inhaltsanalyse nach Gläser 

und Laudel ermöglichte, die Auswertung in der Breite der Erhebung weiter führen zu 

können.220  

Das Verfahren birgt noch einen weiteren Vorteil für die Bearbeitung dieser Arbeit: Den 

Interviewten wurde aufgrund ihrer Beteiligung an dem Diskursstrang ein Expertensta-

tus zugesprochen. Die Expertinnen und Experten machte dadurch auch eine persön-

liche Verbundenheit zu der Thematik aus. So gaben sie in den Interviews neben 

erfragten Informationen auch eine Fülle an weiteren mit ein: persönliche Standpunkte, 

Einstellungen, Sichtweisen. Sie wurden also hauptsächlich und gezielt zu deren Pro-

zesswissen befragt, lieferten neben diesem aber auch eine große Menge an 

Deutungswissen. Dieses Deutungswissen war für die Interviewerin insofern relevant, 

dass es ihr half, eine distanzierte, objektive Grundhaltung zum Gegenstand einzuneh-

men und klarer zu verstehen, was Foucault damit sagen wollte, dass es nicht nur eine 

Wahrheit gäbe. Für die Beantwortung der Leitfragen dieser Arbeit war das zusätzliche 

Deutungswissen jedoch nicht relevant. Bei der von Gläser und Laudel beschriebenen 

sogenannten Extraktion werden dem Text gezielt für die Beantwortung der 

Forschungsfragen relevante Informationen entnommen, um diese dann losgelöst vom 

Text auszuwerten. Diese frühzeitige und konsequente Trennung vom Ursprungstext 

ermöglicht eine systematische Reduktion der Informationsfülle.221 Die zusätzlichen 

Informationen konnten somit vor der eigentlichen Analyse herausgefiltert werden.  

Die qualitative Inhaltsanalyse nach Gläser und Laudel umfasst fünf Stufen, die auf 

die Auswertung der Experteninterviews dieser Arbeit angewandt wurden: Das 

Anstellen theoretischer Vorüberlegungen, die Vorbereitung der Extraktion, die 

Extraktion selbst sowie die Aufbereitung und Auswertung der Extrakte.1 Hiervon 

abgeleitet wurde ein den Ansprüchen dieser Arbeit angepasstes Ablaufmodell der 

 
220 vgl. ebd.: 199 ff.  
221 vgl. ebd. 
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qualitativen Inhaltsanalyse erstellt – siehe Abb. 15. Eine nähere Beschreibung 

dessen findet sich in den folgenden Unterkapiteln. 

Abb. 15: Ablaufmodell der qualitativen Inhaltsanalyse222    

 
222 vgl. Gläser/Laudel 2010: 203, Abb. 5.2; modifiziert durch S. Sachs 
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6.2.2 Theoretische Vorüberlegungen und Vorbereitung der Extrak-
tion 

Ergebnisse der theoretischen Vorüberlegungen sind eine klar formulierte Zielsetzung 

sowie Variablen, die zu deren Erreichen benötigt und einer theoretischen Analyse 

des Gegenstandes abgeleitet werden.223 Diese theoretische Analyse begann bereits 

mit der Herleitung der Leitfragen in Kapitel 2. Im Abgleich mit den Ergebnissen der 

Literaturanalyse entstanden hieraus die in Kapitel 6.1.3 beschriebenen Themen-

blöcke, die zugleich die Grundlage der benötigten Variablen abbilden. Die Zielsetzung 

der Experteninterviews und somit auch zugehöriger Auswertung wurde zu Beginn des 

Kapitels beschrieben.  
 

Die Vorbereitung der Extraktionen erfolgt auf inhaltlicher, methodischer sowie tech-

nischer Ebene:  

Inhaltliche Vorbereitung:  

Bei der Extraktion werden – wie bereits erwähnt – gezielt jene Informationen aus den 

Texten entnommen, die für die Beantwortung der Forschungsfrage relevant sind. Die 

Definition dessen, was zur Beantwortung tatsächlich benötigt wird, ist somit 

substanziell und muss klar voneinander abgrenzbar sein. In diesem Sinne wurden auf 

Grundlage der zuvor beschriebenen Themenblöcke zehn sogenannte Variablen 

festgelegt und definiert, die die Leitfragen repräsentieren. Teilweise wurden diese 

durch ergänzende Indikatoren konkretisiert.224 Eine tabellarische Übersicht zu den 

Variablen inklusive Zuordnung zu den Themenblöcken, Definition, zusätzlicher 

Indikatoren und Unterkategorien sowie Verortung dieser auf den Protokollen hängt 

dieser Arbeit an.  

Als nächstes wurde festgelegt, welche zusätzlichen Informationen den Auf-

zeichnungen entnommen werden sollten:  

o Allgemeine Informationen, die am Ende der Aufzeichnungen von der Intervie-

werin zu Räumlichkeiten und Besonderheiten aufgesprochen wurden 

o Die Interviewdauer in Minuten 

o Im Sinne einer Reflexion der eigenen Leistung durch die Interviewerin: Aspekte, 

die ggf. in den folgenden Interviews angepasst oder beachtet werden sollten 

 
223 vgl. ebd.: 203 f. 
224 vgl. ebd.: 206 ff. 
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Methodische Vorbereitung:  

Die methodische Vorbereitung beginnt mit der Fixierung des auszuwertenden Mate-

rials. D.h. es wird festgelegt, auf welches Material die Inhaltsanalyse anzuwenden 

ist.225  

Zunächst einmal wurde an dieser Stell zugunsten von Protokollen auf das Anfertigen 

von Transkripten verzichtet. Diese Protokolle sollten im Kern aus inhaltlichen Zu-

sammenfassungen bestehen, die bereits thematisch vorsortiert erfasst werden und 

somit nicht den tatsächlichen Ablauf der Interviews widerspiegeln müssen. Sie 

können eingesetzt werden bei systematisierenden Experteninterviews, die – wie in 

diesem Fall – weniger auf Deutungswissen und das Aufdecken unterschwelliger 

Sinnstrukturen abzielen.226 

„Hier ist nicht der konkrete Wortlaut, der noch einer weitergehenden Analyse unterzogen 
werden müsste, von Interesse, sondern der wenig interpretationsbedürftige manifeste 
Informationsgehalt.“227 

Einer vollständigen Transkription der Interviews wurde somit kein zusätzlicher Nutzen 

zugesprochen. Sie wurde im Gegenteil als „Überdokumentation“ gewertet. 

„Aufzeichnung und Dokumentation sind kein Selbstzweck; es geht nicht darum, alle nur 
verfügbaren Informationen und Daten möglichst umfassend zu sammeln, selbst wenn dies 
für die Interpretation keinen sinnvollen Ertrag bietet.“228 

Eine thematische Sortierung der Protokolle hätte sich an den Variablen der Extraktion 

orientieren müssen, bei der es sich ebenfalls um Zusammenfassungen handelt. Diese 

Überschneidungen ermöglichte die Zusammenführung des Protokollierens mit der 

Extraktion in einen gemeinsamen Arbeitsschritt, der in Kapitel 6.2.3 näher beschrie-

ben wird. 

Bei dem auszuwertenden Material handelte es sich dementsprechend um die Audio-

Dateien der Interviews. Im nächsten Schritt wird das auszuwertende Material in 

Analyseeinheiten zergliedert, die dann einzeln bearbeitet werden können.229 Die 

Analyseeinheiten sollten sich am Inhalt der Interviews ausrichten, um eine sinnvolle 

Untersuchung zu ermöglichen. Hierzu wurden „Themenwechsel“ im Interviewverlauf 

als Markierung zwischen den einzelnen Einheiten definiert. Die Idee einer 

Ausrichtung an festen Zeitfenstern wurde verworfen, da sie eine unnötig künstliche 

Unterteilung der Inhalte dargestellt hätte.   

 
225 vgl. ebd.: 209 f. 
226 vgl. Bogner/Littig/Menz 2014: 41 
227 ebd. 
228 ebd.: 39 
229 vgl. ebd.: 209 f. 
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Technische Vorbereitung: 

Die technische Vorbereitung bestand in der Konzipierung einer tabellarischen Proto-

kollvorlage. In dieser konnten nach zuvor beschriebenen Variablen und Zusatz-

informationen sortiert Zusammenfassungen der Interviewinhalte erfasst und in einer 

weiteren Spalte mit Anmerkungen versehen werden. Die Variablen und Zusatzin-

formationen wurden unter der Spaltenüberschrift „Aspekte“ aufgeführt und mit einer 

Abkürzung versehen (A.01, A.02, A.03, usw.). Diese Abkürzung ermöglichte in 

Kombination mit dem Pseudonym der einzelnen Interviews eine Quellenangabe 

innerhalb der späteren Synthese.  

Beispiel: EI05 A.08 = Experteninterview 5, Aspekt 8). 

Im Folgenden wird ebenso der Begriff „Aspekt“ verwandt, wenn damit Variablen und 

Zusatzinformationen gleichermaßen zum Ausdruck gebracht werden sollen. 

6.2.3 Extraktion 

Zur Extraktion der Informationen wurden die Audio-Dateien Analyseeinheit für 

Analyseeinheit angehört und entschieden, ob es sich um eine relevante Information 

handelt und unter welchem Aspekt diese zu dokumentieren ist. Die Variablen und 

Indikatoren stellten hierbei wichtige Entscheidungshilfen dar.  

Im Laufe der Extraktion können Zuordnungsprobleme auftreten, die das Formulieren 

von Extraktionsregeln erforderlich machen. Diese Regeln gelten gleichermaßen für 

die Extraktion aller Variablen. Die Anzahl der Extraktionsregeln sollte zur 

Sicherstellung der tatsächlichen Handhabbarkeit jedoch möglichst geringgehalten 

werden.230 

Für die vorliegende Arbeit wurden folgende Extraktionsregeln aufgestellt:  

o Angaben zu bereits durch die Literaturanalyse vorliegenden Ergebnissen werden 

nur dann extrahiert, wenn sie diese Ergebnisse z. B. einordnen, bewerten oder 

hervorheben, also eine neue Information dazu liefern.   

o Ankerzitate werden mit Zeitangabe erfasst (Startzeitpunkt im Interview) und im 

Protokoll hervorgehoben dokumentiert. 

o Unterkategorien werden innerhalb der Variablen durch Überschriften gekenn-

zeichnet. 

So erfolgte zunächst auf Grundlage der Variablen, Indikatoren und Extraktionsregeln 

eine erste Zuordnung der Inhalte einer Analyseeinheit zu einem Aspekt der Protokoll-

vorlage. Im Anschluss wurde die Analyseeinheit erneut angehört, zusammengefasst 

 
230 vgl. ebd. 
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und an entsprechender Stelle im Protokoll erfasst. Teilweise war es hierzu notwendig, 

die Analyseeinheit mehrfach anzuhören. 

Laut Gläser und Laudel werden für Inhalte, die sich keiner der bestehenden Variablen 

zuordnen lassen, neue Ausprägungen aufgenommen.231 Für die vorliegende Arbeit 

wurden keine weiteren Variablen hinzugefügt, da diese durch die methodischen Er-

fordernisse der kritischen Diskursanalyse bestimmt und als feststehend angesehen 

wurden. Innerhalb der einzelnen Variablen wurden im Verlauf jedoch 

Unterkategorien herausgebildet, durch die sich die extrahierten Informationen 

innerhalb der bestehenden Variablen nochmals differenzieren ließen.  

Wie bereits in Kapitel 6.2.1 erläutert, wurde das von den Expertinnen und Experten 

vorgebrachte Deutungswissen fast ausschließlich ausgeschlossen, da es für die 

Beantwortung der Leitfragen keine Relevanz hatte. Das vorgebrachte 

Deutungswissen wurde wie in Kapitel 6.1.3 definiert fast vollständig von der 

Extraktion ausgeschlossen. Dadurch flossen persönliche Standpunkte, Einstellungen 

und Sichtweisen nicht in die Protokolle ein und das „Extrakt“ der Interviews war bereits 

stark anonymisiert. Darüber hinaus wurden weitere Angaben, die extrahiert wurden, 

jedoch Rückschlüsse auf die interviewte Person zuließen, entweder gestrichen oder 

stark verallgemeinert dargestellt.  

„Anonymisierung […] bedeutet, dass die Daten derart verändert werden, dass ein 
Personenbezug nicht mehr oder nur mit unverhältnismäßig großem Aufwand an Zeit, Kosten 
und Arbeitskraft wiederhergestellt werden kann […].“232 

Die so erstellten Protokolle der Interviews wurden den einzelnen Expertinnen und 

Experten mit der Bitte zugesandt, die vorliegende Anonymisierung nochmals selbst 

zu überprüfen. Zudem wurden sie gebeten, die Zusammenfassungen ihrer Aussagen 

auf inhaltliche Fehler oder Verkürzungen zu kontrollieren. Die Rückmeldungen der 

Expertinnen und Experten wurden ausnahmslos übernommen. Die finalen Protokolle 

hängen dieser Arbeit an.   

6.2.4 Aufbereitung und Auswertung 

In einem nächsten Schritt wurde zu jedem Aspekt der Protokolle eine tabellarische 

Übersicht erstellt, die sämtliche jeweils vorliegenden Extrakte enthält. Zur 

Veranschaulichung dessen hängt die „Übersicht A.06 - Personen“ dieser Arbeit an.   

Die Übersichten der Aspekte 12 bis 14 flossen inhaltlich in die Beschreibung der 

Interviews in Kapitel 6.1.4 ein. Die restlichen bildeten das Ausgangsmaterial zur Aus-

 
231 vgl. Gläser/Laudel 2010: 217 
232 RatSWD 2014: 7 
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formulierung einer inhaltlichen Beschreibung dieser: der Synthese in Kapitel 7. 

Dabei spielte es ausdrücklich keine Rolle, wie oft ein Inhalt in den Interviews 

auftauchte. Alle benannten Informationen flossen gleichermaßen in die Synthese ein. 

Durch die Zusammenführung entstanden teilweise lange Aufzählungen, z.B. zu 

potenziell relevanten Veröffentlichungen. Zur besseren Lesbarkeit des Kapitels 

wurden diese separiert und ebenfalls der Arbeit angehängt.   

Aufbauend auf die Synthese erfolgte die Auswertung, deren Ziel die finale Beant-

wortung der Leitfragen dieser Arbeit war. Wie bereits in Kapitel 6.1.1 benannt, 

erfordert die Auswertung systematisierender Interviews keine ausgefeilten 

hermeneutischen Techniken, da sie nicht auf das Enthüllen verdeckten Wissens 

abzielen und das Expertenwissen sehr gezielt abgefragt wurde. In diesem Sinne 

beinhaltete die Auswertung der vorliegenden Experteninterviews die Beantwortung 

der Leitfragen auf Grundlage der Synthese und den Ergebnissen der 

Literaturanalyse. Eine Ausformulierung dessen findet sich in Kapitel 8 als Ergebnisse 

dieser Masterarbeit. 

7. Synthese 

Es folgt die zusammenfassende, inhaltliche Beschreibung der den Experten-

interviews entnommenen Extrakte. Durch die Zusammenführung entstandene 

längere Aufzählungen wurden zur besseren Lesbarkeit des Kapitels separat erfasst 

und der Arbeit angehängt (siehe Anhang „Ergänzungen Kapitel 7“).    
 

Der Einstieg erfolgt mit Angaben zum Begriff „Generalistik“. Diesem fiel laut der 

Expertinnen und Experten zu Beginn des Diskursstranges noch keine tragende Rolle 

zu. An dieser Stelle habe man noch eher vage von Neuausrichtung oder Reform der 

Pflegeberufe gesprochen. Der Begriff „Generalistik“ sei zunächst hauptsächlich von 

Seiten der Verbände eingesetzt worden und hätte sich letztlich zur gängigen 

Bezeichnung avanciert. Trotz der breiten Gebräuchlichkeit des Begriffes beschrieben 

die Expertinnen und Experten ihn als unpassend. Er sei unglücklich übersetzt und 

abgeleitet von der englischen Bezeichnung „general care“.233  

„Also es wäre zutreffend in der deutschen Debatte von allgemeiner Pflege zu sprechen.“234 
 

 

Die Expertinnen und Experten führten zudem mehrere Formulierungen auf, unter 

denen man ebenfalls Veröffentlichungen und Informationen zum Diskursstrang zur 

 
233 vgl. EI01: A.10; EI03: A.10; EI04: A.10; EI12: A.10; EI13: A.10; EI14: A.10; EI15: A.10 
234 EI13: A.10 
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generalistischen Pflegausbildung finden könne, z.B. „Strukturreform“ oder „General 

Nurse“. Eine Auflistung hierzu befindet sich im Anhang. 
 

Des Weiteren wurde auf einen Fachartikel von Peter Alheit, Heidrun Herzberg und 

Anja Walter verwiesen, der im Jahr 2019 in der Zeitschrift „Pädagogik für Gesund-

heitsberufe“ erschienen sei und eine qualitative Aufbereitung des 

„Generalistikdiskurs“ im Land Brandenburg beschreibe. Es könne sich hierbei um 

eine vergleichbare Untersuchung handeln, wie sie auch mit dieser Masterarbeit 

vorbereitet wird.235 
 

Es folgt die Synthese der Angaben zu Beginn und Ende des betreffenden Diskurs-

stranges.  
 

7.1 Eingrenzung des Diskursstranges 
Historische Wurzeln 

Die Hinweise der Expertinnen und Experten zum Beginn des Diskursstranges reichen 

zurück bis zur Zeit Agnes Karlls. In den Interviews wurde darauf hingewiesen, dass 

Vertreterinnen und Vertreter der klassischen Krankenpflege die Ausrichtung ihrer 

Ausbildung bereits damals als das ansahen, was wir heute als „generalistisch“ 

bezeichnen würden. Dies führte dazu, dass von dieser Seite die zur damaligen Zeit 

aufstrebende spezialisierte Ausbildung für die Pflege von Säuglingen und Kindern als 

unnötig erachtet und dieser entgegengewirkt wurde. Ebenso benannt wurde bereits 

für die Entwicklungen jener Zeit die Rolle des Lobbyismus, der eine Etablierung der 

Kinderkrankenpflege als eigenständiges Berufsbild dennoch ermöglicht hätte. Das 

einhergehende Klima der Abgrenzung zwischen den beiden aufstrebenden Pflegebe-

rufen soll deren Verhältnis zueinander zudem nachhaltig geprägt haben.236  

„Da ist etwas passiert in der Sozialisation zwischen Krankenpflege und der Kinderkranken-
pflege, das nicht von Akzeptanz und Wertschätzung getragen war, sondern von Konkurrenz 
und Abgrenzung.“237 

Mit dem Krankenpflegegesetz von 1957 sei bereits erstmals ein pflegerischer Beruf 

in die Krankenpflegeausbildung integriert worden: die psychiatrische Pflegeausbil-

dung.238  
 

 
235 vgl. EI13: A.11 
236 vgl. EI03: A.01, EI05: A.01 
237 EI03: A.01 
238 vgl. EI01: A.01; EI05: A.01 
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Hinweise auf Start- und Endpunkte des Diskursstranges 

Einige Expertinnen und Experten beschrieben, erste Diskussionen zu einer 

möglichen Zusammenführung der drei pflegerischen Kernberufe (Alten-, Kinder-

kranken- und Krankenpflege) bereits Ende der 1980er Jahre wahrgenommen zu 

haben. Der Beginn einer politischen Bedeutsamkeit dieser Überlegungen wurde von 

einigen bereits ab Anfang der 1990er Jahre aufgezeigt. Spätestens aber mit den 

Modellklauseln des AltPflG bzw. KrPflG wäre für nahezu alle Interviewpartner die 

Relevanz der Thematik spürbar gewesen. Dennoch sei sie – gerade zu Beginn – nicht 

durchgängig thematisiert worden und die Rolle der Altenpflege hätte erst im Verlauf 

an Bedeutung gewonnen, da sie vor der bundeseinheitlichen Gesetzgebung kein 

einheitliches Profil aufgezeigt hätte.239 

Der zuvor gesetzte Endpunkt des Analysezeitraumes mit Veröffentlichung der be-

schlossenen PflAPrV im Bundesanzeiger wurde teilweise bestätigt, stellenweise 

aber auch in Frage gestellt. Alternativ wurde das vollständige Inkrafttreten des 

PflBG und Anlaufen zugehöriger Ausbildung am 01.01.2020 vorgeschlagen. Somit 

wären alle weiteren Regelungen auf Bundesebene aufgegriffen, wie die Erstellung 

der in Kapitel 7.2.2 aufgeführten Rahmenlehrpläne durch die Fachkommission nach 

§ 53 PflBG. Mit Inkrafttreten des Gesetzes wäre ein neues Kapitel aufgeschlagen 

worden: Die Umsetzung.240  

„Und jetzt geht’s los und jetzt müssen die Länder – Toitoitoi – jetzt müssen die schauen, 
wie’s weiter geht.“241 
 

 
239 vgl. EI01: A.01; EI02: A.01; EI03: A.01; EI04: A.01; EI06: A.01; EI08: A.01; EI09: A.01; EI10: A.01; 
EI11: A.01; EI12: A.01; EI13: A.01 EI14: A.01 
240 vgl. EI04: A.04 
241 Ebd. 
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Zu den benannten Hinweisen auf Start- und Endpunkte siehe auch die Zusammen-

fassung in Abb. 16. 

Abb. 16: Übersicht der Hinweise zu Start- und Endpunkt des Diskursstranges 

Diskursiver Kontext 

Als Faktoren, die das Herausbilden des Diskursstranges begünstigt oder ange-

schoben haben könnten, wurden zunächst einmal gesellschaftliche Entwicklun-

gen, wie der Demografische Wandel benannt. Diese gingen einher mit 

Veränderungen der Rahmenbedingungen beruflicher Pflege. Die Versorgungsbe-

darfe der Bevölkerung hätten sich verändert. Benannt wurden hier z.B. eine stetige 

Zunahme chronisch oder an Demenz Erkrankter aber auch generell der Hochaltrigen 

mit komplexen Pflegebedarfen. Dies sei als Konsequenz mit einem Wandel innerhalb 

der Versorgungsstrukturen einher gegangen. Auch die Sozialgesetzgebung wäre 

angepasst und ein Ausbau des ambulanten Bereiches angestrebt worden. Der 

Anstieg älterer Menschen im Bereich der Akutpflege hätte für dort arbeitende 

Pflegefachpersonen zunehmende Erfordernisse altenpflegerischer Kompetenzen 

nach sich gezogen. Eine wiederum wachsende Zahl multimorbider Patienten in der 

Langzeitpflege hätte zugleich nach immer mehr krankenpflegerischer Kompetenz des 

hier tätigen Fachpersonals verlangt. Als Folge dessen seien zunehmend 

Ausbildungsreformen worden. Beschrieben wurde der Bedarf einer breiteren 

Qualifikation in allen Pflegeberufen, die die Grenzen zwischen diesen verwischen 

ließ. Dies hätte auch zu der Überlegung geführt, ob eine Ausrichtung der 

Pflegeausbildungen am Lebensalter dem überhaupt noch gerecht werden könne und 
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Pflegefachpersonen nicht anders auf die anhaltende Dynamik im System vorbereitet 

werden müssten.242 

 „Fit for practice, das ist der englische Begriff, der da ein stückweit mit drinsteckt, aber eben 
auch dieses: ja, ich bereite Leute darauf vor, dass sie in einem sich dynamisch 
entwickelnden Berufsfeld tatsächlich mitwachsen können.“243  

Andererseits wäre gerade die Zunahme älterer, multimorbider Pflegeempfänger auch 

als wichtiges Indiz für die Notwendigkeit einer spezialisierten Ausbildung in der 

Altenpflege herangezogen worden.244 

Der Demografische Wandel stünde jedoch noch mit einem weiteren Faktor in Zusam-

menhang, der das Aufkommen der Debatte um das Zusammenlegen der Pflegeaus-

bildungen angeschoben haben könnte: der fortwährende und längst chronifizierte 

Mangel an qualifiziertem Pflegefachpersonal. Denn dieser führe zu einem 

Nachdenken darüber, wie man Menschen für den Pflegeberuf begeistern und in 

diesem halten könne. So hätte sich auch die Gestaltung der Pflegeausbildung zum 

Arbeitsmarktthema entfaltet und dies die Absicht erzeugt, die Attraktivität des Berufes 

dadurch zu steigern, Pflegefachpersonen durch eine breite sektorenübergreifende 

Qualifikation auch mehr Flexibilität in der Wahl ihres Arbeitgebers zu gewähren. Als 

Nebeneffekt wäre eine Angleichung der Bezahlung der Alten- zur Krankenpflege 

erhofft worden, da die Träger der Altenhilfe ansonsten mit einem Abwandern des 

Pflegepersonals in die Kliniken rechnen müssten. Zugleich wurde aber auch erwähnt, 

dass Träger der Akutpflege genau diese mögliche Abwanderung des 

Pflegepersonals, aber auch eine Flexibilität in der Einsetzbarkeit von Generalisten für 

ihre Zwecke anstreben und nutzen könnten.245 

 „Und da hat mir ganz große Sorge gemacht, dass das Ergebnis einer generalistischen z.B. 
sein kann, dass der Mitarbeiter – aus Sicht eines Managers – wie eine Schachbrettfigur auf 
dem Schachbrett von einer Abteilung in die andere geschoben werden kann. Und das ist 
natürlich attraktiv für den Arbeitgeber und sogar prima. Den kann ich ja überall einsetzen.“246 

Als weiterer Faktor wurden europäische und internationale Einflüsse aufgeführt. 

Das Europäische Übereinkommen von 1967 sowie die Europäische Richtlinie von 

1977 hätten den Begriff „General Nurse“ im Sinne einer allgemeinen Krankenpflege 

geprägt und die Legislation des KrPflG von 1985 beeinflusst.247 

 
242 vgl. EI01: A.02; EI03: A.02; EI04: A.02; EI09: A.02; EI10: A.02; EI12: A.02; EI13: A.02 
243 EI01: A.02 
244 vgl. EI09: A.09 
245 vgl. EI01: A.02; EI03: A.02; EI04: A.02; EI05: A.02; EI06: A.02; EI08: A.02; EI10: A.07; EI11: A.02; 
EI12: A.02; EI14: A.02 
246 EI14: A.02 
247 vgl. EI04: A.02; EI05: A.01, A.02; EI06: A.02; EI08: A.02; EI09: A.02; EI10: A.02; EI15: A.02 
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„Das Gesetz 1985 war ein Gesetz mit deutlicher Färbung der europäischen Richtlinie. Das 
war der Umsetzungsschwerpunkt von 1977.“248 

Die Expertinnen und Experten gaben Hinweise darauf, dass die Krankenpflegeaus-

bildung spätestens seit dieser Umsetzung im Gesetz von 1985 bereits generalistisch 

ausgerichtet sei.249  

„Seitdem haben wir im Grunde bereits eine generalistische Ausbildung im Sinne der Euro-
päischen Union.“250 

Auch die WHO könne laut der Expertinnen und Experten Einfluss genommen haben. 

Sie bezogen sich hierbei auf den in Kapitel 5.2.1 beschriebenen Europäischen 

Pflegekongress von 1988 in Wien und die Kampagne „Health for all“251. 

Auch Veränderungen im pflegerischen Selbstverständnis, die einhergingen mit 

der Entwicklung einer eigenen pflegerischen Expertise und einem breiteren Blick auf 

die Pflege könnten laut der Expertinnen und Experten ein Nachdenken über 

gemeinsame Ausbildungsmodelle hervorgerufen haben. Ebenso die damit 

zusammenhängende Akademisierung der Pflegeberufe sowie Regelungen im 

Bereich der beruflichen Weiterbildung. 252 

 „Denn die Studiengänge waren – genauso wie die Weiterbildungen – nicht berufsgruppen-
spezifisch. […] Da stellte sich ja genauso wieder die Frage: Brauchen wir diese Trennung 
der Berufsgruppen überhaupt.“253 
 

Als letzter möglicher Faktor für das Aufkommen der Thematik gingen aus den Inter-

views allgemeine Entwicklungen in der beruflichen Bildung hervor. So hätten 

Konzepte und Überlegungen aus dem Bereich des öffentlichen Systems beruflicher 

Bildung auch Einzug in die Diskussion um die Pflegebildung gehalten. Es ginge 

hierbei hauptsächlich um die Zusammenführung verwandter Berufe in Berufsfeldern 

(Bündelungsstrategie) und die Konzentration vieler spezialisierter Einzelberufe auf 

europäische Kernberufe (Reduktionsstrategie).254 

7.2 Die Ebenen des Diskursstranges 

Wie erhofft konnten die Expertinnen und Experten die bereits aufgegriffenen Diskurs-

strängen ergänzen und zur Einordnung der Ergebnisse beitragen. Zudem wurden 

weitere mögliche Diskursstränge hinzugefügt. Es folgt eine Beschreibung der 

 
248 EI05: A.02 
249 vgl. EI01: A.02; EI06: A.02; EI12: A.02 
250 EI06: A.02 
251 vgl. EI05: A.02; EI06: A.02; In Kapitel 5.2.1 findet sich die Kampagne unter dem Titel 
„Gesundheit für Alle“ 
252 vgl. EI03: A.02; EI06: A.08; EI08: A.01; EI13: A.01 
253 EI03: A.02 
254 vgl. EI13: A.02 
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Hinweise zur pflegefachlichen und politischen Diskursebene, gefolgt von jenen zu 

weiteren möglichen Ebenen. 

7.2.1 Die pflegefachliche Diskursebene 
 

Hinweise zu kritischen Veröffentlichungen 

Wie bereits in Kapitel 5.3 beschrieben, dominierten innerhalb der in die 

Literaturanalyse einbezogenen Publikationen jene, die sich für eine Zusammenfüh-

rung der Pflegeausbildungen aussprachen. Die Expertinnen und Experten bestätigten 

diesen Eindruck und erklärten dies dahingehend, dass die Befürworter ein 

Reformanliegen vorzubringen hatten und den Gegnern dadurch zunächst eine 

reaktive Rolle zukam:   

„Ich vermute, dass die Befürworter der Generalistik halt diejenigen waren, die federführend 
nach Außen gegangen sind. Die anderen waren ja im Grunde die Bewahrer der 
vorhandenen Ausbildung. Und die konnten natürlich auch nicht den ersten Schritt machen 
und sagen: ‚So, wir wollen das aber jetzt bewahren.‘, sondern die waren sehr stark reaktiv. 
[…]“ 255 

Dennoch hätten sich die „Bewahrer“ öffentlich zu Wort gemeldet. Diese kritischen 

Beiträge fänden sich in Artikeln und Handreichungen in Fachzeitschriften, 

vornehmlich jenen der Alten- bzw. Kinderkrankenpflege. Auch in Pressemitteilungen, 

Stellungnahmen und Positionspapieren der Berufsverbände, Publikationen in 

Verbandzeitschriften aber auch politischen Statements auf Internetpräsenzen der 

Berufsverbände könne man fündig werden.256 

Namentlich als Autoren dieser Beiträge seien den Expertinnen und Experten Birgit 

Hoppe (AAA), Gerd Dielmann (ver.di, vormals ÖTV), Barbara Meifort (BiBB), Claudia 

Bischoff-Wanner (Professorin der Pflegewissenschaft und Pflegepädagogik) und 

Karl-Heinz Sahmel (Professor der Pflegewissenschaft und Pflegepädagogik) in 

Erinnerung geblieben. 257 
 

Allgemeine Hinweise zu Veröffentlichungen 

Aus den Reihen der Ergebnisse der Literaturanalyse zur pflegefachlichen Diskurs-

ebene hoben die Expertinnen und Experten neun Publikationen hervor, die sie als 

richtungsweisend, polarisierend oder zumindest erinnerungswürdig wahrnahmen. 

Fünf der hervorgehobenen Veröffentlichungen standen in Zusammenhang mit 

Modellausbildungen, die restlichen vier mit unterschiedlichen Konzeptionen der 

Pflegebildung in Deutschland. Teilweise gingen die Beschreibungen der Experten an 

 
255 EI03: A.03 
256 vgl. ebd.; EI06: A.03; EI08: A.03; EI10: A.03; EI11: A.03;  
257 vgl. EI06: A.03; EI12: A.03 
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dieser Stelle weit auseinander. Die Denkschrift „Pflege neu Denken“ der Robert 

Bosch Stiftung aus dem Jahr 2000 oder auch der Abschlussbericht von „Pflegeaus-

bildung in Bewegung“ aus 2008 wurden beispielsweise einerseits als „Meilenstein“ 

oder „sehr bedeutsam“ beschrieben, andererseits wurde aber auch von Ablehnung 

und methodischer Kritik berichtet.258  

Es wurden zudem zehn weitere Veröffentlichungen aus den Jahren 1978 – 2016 hin-

zugefügt. Bei vier davon handelte es sich erneut um Regelungen und Konzeptionen 

der Pflegeausbildungen. Hier hinzu kamen zwei kritische Zeitschriftenartikel, eine 

Veröffentlichung mit Bezug zu Pflegeforschung und -wissenschaft, eine 

Pressemitteilung des BMG, eine Deklaration der WHO sowie eine weitere Denkschrift 

der Robert Bosch Stiftung. Zudem wurde darauf hingewiesen, dass rund um die 

Gründung der Deutschen Gesellschaft für Pflegewissenschaft im Jahr 1989 vermehrt 

über die Thematik diskutiert worden sei.259 

Komplette Auflistungen zu hervorgehobenen und ergänzten Veröffentlichungen hän-

gen der Arbeit an.  
 

Hinweise zu Veranstaltungen 

Laut der Expertinnen und Experten hätte es zudem zahlreiche Veranstaltungen, 

Konferenzen, Seminare und Verbandstreffen gegeben, die eine Zusammenführung 

der Pflegeberufe thematisch aufgriffen. Viele davon seien nicht dokumentiert. Auf den 

Veranstaltungen soll es zum Teil zu kontroversen Diskussionen gekommen sein. 

Oftmals seien die Vertreter der unterschiedlichen Ansichten aber auch „unter sich“ 

geblieben.260 

„Das ist ja auch etwas, was immer wieder beeindruckt, dass man gerne unter sich bleibt. 
Also die Tendenz der Menschen gegenseitig ihre Positionen zu verstärken, die ist schon 
auch da. Zu sagen: ‚Ja, das ist das, was ich auch denke und ich treffe mich mit den 
Menschen, die eine ähnliche Einstellung haben.‘ […] Und dieser Diskurs, der sich über die 
verschiedenen Positionen erstreckt, der ist ja auch viel anstrengender und wird deshalb 
auch nicht in der Intensität geführt, wie das gegenseitige Verstärken.“261 

Die Expertinnen und Experten gaben aber auch mehrfach konkrete Hinweise auf 

möglicherweise relevante Veranstaltungsreihen, die zwischen Ende der 1980er Jahre 

und dem Jahr 2008 stattfanden. Sieben Hinweise bezogen sich auf Kongress- und 

Tagungsreihen, wie beispielsweise die „Heidelberger Pflegekongresse“, die DBfK und 

ÖTV in den 1990er Jahren gemeinsam veranstaltet hätten. Drei weitere Hinweise 

 
258 vgl. EI01: A.03; EI02: A.03; EI03: A.03, A.04; EI04: A.03; EI05: A.03; EI08: A.03; EI09: A.03; EI10: 
A.03; EI12: A.03; EI13: A.03; EI14: A.03; EI15: A.03 
259 vgl. EI15: A.03 
260 vgl. EI02: A.03; EI03: A.03; EI10: A.03;  
261 EI03: A.03 
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bezogen sich auf begleitende Veranstaltungen von Messen und Veröffentlichungen, 

wie „Pflege neu denken“ (Robert Bosch Stiftung).262  

Eine vollständige Auflistung der Veranstaltungshinweise hängt der Arbeit an. 

7.2.2 Die politische Diskursebene 
 

Allgemeine Hinweise zur politischen Ebene 

Die politische Ebene des Diskursstranges drehte sich laut der Expertinnen und 

Experten anfangs hauptsächlich um curriculare und inhaltliche Überlegungen. Bis auf 

die grundsätzliche Debatte zur generalistischen Ausrichtung seien diese im Verlauf 

jedoch zunehmend Fragen zur systemischen und strukturellen Umsetzbarkeit gewi-

chen. Zugehörige Debatten wurden zudem als stark ideologisch geprägt beschrieben. 

Wodurch ein fachlicher Argumentationsaustausch zunehmend schwieriger geworden 

sei. Die Gegenpositionen seien immer weniger gehört worden. Vor allem in den 

Jahren 2016/2017 hätten sich die Fronten dadurch zunehmend verhärtet. 263 

„Und das ist das Gift, das in der ganzen Diskussion steckt. Deshalb sag ich, es ist ein Glau-
benskrieg. Es ist kein Austausch von Argumenten.“264 
 
 „Also das war eine ganz schlimme Zeit. Also da war Krieg unter den Befürwortern und unter 
den Gegnern, richtiger Krieg!“265 

 

Hervorgehobene Rollen 

Zum einen wurde die Rolle der Länder hervorgehoben. Diese sahen die Expertinnen 

und Experten zunächst in der Vorbereitung des eigentlichen Gesetzgebungsverfah-

rens, auch in den Bund-Länder-Arbeitsgruppen. Besonders Nordrhein-Westfalen soll 

sich hierbei als „Vorreiterland“ hervorgetan haben. Aber auch die Zeit zwischen 

Verabschiedung und In-Kraft-Treten des Gesetzes sei durch Umsetzungsprozesse in 

den Ländern geprägt gewesen.266 

Eine besondere Rolle wurde dem Lobbyismus zugeschrieben, der den Verlauf stark 

beeinflusst habe. Insbesondere das Zustandekommen als relevant erachteter 

Wendepunkte sei nicht transparent gewesen. Der mögliche Einfluss der Arbeitgeber-

verbände wurde in diesem Zusammenhang hervorgehoben.267 

„Das war es ja auch, dass da ja letztlich auch so viel Hinterzimmer-Politik gelaufen ist. Also 
ich würde sagen, dass diese Sachen, die da so öffentlich waren, dass die unter Umständen 
gar nicht so die Durchschlagskraft hatten. Sondern dass sich da sehr viel ebenso im 

 
262 vgl. EI06: A.03; EI08: A.03 
263 vgl. EI01: A.04; EI08: A.04; EI11: A.03; EI14: A.04; EI15: A.04  
264 EI14: A.03 
265 EI15: A.04 
266 vgl. EI01: A.04; EI08: A.04; EI12: A.04; EI13: A.03 
267 vgl. EI02: A.04; EI03: A.04; EI05: A.04; EI08: A.04; EI10: A.04;1 EI12: A.04 
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Hinterzimmer abgespielt hat. […] und auf einmal, haben die da so eine Lösung aus dem Hut 
gezaubert. Das war also nichts, was so erwartbar oder sichtbar gewesen wäre.“268 
 
„Das ist vielleicht auch das, was mich hautnah berührt hat, dass wir es eben doch mit 
Lobbyismus zu tun haben… in allen Bereichen! Allen! […] Das hat was mit dem Ausgang 
des Prozesses zu tun und dieser Prozess – bis hin zum jetzigen Pflegeberufsgesetz, bis hin 
zur jetzigen Ausbildungs- und Prüfungsverordnung – ist auch in hohem Maße mitbestimmt 
durch Lobbyisten.“269 

Die Dauer des Gesetzgebungsverfahrens  

Das Gesetzgebungsverfahren als solches wurde als ungewöhnlich in die Länge ge-

zogen beschrieben. So wurde aufgezeigt, dass zwischen dem Abschluss der letzten 

Modellprojekte und der Verabschiedung des Gesetzes eine Zeitspanne von 10 

Jahren lag. Einige Expertinnen und Experten suchten Erklärungsansätze hierfür. 

Neben den bereits erwähnten verhärteten „Fronten“ hätte ein verzögernder Faktor in 

der Zuständigkeit zweier Bundesministerien mit jeweils unterschiedlicher 

Betrachtungsweise und Logik der eigenen Gesetze gelegen. Aber auch eine 

langwierige Regierungsfindung mitten im Gesetzgebungsverfahren und zwischen-

zeitliche personelle Veränderungen innerhalb der Ministerien könnten eine Rolle 

gespielt haben. Bereits geklärte Fragen seien neu aufgeworfen und die Tragfähigkeit 

10 Jahre alter Evaluationsergebnisse angezweifelt worden. Der so ausgebremste 

Prozess hätte später im Verlauf besondere Eile geboten.270 
 

Ereignisse und Veröffentlichungen  

Auch auf der politischen Diskursebene lieferten die Expertinnen und Experten 

Hinweise zu zwölf bereits erfassten und 15 weiteren Ereignissen, Veröffentlichungen 

und Beschlüssen.  

Als richtungsweisend hervorgehoben wurde beispielsweise die Veröffentlichung von 

„Pflegeausbildung in Bewegung“ durch das BMFSFJ und auch an dieser Stelle wurde 

die Veröffentlichung gleichermaßen kritisiert. Als wichtige Wendepunkte benannt wur-

den der Kompromiss Lauterbach/Nüßlein und der abgeänderte Entwurf der 

PflAPrV.271 

Die Ergänzungen deckten einen Zeitraum von 1967 bis ins Jahr 2020 ab. Sie setzten 

sich zusammen aus fünf Richtlinien und Gesetzen, einem Gerichtsurteil, drei 

sonstigen Veröffentlichungen und Initiativen der Bundesregierung und einzelner 

Parteien, drei Hinweisen zu Ereignissen im Gesetzgebungsverfahren des PflBRefG 
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sowie drei Veröffentlichungen, zur Ausgestaltung und Umsetzung dessen. Als 

besonders relevant für den späteren Verlauf wurde die Stagnation des 

Gesetzgebungsverfahrens im Jahr 2016 benannt.272 

Auflistungen sämtlicher Hervorhebungen und Ergänzungen zur politischen Diskurs-

ebene befinden sich im Anhang. 

7.2.3 Die weiteren Diskursebenen 

Es folgen die Angaben zu der in den Interviews angesprochenen gesellschaftlichen 

bzw. medialen Ebene des Diskursstranges, sowie Hinweise auf mögliche weitere 

Ebenen.  
 

Die gesellschaftliche Ebene 

In der Wahrnehmung der Expertinnen und Experten war die Frage nach der Zusam-

menführung der Pflegeberufe kein Thema von gesellschaftlicher Relevanz.273 

„Die Gesellschaft selbst, würde ich sagen, die interessiert das nicht. Die möchten gut aus-
gebildete Pflegekräfte haben und denen ist egal, was die sagen, die heißen alle 
‚Schwester‘.“274 

Die Thematik sei für Laien generell schwer zu durchschauen. Persönliche Betroffen-

heit könnte jedoch ein Grund sein, sich damit auseinander zu setzen. Es wurde von 

regional begrenzten Bürgerinitiativen und dem Engagement von Patientenvertretern 

und Eltern chronisch kranker Kinder berichtet, die sich in der Regel für einen Erhalt 

der Spezialisierungen eingesetzt hätten.275 

„Wenn man da weiter nicht betroffen ist, […] dann ist man mit der Thematik überhaupt nicht 
konfrontiert und dann wissen manche noch nicht mal, dass es da Unterschiede gibt und 
schon gar nicht, welch komplexes Gebilde man denn jetzt da zusammengebastelt hat.“276 

Weiter wurde darauf hingewiesen, dass der Altenpflege in der gesellschaftlichen 

Wahrnehmung weniger fachliche Kompetenz zugeschrieben würde als den anderen 

Pflegeberufen. Die Gesellschaftliche Ebene wurde zudem als schwer zu erschließen 

beschrieben. Generell würde sie sich aber auch in der politischen widerspiegeln, da 

die Politik sich daran orientiere, was bei den Wählern gut ankomme.277 
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Die mediale Ebene 

Das mangelnde Interesse der Gesellschaft für die Thematik hätte dazu geführt, dass 

dieser auch auf medialer Ebene kein beträchtlicher Nachrichtenwert zugesprochen 

wurde.278 

 „Das wäre, wie wenn die Installateure ihren Beruf neugestalten und eine neue Berufsbe-
zeichnung einführen. Das interessiert keinen Menschen. Wenn der Abfluss verstopft ist, 
dann wollen die einen haben, der da Ahnung hat und dann ist denen egal, wie der heißt.“279 

Zudem sei die Komplexität des Sachverhaltes auch für die meisten Journalisten der 

allgemeinen Presse schwer zu erschließen und für eine Berichterstattung ent-

sprechend herunter zu brechen. Infolge dessen hätten die allgemeinen Medien die 

Thematik erst sehr spät und dann auch eher verhalten aufgegriffen. Die 

stattgefundene Berichterstattung wurde als teilweise verkürzt oder inhaltlich nicht 

korrekt beschrieben. Es hätte aber auch fundierte Artikel gegeben, die teilweise Leser 

durch ihre Länge abgeschreckt haben könnten. Tendenziell hätten sich die Artikel der 

allgemeinen Medien meist für einen Erhalt der Spezialisierungen ausgesprochen. Die 

Berichterstattung soll an dieser Stelle auch auf einer emotionalen Ebene 

angesprochen und hervorgehoben haben, welche Kompetenzen durch die 

Zusammenführung der Ausbildungen verloren gehen könnten.280 

Generell attestierten die Experten den allgemeinen Medien, über erheblichen Einfluss 

auf die gesellschaftliche, aber auch fachpolitische Ebene zu verfügen. Innerhalb des 

Diskursstranges zur generalistischen Pflegeausbildung schrieben sie diesen jedoch 

keine tragende Rolle zu.281 
 

Mögliche weitere Diskursebenen 

Neben der gesellschaftlichen und medialen gaben die Expertinnen und Experten Hin-

wiese auf weitere mögliche Diskursebenen. Zum einen benannt wurde die sozial-

gesetzgeberische Ebene. Die Gesetzgebung nehme Einfluss auf den Diskursstrang, 

indem sie für eine unnatürliche Trennung der pflegerischen Versorgung in SGB V- 

und SGB XI-Leistungen sorge. Dies erschwere zudem die Verknüpfung der 

Ausbildung in den unterschiedlichen Settings der Pflege.282 Eine weitere Rolle könnte 

die Ebene der beruflichen Praxis spielen. Gemeint sei hiermit die Rolle der 

Pflegefachpersonen in der patientennahen Versorgung. Da diese den Großteil der 
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Berufsgruppe ausmachen, seien sie generell für das Gelingen von Reformen 

bedeutungsvoll. Der Zugang dieser Ebene sei jedoch erschwert und auch 

Fachmedien ihn nicht in der Regel nicht abgebildet. Als mögliche Quelle 

entsprechender Einblicke wurden „praxisnahe“ Fachzeitschriften, wie z.B. „Die 

Schwester/der Pfleger“ des Bibliomed-Verlags vermutet. In diesem Zusammenhang 

könnte zudem die in Kapitel 7 benannte Analyse von Alheit, Herzberg und Walter 

(2019) Hinweise liefern.283 Die Expertinnen und Experten rieten zudem dazu, die 

berufspolitische Ebene separat aufzuarbeiten. Diese Ebene wurde sei sowohl mit 

der pflegefachlichen als auch politischen Ebene stark verwoben. Aufgrund des Zuge-

sprochenen Einflusses der Lobbyarbeit von Seiten der Verbände auf den 

Diskursstrang könne eine gesonderte Betrachtung dieser Ebene jedoch aufschluss-

reich sein.284 Ebenfalls separat analysieren könnte man die berufspädagogische 

Ebene als Abspaltung der pflegefachlichen Ebene, da die Entwicklungen in der 

Pflegebildung auch maßgeblich von den Entwicklungen im deutschen und europä-

ischen Bildungssystem abhingen und einen eigenen Ansatz verfolgen würden.285 

Zudem benannt wurde die Ebene der sozialen Medien. In den sozialen Medien seien 

große Debatten über das Pro und Kontra einer Zusammenführung der Pflegeberufe 

geführt worden. Beispielhaft wurde Facebook aufgeführt. Sowohl Befürworter als 

auch Gegner der Generalistik hätten dieses Medium genutzt, um ihre Argumente zu 

verbreiten. Zugleich sei aber auch diese Ebene schwer zu erschließen.286 
 

Es folgen die Hinweise zu den am Diskursstrang beteiligten Personen und Gruppen. 

 

7.3 Die Akteure des Diskursstranges 

„Also die Gegner oder die Befürworter der Generalistik – weil jeder schimpft ja immer 
Politiker, Politiker, Politiker – ist niemals die Politik gewesen, sondern es sind immer die 
Funktionäre der Berufsverbände gewesen.“287 

Und so sind auch die von den Expertinnen und Experten benannten Personen 

größtenteils Vertreter der ebenfalls aufgezeigten Gruppen und Institutionen und 

werden im Folgenden dennoch getrennt in den Fokus genommen. 
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7.3.1 Beteiligte Personen  
 

Befürworter einer generalistischen Ausbildung 

Generell wurde darauf hingewiesen, dass sich die Vertreter der Pflegewissenschaft 

fast ausnahmslos für die generalistische Pflegeausbildung ausgesprochen hätten. Im 

Besonderen diejenigen, die am Aufbau von Pflegestudiengängen beteiligt waren oder 

sind, stünden hinter dem Ansatz.288  

„Aus der Pflegewissenschaftler Szene könnte ich ihnen nicht mal einen Gegner nennen. Die 
kamen aus der Politik glaube ich, von Verbänden. Aber in der Pflegewissenschaft war man 
sich im Großen und Ganzen eigentlich einig.“289 

Eine bedeutende Sprecherrolle pro Generalistik nahm laut der Expertinnen und 

Experten Gertrud Stöcker (DBR, BA, DPR) ein. Sie stünde für die Europäisierung 

der deutschen Pflegebildung und sprach sich bereits früh für eine Zusammenführung 

der Pflegeberufe aus. Ebenfalls früh als Befürworter hervorgetan hätten sich Franz 

Wagner (DBfK, DPR), Andreas Westerfellhaus (Bevollmächtigter der Bundesregie-

rung für Pflege) sowie Frank Weidner (DIP, Philosophisch-Theologische Hochschule 

Vallendar). Wagner hätte die Sprecherposition vornehmlich durch substanzielle 

Positionen bei DBfK und DPR eingenommen, Westerfellhaus im Rahmen seiner 

ehemaligen Funktion als Präsident des DPR. Weidner hätte sich zuverlässig an zen-

tralen Stellen durch Stellungnahmen, Forschungsarbeiten o.ä. zu Wort gemeldet. Im 

späteren Verlauf wurde zudem Christine Vogler (DPR, BLGS) hervorgehoben. Die 

Pflegepädagogin wurde als brennende Verfechterin der generalistischen Ausbildung 

beschrieben. Sie sei hierbei auch in den sozialen Medien sehr aktiv gewesen. Eine 

ebenfalls wichtige Rolle im Prozess wurde von Seiten der Politik Karl-Josef 

Laumann (CDU) zugeschrieben, der von 2014-2017 als Bevollmächtigte der 

Bundesregierung für Pflege fungierte und hinter den Reformbestrebungen gestanden 

hätte.290 

Aber auch weitere Personen hätten sich als Fürsprecher der generalistischen Pflege-

ausbildung hervorgetan oder seien zumindest als solche in Erinnerung geblieben. 

Benannt wurden Rainer Ammende (BLGS Landesverb. Bayern, Bayerischer 

Landespflegerat), Christel Bienstein (DBfK, Pflegewissenschaftlerin), Ingrid 

Darmann-Finck (Universität Bremen, IPP Bremen), Carsten Drude (BLGS), 
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Gertrud Hundenborn (DIP, KatHO NRW), Barbara Knigge-Demal (FH Bielefeld), 

Karl Lauterbach (SPD) und Uta Oelke (Hochschule Hannover).291 

 

Befürworter des Erhalts der Spezialisierung in der Altenpflege  

Birgit Hoppe (AAA) nahm laut der Expertinnen und Experten eine bedeutsame 

Sprecherrolle für den Erhalt der Spezialisierung in der Altenpflege ein. Sie habe es 

zudem gut verstanden weitere Akteure hierfür zu mobilisieren. Als weitere große 

Gegner der Generalistik wurden Bernd Tews (bpa) und Bernd Meurer (bpa) sowie 

der Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel (CDU) aufgeführt.292 

Als Autoren mehrerer Fachartikel, die sich für den Erhalt der Altenpflegeausbildung 

aussprachen, wurden Peter Dürrmann (Deutscher Verband der Leitungskräfte der 

Alten- und Behindertenhilfe e.V. – DVLAB; Sprecher Bündnis für Altenpflege) und 

Michael Wipp (bpa, DVLAB) hervorgehoben. Sie hätten hauptsächlich in 

CAREkonkret und weiteren Formaten des Vincentz Verlages publiziert.293 

Ebenfalls für die Altenpflege gesprochen und eine rein generalistische Ausbildung 

abgelehnt hätten sich Claire Desenfant (DVLAB, Baden-Württemberg), Brigitte 

Döcker (AWO), Barbara Dorn (Bundesvereinigung der Deutschen 

Arbeitgeberverbände), Mona Frommelt (AWO), Bodo Keissner-Hesse (DBVA), 

Ursula Kriesten (AAA, DBVA), Thomas Kunczik (Deutsche Gesellschaft für 

Gerontopsychiatrie und -psychotherapie e.V.; DBVA), Herbert Mauel (bpa), Georg 

Nüßlein (CSU), Christine Sowinski (Kuratorium Deutsche Altenhilfe), Thomas 

Sießegger (Sozialmanagement) und Ralf Twenhöfel (Stiftung Kath. Familien- und 

Altenpflegewerk).294 
 

Befürworter des Erhalts der Spezialisierung in der Kinderkrankenpflege 

Die Expertinnen und Experten taten sich teilweise schwer, Einzelpersonen zu benen-

nen, die für die Kinderkrankenpflege sprachen. Dennoch hervorgehoben als 

Verfechterinnen der Spezialisierung in diesem Bereich wurden Elfriede Zoller 

(BeKD), Ulrika Gehrke (BeKD) und Birgit Pätzmann-Sietas (BeKD). Zoller habe 

durch ihre langjährige Vorstandschaft des BeKD eine wichtige Sprecherrolle 

eingenommen. Gehrke wurde in den Interviews als „leidenschaftliche 

Kinderkrankenschwester“ beschrieben und habe sich intensiv für den Erhalt der 

Spezialisierung in der Kinderkrankenpflege eingesetzt. Als Beispiel für eine 
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Pflegewissenschaftlerin, die sich gegen die generalistische Pflegeausbildung 

ausgesprochen hat, wurde Elisabeth Holoch (Duale Hochschule Baden-

Württemberg, Stuttgart) angeführt. Durch das Initiieren der Online-Petition zum Erhalt 

der spezialisierten Ausbildung in der Kinderkrankenpflege hätte sich zudem Monika 

Otte bedeutsam in den Diskurs eingebracht. Des Weiteren wurden Beate Kaffhöfer 

(BeKD) sowie Frauke Leopold (BeKD) hervorgehoben.295 
 

Eine Auflistung weiterer 20 als Diskursteilnehmer aufgeführter Personen befindet sich 

im Anhang. 

7.3.2 Beteiligte Institutionen und Gruppen 
 

Befürworter einer generalistischen Ausbildung 

Zu Beginn des Diskursstranges hätte sich die Robert Bosch Stiftung hervorgetan 

und durch ihre Denkschrift „Pflege neu denken“, die Finanzierung von Modellprojek-

ten, Ideenwettbewerben usw. die Argumentation für eine generalistische 

Pflegeausbildung unterstützt und vorangetrieben. Die Bedeutung der Stiftung für den 

Verlauf des Diskurses sei im Verlauf jedoch zusehends zurückgegangen. Ebenfalls 

früh und deutlich für die Generalistik ausgesprochen hätten sich die kirchlichen 

Dachverbände – allen voran der Deutsche Caritasverband e.V. und die Diakonie 

Deutschland – die sich auch mehrfach gemeinsam positioniert hätten. Der Deutsche 

Pflegerat e.V. (DPR) sprach sich aus für eine generalistische Pflegeausbildung mit 

Vertiefung. Da er als Repräsentant der gesamten Berufsgruppe wahrgenommen 

wurde, hätte er eine tragende Rolle gespielt. Ebenfalls als Sprecher für eine 

Zusammenführung der Ausbildungen benannt wurden der Bundesverband 

Lehrende Gesundheits- und Sozialberufe e.V. (BLGS), der Deutsche Berufs-

verband für Pflegeberufe e.V. (DBfK), der Deutsche Bildungsrat e.V. (DBR) sowie 

der Deutsche Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V. (DV).296 

Befürworter des Erhalts der Spezialisierung in der Altenpflege  

Die Interessensvertreter der Altenpflege hätten sich fast geschlossen für den Erhalt 

einer Spezialisierung eingesetzt. Es wurde angemerkt, sie hätten insgesamt lange 

zur Thematik geschwiegen und sich erst in den Prozess eingebracht, als dieser nicht 

mehr ohne weiteres aufzuhalten war. Eine zentrale Sprecherrolle wurde dem Bun-

desverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) zugesprochen. Er hätte 
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sich nach anfänglicher Befürwortung der Generalistik zum stärksten Opponenten der 

Bestrebung entwickelt. Bereits sehr früh hätte der Deutsche Berufsverband für 

Altenpflege e.V. (DBVA) die Befürchtung vorgebracht, die Generalistik falle zu 

Lasten der Altenpflege. Im Jahr 2008 trat der Verband aus dem DPR aus. 

Hauptstreitpunkt sei damals der Standpunkt zu Pflegekammer und freiwilliger 

Registrierung gewesen, doch auch die Befürwortung einer generalistische 

Pflegeausbildung durch den DPR habe die Divergenzen zusätzlich befeuert. Der 

Deutsche Verband der Leitungskräfte der Alten- und Behindertenhilfe e.V. 

(DVLAB) habe in der Wahrnehmung der Expertinnen und Experten eng mit dem 

DBVA zusammengearbeitet und auch der DVLAB sei 2012 aufgrund von 

Zerwürfnissen in Bezug auf die Generalistik aus dem DPR ausgetreten. Als weitere 

Sprecher der Altenpflege wurden der Arbeitskreis Ausbildungsstätten für 

Altenpflege (AAA) und die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberver-

bände aufgeführt. Im Jahr 2013 sie als Reaktion auf die angestrebte generalistische 

Pflegeausbildung das Bündnis für Altenpflege ins Leben gerufen worden, dem 

neben DVLAB, bpa, DBVA und AAA noch 13 weitere Verbände angehören. Diesem 

sprachen die Expertinnen und Experten ebenfalls eine einflussreiche Rolle innerhalb 

des Diskursstranges zu.297 
 

Befürworter des Erhalts der Spezialisierung in der Kinderkrankenpflege 

Die Interessensvertreter der Kinderkrankenpflege setzten sich ebenfalls für einen 

Erhalt der Spezialisierung ein. Besonders hervorgetan hätten sich an dieser Stelle die 

Gesellschaft der Kinderkrankenhäuser und Kinderabteilungen in Deutschland 

e.V. (GKinD), die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin e.V., der 

Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte e.V. sowie der Berufsverband 

Kinderkrankenpflege Deutschland e.V. (BeKD). Dem BeKD sei hierbei eine 

schwierige Rolle innerhalb des DPR zugekommen. Denn auch diese fürchteten um 

eine unzureichende Qualifikation der generalistisch ausgebildeten Pflegefachperso-

nen für ihren Bereich. Der Verband trat jedoch nicht aus dem DPR aus. Das Plädieren 

des DPR für eine generalistische Pflegeausbildung mit Schwerpunktsetzung sei als 

Kompromiss mit dem BeKD zu werten. Zudem hätten sich Initiativen wie das Kinder-

netzwerk e.V. oder das Aktionskomitee KIND IM KRANKENHAUS e.V. für den 

Erhalt der Kinderkrankenpflege ausgesprochen. Teilweise vermuteten die Exper-

tinnen und Experten einen Verbund des BeKD mit den Kinder- und Jugendärzten aber 
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auch den Interessensvertretern der Altenpflege. Weitere Expertinnen und Experten 

dementierten dies hingegen. Zugleich wurde aufgezeigt, dass über Erhalt der 

Spezialisierungen hinaus keine Gemeinsamkeiten zwischen den Interessen der Kin-

derkranken- und der Altenpflege erkennbar wären.298 
 

Eine Auflistung weiterer 16 Gruppen und Institutionen, die am Diskurs beteiligt 

gewesen wären, befindet sich im Anhang. 

7.4 Externe Einflüsse  

Der Diskursstrang zur generalistischen Pflegeausbildung überschneidet sich an 

vielen Stellen mit weiteren Diskurssträngen innerhalb des Diskurses zur Pflegeaus-

bildung in Deutschland, aber auch angrenzenden Diskursen. Es folgt eine 

zusammengefasste Einschätzung der Expertinnen und Experten, welche dieser 

angrenzenden Diskursstränge und Diskurse potenziell Einfluss auf den Verlauf des 

Diskursstranges zur generalistischen Ausbildung hätte nehmen können. 

7.4.1 Angrenzende Diskursstränge  

Die als Ergebnis der Literaturanalyse vorgelegten weiteren Themenschwerpunkte in-

nerhalb der Debatte zur Pflegausbildung – im Sinne von möglichen angrenzenden 

Diskurssträngen – erschienen den Expertinnen und Experten bereits sehr passend 

und breit dargestellt. Sie beschrieben zudem, dass sich aus ihrer Sicht alle Aspekte 

in irgendeiner Form gegenseitig beeinflussen würden. Insbesondere Einfluss auf den 

Diskursstrang zur generalistischen Pflegeausbildung könnten laut der Expertinnen 

und Experten Diskussionen zu den Ausbildungsinhalten genommen haben, zu 

denen sie auch jene zum Kompetenzniveau zählten. Zu Beginn des Diskursstranges 

hätten die als nicht mehr zeitgemäß angesehene Ausbildungsinhalte Reformbedarf 

als auch -druck hervorgerufen. Im weiteren Verlauf wäre zudem – vorwiegend von 

Seiten der Alten- als auch Kinderkrankenpflege – befürchtet worden, die Zusammen-

führung der drei Ausbildungsberufe würde einen Verlust an Ausbildungsinhalten mit 

sich bringen. An anderer Stelle sei aber auch warnend aufgezeigt worden, dass ein 

zu hohes Kompetenzniveau Auszubildende für den Bereich der Altenpflege 

überfordern oder bereits von Vornherein abschrecken könnte. Beide Diskussionen 

 
298 vgl. EI02: A.07; EI03: A.07; EI04: A.07; EI06: A.07; EI08: A.07; EI09: A.07; EI12: A.07; EI13: A.07; 
EI14: A.07; EI15: A.07 
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hätten einer Einigung auf eine gemeinsame generalistische Ausbildung im Wege 

gestanden.299 

Ebenfalls Einfluss schrieben die Expertinnen und Experten den Entwicklungen im Be-

reich der hochschulischen Pflegeausbildung sowie der Weiterbildung zu. Die 

generalistisch angelegten Studiengänge und Weiterbildungsangebote hätten die 

Frage nach einer Zusammenführung der Ausbildung nahegelegt und damit nicht nur 

das Aufkommen, sondern auch den Verlauf des Diskursstranges beeinflussen 

können. Im Gegensatz hierzu hätte aber auch die strittige Frage nach der 

Notwendigkeit einer Weiterbildung für den Einsatz generalistisch ausgebildeter 

Pflegefachpersonen in spezialisierten Arbeitsbereichen den Prozess beeinflusst.300 

Als weiterer Motor der Bestrebung wurden Vorgaben der EU sowie die Frage der EU-

Anerkennung der deutschen Pflegeausbildung benannt. Dies sei vermehrt als 

Begründung für die Generalistik herangezogen worden. Die Vorgaben der EU hätten 

zudem politischen Druck erzeugt, ein entsprechendes Gesetz zu verabschieden, und 

die Frage der inhaltlichen Ausgestaltung maßgeblich beeinflusst.301 Zusätzlich ge-

bremst hätten die Fragen zum Lernort Praxis, vor allen Dingen zu Pflicht- und Ver-

tiefungseinsätzen sowie die lange ungeklärte Finanzierung der Ausbildung, die 

stellenweise immer noch offen sei. Hierzu könnten auch fehlende finanzielle 

Zuschüsse für Aus- und Neubau von Pflegeschulen gezählt werden.302 

 „Wenn wir uns hier auf dieser politischen Ebene befinden, dann geht es immer ums Geld 
letztendlich.“303  

 

Laut Einschätzung der Expertinnen und Experten seien einige möglichen Diskurs-

stränge ebenfalls thematisch aufgegriffen und zum Teil kontrovers diskutiert worden, 

hätten aber dennoch keinen ersichtlichen Einfluss auf den Verlauf des 

Diskursstranges zur generalistischen Pflegeausbildung nehmen können. Hierzu 

zählten sie Diskussionen zur Berufsbezeichnung, zu einer Verortung im 

Berufsbildungsgesetz (d), zur Dauer der Ausbildung, zur Qualifikation der 

Lehrendenden, zum generellen Status der Ausbildung im System und der 

Schulentwicklung, zu Übergangsregelungen und der Anerkennung abgelöster 

Abschlüsse sowie zu den Zugangsvoraussetzungen zur Pflegeausbildung. Bei 

 
299 vgl. EI01: A.08; EI02: A.08; EI05: A.08; EI09: A.08: A.08; EI11: A.08; EI12: A.08; EI14: A.08 
300 vgl. EI01: A.08; EI02: A.08; EI03: A.01, A.02, A.08; EI06: A.08; EI08: A.01, A.08; EI11: A.08; EI14: 
A.08 
301 vgl. EI02: A.08; EI03: A.08; EI05: A.08; EI08: A.08; EI09: A.08; EI12: A.08; EI15: A.08 
302 vgl. EI01: A.08; EI04: A.04; EI05: A.08; EI09: A.08; EI11: A.09; EI14: A.08 
303 EI04: A.04 
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letzterem sei vor allem der Zugang für Hauptschüler zur Pflegausbildung kontrovers 

diskutiert.304 

7.4.2 Angrenzende Diskurse  

An dieser Stelle als bedeutsam hervorgehoben wurden zunächst Diskussionen zum 

Thema Demografischer Wandel. Es wurde angenommen, dass die Pflegeberufe auf 

der berufspolitischen Ebene, ohne die von der demografischen Entwicklung ausge-

hende Not generell nur wenig Gehör finden würden, da dies beispielsweise den Fach-

kräftemangel verschärfe. Der so entstehende Reformdruck begünstige zu einem 

gewissen Gard auch jegliche Professionalisierungsansätze. Eine weitere Folge des 

Demografischen Wandels läge in veränderten Bedarfslagen pflegerischer 

Versorgung. Diese wären – wie bereits in Kapitel 7.1 aufgezeigt – als Argumentation 

für aber auch gegen eine generalistische Pflegeausbildung angeführt.305 

Ebenfalls hervorgehoben wurde die Professionalisierung der Pflege. Insbesondere 

hierin enthaltene Unterthemen, im Sinne von Diskurssträngen. Hierzu gezählt wurde 

die Identitätsentwicklung der Profession. Diese habe Bezug zum Thema 

Attraktivität der Pflegeberufe (siehe unten). An dieser Stelle seien beispielsweise 

Fragen aufgekommen, ob Pflegende stolz auf ihren Beruf seien, inwieweit eine 

generalistische Pflegeausbildung hierauf Einfluss nehmen könnte und ob es einen 

Unterschied mache, wenn man sich verstärkt als gemeinsame Profession 

wahrnehme. Ebenfalls von Bedeutung könne der mit dem Selbstbild der Pflegenden 

zusammenhängende gesellschaftliche Status der Pflegeberufe sein. 

Beispielsweise sei die Vorstellung, dass jeder aus einer menschlichen 

Grundbegabung heraus pflegen könne, gegenläufig zu den Bestrebungen, die 

Ausbildung zu reformieren und das Kompetenzniveau anzuheben. Das Thema 

Pflegekammer habe ebenfalls das Potenzial, Einfluss auf den Diskursstrang zur 

generalistischen Ausbildung genommen zu haben, da eine Pflegekammer 

gleichermaßen für alle klassischen Pflegeberufe zuständig ist.306  

 „Eine Kammer für alle Berufe und dann natürlich auch möglichst ein Beruf. Weil so die 
politische Wirksamkeit der Kammer ja eher größer wird.“307 
 

 

 
 

 
 

 

Großer Einfluss wurde auch der Kommerzialisierung der Pflege zugerechnet. Als 

Synonyme zur Kommerzialisierung wurde Privatisierung und Ökonomisierung vorge-

 
304 vgl. EI01: A.08; EI05: A.08; EI06: A.08, A.09; EI08: A.08; EI09: A.08; EI14: A.08; EI15: A.08 
305 vgl. EI02: A.09; EI03: A.09; EI08: A.09; EI09: A.09; EI12: A.09; EI14: A.09; EI15: A.09 
306 vgl. EI02: A.09; EI03: A.09; EI04: A.09; EI08: A.09; EI09: A.09 
307 EI03: A.09 
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bracht. Die Pflege, wie das gesamte Gesundheitssystem sei dem Wettbewerb frei 

gegeben worden. Dies hätte zwangsläufig zur Folge, dass wirtschaftliche Zielsetzun-

gen den höchsten Stellenwert einnahmen und spiegle sich wiederum in den vorherr-

schenden Arbeitsbedingungen, der Bezahlung von Pflegekräften und insgesamt in 

einem System, das viele Pflegefachpersonen an ihre Grenzen bringe. Politische Ent-

scheidungen, die dieses System begünstigten, aber auch eine Häufung von Neue-

rungen und Veränderungen, die den Einrichtungen kaum Luft für die Umsetzung 

ließen, hätten die Situation zusätzlich verschärft. Da die Generalistik als weitere 

fundamentale Veränderung wahrgenommen wurde, wäre sie direkt auf Gegenwehr 

von Seiten der patientennahen Pflege gestoßen. Diejenigen, die finanziell aus dem 

bestehenden System profitieren, hätten wiederum ein Interesse daran, gerade den 

Abschluss in der Altenpflege zu erhalten und das Qualifikationsniveau möglichst 

niedrig zu halten. Dahinter stünde das Ziel, Pflegefachpersonen an den Bereich zu 

binden und niedrige Löhne zu rechtfertigen.308 

 „Die Kommerzialisierung führt eben dazu, dass die Frage der Qualität immer mehr in den 
Hintergrund rückt. Und das Geld, der wirtschaftliche Erfolg, der Benefit der Aktionäre oder 
der sonstigen Shareholder ist natürlich eher im Vordergrund. Das hat sich ja in den letzten 
20 Jahren dermaßen stark gewandelt, dass es ja schon fast weh tut, wenn man in der Zeit 
dabei war.“309 

Diese Entwicklungen seien neben dem Demografischen Wandel ein weiterer bedeu-

tender Antrieb des Fachkräftemangels. Ein Ansatz diesem zu begegnen sei eine 

Steigerung der Attraktivität des Pflegeberufes, welche auf mehrerlei Wegen 

erreicht werden sollte. Einer lag darin, im Wettbewerb mit anderen 

Ausbildungsberufen mehr Schulabgänger und andere Menschen für eine Ausbildung 

in einem Pflegeberuf zu begeistern. Dies hätte den Reformdruck zur Neugestaltung 

der Pflegeausbildungen bestärkt. Die Attraktivitätssteigerung der Ausbildung durch 

eine generalistische Ausrichtung wurde indes kontrovers diskutiert. Der 

Fachkräftemangel sei somit inhaltlich stark mit Überlegungen zur Attraktivität der 

Pflegeberufe verwoben. Dennoch wurde empfohlen, sie getrennt voneinander zu 

betrachten.310 
 

Es wurden zudem mehrere Themen aufgeführt, die ebenfalls im Zusammenhang mit 

der generalistischen Pflegeausbildung diskutiert wurden, deren tatsächlicher Einfluss 

auf den Ausgang der Bestrebungen die Expertinnen und Experten jedoch nicht klar 

einschätzen könnten. Hierzu gehörte Diskussionen und Debatten zu den Vorbehal-

 
308 vgl. EI03: A.09; EI06: A.09; EI10: A.09; EI11: A.09; EI14: A.09 
309 EI14: A.09 
310 vgl. EI03: A.09; EI04: A.09; EI06: A.09; EI08: A.09; EI09: A.09; EI11: A.09; EI14: A.09 
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tenen Tätigkeiten, der Digitalisierung, den Gesundheitsdienstleistungen, dem 

Personalmix sowie zu Reformen der anderen Heilberufe.311 

8 Ergebnisse 

Bis zu diesem Punkt konnten durch die Literaturanalyse bereits eine große Menge an 

Informationen erarbeitet und diese durch eine Fülle an Hinweisen und Informationen 

der Expertinnen und Experten erweitert werden. Das abschließende Kapitel 8 befasst 

sich nun im Kern mit den Fragen: Was heißt das denn nun alles? Wie sind die 

Informationen zu werten? Und: Was davon kann für die im Anschluss geplante 

Diskursanalyse mitgenommen werden? 

8.1 Limitierung der Ergebnisse 

Die im Folgenden vorgestellten Ergebnisse dieser Arbeit erheben keinen Anspruch 

auf Vollständigkeit. Die Auswahl der in die Literaturanalyse einbezogenen Quellen 

wurde dem Leistungsvermögen einer Masterarbeit angepasst und in diesem Zuge 

durch Ausschluss einzelner Dokumententypen künstlich eingegrenzt. Die Befragung 

der Expertinnen und Experten sollte die so entstandenen Lücken schließen und 

zugleich bereits vorliegende Informationen einordnen.  

Doch auch die Resultate der Experteninterviews unterliegen eigenen Limitationen. 

Jede Diskursteilnehmerin und -teilnehmer nimmt für sich genommen lediglich einen 

Ausschnitt der Geschehnisse wahr und wertet diese im Lichte der eigenen subjektiv 

geprägten Einstellungen und Werte. Auch durch die Einbeziehung mehrerer Blick-

winkel lässt sich längst nicht das gesamte Spektrum dieser Sichtweisen erfassen. Die 

Ereignisse und Gegebenheiten, zu denen die Expertinnen und Experten befragt wur-

den, lagen teilweise bis zu 30 Jahre zurück. Die Erinnerungen könnten somit unvoll-

ständig oder durch die heutige Sichtweise verfälscht sein.  

Hinzu kommt, dass Entstehungs- und Legitimationsprozesse aktuell gültigen Wissens 

laut Foucault für das einzelne Subjekt nicht sicht- und nachvollziehbar stattfinden. 

Das Aufdecken und die Rekonstruktion genau dessen ist das Kernanliegen einer Dis-

kursanalyse.312 Somit kann die Komplexität des betreffenden Diskursstranges auch 

erst durch diese zum Vorschein kommen.  

 
311 vgl. EI01; EI06; EI10: A.08; EI13 
312 vgl. Veyne 2017: 32  
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Die nun folgenden Eingrenzungen der geplanten Analyse sind somit als fundierte 

Hinweise im Sinne einer begründeten Vermutung zu verstehen. Sie kennzeichnen 

den Startpunkt eines breit angelegten Suchprozesses, innerhalb dessen diese und 

im Verlauf dazu kommende Schlüsselbegriffe und Orientierungspunkte immer nur 

vorläufige Gültigkeit haben werden.313  

8.2 Die Materialgrundlage 

In diesem Sinne folgt eine Eingrenzung der geplanten Diskursanalyse als Ergebnis 

dieser Masterarbeit, die den betreffenden Diskursstrang vorläufig und in seinen 

groben Zügen charakterisiert sowie die Basis des zu analysierenden (Ausgangs-

)Materials für die vorgesehene Analyse abbildet: die Materialgrundlage. 

8.2.1 Definition des Vorhabens 

Gegenstand der vorgesehenen Diskursanalyse wird der Diskursstrang zur genera-

listischen Pflegeausbildung innerhalb des Diskurses zur Pflegeausbildung in 

Deutschland sein. Dieser Diskursstrang beinhaltet sämtliche, öffentlichen Diskus-

sionsprozesse, die zur generellen Frage einer Zusammenführung der Ausbildungen 

in den pflegerischen Kernberufen der Kranken-, Kinderkranken- und Altenpflege in 

Deutschland geführt wurden. Dies umfasst ausdrücklich auch jegliche Gegenentwürfe 

zur generalistischen Ausbildungskonzeption. Hierzu gehören integrative und inte-

grierte Ausbildungsansätze, aber auch Bestrebungen zum Erhalt der bestehenden 

Spezialisierungen (siehe Kapitel 5.1). 

8.2.2 Analysezeitraum 

Ein Diskurs und mit ihm auch dessen Diskursstränge treten nicht plötzlich und unver-

mittelt in Erscheinung. Sie starten und enden in der Regel schleichend und ohne 

klaren Stichtag. Für die Nachvollziehbarkeit einer Diskursanalyse ist es dennoch 

geboten, Start- und Endpunkt der Analyse festzulegen. Im Folgenden wird dies für 

die vorgesehene Diskursanalyse vorgenommen, siehe hierzu auch Abb. 17. 

Begleitende Aufarbeitungen können hiervon zeitlich abweichen, siehe hierzu das 

Kapitel 8.2.5 sowie darin enthaltene Abb. 20. 
 

Startpunkt der Analyse 

Zum Beginn des Diskursstranges konnten mehrere Anhaltspunkte erarbeitet werden:  

 
313 vgl. Keller 2011a: 72 
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o Die älteste dem Diskursstrang potenziell zuzuordnende Veröffentlichung der 

durchgeführten Literaturanalyse stammt aus dem Jahr 1984.  

o Als erste nationale Gesetzgebung mit dem Anspruch für „general care“, also die 

allgemeine Pflege zu qualifizieren, zeigten die Expertinnen und Experten das 

KrPflG von 1985 auf.  

o Das erste Wahrnehmen der Thematik durch die Expertinnen und Experten wurde 

frühstens zum Ende der 1980er Jahre angezeigt. 

o Ab Anfang der 1990er Jahre nahmen die ersten Expertinnen und Experten eine 

politische Bedeutsamkeit der Thematik wahr. 

o Spätestens mit den Modellklauseln des AltPflG bzw. KrPflG von 2003 nahmen 

die Expertinnen und Experten diese politische Bedeutsamkeit durchgängig wahr.  

Davon abgeleitet ergibt sich eine recht breite Zeitspanne von 1984 – 2003, die für das 

Setzen eines Startpunktes in Frage käme. Aufgrund seines normativen Charakters 

und der durch die Expertinnen und Experten aufgezeigten Verwobenheit mit der 

Thematik, wurde als Startpunkt der vorgesehenen Diskursanalyse die Verab-

schiedung des Krankenpflegegesetz von 1985 festgelegt.  

Abb. 17: Start- und Endpunkt der vorgesehenen Analyse  

(eigene Darstellung) 

Endpunkt der Analyse 

In den Experteninterviews wurde u.a. das vollständige In-Kraft-Treten des PflBG zum 

01.01.2020 als möglicher Endpunkt der vorgesehenen Analyse aufgezeigt, da die 

Diskussionsprozesse auch nach Verabschiedung des Gesetzes weitergeführt wurden 

und die darauffolgende Umsetzung des Gesetzes in den Ländern einen neuen 

Abschnitt einleitete. Dennoch wurde als Endpunkt der vorgesehenen Analyse an der 

Verabschiedung der PflAPrV im Jahr 2018 festgehalten, die zugleich den Endpunkt 
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der Gesetzgebung auf Bundesebene zu den aktuell rechtmäßigen für alle Bundes-

länder geltenden Regelungen zur Pflegeausbildung darstellt. Danach stattgefundene 

Diskussionsprozesse und erlassenen Regelungen bezogen sich auf die Umsetzung, 

Ausgestaltung und Auslegung des hiervon nicht mehr veränderbaren Gesetzes und 

wurden aus der vorgesehenen Analyse ausgeklammert.  

Die Analyse des Diskursstranges zur generalistischen Pflegeausbildung in Deutsch-

land wird somit einen Zeitraum von 33 Jahren umfassen, der mit Verabschiedung 

des KrPflG von 1985 beginnt und mit der Verabschiedung der Ausbildungs- und 

Prüfungsverordnung für die Pflegeberufe im Jahr 2018 endet. Dieser verhältnismäßig 

lange Zeitkorridor wird für die Analyse als notwendig erachtet, da eine Einschränkung 

der Dauer zu relevanten Verkürzungen der Ergebnisse führen könnte. Um den 

Umfang der Bearbeitung in bewältigbaren Dimensionen zu halten, müssen jedoch an 

anderer Stelle Kürzungen vorgenommen werden. Nähere Informationen hierzu finden 

sich in den folgenden Unterkapiteln.  

8.2.3 Diskursebenen  

Nachdem der Analysezeitraum festgelegt wurde, folgt eine Eingrenzung der in die 

Untersuchung einfließenden Diskursebenen.  

Aus der Literaturanalyse gingen deutlich die pflegefachliche sowie politische 

Ebene hervor, die von den Expertinnen und Experten bestätigt wurden. Als be-

sonders beachtenswert hervorgehoben wurde die berufspolitische Ebene, die 

losgelöst von der politischen Ebene zu betrachten sei. Eine weitere Rolle könne laut 

der Expertinnen und Experten der Ebene der beruflichen Praxis zufallen, die sie als 

schwer erfassbar beschrieben. Diese vier Ebenen werden in die vorgesehene 

Analyse einfließen. 

Nicht aufgenommen werden die mediale sowie die gesellschaftliche Ebene, da die 

Expertinnen und Experten diesen keine tragende Rolle innerhalb des Diskursstranges 

zusprachen. Ebenso nicht einfließen wird die Ebene der Sozialen Medien, da der 

vermutlich notwendige Aufwand zur Erschließung dessen durch die abzusehenden 

Ergebnisse nicht zu rechtfertigen ist. Hier habe zwar ebenfalls Austausch statt-

gefunden, deren tatsächliche Einflussnahme und Reichweite konnten die Expertinnen 

und Experten jedoch nicht einschätzen.  

Zudem aufgeführt wurden eine berufspädagogische sowie eine sozialgesetzgebe-

rische Ebene. Beiden wurde zugesprochen, den Diskursstrang von außen zu beein-
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flussen, weshalb sie den Kontextbedingungen zuzuordnen sind, siehe hierzu Kapitel 

8.2.5. 

8.2.4 Einschluss von Dokumenten 

Eine Diskursanalyse beinhaltet eine breite, strukturierte Analyse von meist 

schriftlichen Informationsquellen, die im festgelegten Analysezeitraum veröffentlicht 

wurden. Hierbei werden jene Informationen entnommen, die benötigt werden, um die 

Verflechtungen und Zusammenhänge des Diskurses rekonstruieren zu können. Die 

Auswahl der in diese Analyse einfließenden Dokumente ist demnach ein 

bedeutsamer Arbeitsschritt.  

Die Ergebnisse dieser Arbeit legen nahe, die Literaturrecherche der geplanten Dis-

kursanalyse in folgenden Schritten zu bearbeiten: 

o Einschluss aller bereits vorliegenden Quellen (durch die Literaturanalyse 

dieser Arbeit und Hinweise der Expertinnen und Experten),  

o Systematische Recherche in den Datenbanken MEDLINE, CINAHL und FIS: 

Ergänzung der bereits in dieser Arbeit eingesetzten Suchbegriffe (siehe Kapitel 

3.1) um die von den Expertinnen und Experten vorgeschlagenen Synonyme und 

Bezeichnungen (siehe Kapitel 7); Einschluss sämtlicher Dokumententypen, 

o Zusätzlich gezielte Suche nach Veröffentlichungen der beteiligten Personen, 

die durch die Expertinnen und Experten hervorgehobenen wurden,  

o Zusätzliche gezielte Suche nach Veröffentlichungen in Fach- und Verbands-

zeitschriften, die durch die Expertinnen und Experten hervorgehoben wurden, 

o Onlinerecherche zu Stellungnahmen, Pressemitteilungen und sonstigen Ver-

öffentlichungen der Verbände, die durch die Expertinnen und Experten hervor-

gehoben wurden,  

o Ergänzendes Schneeballverfahren. 
 

Anmerkung zu dem in den Experteninterviews aufgezeigten aktuellen Fachartikel, der 

eine qualitative Aufbereitung des „Generalistikdiskurses“ im Land Brandenburg314 be-

schreibt: Hierbei handelt es sich trotz des Titels um einen divergierenden 

methodischen Ansatz und die Veröffentlichung liegt zudem außerhalb des 

Analysezeitraumes. Der Artikel wird deshalb nicht in die vorgesehene Analyse 

einfließen. Ein Abgleich der darin erarbeiteten „Argumentationsfiguren“ mit den 

 
314 vgl. EI13: A.11; Alheit/Herzberg/Walter 2019: 272 ff.; Die qualitative Untersuchung ist Teil einer 
Bedarfsanalyse des vom brandenburgischen Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, 
Frauen und Familie geförderten Projektes „´Neu kreieren statt addieren´ - die neue Pflegeausbil-
dung im Land Brandenburg curricular gestalten“. Der Begriff „Diskurs“ wird hierbei jedoch nicht 
im Sinne, der in Kapitel 2 beschriebenen Diskursanalyse verwendet. Die Autorenschaft grenzen 
sich hiervon klar ab und sprechen in ihrer Untersuchung von „Argumentationsfiguren“. Gemeint 
sind hiermit kollektive Deutungsmuster mit sozialem Einfluss. Zielsetzung der Untersuchung war 
es, diese auf der Grundlage von Experteninterviews und Gruppendiskussionen mit 
einflussreichen Akteuren der Pflegelandschaft herauszubilden, einzuordnen und so die 
Akzeptanz der Ausbildung im Berufsfeld besser einschätzen zu können. 
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Resultaten der vorgesehen Diskursanalyse könnte im Nachgang zur eigentlichen 

Erhebung dennoch bereichernd für die Ergebnisse sein.  

8.2.5 Diskursiver Kontext 

Nachdem die Analyse des Diskursstranges zur generalistischen Pflegeausbildung in 

Deutschland eingegrenzt wurde, folgt nun eine Beschreibung der vorgesehenen 

Aufarbeitung der Kontextbedingungen.  

Anzumerken ist an dieser Stelle, dass es sich bei dieser Aufarbeitung nicht um eine 

Analyse in vergleichbarer Tiefe zur eigentlichen Diskursanalyse handeln kann, da 

hierzu eigenständige Projekte notwendig wären. Dennoch ist eine Ausei-

nandersetzung mit den Kontextbedingungen wichtig für die Rekonstruktion und das 

Verständnis des Diskursstranges, da diese potenziell Einfluss genommen haben 

könnten. Ziel aller nun folgenden, anvisierten Aufarbeitungen wird es somit sein, die 

einzelnen Faktoren im Kern zu beschreiben und die Verknüpfung zum Diskursstrang 

der Analyse aufzuzeigen. Der tatsächliche Umfang dieser Aufarbeitungen lässt sich 

an dieser Stelle noch nicht definieren. 
 

Aufarbeitung der historischen Wurzeln 

Laut der Expertinnen und Experten prägte den zu analysierenden Diskursstrang die 

Tendenz zur deutlichen Abgrenzung zwischen den einzelnen Pflegeberufen bis hin 

zu Feindseligkeiten. Sowohl der Literaturanalyse als auch den Hinweisen der 

Expertinnen und Experten ließ sich zudem entnehmen, dass dies keine „neue 

Erscheinung“ darstellte. Um die mit diesem Phänomen einhergehenden Ergebnisse 

der vorgesehenen Diskursanalyse einordnen zu können, wird es notwendig sein, die 

historische Entwicklung der Pflegeberufe mit einem Fokus auf die Beziehung 

dieser zueinander nochmals näher zu betrachten. Inhalt der Aufarbeitung der 

historischen Wurzeln wird ein gezielter Blick auf das Verhältnis und die Einstellungen 

der Pflegeberufe zueinander im Rahmen der Verberuflichung der einzelnen 

Pflegeberufe und jeweils zur Verabschiedung der gesetzlichen Regelungen der 

Ausbildungen sein. Dies wird somit einen Zeitraum vom Ende des 19. Jahrhunderts 
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bis zum Start der eigentlichen Diskursanalyse (1985) umschließen, siehe hierzu 

auch Abb. 20. 

Abb. 18: In Analyse einfließende angrenzende Diskursstränge und Diskurse 
(eigene Darstellung)  

 

Angrenzende Diskursstränge und Diskurse 

Die Bearbeitung der angrenzenden Diskursstränge und Diskurse wird Teil der vorge-

sehenen Diskursanalyse sein. Aufgrund der großen Anzahl wurden nur jene für die 

Bearbeitung vorgesehen, denen durch die befragten Expertinnen und Experten 

explizit eine mögliche Einflussnahme zugesprochen wurde:  

Innerhalb des Diskurses zur Pflegeausbildung in Deutschland wurde den Diskurs-

strängen zu Ausbildungsinhalten und zur EU-Anerkennung das Potenzial zuge-

sprochen, sowohl Reformbedarf und -druck hervorgerufen als auch den Verlauf be-

einflusst zu haben. Die Diskursstränge zur hochschulischen Pflegeausbildung 

sowie Weiterbildung könnten das Aufkommen des Diskursstranges zur genera-

listischen Pflegeausbildung ebenfalls begünstigt haben. Eine mögliche Einflussnah-

me im Verlauf wurde zudem den Diskurssträngen zur Finanzierung der Pflegeaus-

bildung und zum Lernort Praxis zugeschrieben.  



Seite 114 von 134 
 

Als angrenzender Diskurs benannt wurde zunächst der Demografische Wandel. 

Dieser hätte u.a. den Diskurs zum Fachkräftemangel verschärft, welcher wiederum 

eng mit jenem zur Attraktivität des Pflegeberufes verknüpft sei. Allen dreien wurde 

das Potenzial zur Einflussnahme auf den Diskursstrang zur generalistischen Ausbil-

dung sowie dessen Aufkommen zugesprochen. Dieses Potenzial könne innerhalb 

des angrenzenden Diskurses zur Professionalisierung der Pflege ebenfalls für die 

Diskursstränge zur Identitätsentwicklung der Profession sowie zum gesellschaft-

lichen Status der Pflegeberufe, aber auch zur Pflegekammer vorliegen. Eine 

tragende Rolle wurde zudem der Kommerzialisierung der Pflege als angrenzendem 

Diskurs attestiert. Zudem wurden hierzu mehrere Synonyme benannt und weitere 

Facetten dessen aufgezeigt. Als Zusammenfassung all dessen wurde dieser Diskurs 

unter der Bezeichnung Rahmenbedingungen der beruflichen Pflege ebenfalls auf-

genommen. Zu angrenzenden Diskurssträngen und Diskursen siehe auch die 

Übersicht in Abb. 18.  

Abb. 19: Begünstigende Kontextfaktoren für das Aufkommen des 
Diskursstranges (eigene Darstellung) 

 

Begünstigende Kontextfaktoren für das Aufkommen des Diskursstranges 

Die von den Expertinnen und Experten benannten Kontextfaktoren, die das Aufkom-

men des Diskursstranges begünstigt oder auch bedingt haben könnten, wurden aus-

nahmslos in die Planung einer Aufarbeitung eingeschlossen.  

Es handelte sich hierbei um gesellschaftliche Entwicklungen wie den Demogra-

fischen Wandel, Anpassungen in der Sozialgesetzgebung wie der Ausbau des 
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ambulanten Bereiches, der Fachkräftemangel, Veränderungen im pflegerischen 

Selbstverständnis, die Akademisierung der Pflegeberufe, Regelungen im Bereich 

der beruflichen Weiterbildung, die allgemeinen Entwicklungen in der beruf-

lichen Bildung sowie europäische und internationale Einflüsse, siehe hierzu 

Abb. 19. 

Die eingeschlossenen Kontextfaktoren sind thematisch teilweise überschneidend mit 

den zuvor aufgeführten angrenzenden Diskurssträngen und Diskursen, weshalb an 

dieser Stelle eine klare Abgrenzung notwendig sein wird. Abweichend ist jedoch der 

vorgesehene Bearbeitungszeitraum. Da hierbei ein möglicher Einfluss auf das Auf-

kommen des Diskursstranges in Fokus stehen wird, wurde ein Zeitraum von je 5 

Jahren vor sowie nach dem Beginn des eigentlichen Analysezeitraumes vorgesehen: 

1980 -1990. Siehe hierzu auch Abb. 20. 

Abb. 20: Zeitliche Einordnung der Diskursanalyse und begleitender Aufarbeitungen 
(eigene Darstellung)  

9 Fazit und Ausblick 

Das Fazit dieser Arbeit ist zweigeteilt. Zum einen wird ein Blick auf den 

zurückliegenden Bearbeitungsprozess und daraus resultierende Ergebnisse 

geworfen. Zum anderen wird eine persönliche Bilanz gezogen.  

Fazit zu Bearbeitung und Ergebnissen 

Die Kombination aus orientierender Literaturanalyse und aufbauenden Experteninter-

views hat sich bewährt. In der Bearbeitung bestätigte sich die Annahme, dass jedes 

für sich genommen dem Gegenstand nicht gerecht worden wäre: Die Literaturanalyse 

hätte aufgrund der begrenzten Ressourcen einer Masterarbeit nicht in der Tiefe erfol-

gen können, wie sie zur alleinigen Beantwortung der Leitfragen notwendig gewesen 

wäre. Aber auch durch die Experteninterviews hätten lediglich ein Teil der Leitfragen 

bearbeitet werden können, wäre der Rückgriff auf bereits vorliegende Ergebnisse der 

Literaturanalyse nicht möglich gewesen.  
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Darüber hinaus konnte das in den Kapiteln 3 und 6 beschriebene methodische Vor-

gehen bei der Erhebung und Auswertung der Daten wie geplant umgesetzt werden 

und führte zu den angestrebten Ergebnissen: Mit den zuvor beschriebenen 

Eingrenzungen wurden zum einen die Leitfragen dieser Arbeit beantwortet und zum 

anderen eine Materialgrundlage geschaffen, mit welcher der Grundstein zur 

angestrebten Analyse des Diskursstranges zur generalistischen Pflegeausbildung in 

Deutschland gesetzt ist. Auf diesen Grundstein kann nun im Anschluss aufgebaut 

werden.  

Im Verlauf kristallisierte sich jedoch heraus, dass den Leitfragen dieser Arbeit ein 

Punkt fehlte: Die Fokussierung der Zielsetzung für die geplante Diskursanalyse. 

Dies wird im Folgenden nachgeholt. 
 

Persönliches Fazit 

Im Verlauf der Erarbeitung veränderte sich, wie bereits in der Einleitung erwähnt, die 

Zielsetzung für die vorgesehene Diskursanalyse. Die zentrale Triebfeder zur Bearbei-

tung der Thematik lag zu Beginn in der Frage, wieso die generalistische Pflegeaus-

bildung sich letztlich nicht gänzlich durchgesetzt hatte und in dem nun vorliegenden 

Kompromiss mündete. Wieso die – mit Verweis auf das Eingangszitat – „vernünftigen 

Zustände“ sich nicht durchsetzen konnten. Dies betreffend fand von Seiten der 

Autorin eine Wandlung in der Definition jener vernünftigen Zustände statt. Auf dem 

Weg dorthin spielten mehrerlei Überlegungen eine Rolle:  

Wie bereits in Kapitel 6.2.1 benannt, verhalf das von den Expertinnen und Experten 

zusätzlich gelieferte Deutungswissen dazu, eine distanzierte, objektive Grundhaltung 

zum Gegenstand einzunehmen und klarer zu verstehen, was hinter der 

Foucault’schen Prämisse steckt, dass es nicht nur eine Wahrheit gäbe. Doch wenn 

es demnach keine simple Klassifikation in „richtig“ oder „falsch“ gibt, worin liegen dann 

die vernünftigen Zustände? 

Zugleich erlebte die Autorin die Interviewten als kundige Vertreterinnen und Vertreter 

teilweise völlig unterschiedlicher Standpunkte zur vorliegenden Thematik, denen 

jedoch eines gemeinsam war: alle strebten danach, die Pflegeberufe als Profession 

voran zu bringen, die Bedingungen für diese zu verbessern und damit eine bestmög-

liche Versorgung der Pflegebedürftigen durch die berufliche Pflege sicherzustellen. 

Dennoch wurde von kriegsähnlichen Zuständen und Abgrenzung untereinander 

berichtet. Dadurch warf der Austausch mit den Expertinnen und Experten eine neue 

Frage auf: Wie kam es trotz vergleichbarer Grundintention zu einer solchen 

Divergenz? 
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Für die Autorin lassen sich „vernünftige Zustände“ in Bezug auf die Pflegeausbildung 

in Deutschland letztlich nicht mehr an einem definierten Ansatz oder Konzept fest-

machen. Sie liegen vielmehr in einer Gestaltung der gemeinsamen Pflegeausbildung, 

in der sich sowohl die Kranken- als auch die Alten- und die Kinderkrankenpflege wie-

derfinden kann und die alle gleichermaßen mittragen können und wollen. Dazu 

müssten jedoch in einem ersten Schritt die Geschütze abgebaut und das Gespräch 

miteinander gesucht werden.  

Ziel der vorgesehenen Diskursanalyse wird es deshalb sein, einen Beitrag zum 

„Abbau der Geschütze“ zu liefern. Erreicht werden soll dies nach wie vor mit der 

Rekonstruktion des Diskursstranges zur generalistischen Pflegeausbildung. Der 

Fokus soll hierbei jedoch auf dem Verhältnis und der Interaktion der einzelnen 

Pflegeberufe zu- und miteinander liegen. Die kritische Analyse dessen könnte 

offenlegen, wie eine solch verfahrene Situation entstehen konnte, und zugleich 

mögliche Alternativen aufzeigen, dem wieder zu entkommen. Derartige Ergebnisse 

könnten somit relevant und richtungsweisend für alle Diskursteilnehmerinnen und -

teilnehmer sein und die Pflegeberufe der Entwicklung einer gemeinsamen Identität 

ein Stück näherbringen. 
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„Wenn ich ein Buch schreiben sollte, um das mitzu-

teilen, was ich schon gedacht habe, ehe ich es zu 

schreiben begann, hätte ich niemals die Courage, es 

in Angriff zu nehmen. Ich schreibe nur, weil ich noch 

nicht genau weiß, was ich von dem halten soll, was 

mich so beschäftigt. So dass das Buch ebenso mich 

verändert wie das, was ich denke.“  

(Michel Foucault)315 

 

 

 

 

  

 
315 Foucault 1996: 24 
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Anhang Kapitel 3
Mögliche angrenzende Diskursstränge und Diskurse – Herleitung

Code Kategorie Diskursstrang/Diskurs Quelle Seite wörtliches Zitat
01 Ausbildungsinhalte Diskursstrang Riedel, Annette (2007): Professionelle 

Pflege alter Menschen. Moderne (Alten-) 
Pfle-ge-aus-bildung als Reaktion auf 
gesellschaftlichen Bedarf und die 
Reformen der Pfle-ge-be-rufe. Zugl.: 
Heidelberg, Univ., Diss., 2007. Marburg: 
Tectum Verlag.

85 f. "Die komplexen Anforderungen in 
Zusammenhang der Lebensweltorientierung 
stellen die Mitarbeiter/innen in den 
Einrichtungen vor spezifische professionelle 
Herausforderungen. Die erforderlichen 
Handlungskompetenzen müssen in der 
Ausbildung erlangt werden." 

02 Berufsbezeichnung Diskursstrang Deutscher Bundesrat (2016b): 
Stellungnahme des Bundesrates. 
Entwurf eines Geset-zes zur Reform der 
Pflegeberufe (Pflegeberufereformgesetz 
- PflBRefG). Drucksache 20/16. 
Deutscher Bundesrat. Berlin.

2 "Der Bundesrat bittet, im weiteren 
Gesetzgebungsverfahren die Wörter 
'Pflegefachfrau' und 'Pflegefachmann' jeweils 
durch das Wort 'Pflegefachkraft' zu ersetzen.
Begründung:
Der 'Fachkraft'-Begriff steht in der öffentlichen 
Wahrnehmung für berufs-rechtlich gesicherte 
Kompetenz. Andere Gesetze beziehen sich 
zudem aus-drücklich auf 'Fachkräfte'. Daher 
sollte Pflegefachkraft als Berufsbezeichnung 
verwendet werden."

03 Berufsbildungsgesetz Diskursstrang Riedel, Annette (2007): Professionelle 
Pflege alter Menschen. Moderne (Alten-) 
Pfle-ge-aus-bildung als Reaktion auf 
gesellschaftlichen Bedarf und die 
Reformen der Pfle-ge-be-rufe. Zugl.: 
Heidelberg, Univ., Diss., 2007. Marburg: 
Tectum Verlag.

254 "Die Integration in bestehende Schulen und in 
die Strukturen des Berufsbildungssystems hätte 
eine Neuordnung der Ausbildung in den 
Pflegeberufen auf der Grundlage des 
Berufsbildungsgesetzes zur Folge."
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Code Kategorie Diskursstrang/Diskurs Quelle Seite wörtliches Zitat
04 Dauer der Ausbildung, 

Aufteilung Theorie/Praxis
Diskursstrang Robert Bosch Stiftung (2000): Pflege 

neu denken. Zur Zukunft der 
Pflegeausbildung. 1. Nachdr. Stuttgart: 
Schattauer.

207 f. "Weiterhin werden formale und inhaltliche 
Mindestbedingungen für die Ausbildung und die 
staatliche Prüfung vorgegeben: […] Dauer der 
Ausbildung (drei Jahre, unabhängig vom 
Zeitpunkt der Prüfung); Umfang der 
Ausbildungsstunden (4600 Stunden insgesamt, 
davon 3000 praktische Ausbildung und 1600 
theoretische Ausbildung)."

05 Demografischer Wandel Diskurs Riedel, Annette (2007): Professionelle 
Pflege alter Menschen. Moderne (Alten-) 
Pfle-ge-aus-bildung als Reaktion auf 
gesellschaftlichen Bedarf und die 
Reformen der Pfle-ge-be-rufe. Zugl.: 
Heidelberg, Univ., Diss., 2007. Marburg: 
Tectum Verlag.

255 f. "Der Bericht der Enquete-Kommission 
'Demografischer Wandel' geht von einem 
steigenden Bedarf professioneller Pflegekräfte 
aus. […] Der Wandel des Gesundheitswesens 
geht mit einem berufsstrukturellen Wandel 
einher und ist auf diesen angewiesen. Mit der 
Frage nach der Zukunft der Pflegeausbildung 
sind somit Fragen nach den Einflussfaktoren auf 
die Zukunft des GEsundheitswesens eng 
verbunden."

06 EU-Anerkennung Diskursstrang Riedel, Annette (2007): Professionelle 
Pflege alter Menschen. Moderne (Alten-) 
Pfle-ge-aus-bildung als Reaktion auf 
gesellschaftlichen Bedarf und die 
Reformen der Pfle-ge-be-rufe. Zugl.: 
Heidelberg, Univ., Diss., 2007. Marburg: 
Tectum Verlag.

257 "Wichtige Impulse im Kontext der aktuellen 
Diskussionen zur Reform der Pflegeausbildung in 
Deutschland gehen von den Empfehlungen der 
Europäischen Union, der Kommission der 
Europäischen Union und der 
Weltgesundheitsorganisation aus. Das 
zusammenwachsende Europa hat Einfluss auf 
zukünftige Arbeitsmärkte und somit auch auf die 
Ausbildung in den Pflegeberufen." 
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07 Fachkräftemangel/Attrakti

vität des Pflegeberufes 
Diskurs Riedel, Annette (2007): Professionelle 

Pflege alter Menschen. Moderne (Alten-) 
Pfle-ge-aus-bildung als Reaktion auf 
gesellschaftlichen Bedarf und die 
Reformen der Pfle-ge-be-rufe. Zugl.: 
Heidelberg, Univ., Diss., 2007. Marburg: 
Tectum Verlag.

165 f. "[…] ist der Beruf Ergebnis und Konsequenz aus 
einem bestehenden Personalmangel in den 
Einrichungen der stationären Altenhilfe in den 
1950er Jahren. Die inhaltliche Differenzierung 
und Profilierung des Berufsbildes - im Sinne der 
Attraktivitätssteigerung und Abgrenzung - 
gewann zu einem späteren Zeitpunkt an 
Bedeutung."

08 Finanzierung der 
Ausbildung

Diskursstrang Robert Bosch Stiftung (2000): Pflege 
neu denken. Zur Zukunft der 
Pflegeausbildung. 1. Nachdr. Stuttgart: 
Schattauer.

14 "Die Defizite sind zu einem beträchtlichen Teil 
systemimmanent, unter anderem sind sie 
bedingt durch […] Finanzierungsmodalitäten der 
Ausbildung."

09 Hochschulische 
Pflegeausbildung

Diskursstrang Riedel, Annette (2007): Professionelle 
Pflege alter Menschen. Moderne (Alten-) 
Pfle-ge-aus-bildung als Reaktion auf 
gesellschaftlichen Bedarf und die 
Reformen der Pfle-ge-be-rufe. Zugl.: 
Heidelberg, Univ., Diss., 2007. Marburg: 
Tectum Verlag.

253 f. "Die Pflege(wissenschaftlichen)Studiengänge in 
Deutschland haben den generalistischen Ansatz 
von Anbeginn ihrer Durchführung umgesetzt. […] 
Als weitere strukturelle Alternative wird über die 
Verlagerung der Pflegeausbildung an die 
Hochschulen, also die Akademisierung der 
Erstausbildung, diskutiert."

10 Kommerzialisierung der 
Pflege

Diskurs Riedel, Annette (2007): Professionelle 
Pflege alter Menschen. Moderne (Alten-) 
Pfle-ge-aus-bildung als Reaktion auf 
gesellschaftlichen Bedarf und die 
Reformen der Pfle-ge-be-rufe. Zugl.: 
Heidelberg, Univ., Diss., 2007. Marburg: 
Tectum Verlag.

54 f. "Neben den marktwirtschaftlichen 
Anforderungen die Wettbewerbsfähigkeit wurde 
die Profilbildung der Angebotsstrukturen zu 
einem zentralen Thema für die stationäre 
Altenhilfe. […] Die Veränderungen der 
institutionellen Alternhilfeangebote, wirk(t)en 
sich nachhaltig auf das Berufsprofil der 
Altenpflege aus."
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Anhang Kapitel 3
Mögliche angrenzende Diskursstränge und Diskurse – Herleitung

Code Kategorie Diskursstrang/Diskurs Quelle Seite wörtliches Zitat
11 Lernort Praxis, 

Praxisanleitung/begleitun
g

Diskursstrang Robert Bosch Stiftung (2000): Pflege 
neu denken. Zur Zukunft der 
Pflegeausbildung. 1. Nachdr. Stuttgart: 
Schattauer.

55 "Die praktische Ausbildung kann nicht nur in 
Einrichtungen der stationären 
Krankenversorgung oder Altenhilfe stattfinden. 
[…] Die geplante und reflektierte Anleitung durch 
qualifizierte und freigestellte Mentoren, 
Praxisanleiter und Pflegelehrer ist ein wichtiger 
Faktor im Ausbildungsgeschehen."

12 Professionalisierung der 
Pflege

Diskurs Riedel, Annette (2007): Professionelle 
Pflege alter Menschen. Moderne (Alten-) 
Pfle-ge-aus-bildung als Reaktion auf 
gesellschaftlichen Bedarf und die 
Reformen der Pfle-ge-be-rufe. Zugl.: 
Heidelberg, Univ., Diss., 2007. Marburg: 
Tectum Verlag.

262 "Die Reform der Berufsausbildung im Bereich 
der Pflege ist zugleich Gegenstand verbandlicher 
Diskussionen und Interessen. […] Zentrale 
Argumantationslinien sind die Kompatibilität 
hinsichtlich der europäischen Anforderungen, 
die Professionalisierung der Pflegeberufe und 
der Aspekt der Akademisierung."

13 Qualifikation der 
Lehrenden

Diskursstrang Robert Bosch Stiftung (2000): Pflege 
neu denken. Zur Zukunft der 
Pflegeausbildung. 1. Nachdr. Stuttgart: 
Schattauer.

18 "Universitär ausgebildete Lehrerinnen werden 
derzeit vor allem in Altenpflegeschulen 
eingesetzt, da diese in einigen Bundesländern als 
öffentliche Schulen oder als Ersatzschulen 
geführt werden. Die Kranken- und 
Kinderkrankenpflegeschulen in den alten 
Bundesländern können nach den geltenden 
Vorschriften des Krankenpflegegesetzes und der 
dazugehörigen Ausbildungs- und 
Prüfungsverordnung ohne iene solche 
Qualifikation betrieben und geleitet werden."
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Anhang Kapitel 3
Mögliche angrenzende Diskursstränge und Diskurse – Herleitung

Code Kategorie Diskursstrang/Diskurs Quelle Seite wörtliches Zitat
14 Rekrutierung 

ausländischer 
Pflegefachpersonen

Diskurs Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie (BMWi) (2014): Ausbildung 
junger Menschen aus Drittstaaten. 
Chancen zur Gewinnung junger 
Fachkräfte für die Pflegewirtschaft. 
Berlin: Eigenverlag. Online verfügbar 
unter 
https://www.giz.de/de/downloads/giz2
014-de-ausbildung-pflegewirtschaft-
drittstaaten.pf.pdf, zuletzt geprüft am 
07.01.2020.

12 Der Fachkräftemangel in Deutschland beginnt 
bereits in der Phase der beruflichen Ausbildung. 
Das gibt jungen Ausländerinnen und Ausländern 
generell die Chance auf eine Berufsausbildung in 
Deutschland

15 Zugangsvoraussetzungen 
zur Ausbildung

Diskursstrang 24 "Pflege  bleibt als Beruf mit unterschiedlichen 
Zugangsvoraussetzungen für viele offen […]"
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Anhang Kapitel 3
Mögliche angrenzende Diskursstränge und Diskurse – Herleitung

Code Kategorie Diskursstrang/Diskurs Quelle Seite wörtliches Zitat
16 Zuständigkeit im Rahmen 

der Gesetzgebung (Bund? 
Länder?)

Diskursstrang BVerfG, vom 24.10.2002, Aktenzeichen 
2 BvF 1/01. In: BVerfGE 106 , S. 
62–166. Rn. (1-392).

3 "Der Normenkontrollantrag der Bayerischen 
Staatsregierung richtet sich gegen das
Gesetz über die Berufe in der Altenpflege 
(Altenpflegegesetz - AltPflG) sowie zur Änderung
des Krankenpflegegesetzes vom 17. November 
2000. Die
Antragstellerin hält Artikel 1 dieses Gesetzes, das 
Gesetz über die Berufe in der Altenpflege,
wegen fehlender Gesetzgebungskompetenz des 
Bundes für mit Art. 70
GG, hilfsweise mit Art. 72 Abs. 2 GG, 
unvereinbar."
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+49 179 75 63 426 sachs.susanne@web.de Jahnstraße 59         

56179 Vallendar 

Sehr geehrte/r ….,                                                                                        05. Januar 2020 

 

 

Vorab wünsche ich Ihnen ein frohes, gesundes und erfolgreiches Jahr 2020! 

 

Im Rahmen meiner Masterarbeit am Lehrstuhl für Pflegewissenschaft der Philosophisch-Theolo-
gischen Hochschule Vallendar (Prof. Weidner) erarbeite ich die Materialgrundlage für eine im An-
schluss geplante Diskursanalyse zur generalistischen Pflegeausbildung in Deutschland. Die Basis 
dieser Arbeit bilden - als Ergebnis einer umfänglichen Literaturanalyse – die bislang unscharfen 
Umrisse des betreffenden Diskurses. Mit dem Ziel eines vertieften Verständnisses möchte ich die 
Konturen des Diskurses um Einblicke und Wissensschätze von etwa zehn bis zwölf Expertinnen/ 
Experten und Diskursteilnehmenden ergänzen, die ich zu diesem Zwecke interviewen möchte. 

Ihr langjähriges und tatkräftiges Engagement für die Weiterentwicklung der Pflegeberufe in 
Deutschland lässt vermuten, dass auch Sie diese Arbeit mit wichtigen Informationen, Einblicken 
und Erinnerungen bereichern könnten, die in dieser Form nirgendwo nachzulesen wären. So 
würde ich mich natürlich sehr freuen, Sie als Expertin für ein Interview gewinnen zu können. Der 
Fokus läge hierbei nicht alleine auf Ihrem eigenen Standpunkt zur Thematik. Von Bedeutung sind 
gleichermaßen Ihre Einschätzungen zu den Entstehens- und Kontextbedingungen, zu den Akteurs-
landschaften und Hinweise auf Einzelbeiträge, die den Diskurs auf den Weg gebracht, ausgestaltet 
und verändert haben könnten. 

 

Für die Durchführung der Experteninterviews ist eine Dauer von ca. 60 Minuten im Zeitraum vom 
27. Januar – 13. März 2020 vorgesehen. Bevorzugt würde ich Sie persönlich befragen und reise 
hierzu gerne Ihren Standort an. Sollten Sie dies im benannten Zeitraum nicht ermöglichen können, 
könnte ich alternativ ein Telefoninterview anbieten. 

Ich hoffe sehr auf Ihre Unterstützung auf meinem Weg der Recherche, Analyse und Aufarbeitung 
des Diskurses in Sachen generalistischer Pflegeausbildung. Bitte teilen Sie mir per E-Mail an 
sachs.susanne@web.de oder telefonisch unter 0179 75 63 426 mit, ob Sie für ein Experteninter-
view zur Verfügung stehen und welche Termine im besagten Zeitraum für Sie in Frage kämen. Ich 
setze mich dann umgehend mit Ihnen in Verbindung. 

Nach dem hoffentlich erfolgreichen Abschluss meiner Masterarbeit werde ich Sie selbstverständ-
lich über die Ergebnisse und Erkenntnisse informieren, sofern Sie dies auch möchten. 

 

Nun bleibt mir, Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und Mühe herzlich zu danken! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen aus Vallendar, 

 

 

Susanne Sachs 

 



PTHV gGmbH 

Pallottistraße 3 • 56179 Vallendar 

Tel. 0261 6402-290 

Fax 0261 6402-350 

Geschäftsführung: Michael Zimmermann, P. Rainer Schneiders SAC 

Amtsgericht Koblenz HRB 20129, Steuernummer: 22/654/4504/6 

Bankverbindung: Sparkasse Koblenz, BLZ 570 501 20, Konto 106567  

BIC: MALADE51KOB, IBAN: DE 23 5705 0120 0000 1065 67  

Philosophisch-Theologische 

Hochschule Vallendar 

 

www.pthv.de 

 

Philosophisch-Theologische Hochschule Vallendar • Pallottistraße 3 • D-56179 Vallendar  

 
 
Begleitschreiben 
zum Schreiben von  
Frau Susanne Sachs 
vom 5. Januar 2020 
 
 
 
 
 
 

  Vallendar, 6. Januar 2020 

 
 
 
Bitte um Unterstützung der Masterarbeit von 
Frau Susanne Sachs zur generalistischen Pflegeausbildung 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

gleich zu Beginn des neuen Jahres wende mich mit einer großen Bitte an Sie um Unterstüt-
zung von Frau Susanne Sachs bei der Bearbeitung ihrer Master-Thesis zur generalistischen 
Pflegeausbildung. Frau Sachs ist eine junge, erfolgreiche Nachwuchswissenschaftlerin, die 
in Vallendar den Masterstudiengang Pflegewissenschaft studiert und an meinem Lehrstuhl 
ihre Qualifikationsarbeit schreibt. Zugleich ist sie übrigens seit längerem Mitarbeiterin im DIP. 

In ihrem Schreiben erläutert Frau Sachs ihr Vorhaben und bittet Sie sowie rund ein Dutzend 
weiterer Expertinnen und Experten um die Bereitschaft, für ein Interview zur Verfügung zu 
stehen. Im Grunde geht es jetzt, da das Pflegeberufegesetz in Kraft getreten ist, neben den 
Umsetzungsaufgaben um eine wissenschaftliche Aufarbeitung der betreffenden fachlichen, 
politischen und gesellschaftlichen Diskurse, deren Wurzeln mitunter schon Jahrzehnte zu-
rückliegen. Dazu sind gerade auch Ihr Expertenwissen, Ihre Einschätzungen und Erfahrun-
gen besonders wichtig und sollen genutzt werden. 

Ich hoffe sehr, dass Sie die Zeit und die Möglichkeit finden, Frau Sachs bei der Erstellung ih-
rer Masterarbeit zu unterstützen. Alle Detailfragen dazu können Sie mit ihr abklären. 

Mit Dank und besten Wünschen für einen guten Start ins neue Jahr 
und ein glückliches und erfolgreiches 2020! 

 

Univ.-Prof. Dr. Frank Weidner 

Lehrstuhl Pflegewissenschaft 

Direktor des Deutschen Instituts für 
angewandte Pflegeforschung e.V. (DIP) 

Univ.-Prof. Dr. phil. Frank Weidner 

Tel.: 0261 6402-518/ 
0221 46861-30 

Fax: 0261 6402-120 
E-Mail: fweidner@pthv.de 
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Einwilligungserklärung zur Erhebung und Verarbeitung 

personenbezogener Interviewdaten für Forschungszwecke 

im Rahmen einer Abschlussarbeit 

 

Informationen zur Abschlussarbeit 

Titel der Arbeit:  „Die generalistische Pflegeausbildung in Deutschland. 

Grundlegung einer Diskursanalyse durch Interviews mit 

Experten“ 

Art der Arbeit:  Masterarbeit zur Erlangung des akademischen Grades 

„Master of Science“ 

Hochschule:   Philosophisch-Theologische Hochschule Vallendar 

Studiengang:   Pflegewissenschaft, M.Sc. 

Durchführende Studentin: Susanne Sachs 

Erstprüfer:   Prof. Dr. Frank Weidner 

 

Die Beschreibung des Forschungsprojekts erfolgte:    mündlich 

          schriftlich 

 

Informationen zum Umgang mit Interviewdaten 

Die Interviews werden mit einem Aufnahmegerät aufgezeichnet. Die Audiodateien 

werden unter einem Code gespeichert. Zudem werden auf einem mitgebrachten 

Leitfaden im Interviewverlauf handschriftliche Notizen vorgenommen.  

Im Anschluss werden auf Grundlage des beschrifteten Leitfadens und der Audiodatei 

schriftliche Protokolle der Interviews erstellt. Die Protokolle enthalten im Kern 

kategorisierte Zusammenfassungen der Interviewinhalte. Einzelne Sätze („Anker-

zitate“) können zudem im Wortlaut erfasst werden. Die Protokolle enthalten keine 

Angaben, die zu einer Identifikation der interviewten Person führen könnten. Notizen 

auf den Interviewleitfäden, die zu einer Identifikation der interviewten Person führen 

könnten, werden geschwärzt.  

Die Protokolle werden nach Fertigstellung dem jeweiligen Interviewpartner zur Einsicht 

zugesandt und der Masterarbeit im Anhang beigefügt. Die Interviewleitfäden werden 

eingescannt und der Masterarbeit ebenfalls im Anhang beigefügt.  

Die Ergebnisse der Interviews fließen ausschließlich in benannte Masterarbeit ein und 

werden ansonsten nicht an Dritte weitergegeben. Die Beschreibung erfolgt 

zusammengefasst, zusätzlich können vereinzelt Ankerzitate einfließen.  
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Personenbezogene Kontaktdaten werden von Interviewdaten getrennt für Dritte 

unzugänglich gespeichert. Nach Beendigung des Forschungsprojekts werden Ihre 

Kontaktdaten sowie die Audiodatei Ihres Interviews gelöscht. Das Forschungsprojekt 

endet mit Abgabe der Arbeit, spätestens zum 08.06.2020. 

 

 

Einverständniserklärung 

Ich bin damit einverstanden, im Rahmen des genannten Forschungsprojekts an einem 

Interview teilzunehmen. Ich wurde über das Ziel und den Verlauf des Forschungs-

projekts informiert. Ich bin mit einer Audio-Aufzeichnung des Interviews sowie der 

beschriebenen Weiterverarbeitung der Daten einverstanden. Das Protokoll und der 

Interviewleitfaden dürfen als Anhang der Masterarbeit veröffentlicht werden. Ebenfalls 

einverstanden bin ich damit, in der Masterarbeit namentlich als Interviewpartner 

aufgeführt zu werden.  

(Nicht Zutreffendes bitte streichen!) 

 

Meine Teilnahme an der Erhebung und meine Zustimmung zur Verwendung der 

Daten, wie oben beschrieben, sind freiwillig. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, meine 

Zustimmung zu widerrufen. Durch Verweigerung oder Widerruf entstehen mir keine 

Nachteile. 

 

 Ich wünsche, nach Abschluss der Arbeit über die Ergebnisse informiert zu werden.  

 

 

 

Vollständiger Name in Blockschrift 

 

 

 

 

 

Ort, Datum          Unterschrift 
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Welche Ereignisse (Veranstaltungen, Beschlüsse, Veröffentlichungen, o.ä.) waren Ihrer Einschätzung nach auf politischer Ebene relevant, 

prägend oder richtungsweisend für den Diskursstrang der generalistischen Pflegeausbildung in Deutschland? 

DISKURSIVE EREIGNISSE – POLITISCHE DISKURSEBENE 
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DISKURSIVE EREIGNISSE – PFLEGEFACHLICHE DISKURSEBENE 

Welche Ereignisse (Veranstaltungen, Projekte, Veröffentlichungen, o.ä.) waren Ihrer Einschätzung 

nach auf pflegefachlicher Ebene relevant, prägend oder richtungsweisend für den Diskursstrang der 

generalistischen Pflegeausbildung in Deutschland? 
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DIE ANFÄNGE 

 Wann haben Sie die Thematik der 
generalistischen Pflegeausbildung 
erstmalig im Diskurs zur Pflege-
ausbildung in Deutschland wahr-
genommen? 

8 Welche Kontextbedingungen be-
wirkten oder begünstigten Ihrer 
Ansicht nach das Aufkommen des 
Diskursstranges zur generalist-
ischen Pflegeausbildung innerhalb 
des Diskurses zur Pflegeausbil-
dung in Deutschland? 

WEITERE DISKURSEBENEN 

 Wie schätzen Sie die Rolle der 
gesellschaftlichen Ebene ein? 

 

Welche weiteren Diskursebenen 
schätzen Sie als relevant ein? 

Wie schätzen Sie die Rolle der 
medialen Ebene ein? 

 

DISKURSSTRANG ZUR 

GENERALISTISCHEN 

PFLEGEAUSBILDUNG 

POLITISCHE 

DISKURSEBENE 

PFLEGEFACHLICHE 

DISKURSEBENE 

WEITERE 

DISKURSEBENEN
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 1 
1981-1990 1991-2000 2001-2010 

Bildungsplan 

„Pflege mit 

System“, BA 

Workshop des 

MAGS NRW 

Empfeh-

lung DV 

„Pflegeausbildung in 

Bewegung“, BMFSFJ 

(dip, WIAD) 

Zahlreiche 

Modellprojekte 

Fachtagung, 

Universität 

Hamburg 

Evaluation 

Modellprojekte, 

Görres et al. 

„Transfernetz-

werk innovative 

Pflegebildung“ 

„Pflegebildung 

offensiv“, DBR 

„Pflege neu denken“, 

Robert Bosch Stiftung 

Erste Modell-

ausbildung, 

Caritas Essen Erste 

Ausbildungs-

konzepte Sachverständigen-

gespräch BiBB 1982 

1993 

1992 

1990 

- 

1994 

1997 

- 

2000 

2002 

- 

2005 

Ab 

2004 

2000 

2000 

2007 

2009 

2009 

2008 

 
1981-1990 

      
1991-2000 2001-2010 2011-2015 2016 2018 2017 

Sachverständi-

gengespräch 

BiBB 

Gutachten 

MAGS NRW 

Workshop des 

MAGS NRW 

Erstmals 

Zielsetzung in 

Koalitionsvertrag 

Modellklausel 

KrPflG 

Modellklausel 

AltPflG 

Richtlinie 

2005/36/EG 

Erneut 

Zielsetzung in 

Koalitionsvertrag 

Eckpunkte-

papier 

BLAG 

Referentenent-

wurf PflBRefG, 

BMG/BMFSFJ 

Antrag Bündnis 90/ 

DIE GRÜNEN 

Petition Kinder-

krankenpflege 

Bundesrat: Weiter-

führung Gesetzge-

bungsverfahren! 

Bundesgesetz-

blatt: PflBRefG 

Referentenent-

wurf PflAPrV, 

BMG/BMFSFJ 

 

 

 

Beschluss 

Bundestag 

PflAPrV 

 

Beschluss 

Bundesrat 

PflAPrV 

 

Bundes-

gesetzblatt: 

PflAPrV 

 

Die generalistische Pflegeausbildung in Deutschland - Grundlegung einer Diskursanalyse durch Interviews mit Experten 

    Masterthesis, Susanne Sachs        

 Interviewleitfaden 
 

Europäische 

Pflegekonferenz, 

Wien

 
 

Evaluation 

Modellprojekte, 

Görres et al. 
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Experten-

gespräch DBfK, 

Eschborn 

1997 

Einsetzung 

BLAG 

„Pflegeausbildung in 

Bewegung“, BMFSFJ 

(dip, WIAD) 
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DIE LINKE 

Eckpunkte 

PflAPrV 
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Anhörung 
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Mehrländerantrag 

(Bremen, Hamburg, 

Niedersachsen) 

Kompromiss 

(Lauterbach/

Nüßlein) 
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Bundestag 

PflBRefG 
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PflBRefG 
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Kabinett 

Öffentliche 

Anhörung 

PflAPrV 

1982 1996 

1992 

1998 

2003 

2002 

2005 

2009 

2012 

2008 

2010 

JAN 

MÄR 

2015 

MAI 

MÄR 

APR 

MÄR 

MÄR 

DEZ 

FEB 

JUL 

JUL 

JUN 
JUN 

JUN 

JUN 

SEP 

OKT 

 
1 

 

  

 

2 

3 

4 

5 



Seite 2 

 

Wurde durchgängig von der „generalistischen Ausbildung“ bzw. von „Generalistik“ gesprochen oder kamen im 

Verlauf des Diskurses weitere Bezeichnungen zum Einsatz? 

DER TERMINUS 

 

   Reform der Pflegeausbildung 

   Neuordnung der Pflegeausbildung 

ANGRENZENDE DISKURSE 

Welche Gruppen/Institutionen nahmen Ihrer Einschät-

zung nach Sprecherpositionen innerhalb des Diskurs-

stranges zur generalistischen Pflegeausbildung in 

Deutschland ein? Wer hatte Einfluss auf die 

Meinungsbildung der Akteure? 

Pflegeausbildung? 

Demografischer Wandel                          

Professionalisierung der Pflege 

Kommerzialisierung der Pflege      

Fachkräftemangel/Attraktivität des 

Pflegeberufes 

Rekrutierung ausländischer PFK 

                      

        KORREKTUREN?                    ERGÄNZUNGEN? 

                             HERVORHEBUNGEN? 

BETEILIGTE PERSONEN 

Welche Einzelpersonen nahmen Ihrer Einschätzung 

nach Sprecherpositionen innerhalb des Diskurs-

stranges zur generalistischen Pflegeausbildung in 

Deutschland ein? Wer hatte Einfluss auf die 

Meinungsbildung der Akteure? 

Wer war 

Ammende, Rainer     Darmann-Finck,      

 Ingrid 

Dielmann, Gerd     Drude, Carsten 

Germeten-Ortmann,  Görres, Stefan           

Brigitte v. 

Hundenborn,     Hoppe, Birgit           

Gertrud 

Knigge-Demal,        Kruse, Anna-Paula       

Barbara 

Kühn-Hempe,      Lauterbach, Karl         

Cornelia 

Meifort, Barbara     Nüßlein, Georg 

Oelke, Uta      Sowinski, Christine 

Stöcker, Gertrud     Vogler, Christine 

Wagner, Franz     Weidner, Frank 

Westerfellhaus,      Wittneben, Karin          

Andreas 

KORREKTUREN?                    ERGÄNZUNGEN? 

POSITIONEN? 

BETEILIGTE GRUPPEN/INSTITUTIONEN 

Welche angrenzenden Diskurse hatten bzw. haben 

Ihrer Ansicht nach Einfluss auf den Diskurs zur 

Pflegeausbildung in Deutschland, insbesondere auf 

den Diskursstrang zur generalistischen Pflegeaus-

bildung? 

 

AAA    Arbeitskreis Ausbildungsstätten       für 

Altenpflege  

BeKD    Berufsverband Kinderkranken-pflege 

Deutschland e.V.  

BiBB  Bundesinstitut für Berufliche Bildung 

bpa  Bundesverband privater Anbieter 

sozialer Dienste e.V. 

BLGS Bundesverband Lehrende Gesundheits- 

und Sozialberufe e.V. (ehemals: BA) 

DCV Deutscher Caritasverband e.V. 

DBfK Deutscher Berufsverband für 

Pflegeberufe e.V.  

DBR Deutscher Bildungsrat für Pflegeberufe 

DBVA Deutscher Berufsverband für 

Altenpflege e.V. 

Dip Deutsches Institut für angewandte 

Pflegeforschung e.V. 

DPR  Deutscher Pflegerat e.V.  

DV  Deutscher Verein für öffentliche und 

private Fürsorge e.V. 

KDA  Kuratorium Deutsche Altenhilfe e.V. 

RBS  Robert Bosch Stiftung GmbH 

ver.di  Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft  

        
KORREKTUREN?                ERGÄNZUNGEN? 

POSITIONEN ?                                                VERBÜNDETE? 

WEITERE DISKURSSTRÄNGE 

Welche weiteren Diskursstränge könnten Ihrer 

Einschätzung nach Teil des Diskurses zur 

Pflegeausbildung in Deutschland sein?  

Zugangsvoraussetzungen 

Ausbildungsinhalte 

Finanzierung der Ausbildung 

Zuständigkeit: Bund? Länder? 

Berufsbezeichnung   

Hochschulische Pflegeausbildung 

Berufsbildungsgesetz    

Lernort Praxis, Praxisanleitung/-begleitung 

Qualifikation der Lehrenden  

EU-Anerkennung 

Dauer der Ausbildung, Aufteilung 

Theorie/Praxis 

KORREKTUREN?                    ERGÄNZUNGEN? 

Die generalistische Pflegeausbildung in Deutschland - Grundlegung einer Diskursanalyse durch Interviews mit Experten 

    Masterthesis, Susanne Sachs        

 Interviewleitfaden 
 

LITERATURANALYSE 

LITERATURANALYSE 

LITERATURANALYSE 

Gab es Ihrer Einschätzung nach auch Meinungs-

bildner, die nicht öffentlich wahrnehmbar agierten?  

LITERATURANALYSE 

Gab es Ihrer Einschätzung nach auch Meinungsbildner, 
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Variable Zuordnung 

Themenblock 

Aspekt auf 

Protokoll 

Definition Indikatoren

(optional)

Unterkategorien

(optional)
Erster Kontakt/ 

Anfänge des 

Diskursstranges 

Themenblock 1 A.01 Angaben zu erstem 

Wahrnehmen der Thematik 

im (fach-) öffentlichen 

Diskurs

Angaben zu erster eigener Beteiligung 

daran; Beinhaltet zudem Aussagen, die 

unabhängig von eigener Person die 

Anfänge des Diskursstranges zeitlich 

einordnen

• historische Wurzeln

• erster Kontakt

Faktoren für 

Aufkommen des 

Diskursstranges

Themenblock 1 A.02 Beschreibung von 

Kontextbedingungen, die 

das Aufkommen des 

Diskursstranges beeinflusst 

haben könnten

Abzugrenzen von generellen Kontext-

bedingungen, die Einfluss auf den Verlauf 

genommen haben könnten

• gesellschaftliche Entwicklungen

• Fachkräftemangel/ 

Pflegenotstand

• europäische/ internationale 

Einflüsse

• Veränderungen innerhalb der 

Berufsgruppe

• Entwicklung innerhalb der 

beruflichen Bildung

Pflegefachliche 

Diskursebene

Themenblock 2 A.03 Angaben zu diskursiven 

Ereignissen und 

Veröffentlichungen, die der 

pflegefachlichen 

Diskursebene zuzuordnen 

sind

Enthält Veröffentlichungen von 

Pflegewissenschaftler*innen, 

Pflegepädagog*innen und/oder 

Pflegemanager*innen sowie sonstige 

Pflegefachpersonen, die berufspoliti-

schem Kontext; Ereignisse, die selbigen 

Personenkreis als Teilnehmer*innen oder 

Adressat*innen einbezogen

• Ergänzungen

• Hervorhebungen

• Hinweise

Qualitative Inhaltsanalyse

Variablen und Indikatoren

Qual. Inhaltsanalyse
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Variable Zuordnung 

Themenblock 

Aspekt auf 

Protokoll 

Definition Indikatoren

(optional)

Unterkategorien

(optional)

Politische 

Diskursebene

Themenblock 3 A.04 Angaben zu diskursiven 

Ereignissen und 

Veröffentlichungen, die der 

politischen Diskursebene 

zuzuordnen sind

• Angaben zu möglichem Endpunkt 

der Analyse

• Lobbyismus

• Ergänzungen

• Hervorhebungen

• Hinweise

Weitere 

Diskursebenen

Themenblock 4 A.05 Angaben zu möglichen 

weiteren Diskursebenen

• gesellschaftliche Ebene

• mediale Ebene

• sozialgesetzgeberische Ebene

• Ebene der beruflichen Praxis

• berufspolitische Ebene

• berufspädagogische Ebene

• Ebene der sozialen Medien

Personen Themenblock 5 A.06 Angaben zu beteiligten 

Personen; Angabe zu 

Personen, die 

möglicherweise 

Sprecherpositionen 

einnahmen

• Ergänzungen

• Hervorhebungen

• Hinweise

Gruppen und 

Institutionen

Themenblock 6 A.07 Angaben zu beteiligten 

Gruppen/Institutionen; 

Angabe zu 

Gruppen/Institutionen, die 

möglicherweise 

Sprecherpositionen 

einnahmen

• Verbünde

• Ergänzungen

• Hervorhebungen

• Hinweise
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Variable Zuordnung 

Themenblock 

Aspekt auf 

Protokoll 

Definition Indikatoren

(optional)

Unterkategorien

(optional)

Weitere 

Diskursstränge

Themenblock 7 A.08 Angaben zu weiteren 

Diskurssträngen innerhalb 

der Diskurses zur 

Pflegeausbildung

Beinhaltet sämtliche aufgegriffenen 

Themen, die in den Diskurs um die 

Pflegeausbildung in Deutschland 

einflossen, sich jedoch nicht primär auf 

dieZusammenführung der Ausbildungen 

beziehen

• Ergänzungen

• Hervorhebungen

• Hinweise

Angrenzende 

Diskurse

Themenblock 8 A.09 Angaben zu weiteren 

Diskursen

Beinhaltet sämtliche aufgegriffenen 

Themen, die in den Diskurs um die 

berufliche Pflege in Deutschland 

einflossen oder potenziell Einfluss auf 

diesen haben könnten, sich jedoch nicht 

primär auf die Ausbildungen beziehen

• Ergänzungen

• Hervorhebungen

• Hinweise

Terminus Themenblock 9 A.10 Aufzeigen oder Verwendung 

von Synonymen zu " 

Informationen 

nach Ende des 

Interviews

Themenblöcke 1-9 A.11 Informationen, die nach 

Ende der Aufzeichnung 

erfolgten und sich einer der 

vorherigen Variablen 

zuordnen lassen
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Experteninterview EI01 
 

Protokoll 
Aspekt Information und Ankerzitate Anmerkungen 

A.01 - Erster Kontakt/Anfänge 
des Diskursstranges  

Erstmals als Thema aufgekommen durch Berufsanerkennungsrichtlinie 1977 
(EWG): Hierin war die Rede von einer „General nurse“ 
Vermutung: 
Bereits zuvor ein Thema, da die zuvor eigenständige Psychiatriepflegeausbildung 
in den 1960er Jahren in die Krankenpflegeausbildung integriert wurde  
→ „Erstes Musterbeispiel, wie man das regelt“   [6:04] 
Hinweis: 
Altenpflege in früheren Abschnitten des Diskursstranges noch im Hintergrund, da 
diese erst später ein eigenständiges berufliches Profil entwickelte 
 
In den 90er-Jahren mussten Krankenpflegeschüler teilweise bereits Pflichteinsätze 
in Pflegeheim ableisten: „das Feld weiter gedacht, als es gesetzlich vorgesehen 
war“ [8:32] 

 Richtlinie 77/452/EWG 

A.02 - Faktoren für 
Aufkommen des 
Diskursstranges 

Erkenntnis, dass etwa ein Drittel der Fachkräfte in der stationären Langzeitpflege 
eine Krankenpflegeausbildung haben. Dies zeigt, dass Pflegekräfte gewisse 
Neigungen für Tätigkeit in bestimmten Bereichen haben. Die Krankenpflege ist 
aufgrund der vielen verschiedenen Fachbereiche ohnehin „generalistisch“ 
angelegt, so dass der Grundgedanke nahe lag. 
  
Verwischen der Grenzen:  
Veränderung in der Epidemiologie: mehr chron. Kranke, mehr Demenzkranke; 
Strukturwandel bei Versorgungsangeboten, mehr Ausdifferenzierung mit 
Teilüberlappungen  
→ deshalb breitere Qualifikation notwendig; Vorbereitung auf lebenslanges 
Lernen, denn Dynamik wird zunehmen; „Fit for practice, das ist der Englische 
Begriff, der da ein stückweit mit drin steckt, aber eben auch dieses: ja, ich 
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Aspekt Information und Ankerzitate Anmerkungen 

bereite Leute darauf vor, dass sie in einem sich dynamisch entwickelnden 
Berufsfeld tatsächlich mitwachsen können.“ [41:59] 

A.03 - Pflegefachliche 
Diskursebene 

Hervorhebung: 
o Erste Ausbildungskonzepte der 1990er Jahre 
o Pflege neu denken, Robert Bosch Stiftung; „der zentrale Meilenstein“ [28:02]; 

die großen und zum Thema wichtigen Verbände haben sich gemeinsam 
positioniert; „die Berufsgruppe, wenn man so will, hat hier gesprochen, mit 
Ausnahme des Altenpflegeverbandes“ [46:15] 

Innerhalb des Gesetzgebungsverfahrens:  
Diskussion innerhalb der Verbände: gehen wir das mit, oder ist es uns zu viel 
„Kompromiss“? Wäre die Alternative eine getrennte Reformation von AltPflG und 
KrPflG gewesen, wäre es anders ausgegangen. Doch es war zu befürchten, dass 
sich bei einem Scheitern dieses Gesetzes die kommenden 15 Jahre auch nichts tun 
würde und uns die 2003er-Gesetze bis 2030 erhalten blieben 
 

 
  

A.04 - Politische Diskursebene Ergänzung: 
o 2002: Prozess vor dem BVerfG zur Frage, ob die Altenpflege zu den 

Heilberufen; im Besonderen zugehörige Stellungnahmen der Verbände; 
bezeichnet Urteil als Vorstufe der Zusammenführung; „Rückblickend muss 
man wahrscheinlich sagen, es wäre klügerer gewesen, damals schon die 
Krankenpflege so zu verändern, dass sie die Altenpflege schon umfasst 
hätte.“ [7:59] 

o KrPflG von 2004 als weiterer „Mosaikstein“, erster Schritt durch Integration 
der Kinderkrankenpflege 

Hervorhebung: 
o Referentenentwurf 2015, als positiver Auftakt 
o „Pflegeausbildung in Bewegung“, als wichtige Argumentationshilfe 

Hinweis: 
o Rolle der Länder; zu Bund-Länder-Arbeitsgruppen, u.ä. sind in der Regel 

interne Arbeitstreffen. Deshalb gibt es keine Veröffentlichungen und es dringt 
wenig nach Außen (bis auf die Ergebnisse). 
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o Generelle Ausrichtung: Diskussion drehte sich mehr um den „Zuschnitt“, 
strukturelle Fragen; weniger inhaltlich Auseinandersetzung, bis auf die Frage 
der generalistischen Ausrichtung: Gründe hierfür könnten entweder in einem 
breiten Konsens zu inhaltlichen Fragen liegen oder auch in einer geringen 
Priorisierung dieser von Seiten der Politik 

o Erschwerender Faktor: Zuständigkeit zweier Bundesministerien, mit jeweils 
unterschiedlicher Betrachtungsweise und Logik der eigenen Gesetze. Dies war 
schwer „unter einen Hut zu kriegen“. Das BMG richtete die Perspektive eher 
an den Heilberufen, der EU-Richtlinie, u.ä. aus. Für das BMFSFJ spielte 
beispielsweise auch die Trägerperspektive eine Rolle.  

A.05 - Weitere Diskursebenen Gesellschaftliche Ebene: 
Gesamtgesellschaftlich kein wirkliches Thema 
Mediale Ebene: 
aktuell vereinzelt in regionaler Presse, weil Schulen neue Ausbildungen starten;  
insgesamt ist die Diskussion zu abstrakt für die allgemeine Presse;  
zudem hat es nicht wirklich Nachrichtenwert, „Das wäre, wie wenn die 
Installateure ihren Beruf neu gestalten und eine neue Berufsbezeichnung 
einführen, das interessiert keinen Menschen. Wenn der Abfluss verstopft ist, 
dann wollen die einen haben, der da Ahnung hat und dann ist denen egal, wie 
der heißt.“ [16:19] 
Es gab teilweise kluge Artikel, z.B. in der Zeit. Hier war die Generalistik jedoch ein 
Thema unter vielen.  
Hinweis:  
Vor etwa 5-8 Jahren fand ein genereller Wandel in der Berichterstattung statt: 
Zuvor wurde zum Thema Pflege meist von „Skandalen“ berichtet. Nun fing man 
auch an zu hinterfragen, worin die Ursachen hierfür lagen. 

 

A.06 - Personen Ergänzung:  
o Ulrika Gehrke (BeKD, „leidenschaftliche Kinderkrankenschwester“) 
o Elfriede Zoller (BeKD) 
o Christine Hefer (Bayrisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 

Wissenschaft und Kunst)  
o Dag Danzglock (Niedersächsisches Kultusministerium) 
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o Erwin Rüddel (CDU) 
o Erich Irlstorfer (CSU) 

Hervorhebung: 
Gertrud Stöcker: „Personenkontinuität“ im Bereich des BA, aber auch DBR. „Also 
wenn man es an einer Person festmachen wollte auf der Ebene, dann ist das 
sicherlich maßgeblich die Gertrud Stöcker“ [29:54] 

A.07 - Gruppen und 
Institutionen 

Hervorhebung: 
o DPR: Konsens = Generalistik mit Vertiefung) 
o DBVA: war zunächst Mitglied im DPR, trat aber nach ca. 2 Jahren aufgrund 

zunehmender Divergenz aus. Dies betraf vor allem den Standpunkt zu 
Pflegekammern, aber auch zur Generalistik 

o bpa: Positionierte sich anfangs pro Generalistik und trug z.B. die 
Abschlusserklärung des Beirates von „Pflegeausbildung in Bewegung“ mit. 
Wurde später stärkster Opponent 

Ergänzung:  
o BDA 
o DVLAB (arbeiten eng mit DBVA zusammen) 

 
 
⇨ http://www.altenpflege-online.net/ 
Infopool/Nachrichten/DBVA-steigt-
aus-Deutschem-Pflegerat-aus 
 
 
 
 
 https://www.arbeitgeber.de/ 
 https://www.dvlab.de/ 

A.08 - Weitere Diskursstränge Ergänzung:  
o Status der Ausbildung im System 
o Schulentwicklung 
o Übergangsregelungen 
o Anerkennung abgelöster Abschlüsse 

 
o Zu Inhalten: Kompetenzniveau 
o Zu Praxisanleitern: Qualifikation dieser 
o Zu Hochschulischer Ausbildung: Anwesenheitspflicht; Skillslabs 

Hinweis: 
Pflegebildung raus aus der „Sonderrolle“; Altenpflegeausbildung in einigen 
Bundesländern an Fachschulen/Berufsbildenden Schulen angesiedelt. Im Bereich 
der Krankenpflegeausbildung greift das nicht. Diese ist fast immer angegliedert an 
Krankenhäuser 
 

 

https://www.dvlab.de/
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A.09 - Angrenzende Diskurse Ergänzung: 
o Vorbehaltene Tätigkeiten: Gutachten von Gerhard Igl hierzu von Relevanz 
o Digitalisierung 

 

A.10 - Terminus Ergänzung: 
Generalisiert 
Einordnung: 
o Von Seiten der Verbände sehr früh der Begriff „Generalistik“ eingesetzt 
o Neuausrichtung/Reform der Pflegeberufe: eher zu Beginn im politischen 

Kontext, um sich das ein Stück weit offen zu halten 

 

A.11 - Informationen nach 
Ende des Interviews 

--- 
 

A.12 - Allgemeine 
Informationen 

Raum ruhig; keine Störungen; Aufnahmegerät gegen Ende einmal umgeworfen 
 

A.13 - Dauer in Minuten 45:02  

A.14 - Reflektion eigener 
Leistung  

o Einstiegsfrage abweichend von Planung gestellt. Vorgesehen war danach zu 
fragen, wann Generalistik erstmals als „Thema“ wahrgenommen wurde, 
gefragt wurde stattdessen nach Anfang des Diskursstranges. Interviewpartner 
stellte hieraufhin Rückfrage, was mit Diskurs gemeint sei.  

o Interviewpartner einmal in Redefluss unterbrochen, um Rückfrage zu stellen 
(Buchstabieren eines Namens). Führte zuvor begonnene Ausführung danach 
nicht zu Ende.  

 Unterbrechungen und 
Abweichungen von Planung zukünftig 
vermeiden 
 



Protokoll 

EI02 
 

Seite 1 von 6 
 

 

Experteninterview EI02 
 

Protokoll 
Aspekt Information und Ankerzitate Anmerkungen 

A.01 - Erster Kontakt/Anfänge 
des Diskursstranges  

Begriff „generalistische Pflegeausbildung“ erstmals wahrgenommen: 2003/2004 
Thematik als solche erstmals Ende der 1980er Jahre wahrgenommen. Damals gab 
es Altenpflegeausbildung in dieser Form noch nicht, diese war noch auf 
Länderebene geregelt. Stolperte damals bereits in Gesprächen über Pflegeheime 
o.ä. über den Begriff der „Altenpflege“ und wunderte sich: „Also ganz simpel und 
banal: Ich hab doch auch alte Leute im Krankenhaus. Was ist denn der 
Unterschied, wenn die im Akutbereich oder wenn die im Langzeitbereich liegen?“ 
[3:47]  
Später bewusste und vertiefte Auseinandersetzung. 

 

A.02 - Faktoren für 
Aufkommen des 
Diskursstranges 

unnatürliche Trennung der pflegerischen Versorgungsleistung durch SGB V und XI. 
Systemischer Blick auf Gesundheitsversorgung in Deutschland unterteilt sehr in 
Sparten, grenzt die Erbringer (Ärzte, Pflegende, Therapeuten) voneinander ab: 
Gedanklich und durch Gesetzgebung (Unklar: Huhn oder Ei?). Dadurch auch im 
Rahmen der Modellausbildungen vermehrte Einbindung des ambulanten Bereichs 
und der Pflegeheime in die Krankenpflegeausbildung erschwert, weil die 
Gesetzgebung es nicht ermöglicht hat.  

 

A.03 - Pflegefachliche 
Diskursebene 

Ergänzung:  
Beschreibt als schwer darstellbar, aber dennoch relevant sind: Gespräche, 
Sitzungen, Konferenzen und auch große Treffen der Verbände auf Bundesebene, 
die stattfanden; An dieser Stelle wurde die Thematik seit etwa 2002/2003 
umfangreich diskutiert, nicht immer einvernehmlich; hiervon ist wenig 
dokumentiert;  
Beispiele: Pflegekongress (Springer), Altenpflegemesse, Kongresse der großen 
kirchlichen Träger  
 

 
 
 
 
 
 
 https://www.gesundheitskongresse 
.de/rueckblick/ 
 http://altenpflege-messe.de/ 
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Hervorhebung:  
o „Pflege neu denken“ (Robert Bosch Stiftung): Grundlagenwerk 
o „Transfernetzwerk innovative Pflegebildung“ 
o „Pflegeausbildung in Bewegung“, BMFSFJ (dip, WIAD) – durch darin liegenden 

Evaluationscharakter am meisten bewirkt 
o „Pflegebildung offensiv“ (DBR): Hauptaugenmerk, Bildung als gesamtes 

Projekt zu sehen → Keine Fokussierung auf eine Ausbildung oder ein Element 
der Pflegebildung, sondern Betrachtung des gesamten Kontextes.  

Hinweis: 
o Ansonsten hat jeder der aufgeführten Punkte einen berechtigten Platz und 

das Ganze vorangetrieben 
o Im Bereich der Pflege geht es bei derartigen Diskussionen meist um 

Abgrenzung, weniger um Entwicklung. Dadurch gerät oftmals aus dem Blick, 
wofür alle im Grunde gemeinsam einstehen: Die qualitativ gute Versorgung  

 
 
 
 
 
 
  

A.04 - Politische Diskursebene Hervorhebung: 
o Modellklauseln AltPflG + KrPflG 
o Referentenentwurf PflBRefG, BMG/BMFSFJ 

o Ergänzung:  
o Novellierung 86er Gesetz: Einfügen einer Modellklausel 
o BVerfG-Urteil von 2002: In der Begründung des Urteils stand, dass 

bundeseinheitliches AltPflG als Übergangslösung zu einer seit Jahren 
angestrebten gemeinsamen Ausbildung angesehen wird; „Was ich zutiefst 
beeindruckend finde ist, dass das Gerichtswesen, das ja wirklich einen 
umfänglichen Blick auf die Dinge nimmt, hier wirklich ganz klar eine Ansage 
gemacht hat: Das ist ein Übergang und ihr müsst das umsetzen!“ [18:04] 

o Ergebnisse aus der Konzentrierten Aktion Pflege (KAP): da sich hiervon einiges 
auf die Generalistik und deren Umsetzung bezieht; benennt dies nicht immer 
explizit 

o Richtlinien des GbA: wird er auf Vertiefung in der Kinderkrankenpflege 
(Neonatologie) oder auf Kompetenzen abzielen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 https://www.bundesgesundheits 
ministerium.de/konzertierte-aktion-
pflege.html 
 https://www.g-ba.de/ 
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Hinweis:  
o In Gesetzgebungsverfahren persönliche Erkenntnis, wie mit Pflegeberufen in 

Deutschland umgegangen wird und wie Politik funktioniert, da evaluierte 
Erkenntnis und Erfahrung abgesprochen und nicht anerkannt wurde. Hierauf 
aufbauend Bewusstsein, dass Pflege politischer werden muss, um Politik die 
pflegerische Perspektive aufzuzeigen 

o Einteilung der Pflichteinsätze „aus purem Lobbyismus entstanden“: keine 
Darstellung der pflegerischen Wirklichkeit.  

„Also da denke ich immer: Versorgungsforschung haben wir seit Jahrzehnten in 
diesem Land. Kuckt da einer drauf? Das ist wieder dieses ‚Wegwischen von 
Erkenntnissen‘, das wir hier haben, das mich fassungslos macht.“ [33:40] 

A.05 - Weitere Diskursebenen Gesellschaftliche Ebene:  
signifikant, dass es eben KEIN großes Thema war; Bevölkerung entweder nicht 
ambitioniert, sich zu beteiligen, oder hatte sich eingebracht und sieht keine 
Erfolge. Ausnahme könnten Bürgerinitiativen sein, die jedoch regional begrenzt 
sind.  
Mediale Ebene:  
Medien tun sich schwer mit Darstellung des Sachverhaltes; Thematik zu komplex 
und selbst für ambitionierte Journalisten auch schwer zusammen zu fassen „für 
das gemeine Volk“; Ergebnisse dadurch meist entweder inhaltlich nicht korrekt 
oder sehr fundiert und jedoch so umfangreich, dass sie den Leser abschrecken; 
„Ich erlebe dies ja nun in diesem kleinen Ausschnitt, in dem ich mich gut 
auskenne, und dann denke ich immer, das wird in allen andern Bereichen 
genauso sein. Sehr komplexe Geschehnisse sind auch gesellschaftliche 
Geschehnisse, die kaum darstellbar sind.“  [9:36] 
 
Weitere Diskursebenen:  
Sozialgesetzgeberische Ebene: System müsste geändert werden (siehe A.02); dies 
müsste auf gesellschaftlicher Ebene stärker thematisiert werden. Denn 
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pflegerische Versorgung kostet und die Menschen in Deutschland setzen sich 
hiermit erst auseinander, wenn sie selbst davon betroffen sind.  
 

A.06 - Personen Hervorhebung:  
o Stöcker, Gertrud: hat den Diskurs begleitet und auch nochmal einen anderen 

Blick darauf vertreten → Gesamtblick auf pflegerische Bildung, Verortung der 
Bildung 

o Wagner, Franz 
o Hoppe, Birgit: eine der großen Generalistik-Gegnerin; Professionsfreie 

Diskussion (Beruf selbst nicht im Fokus): wollte Bestand der Schulen schützen; 
konnte „ihre Leute“ gut mobilisieren 

o Oelke, Uta: hat sich im Laufe der Diskussion zurückgezogen 
o Knigge-Demal, Barbara; Hundenborn, Gertrud; Darmann- Finck, Ingrid: stark 

involviert 
o Görres, Stefan; Weidner, Frank: Bestärkung durch fundierte Forschungsarbeit 
o Drude, Carsten, Ammende, Rainer: Aus operativer Perspektive  

Ergänzung:  
o Tews, Bernd (bpa): weiterer großer Generalistik-Gegner; ebenfalls 

professionsfreie Diskussion: möglichst hohe Ausbildungszahlen, Qualifikation 
unbedeutend; konnte auch viele Unterstützer mobilisieren 

o Gehrke, Ulrika (BeKD) 
o Pätzmann-Sietas, Birgit (BeKD) 
Hinweis:  
Dielmann, Gerd: in Anfangsdiskussion noch Befürworter der gemeinsamen 
Grundausbildung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.07 - Gruppen und 
Institutionen 

Hervorhebung: 
o BeKD 
o Bpa 

 
Ergänzung: 

 
 
 
 
 
 http://www.der-paritaetische.de/ 
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Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband – Gesamtverband e.V.: haben sich 
anfangs schwer getan mit der Generalistik und letztlich auch dafür 
ausgesprochen; haben auch einige private Heime, dadurch teilweise doppelte 
Mitgliedschaften (bpa + Paritätische) 
 
Verbünde:  
o KKP + Ärzte 
o KKP + AP: inoffizielle Koalition; verwunderlich, da ansonsten keine 

Gemeinsamkeiten; Kinderkrankenpflege ist ein Spezialgebiet; die Altenpflege 
hat einen ganz anderen Versorgungsaspekt 

Hinweis:  
Es gab viele Verbände, die sich für die Generalistik ausgesprochen haben; die 
Gegner wurden jedoch mehr gehört.  

A.08 - Weitere Diskursstränge Hervorhebung:  
EU-Anerkennung: Erzeugt Druck; sonst würde Deutschland bis heute nichts 
machen 
Ergänzung:  
o Weiterbildung 
o Zu hochschulischer Pflegeausbildung: wird im Gesetz ausgegrenzt in der 

Umsetzung; die Länder entwickeln keine gemeinsame Strategie, es passiert 
nichts; Paragrafen verkommen zu einer „Pseudonummer“; schlechtes Erbe 
durch Finanzierung mitgegeben; Bei Hebammenstudiengängen ist dies nun 
ganz anders geregelt, diese bekommen die Praktika bezahlt, was bei der 
Pflege vehement ausgeschlossen wurde 

 

A.09 - Angrenzende Diskurse Hervorhebung:  
o Demografischer Wandel: ohne diesen und ohne die Not würde in diesem 

Bereich nichts passieren 
o Zu Professionalisierung: möglicher Diskursstrang der „Identitätsentwicklung 

der Profession“ → daran macht sich alles fest; sind Pflegende stolz auf ihren 
Beruf? Frage, ob Generalisten hierauf Einfluss nehmen: Wahrnehmung als 
gemeinsame Profession 
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Hinweis: 
Absenkung des Kompetenzniveaus in der Altenpflege (Anlage 4, PflAPrV) könnte 
Einfluss auf den Diskurs zur aktiven Sterbehilfe nehmen → diese signalisiert, dass 
die Versorgung Alter weniger Wert hat; „Wenn ich gesellschaftlich ein Gesetz 
verabschiede, in dem der Pflege gesagt wird: ‚Das Kind steht über allem und der 
Alte steht ganz unten und ganz als letztes, darum braucht man auch nur ein 
ausreichendes Wissen, um ihn zu versorgen.‘, was ist das dann auch für ein 
Signal in diese Generation hinein?“ [46:14] 

A.10 - Terminus Ergänzung: 
„gemeinsame Grundausbildung“ – verdeutlicht besser, dass es ein Teil von vielen 
Bildungsebenen ist  

 

A.11 - Informationen nach 
Ende des Interviews 

--- 
 

A.12 - Allgemeine 
Informationen 

Einmal ging die Tür auf und jemand streckte den Kopf ins Zimmer, einmal hat das 
Telefon geklingelt: Interviewpartner ließ sich hierdurch jedoch nicht unterbrechen 
oder ablenken, auch insgesamt nicht störend für Interviewablauf; heller Raum, 
angenehme Sitzgelegenheit 

 

A.13 - Dauer in Minuten 52:37  

A.14 - Reflektion eigener 
Leistung  

Keine Anmerkungen  
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Aspekt Information und Ankerzitate Anmerkungen 

A.01 - Erster Kontakt/Anfänge 
des Diskursstranges  

o Sehr früh Abgrenzungstendenzen zwischen Kranken- und 
Kinderkrankenpflege und Debatten über Notwendigkeit verschiedener 
Berufsabschlüsse; geht zurück bis Agnes Karll; übertrug sich später auf 
Altenpflege; → „Da ist etwas passiert in der Sozialisation zwischen 
Krankenpflege und der Kinderkrankenpflege, das nicht von Akzeptanz und 
Wertschätzung getragen war, sondern von Konkurrenz und Abgrenzung.“ 
[14:55] 

o Politisch bedeutsam wurde es Anfang der 1990er Jahre 
o Vermehrte Diskussion rund um Gründung der Deutschen Gesellschaft für 

Pflegewissenschaft: Verbesserung der Kompetenzprofile und auch der 
Anbahnung von Kompetenzen; auch mit Ziel einer Verbesserung der 
gesellschaftlichen Akzeptanz und Förderung der Pflegewissenschaft  
 

 

A.02 - Faktoren für 
Aufkommen des 
Diskursstranges 

o Gesellschaftliche Rahmenbedingungen 
o Absicht der Attraktivitätssteigerung 
o Etablierung erster Studiengänge: „Denn die Studiengänge waren – genauso 

wie die Weiterbildungen – nicht berufsgruppenspezifisch. […] Da stellte sich 
ja genauso wieder die Frage: Brauchen wir diese Trennung der 
Berufsgruppen überhaupt.“ [36:01] 
 

Hinweis:   
„Diese Frage stellt sich ja: Verändert sich die Qualität der Pflege für die 
Menschen, die pflegebedürftig sind? Oder sind es im Großen und Ganzen 
berufsständische Interessen, die diese Veränderungen herbeigeführt haben? 
Oder sind es auch Arbeitgeberinteressen?“ [24:36] 
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A.03 - Pflegefachliche 
Diskursebene 

Ergänzung: 
o Zu Workshop MAGS NRW, 1992: Im Nachgang wurde eine Curriculumgruppe 

eingesetzt, die ein landeseinheitliches Curriculum inkl. Lehrplan entwickeln 
sollte; hierzu gibt es einen Arbeitsgruppenbericht (Oelke, Lehrplan NRW) 

Hervorhebung:  
o „Pflege neu denken“, Robert Bosch Stiftung: kontrovers diskutiert, auch auf 

politischer Ebene; hat sicher sehr viel Einfluss genommen 
Hinweis:  
o Befürworter publizierten hierzu vermehrt, da diese ja eine Innovation 

verbreiten wollten → „Ich vermute, dass die Befürworter der Generalistik 
halt diejenigen waren, die federführend nach Außen gegangen sind. Die 
anderen waren ja im Grunde die Bewahrer der vorhandenen Ausbildung. 
Und die konnten natürlich auch nicht den ersten Schritt machen und sagen: 
‚So, wir wollen das aber jetzt bewahren.‘, sondern die waren sehr stark 
reaktiv. […] “  [38:40]; Wortmeldungen der Gegner finden sich mehr in 
Fachzeitschriften der Alten- und Kinderkrankenpflege sowie in Veröffent-
lichungen der Berufsverbände. Diese meldeten sich vermehrt auch erst zu 
Wort, als die Position der Befürworter politisch bedeutsam wurde.  

o „Das ist ja auch etwas, was immer wieder beeindruckt, dass man gerne 
unter sich bleibt. Also die Tendenz der Menschen gegenseitig ihre Positionen 
zu verstärken, die ist schon auch da. Zu sagen: ‚Ja, das ist das, was ich auch 
denke und ich treffe mich mit den Menschen, die eine ähnliche Einstellung 
haben.‘ […] Und dieser Diskurs, der sich über die verschiedenen Positionen 
erstreckt, der ist ja auch viel anstrengender und wird deshalb auch nicht in 
der Intensität geführt, wie das gegenseitige Verstärken.“ [44:57] 

 
⇨ https://www.mags.nrw/sites/de 
fault/files/asset/document/pflege_ 
ausbildungsrichtlinien-krankenpflege-
kinderkrankenpflege.pdf 

A.04 - Politische Diskursebene Ergänzung:  
o Veränderung an den Anlagen der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung → 

Lobbyismus 
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o 2016: Stagnation im Gesetzgebungsverfahren relevant für Verlauf und 
zusammenhängend mit Widerstand gegen rein generalistische Ausbildung, 
z.B. durch Petitionen, Interventionen der Kinderkrankenpflege 

o Zu „Pflegeausbildung in Bewegung“: Verweis auf Gutachten der begleitenden 
Fachkommission 

Hinweis: 
„Das ist vielleicht auch das, was mich hautnah berührt hat, dass wir es eben 
doch mit Lobbyismus zu tun haben… in allen Bereichen! Allen! […] Das hat was 
mit dem Ausgang des Prozesses zu tun und dieser Prozess – bis hin zum jetzigen 
Pflegeberufsgesetz, bis hin zur jetzigen Ausbildungs- und Prüfungsverordnung – 
ist auch in hohem Maße mitbestimmt durch Lobbyisten.“ [59:57] 

A.05 - Weitere Diskursebenen Gesellschaftliche Ebene:  
Initiativen, z.B. Unterschriftensammlungen von Eltern, die die Spezialisierung in 
der Kinderkrankenpflege erhalten wollten → hatten vermutlich wenig Einfluss → 
vergleichbare Initiativen im Bereich der Altenpflege nicht bekannt 
Mediale Ebene:  
Allgemeine Medien reagierten sehr spät und sehr verhalten; selten Berichter-
stattung   
Weitere Ebenen:  
Pflegefachpersonen in Praxis → deren Position wird in Fachmedien nicht 
aufgegriffen, eventuell in „Die Schwester/der Pfleger“, o.ä. 

 

A.06 - Personen Ergänzung:  
o Holoch, Elisabeth (BeKD) 
o Zoller, Elfriede (BeKD) 
Hervorhebung:  
o Meifort, Barbara  
o Stöcker, Gertrud  
o Sowinski, Christine 
o Hoppe, Birgit  
Hinweis: 
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„Also die Befürworter waren ja häufig auch alle, die irgendwie an den 
Hochschulen gearbeitet haben als Professorinnen oder Professoren im Bereich 
der Pflegewissenschaft. Die haben fast alle die Generalistik befürwortet. […] Und 
die haben sich da auch positioniert zur Generalistik. Also mit diesem Aufbau der 
Studiengänge wurde die Generalistik ja nochmal deutlich befördert, weil da die 
Pflegewissenschaft sich auch nochmal sehr eindeutig positioniert hat, fast 
ausnahmslos, bis auf wenige.“ [91:10] 

A.07 - Gruppen und 
Institutionen 

Hervorhebung: 
o AAA 
o BeKD 
o BiBB 
Ergänzung: 
o DVLAB 
o Deutsche Gesellschaft für Pflegewissenschaft e.V. 
o DGKJ 

 
 
 
 
 
⇨ https://www.dvlab.de/ 
⇨ https://dg-pflegewissenschaft.de/ 
⇨ https://www.dgkj.de/ 

A.08 - Weitere Diskursstränge Hervorhebung:  
o Hochschulische Pflegeausbildung 
o EU-Anerkennung: wird immer wieder als Begründungen herangezogen; war 

von zentraler Bedeutung; hatte weniger Einfluss auf das „ob“, dafür viel 
Einfluss auf das „wie“ der Umsetzung 

 

A.09 - Angrenzende Diskurse Hervorhebung:  
o Demografischer Wandel 
o Professionalisierung der Pflege → „Den Professionalisierungszweig kann 

man glaube ich nicht trennen von dem Zweig der Generalistik.“ [37:18] 
o Kommerzialisierung der Pflege: Gegenläufige Rolle → Lobbyismus 
o Fachkräftemangel/Attraktivität der Pflegeberufe: sollte man getrennt 

voneinander betrachten 
Ergänzung:  
Verkammerung der Pflege: „Eine Kammer für alle Berufe und dann natürlich auch 
möglichst ein Beruf. Weil so die politische Wirksamkeit der Kammer ja eher 
größer wird.“ [111:55] 
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A.10 - Terminus Ergänzung:  
Allgemeine Pflegeausbildung 
Hinweis:  
„Generalistik“ kam als Bezeichnung erst später, dann jedoch sehr stark zum 
Tragen; ungünstige Formulierung; „Das hat ja auch was damit zu tun, dass es 
scheinbar für uns in Deutschland schwer zu fassen ist, was wir da eigentlich 
wollen, nämlich die Überwindung des Lebensalters als spezifisches Merkmal des 
Berufes. Da dann zu sagen, das ist generalistisch, das ist ja auch kein guter 
Begriff dafür.“  [114:12] 

 

A.11 - Informationen nach 
Ende des Interviews 

--- 
 

A.12 - Allgemeine 
Informationen 

Telefoninterview; gute Verbindungsqualität; keine Unterbrechungen oder 
Störungen 

 

A.13 - Dauer in Minuten 117:58  

A.14 - Reflektion eigener 
Leistung  

Keine Anmerkungen. 
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Protokoll 
Aspekt Information und Ankerzitate Anmerkungen 

A.01 - Erster Kontakt/Anfänge 
des Diskursstranges  

Erstmals Ende der 1980er Jahre als Thema wahrgenommen, „rudimentär 
berührt“[4:04]; näher seit ca. 2003 damit beschäftigt, vertieft seit 2007 

 

A.02 - Faktoren für 
Aufkommen des 
Diskursstranges 

o Vergleich mit anderen Ländern; politisches Europa -→ 
Berufsanerkennungsrichtlinie 

o Pflegenotstand 
o Veränderung der Pflegelandschaft durch Weiterentwicklungen, auch in der 

Medizin, Anstieg der Lebenserwartung, etc.; Ausrichtung der 
Pflegeausbildungen am Lebensalter wird dem nicht mehr gerecht 

 

A.03 - Pflegefachliche 
Diskursebene 

Hervorhebung: 
o „Pflegeausbildung in Bewegung“, besonders durch zugehörige Veranstaltungen 

sehr bedeutsam 
o „Pflege neu denken“, Robert Bosch Stiftung 
o Bildungsrat mit „Pflegeausbildung offensiv“ – gute Darstellung, Matrix 

aufgezeigt: „Wie schaffen wir Durchlässigkeiten? Wie kann man von 
niederschwelligen Angeboten bis hin zur Promotion, wie können wir Pflege 
wirklich mal offensiv denken?“ [22:34] 

 
Ergänzung:  
Beschreibt Veröffentlichung von Gertrud Hundenborn und Barbara Knigge-Demal 
zur Modularisierten Altenpflegeausbildung als sehr bedeutsam und curricular 
prägend: Vorarbeit/Erste Schritte für jetzige Rahmenlehrpläne; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hundenborn/Knigge-Demal 2010 
 Hundenborn/Knigge-Demal 2011  

A.04 - Politische Diskursebene Hervorhebung:  
o Eckpunktepapier der Bund-Länder-Arbeitsgruppe: hätte erstmals Ausrichtung 

der generalistischen Ausbildung sichtbar gemacht 
o „Pflegeausbildung in Bewegung“ 
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o Richtlinie 2005/36/EG: richtungsweisend, „weil da basiert alles drauf“ [12:34], 
„Die Basis von allem, warum beschäftigen wir uns damit“ [17:13] → 
Verknüpfung mit Kontextbedingungen, die Diskurs angeschoben haben 
könnten 

 
Ergänzung:  
o Am 16./17.10.2017 fand ein Bundländer-Workshop statt, bei dem Vorarbeiten 

zur PflAPrV und den Rahmenlehrplänen geleistet worden wären. „Aber das 
war ein ‚closed shop‘, deswegen findet man den nicht so.“ [15:45]  

o Finanzierungsverordnung gehöre eng dazu und sei sehr bedeutsam „Wenn wir 
uns hier auf dieser politischen Ebene befinden, dann geht es immer ums Geld 
letztendlich.“ [16:52] 

o Das Einsetzen der Fachkommission nach § 53 PflBG und die im August 2019 
veröffentlichten Rahmenlehrpläne: Die curriculare Entwicklung durch eine 
Expertengruppe auf Bundesebene ist ein Novum in der Pflegeausbildung. 

 
Empfehlung: 
Endpunkt der geplanten Diskursanalyse: das vollständige Inkrafttreten des 
Gesetzes am 01.01.2020; damit wären alle Regelungen auf Bundesebene in die 
Analyse eingeschlossen. Danach starte die Umsetzung, deren Ergebnisse noch 
offen sind. „Und jetzt geht’s los und jetzt müssen die Länder – Toitoitoi – jetzt 
müssen die schauen, wie’s weiter geht.“ [19:53] 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Pflegeberufe-Ausbildungsfinanzie-
rungsverordnung (PflAFinV) 

A.05 - Weitere Diskursebenen o Es sei sicherlich interessant, sich die gesamtgesellschaftliche und mediale 
Ebene näher anzuschauen, vor allem in Verknüpfung. Das Thema „Pflege“ 
habe gesamtgesellschaftliche, aber auch mediale Relevanz;  

o Analyse dieser Diskursebenen vermutlich nicht zwingend notwendig, jedoch 
sollte gerade im Rahmen von für den Diskursstrang prägnanten Ereignissen, 
wie der Verabschiedung des PflBRefG dennoch einen Blick auf die mediale 
Ebene gerichtet werden, 

o gesamtgesellschaftliche Ebene auch als schwer zu erschließen ein 
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weiteren Ebenen: 
ggf. die Lobbyarbeit der Verbände als Teil oder Unterebene der pflegefachlichen 
Ebene. Verbände, deren Akteure im Ehrenamt tätig sind, haben weniger „Power“  

A.06 - Personen Ergänzung: 
Bernd Meurer (bpa) 
Bernd Tews (bpa) 
Birgit Pätzmann-Sietas (BeKD) 

 

A.07 - Gruppen und 
Institutionen 

Hinweis:  
bpa war anfänglich für die Generalistik. Es gibt hierzu eine ältere Pressemitteilung. 
 
Ergänzung:  
o Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte e.V. (BVKJ) 
o Gesellschaft der Kinderkrankenhäuser und Kinderabteilungen in Deutschland 

e.V. (GKinD) 
o Diakonie Deutschland – Evangelischer Bundesverband 
o Bündnis für Altenpflege 
 
Bündnisse: 
Bündnisse generell bedeutsam, bergen aber auch die Gefahr in sich, „nur“ als eine 
Stimme unter vielen wahrgenommen zu werden, auch wenn sich viele Verbände 
unter einem Dach zusammenschließen, wie z.B. beim DPR 

 
 
 
 
 https://www.bvkj.de/ 
 https://www.gkind.de/ 
 
 https://www.diakonie.de/ 
 https://www.buendnis-

altenpflege.de/ 

A.08 - Weitere Diskursstränge Ergebnisse der Literaturanalyse erscheinen passend  

A.09 - Angrenzende Diskurse o Innerhalb des Diskurses zum „Pflegenotstand“ der Diskursstrang der 
„Wiedereinsteiger“; es gäbe hierzu eine Erhebung  

o „Pflegen kann jeder“:  „Pflege als Auffangbecken für gesamtgesellschaftliche 
Notlagen“ [30:02] → „Schleckerfrauen“, Flüchtlinge, Langzeitarbeitslose, 
Hauptschüler mit schlechten Noten… können alle in die Pflege! 

 HARTMANN #PflegeComeBack 
Studie  

 Pflege als menschliche 
Grundbegabung? 

A.10 - Terminus „Generalistik“ = gängigster Begriff 
Ergänzung:  
Neue Berufsbezeichnung „Pflegefachmann/Pflegefachfrau/Pflegefachperson“  

 



Protokoll 

EI04 
 

Seite 4 von 4 
     
 

Aspekt Information und Ankerzitate Anmerkungen 

A.11 - Informationen nach 
Ende des Interviews 

2017 und anschließend langwierige Regierungsfindung im 
Gesetzgebungsverfahren:  ebenfalls ein wichtiges Ereignis → hat Prozess 
ausgebremst und anschließende Eile bedingt 

 

A.12 - Allgemeine 
Informationen 

ruhiger heller Raum, keine Störungen 
 

A.13 - Dauer in Minuten 41:46  

A.14 - Reflektion eigener 
Leistung  

o Teilweise Unsicherheiten im Ausformulieren der Fragen 
o Zuerst nach erstem Kontakt des Interviewpartners zum Diskursstrang gefragt 

und dann nach dem Anfang dessen – umgekehrt wäre sinnvoller gewesen 
o Frage zu politischer Diskursebene gestellt, obwohl zur pflegefachlichen noch 

nicht alle beantwortet waren, so dass später nochmal zurückgeleitet werden 
musste 

o Abschlussfrage (ob Interviewpartner noch etwas hinzufügen möchte) 
vergessen 

 Keine gravierenden Fehler, 
insgesamt gut gelaufen 

 Fragen, bei denen Unsicherheit 
erkennbar war, wurden mit Hilfe der 
Aufzeichnung identifiziert und für 
folgende Interviews Formulierungs-
optionen skizziert 
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Protokoll 
Aspekt Information und Ankerzitate Anmerkungen 

A.01 - Erster 
Kontakt/Anfänge des 
Diskursstranges  

o Gesetzesentwürfe zur Neuordnung der Krankenpflegeausbildung Anfang 
der 1980er Jahre  

o Zuvor bereits Versuche der Integration:  
o Erster Integrationsplan umgesetzt in Krankenpflegegesetz von 1957: 

Integration der bis dahin eigenständigen psychiatrische 
Pflegeausbildung  

o Zweiter Integrationsversuch mit dem KrPflG von 1965: zumindest 
normative Integration der – bis dahin eigenständigen – Säuglings-
pflege als Kinderkrankenpflege; „Und man sprach damals ganz 
eindeutig von der kleinen und der großen Krankenpflege.“ [6:43] 

Hinweis:  
Entstehung gesetzlich geregelter Pflegeausbildung in der Zeit Agnes Karlls war 
generalistisch angelegt. Interessen besonderer Lobbygruppen führten zu 
eigenen, spezialisierten Ausbildungen 

 

A.02 - Faktoren für 
Aufkommen des 
Diskursstranges 

o Europäische Einflüsse: 
 „Das Gesetz 1985 war ein Gesetz mit deutlicher Färbung der 

europäischen Richtlinie. Das war der Umsetzungsschwerpunkt von 
1977.“ [4:25] 

 Europäische Pflegekonferenz der WHO, 1988 in Wien: Neue 
Diskussionen über Zugangsvoraussetzungen, Erstausbildung mit 
anschließender Spezialisierung und zu Wandel von Krankheits-
kuration zu primärer Gesundheitsversorgung  

o Personalmangel nahm undulierend Einfluss auf die Entwicklungen: 
„Arbeitsmarktthema“; erste deutliche Reaktion: Initialisierung der 
Krankenpflegehilfeausbildung, Mitte der 60er Jahre 
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A.03 - Pflegefachliche 
Diskursebene 

Hervorhebung:  
o Bildungsplan „Pflege mit System“, BA: Ausbildung mit nachfolgender 

Spezialisierung; stieß auf großen Widerstand, auch von Seiten der 
Verbände 

o „Pflegebildung offensiv“, DBR 
o „Transfernetzwerk innovative Pflegeausbildung“ 
o Evaluation Modellprojekte, Görres et al. 

Hinweis:  
o Zu „Pflege neu denken“: erste gemeinsame Erarbeitung mehrerer 

Verbände, wurde dennoch abgelehnt 
o Zu „Pflegeausbildung in Bewegung“: sehr ministeriell 

 
  

A.04 - Politische 
Diskursebene 

Ergänzung: 
o Urteil des BVerfG zur Feststellungsklage des Freistaats Bayern zum 

AltPflG von 2000: es fanden Anhörungen von Verbandsvertretern statt 
und neben dem Ergebnis, dass die Altenpflege als Heilberuf bestätigt 
wurde, wurde eine Zusammenführung der Pflegeberufe festgelegt 

o Koalitionsvertrag von 2013: mit dem Aspekt einer generalistischen 
Ausbildung mit anschließender Spezialisierung; erstmals politisch gewollt 
ein Rahmenkonzept für Pflegebildung 

o Einsetzung der Expertinnen zur Entwicklung der Ausbildungs- und 
Prüfungsverordnung durch beide Ministerien (BMG, BMFSFJ) 

o Fachkommission zur Erarbeitung der Rahmenlehrpläne nach §53 PflBG: 
Die Inhalte der Ausbildung wurden erstmals aus der Pflege heraus 
formuliert 

o Zu Bund-Länder-Arbeitsgruppe: nur auf politischer Ebene, ohne fachliche 
Einbindung 

Hinweis:  
o Begünstigt durch demografischen Wandel entstanden Stakeholder, die 

kein Interesse an der Profession Pflege haben, deren Einfluss man 
allerdings bis heute spürt 

 

 
⇨ siehe Kapitel 4.3 
 
 
 
 https://www.cdu.de/sites/default/fil 
es/media/dokumente/koalitionsvertrag.pdf, 
S. 60 
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A.05 - Weitere Diskursebenen Hinweis - Mediale Ebene: 
Fachlicher Anspruch an Pflege war immer wieder auf einem 
tätigkeitsbezogenen Niveau (Pflege als reines Handwerk) und gemessen an 
Missständen 
 

 

A.06 - Personen Ergänzung:  
o Elfriede Zoller (BeKD) 
o Ulrika Gehrke (BeKD) 
o Bernd Meurer (bpa) 
o Bernd Tews (bpa) 
o Herbert Mauel (bpa) 
o Barbara Dorn (BDA) 
o Brigitte Döcker (AWO) 
o Monika Frommelt (AWO) 

 

 

A.07 - Gruppen und 
Institutionen 

Ergänzung:  
o Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e.V. (AWO) 
o GKV-Spitzenverband 

 

 
 https://www.awo.org/ 
 https://www.gkv-spitzenverband.de/ 

A.08 - Weitere Diskursstränge Hervorhebung:  
o Zugangsvoraussetzungen 
o Ausbildungsinhalte 
o Finanzierung der Ausbildung: teilweise noch nicht gelöst (AP) 
o EU-Anerkennung 

 

 

A.09 - Angrenzende Diskurse Auflistung bestätigt 
 

 

A.10 - Terminus Ergänzung: 
o Pflegefachmann/Pflegefachfrau 
o Pflegefachpersonen 
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o General Nurse 
o Bachelor/Master in Nursing 

A.11 - Informationen nach 
Ende des Interviews 

--- 
 

A.12 - Allgemeine 
Informationen 

Angenehme Gesprächsatmosphäre, heller Raum, keine Störungen 
 

A.13 - Dauer in Minuten 70:00  

A.14 - Reflektion eigener 
Leistung  

--- 
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Protokoll 
Aspekt Information und Ankerzitate Anmerkungen 

A.01 - Erster Kontakt/Anfänge 
des Diskursstranges  

Hinweis:  
Es war kein durchgängiger Diskurs um dieses Thema, es ging hier immer um die 
Gesamtfrage der Ausrichtung der Ausbildung, die Frage „Generalistik oder 
Spezialisierung“ war hiervon lediglich ein Teilkomplex 

 

A.02 - Faktoren für 
Aufkommen des 
Diskursstranges 

Internationale Einflüsse:  
o Europäisches Übereinkommen von 1967 und Europäische Richtlinie von 1977 
➔ Begriff „General Nurse“ stammt aus diesen Veröffentlichungen und 

bezieht sich auf allgemeine Krankenpflegeausbildung 
➔ Richtlinie verpflichtete die Mitgliedsstaaten, ihre Ausbildung danach 

auszurichten 
➔ Wurde im Krankenpflegegesetz von 1985 umgesetzt: 

Kinderkrankenpflege damals bereits schwach besetzt, Altenpflege 
eigentlich gar nicht. Man sagte damals: Innere Medizin = Altenpflege. Um 
der Vorgabe der Ausbildung in der Altenpflege gerecht zu werden 
mussten demnach alle Krankenpflegeschüler in der inneren Medizin 
ausgebildet werden.  
„Seitdem haben wir im Grunde bereits eine generalistische Ausbildung 
im Sinne der Europäischen Union.“ [13:46] 
Somit wird die Ausbildung seither automatisch anerkannt.  

o WHO-Kampagne „Health for all“ bis zum Jahr 2000: in dessen Rahmen fanden 
mehrere Tagungen und Kongresse statt.  
Die Bundesregierung verpflichtete sich zudem, hierzu Beiträge zu leisten, was 
eine Verwobenheit mit der innerdeutschen Debatte mit sich brachte. Der 
generalistische Ansatz wurde in diesem Kontext nicht explizit aufgegriffen: 
„Der wurde quasi unterstellt“ [9:40] 

 
 „European Agreement on the 
Instruction and Education of Nurses“ 
vom 25.10.1967 
 Richtlinie 77/452/EWG vom 
27.06.1977 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 „Global Strategy for Health for All 
by the Year 2000“, WHO 1981 
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o Ende der 1970er/1980er Jahre: Pflegenotstand; Frage nach Möglichkeiten 
Menschen für Ausbildung zu gewinnen führte dazu, dass man über 
Ausbildung diskutiert hat und nicht nur über Personalbemessung, über 
Ausstattung der Einrichtungen usw.  

A.03 - Pflegefachliche 
Diskursebene 

Ergänzungen: 
o Heidelberger Pflegekongresse → fand eine Zeit lang alle 2 oder 4 Jahre statt; 

Gemeinsame Veranstaltung von DBfK und ÖTV; „Auch eine interessante 
Mischung! Da gab es dann auch sehr spannende Diskussionen.“ [26:48]; 
Christel Bienstein und Hilde Steppe waren oft dabei; Es gab verschiedene 
Themen, u.a. auch die Ausbildungsthematik;  

o BiBB-Fachtagungen → immer auch Vertreter der Berufsverbände, teilweise 
auch Pflegewissenschaftler mit dabei und in Diskussionen involviert 

 
 
 
 
 
 
 
o Reihe von Tagungen des Verbands der Weiterbildungseinrichtungen auf 

denen auch Ausbildungsthemen diskutiert wurden → hierzu wurde nicht viel 
veröffentlicht; viele der Teilnehmer nahmen auch an Fachtagungen des BiBB 
teil 

o Tagungen der Robert Bosch Stiftung zu „Pflege neu denken“  
o Kritische Beiträge mehr in Fachzeitschriften zu finden 
➔ Birgit Hoppe: „argumentationsstarke Persönlichkeit“ 
➔ Gerd Dielmann  
➔ Zu „Pflege neu denken“ - Artikel in Mabuse von Barbara Meifort: „Eliten 

brauchen Heloten. Heiteres Berufebasteln in der Krankenpflege.“ → 
„Eine wirklich kluge Kampfansage an das, was die Bosch Stiftung da 

 
  
 
 
 
 
⇨ z.B. Fachkongress des 
Bundesinstituts für Berufsbildung 
(BiBB) "Neue Berufe - Neue 
Qualifikationen" vom 9.- 11.12.1992 in 
Berlin. Dokumentiert in: 
BiBB (Hrsg.) Gesundheits- und 
sozialpflegerische Berufe: 
Entwicklungstendenzen und 
Lösungswege, BW Nürnberg 1993  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Meifort, B. (2001): Eliten brauchen 
Heloten. Heiteres Berufebasteln in der 
Krankenpflege. In: Dr. med. Mabuse, 
26(130), S. 40-44. 
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gemacht hat.“ [35:14]; Hierzu gab es auch einen lebhaften 
Leserbriefwechsel  

➔ Zu „Pflege neu denken“ – Artikel von Claudia Bischoff-Wanner in Pflege 
und Gesellschaft  

 

 
 Bischoff-Wanner, C. (2001): 170 
Jahre Sonderwege in der Ausbildung 
der Pflege – und kein Ende!? Über das 
Ausbildungsmodell „Pflege neu 
denken“. Hrsg. Von der Robert Bosch 
Stiftung. In: Pflege und Gesellschaft, 6 
(3), S. 78-86 

A.04 - Politische Diskursebene Ergänzung:  
o Veröffentlichungen und Veranstaltungen der Fachkommission; 

Rahmenlehrpläne 
o Konzertierte Aktion Pflege → greift u.a. auch das Ausbildungsthema auf, 

Umsetzungsthemen; hierzu fanden Tagungen durch BiBB organisiert statt  
 

o Zu „Pflegeausbildung in Bewegung“: Bodo Keissner-Hesse (DBVA) ging bei 
Bundestagsanhörung zum PflBRefG kritisch auf die Studie ein 

Hinweis:  
o Modellklausel wurde in das KrPflG bereits durch eine Novellierung im 

Rahmen des AltPflG aufgenommen 
o Prozess BVerfG: Anhörung der Verbände sehr gründlich befragt und 

Stellungnahmen gewürdigt und in Urteilsbegründung zitiert 
o Bundeseinheitliches AltPflG: Vereinheitlichung der Rechtsgrundlagen ein 

wichtiger erster Schritt 
o Umsetzung wird spannend; Einbrüche bei Ausbildungszahlen? 

 
https://www.bibb.de/de/86562.php 
 
⇨ https://www.bundesgesundheitsmi 
nisterium.de/konzertierte-aktion-pfle 
ge.html 

A.05 - Weitere Diskursebenen Hinweis:  
Gesellschaftliche Diskursebene spiegelt sich in politischer wider: Politik orientiert 
sich daran, was bei den Wählern gut ankommt.  

 

A.06 - Personen 
Ergänzung:  
o Gisela Mettin (BiBB) – hat zusammen mit Barbara Meifort (BiBB) 

veröffentlicht 
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o Wolfgang Becker (BiBB; sehr interessiert an Pflege- und Sozialberufen, 
allerdings mit Fokus auf die Altenpflege) 

o Hilde Steppe 
o Thomas Bals – hatte Gesundheitsfachberufe insgesamt im Blick, nicht nur die 

Pflege 
o Claudia Bischoff 
o Helga Krüger (Uni Bremen) – „Die hat auch tolle Veröffentlichungen 

gemacht, so unter dem Frauenblickwinkel“ [44:49] 
Hervorhebung:  
o Andreas Westerfellhaus: Aufgefallen durch Präsidentschaft des DPR, in der er 

sich sehr stark gemacht hat 
o Birgit Hoppe 
o Barbara Meifort (sehr interessiert an Pflege- und Sozialberufen) 
Hinweis:  
Karl Lauterbach → war auch einige Jahre Mitglied der ASG  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⇨ siehe A.07 

A.07 - Gruppen und 
Institutionen 

Hinweis: 
Bis 2003 war die Kinderkrankenpflege sehr engagiert für den Erhalt der 
spezialisierten Ausbildung → brachten über Mobilisierung der Ärzte, Eltern usw. 
sehr viel Unruhe in Diskussion → Gesetzgeber scheute deshalb vor 
Zusammenführung zurück, obwohl er es bereits vorhatte und führte stattdessen 
die Modellklauseln ein 
Ergänzung:  
o Arbeitsgruppe der Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten im 

Gesundheitswesen (ASG) → setzen Akzente im Gesundheitswesen, hat 
Thematik auch diskutiert und hatten eigenes Reformkonzept 

o Friedrich-Ebert-Stiftung → SPD-nahe Stiftung; hat sich in diesem Bereich 
engagiert und Veröffentlichungen, Diskussionspapiere und ähnliches dazu 
herausgebracht 

o Verband der Weiterbildungseinrichtungen in der Pflege (Lehrerausbildung): 
lockerer Zusammenschluss der 12 – 15 Weiterbildungsinstitute, die es in 
Deutschland vor Einführung der Studienangebote gab und die Qualifizierung 

 
 
 
 
 
 
 
 https://asg.spd.de/ 
 
 
 https://www.fes.de/ 
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von Pflegemanagern und Pflegelehrern noch an Weiterbildungsinstituten 
angesiedelt war. Das besondere war, dass es sie in verschiedenen 
Fachrichtungen gab: evangelisch (Barbara Knigge-Demal engagiert), 
katholisch (Gertrud Hundenborn engagiert) → „Vieles von dem ist in die 
Hochschule rübergewachsen“ [25:46] 

o Zu BeKD: „Die Kinderkrankenpflege, der Berufsverband ist im Laufe der 
Jahre gekippt mit seiner Position und hat sich dem Pflegerat unterworfen 
oder unterwerfen müssen.“ [39:16]  

o Zu DBVA: hat generalistische Position des DPR nicht mit vertreten und ist 
dann irgendwann ausgetreten, wobei die Pflegekammer der Hauptstreitpunkt 
war; waren sehr früh sehr klar in ihrer Befürchtung, dass die Generalistik zu 
Lasten der Altenpflege geht 

Hervorhebung:  
o DPR: wurde als der Repräsentant der Berufsgruppe angesehen und spielte 

deshalb eine große Rolle 
o BiBB: besteht auf Grundlage des BBiG; Bundesinstitut für Wissenschaften; 

„großartiges Institut“; Berufsbildungsforschung 

A.08 - Weitere Diskursstränge Ergänzung: 
o Zu Hochschulische Ausbildung: 1984 Konferenz der WHO in Kopenhagen 
o Zu Berufsbildungsgesetz: Thematik für BiBB naheliegend, da BBiG deren 

Rechtsgrundlage ist. Für Gewerkschaften relevant, weil diese im 
Geltungsbereich des BBiG mehr Möglichkeiten haben an Berufsbildung 
mitzuwirken, da hier die Berufsordnungen von Arbeitsgebern und 
Arbeitnehmern gemeinsam entwickelt werden.  

 

A.09 - Angrenzende Diskurse Ergänzung:  
o Gesundheitsdienstleistungen 
o Personalmix 
o Vorbehaltene Tätigkeiten 
o Andere Heilberufe: Hier gibt es u.a. auch Debatten zur Vereinheitlichung 

dieser Berufe, gleiche Rechtsgrundlage 
o Zu Rekrutierung ausländischer Fachkräfte: eigenständige Immigration 
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Hervorhebung:  
Fachkräftemangel/Attraktivität des Pflegeberufes: Pflegenotstand Ende der 80er 
ein großes Thema; anfangs eher ein Mangel an Stellen, als ein Mangel an 
Pflegepersonen (nicht genug Mittel zur Verfügung gestellt für Pflegearbeit); 
inzwischen ist es in der Tat auch ein Problem Stellen zu besetzen; das wird bis 
heute durcheinander gebracht; keine Differenzierung in medialer 
Berichterstattung 
Alternativbezeichnung:  
Kommerzialisierung → Privatisierung 

A.10 - Terminus Ergänzung: 
o Strukturreform 
o Berufsfeld Pflege 

 

A.11 - Informationen nach 
Ende des Interviews 

Ergänzung zu Personen:  
Ursula Kriesten (AAA, DBVA) 
Hinweis: 
Von dem Ausbildungskonzept der ÖTV gab es zwei Versionen 

 

A.12 - Allgemeine 
Informationen 

heller, ruhiger Raum; keine Störungen 
 

A.13 - Dauer in Minuten 69:22  

A.14 - Reflektion eigener 
Leistung  

Interviewpartner zweimal in Redefluss unterbrochen.  
Zukünftig darauf achten, dies zu 
vermeiden.  
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A.01 - Erster Kontakt/Anfänge 
des Diskursstranges  

o Ende der 1980er Jahre: breiterer Blick auf die Pflege und pflegetheoretische 
Ansätze, warf auch entsprechende Fragen bezüglich der Ausbildung auf 

o 1990er Jahre: durch erste integrierte Ausbildungskonzeptionen und 
Modellversuche, aber auch die Pflegestudiengänge, da diese generalistisch 
ausgerichtet sind 

o Mitte der 1990er Jahre schien das Thema bereits sehr fortgeschritten 

 

A.02 - Faktoren für 
Aufkommen des 
Diskursstranges 

o Vergleich mit dem Ausland 
o EU-Anerkennung 
o 1989: Pflegenotstand → „Damals ist die PPR auf den Markt gekommen. Das 

war sehr krankenhauslastig. […] Ich glaube gerade die anderen Bereiche – 
ambulant und Altenhilfe – spielten da so in der Wahrnehmung noch gar 
nicht im Gesamten die Rolle.“  [7:42] 

 

A.03 - Pflegefachliche 
Diskursebene 

Hervorhebung: 
o „Pflege neu denken“, Robert Bosch Stiftung: Veranstaltungen und 

Veröffentlichungen  
o Modellprojekte: Erste Modellausbildung, Caritas Essen; Modellprojekte auf 

Grundlage der Modellklauseln 
Hinweis:  
Gegner der generalistischen Ausbildung publizierten vermehrt in Form von 
Stellungnahmen und politischen Statements der Verbände, Artikeln und 
Handreichungen in Fachzeitschriften 

 
  

A.04 - Politische Diskursebene Hervorhebung:  
o Modellklauseln: als Hinweis von Gesetzgeber zu werten, dass Beruf weiter 

entwickelt werden soll → „Das hat vielleicht politisch bei den Vordenkern 
schon etwas geholfen. Ob das so relevant war, weiß ich nicht. Aber es 
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konnte nutzbar gemacht werden. Also ich halte das für einen ganz wichtigen 
Einstieg, der ja in beiden Gesetzen drin war.“ [18:42] 

o Zu Pflegeausbildung in Bewegung, BMFSFJ: Mehrere Kommunikationskanäle 
genutzt: Fachtagungen, Veröffentlichungen; Auf politischer Ebene richtungs-
weisend → „Das war ausschlaggebend, dass man hinterher an der Debatte 
nicht mehr vorbeikam.“ [21:54] 

Ergänzung:  
o 08/2019: Rahmenpläne der Fachkommission nach § 53 PflBG: stießen auf 

relativ breite Zustimmung → „Da kuckt ja jetzt jeder drauf. Da wird ja der 
Beweis geführt: Ist es tatsächlich so abbildbar, wie das immer behauptet 
wurde.“ [27:36] 

o Vorgaben gemeinsamer Bundesausschuss, z.B. zur Anerkennung der Ab-
schlüsse in der Kinderkrankenpflege → „Und das sind wichtige Dinge, die 
auch immer… die sind erstmal fachlich, aber die sind auch hochpolitisch.“ 
[25:15] 

Hinweis:  
„Die Länder – wie Nordrhein-Westfalen – waren auch sehr früh unterwegs.“ 
[8:58]; Das Land NRW legte sich Anfang der 2000er Jahre fest generalistische 
Ausbildung-Modelle erproben zu wollen, während der Bund damals eher Modelle 
anstrebte, mit einer hohen Integration, aber ohne Generalistik;  

 
 
 
 
 
 
 
 
⇨ https://www.bibb.de/dokumente/ 
pdf/geschst_pflgb_rahmenplaene-der-
fachkommission.pdf 
 
⇨ https://www.g-ba.de/downloads 
/39-261-4136/2020-01-16_QFR-
RL_Veroeffentlichung-klaerender-
Dialog.pdf 

A.05 - Weitere Diskursebenen Mediale Ebene:  
o Fachzeitschriften: haben versucht zu informieren, Pro und Contra abzubilden 
o Medien für Öffentlichkeit: hauptsächlich emotionale Darstellung, welche 

Kompetenzen verloren gehen würden 
Gesellschaftliche Ebene:  
o „Die Gesellschaft selbst, würde ich sagen, die interessiert das nicht. Die 

möchten gut ausgebildete Pflegekräfte haben und denen ist egal, was die 
sagen, die heißen alle ‚Schwester‘.“ [30:38] 

o Unterschiedliche Anerkennung der einzelnen Pflegeberufe von 
gesellschaftlicher Seite: Altenpflege wurde im Diskurs als weniger fachlich 
kompetent angesehen als eine Krankenschwester → „Das da mehr dazu 
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gehört, auch in diesen Arbeitsbereichen, das wurde ja wenig gesehen.“ 
[31:59] 

Ergänzung: 
o Soziale Medien: Facebook, etc.; an dieser Stelle große Debatten über Pro und 

Contra; dies konnten alle Parteien nutzen, um eine breite Gruppe zu 
erreichen 

o Berufspolitisch/politisch-fachlich: Lobbyarbeit war von Relevanz, z.B. für das 
Zustandekommen des Kompromisses Lauterbach/Nüßlein 

 
 
 
 
 
 
⇨ Überlegung, ob die berufspoli-
tische Ebene separat zu betrachten sei 

A.06 - Personen Hervorhebung:  
o Dielmann, Gerd 
o Westerfellhaus, Andreas 
o Hoppe, Birgit 
o Nüßlein, Georg 
o Vogler, Christine: war auch in den sozialen Medien sehr aktiv 
o Weidner, Frank: hat sich immer an zentralen Stellen gemeldet und deutlich 

positioniert 
Ergänzung:  
o Meurer, Bernd (bpa) 
o Laumann, Karl-Josef (CDU): nahm wichtige Position im Prozess ein 

 

A.07 - Gruppen und 
Institutionen 

Hervorhebung:  
o AAA 
o BeKD 
o bpa  
o ver.di 
Ergänzung: 
o Diakonie 
o Caritas 
o GKind 
Hinweis:  
Gemeinsame Positionierungen der evangelischen und katholischen Dachverbände 
(katholische und evangelische Verbände der Altenpflege und Krankenhäuser) 

 
 
 
 
 
 
⇨ https://www.diakonie.de/ 
⇨ https://www.gkind.de/ 
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A.08 - Weitere Diskursstränge Hervorhebung: 
o Zugangsvoraussetzungen 
o Hochschulische Pflegeausbildung 
o EU-Anerkennung 

 

A.09 - Angrenzende Diskurse Hervorhebung: 
o Demografischer Wandel 
o Professionalisierung der Pflege  
o Fachkräftemangel/Attraktivität des Pflegeberufes: Rahmenbedingungen 

 

A.10 - Terminus Ergänzung:  
o Allgemeine Pflege  
o Gemeinsame Ausbildung in der Pflege   

 

A.11 - Informationen nach 
Ende des Interviews 

Ergänzung:  
o Personen: Rüddel, Erwin (CDU) 
o Gruppen/Institutionen: DKG 

 

A.12 - Allgemeine 
Informationen 

Heller, ruhiger Raum; keine Störungen  

A.13 - Dauer in Minuten 66:27  

A.14 - Reflektion eigener 
Leistung  

Keine Anmerkungen  
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A.01 - Erster Kontakt/Anfänge 
des Diskursstranges  

Vor ca. 10-15 Jahren erstmals als Thema wahrgenommen; verknüpft mit 
Initiativen der Robert Bosch Stiftung, z.B. „Pflege neu denken“;  

 

A.02 - Faktoren für 
Aufkommen des 
Diskursstranges 

o Orientierung an den Pflegeausbildungen innerhalb Europas; Erleichterung 
der Anerkennung der Abschlüsse, Verbesserung des Austausches 

o Inhaltlich große gemeinsame Schnittmengen zwischen den Ausbildungen 
o Trennung innerhalb der Einrichtungen (Altenpflege, Krankenpflege) nicht 

mehr klar zu vollziehen; in Krankenhäusern sehr viele ältere Menschen, in 
Pflegeheimen viele ältere Menschen, die eine Akutversorgung benötigen; 
auch mit Kinderkrankenpflege Überschneidungen vorhanden, z.B. bei 
anatomischen Inhalten 
 

 

A.03 - Pflegefachliche 
Diskursebene 

Ergänzung:  
o Robert Bosch Stiftung: „Gesundheitsberufe neu denken, Gesundheitsberufe 

neu regeln“, 2013 
 
 
o Forum Pflegewissenschaft → Memorandum zur Verankerung der 

Pflegewissenschaft und Pflegeforschung an medizinischen Fakultäten und 
Universitätskliniken, 2009 

 
 
 
Hervorhebung:  
o „Pflege neu denken“, Robert Bosch Stiftung 
o „Pflegebildung offensiv“, DBR 

 
⇨ https://www.bosch-stiftung.de/site 
s/default/files/publications/pdf_import/ 
2013_Gesundheitsberufe_Online_Einze 
lseiten.pdf 
⇨ Forum Pflegewissenschaft (Hrsg.): 
Memorandum. Für eine Verankerung 
der Pflegewissenschaft und 
Pflegeforschung an Medizinischen 
Fakultäten und Universitätskliniken in 
Deutschland. Eigenverlag 2009. 
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o Modelprojekte 

A.04 - Politische Diskursebene Hervorhebung:  
2016: Antrag Bündnis 90/DIE GRÜNEN 
Hinweis:  
Starker „Widerstand der Altenpflege“ hatte v.a. gegen Ende des Diskurses  
Einfluss auf den Verlauf; starke Lobbyarbeit der Arbeitgeberverbände 

 

A.05 - Weitere Diskursebenen Mediale Ebene:  
o „Die Rolle der Medien in dem Punkt ist schwer einzuschätzen, deswegen 

weil ich manchmal den Eindruck habe, dass die Medien gar nicht 
verstehen, um was es da geht.“ [25:20] 

o Generell haben die Medien im Gesundheitswesen einen sehr großen 
Einfluss, in Bezug auf die Ausbildung in den Pflegeberufen jedoch eher nicht 

 

A.06 - Personen Ergänzung: 
o Igl, Gerhard (Jurist) 
o Bienstein, Christel (DBfK, Pflegewissenschaftlerin) 
o Zegelin, Angelika (Pflegewissenschaftlerin) 
o Büscher, Andreas (DNQP) 
Hervorhebung: 
o Hoppe, Birgit 

Hinweis:  
„Aus der Pflegewissenschaftler Szene könnte ich ihnen nicht mal einen Gegner 
nennen. Die kamen aus der Politik glaube ich, von Verbänden. Aber in der 
Pflegewissenschaft war man sich im Großen und Ganzen eigentlich einig.“ 
[29:01] 

 

A.07 - Gruppen und 
Institutionen 

Hervorhebung: 
o BeKD 
o bpa 
o DBfK 

 
 
 

A.08 - Weitere Diskursstränge o Ausbildungsinhalte: durch Bedenken und Argumentation, es sei nicht mög-
lich alle Inhalte der drei Pflegeberufe in einer Ausbildung unter zu bringen 

o Finanzierung der Ausbildung 
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o Berufsbezeichnung 
o EU-Anerkennung 

A.09 - Angrenzende Diskurse Hervorhebung: 
o Demografischer Wandel: Argumentation der Grünen, dass infolge dessen 

eine spezialisierte Altenpflegeausbildung notwendig sei 
o Professionalisierung der Pflege 
o Attraktivität des Pflegeberufes: wurde von Jens Spahn immer wieder als 

Argument für die Generalistik vorgebracht 

 

A.10 - Terminus Gesundheitsberufe allgemein  

A.11 - Informationen nach 
Ende des Interviews 

Ergänzung: 
Personen: Prof. Dr. Bals, Thomas 

⇨ Professur für Berufspädagogik, 
Universität Osnabrück 

A.12 - Allgemeine 
Informationen 

Ruhiger Büroraum, eine Störung durch jemanden, der in den Raum kam, die den 
Verlauf des Interviews aber nicht beeinflusst hat 

 

A.13 - Dauer in Minuten 44:26  

A.14 - Reflektion eigener 
Leistung  

Keine Anmerkung 
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A.01 - Erster Kontakt/Anfänge 
des Diskursstranges  

Thema kam auf kurz nach Inkrafttreten des bundeseinheitlichen AltPflG inkl. der 
darin enthaltenen Modellklausel sowie entsprechender Modellklausel im KrPflG 
2003/2004 → Zusammenführung der Pflegeausbildungen wirkte damals bereits 
sehr konkret 

 

A.02 - Faktoren für 
Aufkommen des 
Diskursstranges 

o Befürworter argumentieren mit „Europatauglichkeit“, ohne die 
Professionalisierungsbestrebungen der Krankenpflegeverbände wäre die 
Diskussion jedoch anders verlaufen 

o Diskussionen über Lehrpläne (Ausbildungsinhalte): Besonderheiten 
dementiell Erkrankter/verhaltensauffälliger Patienten in 
Krankenpflegeausbildung inhaltlich nicht abgedeckt, obwohl ein Bedarf für 
dieses Wissen bestanden hätte  

 

A.03 - Pflegefachliche 
Diskursebene 

Hervorhebung:  
o Modellprojekte auf Grundlage der Modellklauseln des AltPflG bzw. KrPflG  
Ergänzung:  
o Zahlreiche Informationsveranstaltungen, Seminare, Schulungen, etc.  
o Stellungnahmen der Verbände 

 
  

A.04 - Politische Diskursebene Hervorhebung:  
o Beschluss der PflAPrV durch Bundesrat → darin enthalten: klare Aufforderung 

zur Nachbesserung 
Hinweis:  
o „Für mich ist die Entscheidung für diese Ausbildungsreform eine politische 

Entscheidung gegen jede fachliche Kompetenz.“ [11:49]  
o Notwendige Weiterentwicklung der Altenpflegeausbildung losgelöst von der 

Generalistik stand nie zur Debatte  
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A.05 - Weitere Diskursebenen - - -   

A.06 - Personen Ergänzung:  
o Dürrmann, Peter (DVLAB) → mehrfach Veröffentlichungen in CAREkonkret 
o Wipp, Michael (bpa, DVLAB) → mehrfach Veröffentlichungen bei Vincentz 

Verlag 
o Laumann, Karl-Josef (CDU) 
o Sießegger, Thomas (Diplom-Kaufmann, Sozialmanagement) 

 

A.07 - Gruppen und 
Institutionen 

Hervorhebung:  
o Bpa 
o DBVA 
Hinweis:  
o Interessensvertreter der Akutpflege dominant und Generalistik-Befürworter 
→ Generalistik eröffnet der Akutpflege den Zugriff auf den gesamten 
pflegerischen Arbeitsmarkt 

o Interessensvertreter der Altenpflege haben lange zur Thematik geschwiegen. 
Letztliche Gegenwehr kam zu spät, um den Prozess noch aufzuhalten 

 

A.08 - Weitere Diskursstränge Ergänzung: 
o Herauslösen der Kinderkrankenpflege 
o Vorbehaltene Tätigkeiten 
o Integrierte Ausbildungskonzeption 

 

 

A.09 - Angrenzende Diskurse Ergänzung:  
o Bezahlung von Pflegekräften 
Hinweis:  
Viele Änderungen in kurzer Zeit → Umsetzung kaum zu stemmen 

 

A.10 - Terminus Pflegeberufe → Verwendung des Plural im Gesetzestitel widersprüchlich zu 
Zielausrichtung der Vereinheitlichung 

 

A.11 - Informationen nach 
Ende des Interviews 

Caritas war anfangs für eine generalistische Ausrichtung der Pflegeausbildung, 
letztlich jedoch dagegen  

 

A.12 - Allgemeine 
Informationen 

Angenehmer, heller Raum; Kaffee, Wasser und Croissants standen bereit; keine 
Störungen;  
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A.13 - Dauer in Minuten 73:44   

A.14 - Reflektion eigener 
Leistung  

o Gesprächspartner am gegenüberliegenden Tischende platziert; erwies sich als 
ungünstig, um gemeinsam auf Interviewleitfaden zu blicken; musste zunächst 
umräumen, um Leitfaden in die Mitte legen zu können und teilweise über den 
Tisch beugen 

o Keine Frage zu möglichen weiteren Diskursebenen gestellt 

Zukünftig vor Beginn auf geeignete 
Verteilung der Sitzplätze achten und 
ggf. bereits Platz auf dem Tisch 
machen 
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A.01 - Erster Kontakt/Anfänge 
des Diskursstranges  

Anfang der 1990er Jahre: Überlegungen zur Umsetzbarkeit einer gemeinsamen 
Pflegeausbildung 

 

A.02 - Faktoren für 
Aufkommen des 
Diskursstranges 

o Allokation von Pflegekräften: Möglichkeit in allen Bereichen arbeiten zu 
können 

o Bezahlung von Pflegekräften: Argumentation in Diskurs dahingehend, dass 
Pflegende der Altenhilfe mit einem generalistischen Abschluss in die besser 
bezahlte Krankenpflege wechseln könnten 

Hinweis:  
Überlegungen beginnen meist auf der curricularen Ebene, dennoch ist es auch ein 
systemisches Thema 

 

A.03 - Pflegefachliche 
Diskursebene 

Ergänzung:  
Gegner der generalistischen Pflegeausbildung haben nicht in Form von 
Monografien oder Sammelwerken publiziert, man findet deren Standpunkte in 
Stellungnahmen der Verbände, marginal auch in Fachartikeln 

 

A.04 - Politische Diskursebene Ergänzung:  
o 2002: Prozess vor dem BVerfG zur Frage, ob die Altenpflege zu den 

Heilberufen zählt; im Besonderen zugehörige Anhörungen 
o Konzentrierte Aktion Pflege, BMG 

 
 

o Ausbildungs- und Qualifizierungsoffensive Altenpflege, BMFSFJ: „Ich sag mal, 
das war das Kontra-Programm zu dem, was dann kam.“ [38:02] 
 
 

Hervorhebung 

 
 
 
 https://www.bundesgesundheitsmi 
nisterium.de/konzertierte-aktion-pfleg 
e.html 
 https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/servi 
ce/publikationen/ausbildungs--und-qu 
alifizierungsoffensive-altenpflege/772 
58 
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Kompromiss (Lauterbach/Nüßlein): durch Intervention von Erwin Rüddel  
Hinweis:  
o „Jedenfalls ist das nicht unbedingt so theoriegeleitet vorangetrieben 

worden, wie sie vielleicht jung jetzt denken.“ [8:15] 
o lange Zeit wurde es so dargestellt, als könne man nur für oder gegen die Ge-

neralistik sein: „Und das entbehrte dann einer offenen Diskussion.“   [29:48] 

A.05 - Weitere Diskursebenen Zu medialer Ebene:  
Fachpresse teilweise gehemmt zu Thematik zu veröffentlichen 

 

A.06 – Personen Hervorhebung:  
o Birgit Hoppe  
o Andreas Westerfellhaus  

Ergänzung:  
o Dr. Thomas Kunczik (DBVA)  
o Erwin Rüddel (CDU) 
o Karl-Josef Laumann (CDU) 
o Daniel Bahr (FDP) 
o Hermann Gröhe (CDU) 
o Jens Spahn (CDU) 
o Ulrika Gehrke (BeKD)  
o Ralf Twenhöfel (Stiftung Kath. Familien- und Altenpflegewerk) 

Hinweis:  
Mögliche Interviewpartner für Position der Generalistik-Gegner: 
Einrichtungsleitungen der Altenhilfe 

 

A.07 - Gruppen und 
Institutionen 

Ergänzung:  
o weitere Wohlfahrtsverbände: 

• AWO Bundesverband e.V. 

• Diakonie Deutschland  
o Zu Caritas: bereits früh „pro Generalistik“ 

 
 
 https://www.awo.org/ 
 https://www.diakonie.de/ 

A.08 - Weitere Diskursstränge Hervorhebung:  
Hochschulische Pflegeausbildung: Befürworter primärqualifizierender 
Studiengänge waren „maßgebliche Treiber“ [10:18] 
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Hinweis: 
„Alle haben Einfluss auf alles.“ [14:50] 

A.09 - Angrenzende Diskurse Hervorhebung:  
Fachkräftemangel 
Ergänzung:  
o Wettbewerb 
o Ökonomisierung: Stichwort „Taylorismus“, fehlende finanzielle Zuschüsse für 

Aus- und Neubau von Pflegeschulen oder auch generell hinter 
Argumentationen und Entscheidungen stehende ökonomische Interessen 

o Zu Rekrutierung ausländischer PFK: Vereinfachung der 
Anerkennungsverfahren 

 

A.10 – Terminus Ergänzung:  
Weitere Modelle der Zusammenlegung von Pflegeberufen, z.B. mit der 
Heilerziehungspflege 

 

A.11 - Informationen nach 
Ende des Interviews 

---  

A.12 - Allgemeine 
Informationen 

Heller, freundlicher Raum; eine kurze Störung zu Beginn des Gespräches, die den 
Verlauf jedoch nicht beeinträchtigt hat 

 

A.13 - Dauer in Minuten 68:03  

A.14 - Reflektion eigener 
Leistung  

Zunächst ungeschickte Fragestellung zu relevanten Veröffentlichungen. Im 
Nachgang präzisiert 

Frage wurde innerhalb des Verlaufs an 
einer anderen Stelle als vorgesehen 
gestellt, wodurch die Überleitung 
anders hätte erfolgen müssen. 
Gedankengänge hierzu erfolgten 
parallel zum Aussprechen der Frage. 
Fazit für folgende Interviews: 
Erst denken, dann sprechen! 
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A.01 - Erster Kontakt/Anfänge 
des Diskursstranges  

Ende des 20. Jahrhunderts erste Berührungen mit dem Thema, intensivere 
Beschäftigung damit jedoch erst später 

 

A.02 - Faktoren für 
Aufkommen des 
Diskursstranges 

o Hauptsächlich absehbare Veränderungen in den Versorgungsanforderungen: 
durch Demografischen Wandel mehr hochaltrige mit komplexen 
Pflegebedarfen in allen Versorgungssettings; Zunehmende Erfordernisse 
altenpflegerischer Kompetenzen in der Krankenpflege; durch Zunahme 
multimorbider Patienten in der Langzeitpflege auch hier ein steigender Bedarf 
an krankenpflegerischen Kompetenzen; Wandel bereits damals absehbar, 
wurde zwischenzeitlich bereits spürbar und wird sich noch weiter verschärfen 

o Als „Nebeneffekt“: Weiterentwicklung der Altenpflege, Angleichung der 
Qualifikationsniveaus und Bezahlung  

Hinweis:  
Krankenpflegeausbildung war in Bezug auf das Altersspektrum schon immer 
generalistisch ausgerichtet, fokussierte jedoch ein spezielles Setting 

 

A.03 - Pflegefachliche 
Diskursebene 

Ergänzung: 
o „Konzept zum Schulversuch ‚generalistische Pflegeausbildung mit beruflichem 

Schwerpunkt‘ in Bayern“ (2012) → Grundlage für bayrische Schulen, die 
generalistisch ausbilden wollten 

Hervorhebung:  
o „Pflege neu denken“, Robert Bosch Stiftung 
o „Pflegeausbildung in Bewegung“, BMFSFJ (dip, WIAD) 
o Evaluation Modellprojekte, Görres et al. 
Hinweis:  
Evaluationen der Modellprojekte wurden vielfach zitiert und für Argumentation 
pro Generalistik herangezogen, zugleich aber auch methodisch kritisiert (z.B. 

 
⇨ https://www.isb.bayern.de/down 
load/12183/kmbek_02.02.2012.pdf 
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durch Gerd Dielmann, Karl-Heinz Sahmel, BiBB) und dadurch ebenso genutzt für 
Gegenargumentation 

A.04 - Politische Diskursebene Ergänzung:  
o Arbeitspapier der ASG zur Reform der Pflegeausbildung, Mitte/Ende 1990er 

Jahre 
 
 
 
Hervorhebung: 
o Kompromiss (Lauterbach/Nüßlein) 
o Geänderter Entwurf der PflAPrV, Kabinett 
o Relevante Knotenpunkte, Zustandekommen nicht transparent → „Das war es 

ja auch, dass da ja letztlich auch so viel Hinterzimmer-Politik gelaufen ist. 
Also ich würde sagen, dass diese Sachen, die da so öffentlich waren, dass die 
unter Umständen gar nicht so die Durchschlagskraft hatten. Sondern dass 
sich da sehr viel eben so im Hinterzimmer abgespielt hat. Was ja auch nur 
bedingt etwas mit Demokratie zu tun hat. […] und auf einmal, haben die da 
so eine Lösung aus dem Hut gezaubert. Das war also nichts, was so 
erwartbar oder sichtbar gewesen wäre.“ [23:25] 

Hinweis:  
o Lobbyarbeit der Arbeitgeberverbände hatte mutmaßlich Einfluss auf den 

Verlauf 
o Die Zeit zwischen Verabschiedung und In-Kraft-Treten des Gesetzes war 

geprägt durch Prozesse in den Ländern → Umsetzungsprozesse 

 
⇨ Bundesvorstand der Arbeitsgemein-
schaft der Sozialdemokraten und 
Sozialdemokratinnen im Gesundheits-
wesen (ASG), Referat Gesundheitspoli-
tik/ASG (Hrsg.): Das ASG-Reformkon-
zept der Pflegebildung. Bonn 1996. 

A.05 - Weitere Diskursebenen Gesellschaftliche Ebene:  
Aufgrund fehlenden Hintergrundwissens für Laien schwer zu durchschauende 
Thematik 
Mediale Ebene:  
Für Journalisten ebenfalls schwer zu erschließende Thematik. Wurde ab und zu 
dennoch aufgegriffen, tendenziell pro Beibehaltung der Spezialisierung. Dies 
spielte aber keine nennenswerte Rolle für den Verlauf des Diskurses.  
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A.06 - Personen Ergänzung: 
o Sahmel, Karl-Heinz (Professor für Pflegepädagogik) 
o Hasseler, Martina (Pflege- und Gesundheitswissenschaftlerin)  
Hervorhebung:  
o Hoppe, Birgit: setzte sich für Erhalt der Spezialisierung in der Altenpflege ein 
o Weidner, Frank: konnte Stellungnahmen und Veröffentlichungen gekonnt in 

Medien platzieren  

 

A.07 - Gruppen und 
Institutionen 

Ergänzung:  
Wohlfahrtsverbände 
Hervorhebung:  
o AAA 
o BeKD 
o bpa 
o DBR 
o DPR 
o RBS: hatte zu Beginn eine entscheidende Position, z.B. durch die Denkschrift 

„Pflege neu denken“, Finanzierung von Modellprojekten; Bedeutung ließ im 
Verlauf nach 

o Institute, die Modellprojekte evaluiert haben, z.B. Dip und Institut von Stefan 
Görres;  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⇨ Institut für Public Health und 
Pflegeforschung, IPP Bremen: 
https://www.public-health.uni-bre 
men.de/ 

A.08 - Weitere Diskursstränge Hervorhebung:  
o Ausbildungsinhalte: waren nicht mehr zeitgemäß durch veränderte 

Versorgungsanforderungen und verursachten Reformbedarf und auch -druck 
o EU-Anerkennung: Erzeugte Druck von außen, ein neues Gesetz zu 

verabschieden; für Bundesregierung leitend 

 

A.09 - Angrenzende Diskurse Hervorhebung:  
o Demografischer Wandel → Veränderung der Versorgungsbedarfe 
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o Professionalisierung der Pflege → Erweiterung der Wissensbasis, 
wissenschaftliche Fundierung der Pflege; Wiederspiegeln der pflegerischen 
Realität in dem Gesetz 

o Kommerzialisierung der Pflege: lieferte hintergründig die Argumente für 
Beibehaltung der speziellen Abschlüsse und Herabsetzung der Altenpflege; 
Ziel: den Beruf aufrecht erhalten mit niedrigem Qualifikationsniveau, zur 
Rechtfertigung schlechter Bezahlung 

A.10 - Terminus Hervorhebung:  
Generalistische Ausbildung 
Ergänzung:  
Gemeinsame Ausbildung 

 

A.11 - Informationen nach 
Ende des Interviews 

--- 
 

A.12 - Allgemeine 
Informationen 

Ruhiger Büroraum; keine Störungen 
 

A.13 - Dauer in Minuten 53:07  

A.14 - Reflektion eigener 
Leistung  

Keine Anmerkung 
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A.01 - Erster Kontakt/Anfänge 
des Diskursstranges  

o Anfang der 1990er Jahre in NRW in Zusammenhang mit dem 
„Weiterbildungsgesetz Alten- und Gesundheits- und Krankenpflege 
(WGAuGuKrpfl)“ vom 24. April 1990 →Regelt erstmals gemeinsame Zugänge 
der damals bekannten drei Kernpflegeberufe (Krankenpflege, 
Kinderkrankenpflege und Altenpflege) zu einer gemeinsamen Weiterbildung 
→ „Hier war für mich klar erkennbar, dass in der Weiterbildung ein anderes 
Bild von Ausbildung bereits mitgedacht wurde.“ [3:07] 

o „Richtlinie für die Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege sowie in 
der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege“ des MAGS NRW vom Juli 1998: 
Bereits besondere Berücksichtigung der pflegerischen Versorgungsbedarfe 
älterer Menschen 

o Modellversuch der Caritas in Essen (integrative Ausbildungsform): Zu dieser 
Zeit bereits weiterführende Überlegungen zur Konzeption einer 
generalistischen Ausbildung 

⇨ https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_t 
ext_anzeigen?bes_id4264&show_prev 
iew=1 
 
 
 
 
⇨ https://www.mags.nrw/richtlinien-
und-handreichungen  

A.02 - Faktoren für 
Aufkommen des 
Diskursstranges 

Gesellschaftliche Entwicklungen: 
o Demografischer Wandel: Wurde in allen Begründungen angeführt; ging 

einher mit einem Blick auf Versorgungsbedarfe der Bevölkerung, 
institutionelle Kontexte und Gesundheitsgesetzgebung; infolge dessen seit 
Anfang der 1990er Jahre Ausbau der ambulanten Versorgung und Prüfung 
der traditionellen Trennung Krankenhaus/Einrichtungen der Altenhilfe 

o Gesundheitsstrukturgesetze 
Entwicklungen in der Berufsgruppe selbst:  
Verändertes berufliches Selbstverständnis → zunehmende Abgrenzung von 
medizinischer Orientierung der Pflege sowie Abkehr von einem defizit- und 
krankheits- hin zu einem ressourcenorientierten Empowerment-Ansatz; 

 
 
 
 
 
 
⇨ https://www.gesetze-im-internet.d 
e/gsg/GSG.pdf 
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Entwicklung geht zurück bis in die 1960er/70er Jahre; zusätzliche Beförderung 
durch Verankerung und Entwicklung von Pflegestudiengängen an den 
Hochschulen → Entwicklung einer eigenen pflegerischen Expertise, unabhängig 
von der Medizin  
Entwicklungen in der beruflichen Bildung insgesamt: 
Pflegeausbildung nicht integriert in öffentliches System der beruflichen Bildung, 
dennoch hielten entsprechende Konzepte und Überlegungen oftmals Einzug in die 
Diskussion um die Pflegausbildung, wenn auch zeitverzögert → z.B. 
Zusammenführung verwandter Berufe in Berufsfeldern (Bündelungsstrategie), 
Konzentration vieler spezialisierter Einzelberufe auf europäische Kernberufe 
(Reduktionsstrategie) 

A.03 - Pflegefachliche 
Diskursebene 

Ergänzung: 
o Erklärung von Alma Ata, WHO 

 
 
o Ideenwettbewerb 2002/2003 „Pflege neu denken – zukunftsfähige 

Ausbildungskonzepte“, Robert Bosch Stiftung 
 
 
o 1. Entwurf der empfehlenden Ausbildungsrichtlinie für die Krankenpflege und 

Kinderkrankenpflege in NRW (1998) 
 
 
 
o Ausbildung- und Qualifikationsoffensive Altenpflege 

 
 
 
Hervorhebung: 

„Pflege neu denken“, Robert Bosch Stiftung 
Hinweis: 

 
⇨ http://www.euro.who.int/__data/a 
ssets/pdf_file/0017/132218/e93944G. 
pdf  
⇨ https://docplayer.org/18815540-
Ideenwettbewerb-2002-2003-pflege-
neu-denken-zukunftsfaehige-
ausbildungskonzepte.html 
⇨ Überarbeitung von 2003: https://w 
ww.mags.nrw/sites/default/files/asset 
/document/pflege_ausbildungsrichtlini 
en-krankenpflege-kinderkrankenpflege 
.pdf 
⇨ https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/serv 
ice/ publikationen/ausbildungs--und-q 
ualifizierungsoffensive-altenpflege/77 
258 
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NRW lange Zeit „Vorreiterland“ für die Entwicklung der neuen Pflegeausbildung  
 

A.04 - Politische Diskursebene Ergänzung: 
Diskussion des Zugangs zu spezifischen Handlungsfeldern, z.B. Einsatz von 
Pflegefachfrauen bzw. -männern in Perinatalzentren → siehe hierzu Beschluss des 
Gemeinsamen Bundesausschuss und Überlegungen zu Fachweiterbildung für die 
pädiatrische Versorgung → Versuch, die Diskussion neu „aufzumachen“  
Hervorhebung: 

1996: Gutachten der Forschungsgesellschaft für Gerontologie „Strukturreform der 
Pflegeausbildung“ für MAGS NRW: „Also das ist für mich damals eine 
Schlüsselveröffentlichung gewesen, die sehr frühzeitig – zumindest für 
Nordrhein-Westfalen – skizziert hat, in welche Richtung die künftige 
Pflegeausbildung gehen sollte.“ [21:35] 
Hinweis: 
Zeitspanne von 10 Jahren zwischen Abschluss der letzten Modellprojekte und 
Verabschiedung des Gesetzes; Zweifel bei Politikern kamen auf, ob die 2008 
vorliegenden Ergebnisse 2018 noch tragfähig wären; neue Generation von 
Politikern und Referenten „wuchs heran“, die zuvor bereits beantwortete Fragen 
neu aufgriff 

 
 
 
 
⇨ https://www.g-ba.de/richtlinien/41 

A.05 - Weitere Diskursebenen gesellschaftliche Ebene:  
Gesundheitsstrukturgesetze 
Mediale Ebene: 
Hat erheblichen Einfluss auf gesellschaftliche und fachpolitische Ebene; „[…] dass 
damit Argumentationslinien aufgegriffen werden, die bedeutsam sind für die 
Wahrnehmung dieses Themas auf der gesellschaftlichen Ebene.“ [22:58] 
Ergänzung: 
o Fachpolitische Ebene 
o Berufspädagogische Ebene 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
⇨ eventuell auch Verortung als 
angrenzender Diskurs möglich 

A.06 - Personen Ergänzung: 
o Barbara Steffens (Bündnis 90/DIE GRÜNEN) 
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o Karl-Josef Laumann (CDU)  

A.07 - Gruppen und 
Institutionen 

Hervorhebung: 
o BeKD 
o bpa 
o BLGS 
o DPR 
o DV 
o DCV 

Ergänzung: 
o Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte e.V. 
o Diakonie Deutschland 
o Deutsches Rotes Kreuz e.V. 
o Deutscher Evangelischer Verband für Altenarbeit und Pflege e.V.  
o Katholischer Pflegeverband e.V. 
o Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege 
o Katholischer Krankenhausverband Deutschlands e.V. 
o Deutscher Evangelischer Krankenhausverband e.V. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
⇨ https://www.bvkj.de/startseite/ 
⇨ https://www.diakonie.de/ 
⇨ https://www.drk.de/ 
⇨ https://www.devap.de/ 
⇨ http://www.kathpflegeverband.de/ 
⇨ https://www.bagfw.de/ 
⇨ https://kkvd.de/  
⇨ https://dekv.de/ 

A.08 - Weitere Diskursstränge ---  

A.09 - Angrenzende Diskurse Ergänzung: 
Vorbehaltene Tätigkeiten (siehe hierzu Gutachten Dr. Igl) 

 
⇨ Igl, G. (1998): Öffentlich-rechtliche 
Grundlagen für das Berufsfeld Pflege 
im Hinblick auf vorbehaltene 
Aufgabenbereiche. DBfK (Hrsg.), 
Eschborn 
⇨ als Diskursstrang der 
Professionalisierung der beruflichen 
Pflege zu verorten 

A.10 - Terminus Ergänzung: 
o Integrierte Pflegeausbildung 
o Integrative Pflegeausbildung 
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o Zusammenführung der Pflegeausbildungen 
o Allgemeine Pflege  

Hinweis:  
Der Begriff „Generalistik“: 
o zu Beginn des Diskurses eher verhalten eingesetzt 
o erfasst im Grunde die Zusammenführung der drei Pflegeberufe in ein neues 

Berufsbild Pflege 
o übernommen aus europäischen Dokumenten → unglücklich übersetzt; „Also 

es wäre zutreffend in der deutschen Debatte von allgemeiner Pflege zu 
sprechen.“ [61:08] 

A.11 - Informationen nach 
Ende des Interviews 

Hinweis auf aktuelle Veröffentlichung: 
o Alheit, Peter; Herzberg, Heidrun; Walter, Anja (2019): „Generalistikdiskurs“ 

reloaded: Eine qualitative Studie zur Pflegeausbildungsreform im Land 
Brandenburg. In: Pädagogik der Gesundheitsberufe, 6. Jg., Heft 4, S.272-282 

 
 

o Kritische Veröffentlichung aus Lokalpresse zu generalistischer Pflegeausbil-
dung mit Fokus auf Spezialisierung in der Kinderkrankenpflege 

 
⇨ https://xn--zeitschrift-gesundheitsp 
dagogik-ewc.info/online-ausgabe/arch 
iv/aktuelle-ausgabe/235-generalistikdi 
skurs-reloaded-eine-qualitative-studie 
-zur-pflegeausbildungsreform-im-land-
brandenburg 

A.12 - Allgemeine 
Informationen 

Ruhiger Büroraum, keine Störungen   

A.13 - Dauer in Minuten 68:47  

A.14 - Reflektion eigener 
Leistung  

Teilweise lange, verschachtelte Fragestellungen ⇨ Fragen präziser stellen 
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Protokoll 
Aspekt Information und Ankerzitate Anmerkungen 

A.01 - Erster Kontakt/Anfänge 
des Diskursstranges  

Anfang 2000er Jahre: Reform des Krankenpflegegesetzes → Diskussion zur 
Zusammenführung der Kranken- mit der Kinderkrankenpflege 

 

A.02 - Faktoren für 
Aufkommen des 
Diskursstranges 

Pflegepersonal- und Nachwuchsmangel → „Und da hat mir ganz große Sorge 
gemacht, dass das Ergebnis einer generalistischen z.B. sein kann, dass der 
Mitarbeiter – aus Sicht eines Managers – wie eine Schachbrettfigur auf dem 
Schachbrett von einer Abteilung in die andere geschoben werden kann. Und das 
ist natürlich attraktiv für den Arbeitgeber und sogar prima. Den kann ich ja 
überall einsetzen.“  [18:49]  
Ebenso könnte eine Überlegung aus Trägersicht gewesen sein, dass die 
Arbeitsbedingungen in den Kliniken meist besser sind, als in der stationären 
Langzeitpflege und eine gemeinsame Ausbildung Personal aus diesen Bereichen 
zuführen könnte.  
 

 

A.03 - Pflegefachliche 
Diskursebene 

Hervorhebung: 
In Erinnerung blieb: 
o „Pflege neu denken“ (RBS)  
o Evaluation der Modellprojekte durch Görres et al. 
o „Pflegeausbildung in Bewegung“  
→ „Weil ich das Gefühl hatte das Ergebnis stand zu Beginn einer jeden 
Untersuchung bereits fest. […] Man hatte das Gefühl, wenn man sich die 
Arbeiten durchgelesen hat, es wurde alles immer irgendwie so hingebogen, 
dass DAS Ergebnis da rauskam.“ [28:45] 
 

Ergänzung:  
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Aspekt Information und Ankerzitate Anmerkungen 

Fachartikel und Stellungnahmen der Verbände → Internetpräsenzen der 
Verbände 
Hinweis: 
„An der ganzen Diskussion hat mich gestört, dass man nicht nur, Argumente 
ausgetauscht hat, sondern auch Meinung.“ [36:15]; „Und das ist das Gift, das in 
der ganzen Diskussion steckt. Deshalb sag ich, es ist ein Glaubenskrieg. Es ist 
kein Austausch von Argumenten.“ [67:08]; „Hier ist das alles sehr verhärtet, weil 
man eben nicht mehr auf die Fachebene kommt.“ [68:15] 

A.04 - Politische Diskursebene Ergänzung:  
Nicht öffentliche Anhörung vor dem Ausschuss für Gesundheit, Anfang 2016 (?) 
Hervorhebung:  
o Eckpunktepapier der Bund-Länder-Arbeitsgruppe 
o Öffentliche Anhörung PflBRefG: sehr richtungsweisend; „Und da war wieder 

dieses Empfinden: Es geht gar nicht darum uns anzuhören, einen fachlichen 
Diskurs zu führen, sondern eine Idee oder eine Pseudoreligion 
durchzupeitschen.“ [32:43] 

o Petition Kinderkrankenpflege 
o Kompromiss (Lauterbach/Nüßlein): „Letztlich haben die beiden den 

Kompromiss ausgehandelt, um allen gerecht zu werden.“ [36:25] 

 

A.05 - Weitere Diskursebenen Gesellschaftliche Ebene:  
Diskussion ist an allgemeiner Gesellschaft zum größten Teil vorbei gegangen; 
kaum Interesse vorhanden es sei denn man hat durch persönliche Betroffenheit 
einen Bezug zum Thema, z.B. bei Eltern chronisch kranker Kinder oder der Pflege 
des Großvaters  
→ „Wenn man da weiter nicht betroffen ist, […] dann ist man mit der Thematik 
überhaupt nicht konfrontiert und dann wissen manche noch nicht mal, dass es 
da Unterschiede gibt und schon gar nicht, welch komplexes Gebilde man denn 
jetzt da zusammen gebastelt hat.“ [51:24];  
Interesse gilt jedoch meist mehr der Thematik „Fachkräftemangel“ 
 
Mediale Ebene:  
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Aspekt Information und Ankerzitate Anmerkungen 

In Gesetzgebungsverfahren durchweg neutrale Berichterstattung; danach wurde 
nur von „generalistischer Ausbildung“ gesprochen, obwohl durch den Kompromiss 
die Spezialisierungen weiter bestehen → sehr verkürzte Darstellung, vermutlich 
durch mangelndes Wissen: „Mein Eindruck ist insgesamt, dass das Know-How 
zum Gesetz und zur Ausbildungs- und Prüfungsverordnung selbst in manchen 
Kliniken nicht sehr gut ist.“ [47:54] 

A.06 - Personen Hervorhebung:  
o Dielmann, Gerd  
→ „Der ist mir in Erinnerung geblieben. Das fand ich – was er so geschrieben 
hat – vollkommen losgelöst davon, was er jetzt für eine Meinung vertritt. Er 
ist da sehr sachlich und sauber rangegangen, hat alle Argumente gehört, 
hat Pro und Contra abgewogen. Man hatte das Gefühl, das ist doch recht 
neutral. Und das würde ich von jemandem, der wissenschaftlich arbeitet 
doch schon erwarten.“  [29:18] 

o Westerfellhaus, Andreas 
o Vogler, Christine 
o Weidner, Frank 
Ergänzung:   
o Otte, Monika (Petition KKP) 
o Pätzmann-Sietas, Birgit (BeKD) 
o Zoller, Elfriede (BeKD) 

 

 

A.07 - Gruppen und 
Institutionen 

Hervorhebung:  
o BeKD 
o BLGS 
o DBfK  
o DPR 
o Für Altenpflege: Trägerverbände 
Ergänzung:  
o DGKJ 
o GKinD 

 
 
 
 
 
 
 
⇨ https://www.dgkj.de/ 
⇨ https://www.gkind.de/ 
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Aspekt Information und Ankerzitate Anmerkungen 

o DKG 
o Kindernetzwerk 
o Aktionsbündnis Kind im Krankenhaus (AKIK) 
o Kinder und Jugendärzte 

⇨ https://www.dkgev.de/dkg/ 
⇨ http://www.kindernetzwerk.de/de/ 
⇨ https://www.akik.de/ 
⇨ https://www.bvkj.de/der-bvkj/ 

A.08 - Weitere Diskursstränge Hervorhebung:  
o Zugangsvoraussetzungen 
o Ausbildungsinhalte 
o Hochschulische Pflegeausbildung 
o Lernort Praxis → Pflichteinsätze 
o Qualifikation Lehrender 
o Dauer der Ausbildung 
Ergänzung:  
Weiterbildung: vor allem Diskussionen in Bezug auf nötige Weiterbildungen für 
Aufnahme einer Tätigkeit in spezialisierten Arbeitsbereichen bei rein 
generalistischer Ausbildung  

 

A.09 - Angrenzende Diskurse Hervorhebung:  
o Demografischer Wandel  
o Kommerzialisierung der Pflege → „Die Kommerzialisierung führt eben dazu, 

dass die Frage der Qualität immer mehr in den Hintergrund rückt. Und das 
Geld, der wirtschaftliche Erfolg, der Benefit der Aktionäre oder der sonstigen 
Shareholder ist natürlich eher im Vordergrund. Das hat sich ja in den letzten 
20 Jahren dermaßen stark gewandelt, dass es ja schon fast weh tut, wenn 
man in der Zeit dabei war.“ [85:35] 

o Fachkräftemangel/Attraktivität des Pflegeberufes  
Hinweis:  
Verfehlte Politik der vergangenen Jahre spielt eine Rolle → Stichwort: 
Arbeitsbedingungen, „[…] den Zeitmangel verwalten zu müssen.“ [88: 45] 

 

A.10 - Terminus Ergänzung: 
Berufsbezeichnungen 
Hinweis: 
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Aspekt Information und Ankerzitate Anmerkungen 

Zu Begriff Generalistik: „Für mich ist das eine Fehletikettierung dieser Reform.“ 
[90:54] 

A.11 - Informationen nach 
Ende des Interviews 

--- 
 

A.12 - Allgemeine 
Informationen 

Telefoninterview; gute Gesprächsverbindung; keine Störungen oder 
Unterbrechungen 

 

A.13 - Dauer in Minuten 103:50  

A.14 - Reflektion eigener 
Leistung  

Keine Anmerkungen. 
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Experteninterview EI15 
 

Protokoll 
Aspekt Information und Ankerzitate Anmerkungen 

A.01 - Erster Kontakt/Anfänge 
des Diskursstranges  

Ende 1980er Jahre  

A.02 - Faktoren für 
Aufkommen des 
Diskursstranges 

Befürworter argumentierten mit einer Angleichung an Ausbildungen in anderen 
europäischen Ländern 
   

 

A.03 - Pflegefachliche 
Diskursebene 

Ergänzung: 
o Kongresse in der Schweiz, 2 Jahre hintereinander, Anfang 1990er 
o Aktion des DPR: „Generalistik jetzt“ 
o Positionspapiere und weitere Veröffentlichungen der Verbände 
Hervorhebung: 
o „Pflege neu denken“, Robert Bosch Stiftung 
o Bildungsplan „Pflege mit System“, BA 

 
  

A.04 - Politische Diskursebene Hervorhebung: 
o Kabinettsentwurf PflBRefG 
o Antrag Bündnis 90/DIE GRÜNEN 
o Petition Kinderkrankenpflege 
Ergänzung: 
o Zusammenführung der Abschlüsse in der Kranken- und Kinderkrankenpflege 

war bereits für 2003er Gesetz angestrebt und wurde durch „Gegenwind“ von 
Seiten der Kinderkrankenpflege verhindert → Kompromiss: Integrative 
Ausbildung; Altenpflege spielte damals noch keine übergeordnete Rolle 

o Konzertierte Aktion Pflege, Arbeitsgruppe 1: Ausbildungsoffensive Pflege 
(2019-2023) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
⇨ https://www.bundesgesundheits 
ministerium.de/fileadmin/Dateien/3 
_Downloads/K/Konzertierte_Aktion 
_Pflege/0619_KAP_Vereinbarungs 
texte_AG_1-5.pdf 



Protokoll 

EI15 
 

Seite 2 von 4 
     
  

Aspekt Information und Ankerzitate Anmerkungen 

 
Hinweis: 
o „Das alles ist niemals inhaltlich geführt worden, sondern immer nur 

ideologisch.“ [13:19] 
o Zum Zeitraum 2016/2017: „Also das war eine ganz schlimme Zeit. Also da 

war Krieg unter den Befürwortern und unter den Gegnern, richtiger Krieg!“ 
[65:56] 

o Im Kabinettentwurf: „Pflegeberufsgesetz“ → bei Verabschiedung: 
„Pflegeberufegesetz“ 

 

A.05 - Weitere Diskursebenen Gesellschaftliche Ebene:  
Patientenvertreter setzten sich für Beibehalt der Spezialisierung in der 
Kinderkrankenpflege ein, ansonsten kein gesamtgesellschaftliches Interesse an 
Thematik erkennbar: „Ich denke, dass die das gar nicht wissen. Das kriegt ja nicht 
mal Schwester X und Schwester Y mit.“ [71:46] 
 
Mediale Ebene: 
Medieninteresse war da → Pro Spezialisierung  

 

A.06 – Personen Ergänzung: 
o Leupold, Frauke (BeKD) 
o Katthöfer, Beate (BeKD) 
o Zoller, Elfriede (BeKD) 
o Holoch, Elisabeth (DHBW Stuttgart) 
o Gehrke, Ulrika (BeKD) 
o Kriesten, Ursula (AAA, DBVA) 
o Desenfant, Claire (DVLAB, Baden-Württemberg)  
 
Hervorhebung: 
o Kriesten, Ursula 
o Hoppe, Birgit  
o Stöcker, Gertrud  
o Wagner, Franz 
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Aspekt Information und Ankerzitate Anmerkungen 

o Knigge-Demal, Barbara 
 
Hinweis:  
„Also die Gegner oder die Befürworter der Generalistik – weil jeder schimpft ja 
immer Politiker, Politiker, Politiker – ist niemals die Politik gewesen, sondern es 
sind immer die Funktionäre der Berufsverbände gewesen.“ [14:23] 

A.07 - Gruppen und 
Institutionen 

Ergänzung:  
o GKind 
o DGKJ 
Hervorhebung: 
o AAA 
o BeKD 
o bpa 
o BLGS 
o DPR 

 
⇨ https://www.gkind.de/ 
⇨ https://www.dgkj.de/ 

A.08 - Weitere Diskursstränge Hervorhebung:  
EU-Anerkennung 
Hinweis:  
Zu Berufsbildungsgesetz: Thema der Gewerkschaft 

 

A.09 - Angrenzende Diskurse Hervorhebung:  
Demografischer Wandel 

 

A.10 - Terminus Ergänzung: 
Allgemeine Pflegeausbildung 
Hinweis:  
„Generalistik“ oder „generalistisch“ → gebräuchliche aber unpassende 
Bezeichnung 

 

A.11 - Informationen nach 
Ende des Interviews 

---  

A.12 - Allgemeine 
Informationen 

Ruhiges Zimmer, keine Störungen  

A.13 - Dauer in Minuten 102:12  
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A.14 - Reflektion eigener 
Leistung  

Keine Anmerkungen  
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Übersicht A.06 

Personen 
Code Inhalt 

EI01 Ergänzung:  
o Ulrika Gehrke (BeKD, „leidenschaftliche Kinderkrankenschwester“) 
o Elfriede Zoller (BeKD) 
o Christine Hefer (Bayrisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst)  
o Dag Danzglock (Niedersächsisches Kultusministerium) 
o Erwin Rüddel (CDU) 
o Erich Irlstorfer (CSU) 

 

Hervorhebung: 
Gertrud Stöcker: „Personenkontinuität“ im Bereich des BA, aber auch DBR. „Also wenn man es an einer Person festmachen wollte auf der Ebene, dann 
ist das sicherlich maßgeblich die Gertrud Stöcker“ [29:54] 

EI02 Hervorhebung:  
o Stöcker, Gertrud: hat den Diskurs begleitet und auch nochmal einen anderen Blick darauf vertreten → Gesamtblick auf pflegerische Bildung, 

Verortung der Bildung 
o Wagner, Franz 
o Hoppe, Birgit: eine der großen Generalistik-Gegnerin; Professionsfreie Diskussion (Beruf selbst nicht im Fokus): wollte Bestand der Schulen 

schützen; konnte „ihre Leute“ gut mobilisieren 
o Oelke, Uta: hat sich im Laufe der Diskussion zurückgezogen 
o Knigge-Demal, Barbara; Hundenborn, Gertrud; Darmann- Finck, Ingrid: stark involviert 
o Görres, Stefan; Weidner, Frank: Bestärkung durch fundierte Forschungsarbeit 
o Drude, Carsten, Ammende, Rainer: Aus operativer Perspektive  

 

Ergänzung:  
o Tews, Bernd (bpa): weiterer großer Generalistik-Gegner; ebenfalls professionsfreie Diskussion: möglichst hohe Ausbildungszahlen, Qualifikation 

unbedeutend; konnte auch viele Unterstützer mobilisieren 
o Gehrke, Ulrika (BeKD) 
o Pätzmann-Sietas, Birgit (BeKD) 
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 Hinweis:  
Dielmann, Gerd: in Anfangsdiskussion noch Befürworter der gemeinsamen Grundausbildung 

EI03 Ergänzung:  
o Holoch, Elisabeth (BeKD) 
o Zoller, Elfriede (BeKD) 
Hervorhebung:  
o Meifort, Barbara  
o Stöcker, Gertrud  
o Sowinski, Christine 
o Hoppe, Birgit  
Hinweis: 
„Also die Befürworter waren ja häufig auch alle, die irgendwie an den Hochschulen gearbeitet haben als Professorinnen oder Professoren im Bereich 
der Pflegewissenschaft. Die haben fast alle die Generalistik befürwortet. […] Und die haben sich da auch positioniert zur Generalistik. Also mit 
diesem Aufbau der Studiengänge wurde die Generalistik ja nochmal deutlich befördert, weil da die Pflegewissenschaft sich auch nochmal sehr 
eindeutig positioniert hat, fast ausnahmslos, bis auf wenige.“ [91:10] 

EI04 Ergänzung: 
Bernd Meurer (bpa) 
Bernd Tews (bpa) 
Birgit Pätzmann-Sietas (BeKD) 

EI05 Ergänzung:  
o Elfriede Zoller (BeKD) 
o Ulrika Gehrke (BeKD) 
o Bernd Meurer (bpa) 
o Bernd Tews (bpa) 
o Herbert Mauel (bpa) 
o Barbara Dorn (BDA) 
o Brigitte Döcker (AWO) 
o Monika Frommelt (AWO) 

EI06 Ergänzung:  
o Gisela Mettin (BiBB) – hat zusammen mit Barbara Meifort (BiBB) veröffentlicht 
o Wolfgang Becker (BiBB; sehr interessiert an Pflege- und Sozialberufen, allerdings mit Fokus auf die Altenpflege) 
o Hilde Steppe 
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 o Thomas Bals – hatte Gesundheitsfachberufe insgesamt im Blick, nicht nur die Pflege 
o Claudia Bischoff 
o Helga Krüger (Uni Bremen) – „Die hat auch tolle Veröffentlichungen gemacht, so unter dem Frauenblickwinkel“ [44:49] 
A.04: Bodo Keissner-Hesse (DBVA) 
Hervorhebung:  
o Andreas Westerfellhaus: Aufgefallen durch Präsidentschaft des DPR, in der er sich sehr stark gemacht hat 
o Birgit Hoppe 
o Barbara Meifort (sehr interessiert an Pflege- und Sozialberufen) 
Hinweis:  
Karl Lauterbach → war auch einige Jahre Mitglied der ASG 

EI07 Hervorhebung:  
Wagner, Franz (DBfK, DPR) 
Ergänzung:  
o Dürrmann, Peter (DVLAB, Sprecher Bündnis für Altenpflege) 
o Meurer, Bernd (bpa) 
o Tews, Bernd (bpa) 
Pätzmann-Sietas, Birgit (BeKD) 

EI08 Hervorhebung:  
o Dielmann, Gerd 
o Westerfellhaus, Andreas 
o Hoppe, Birgit 
o Nüßlein, Georg 
o Vogler, Christine: war auch in den sozialen Medien sehr aktiv 
o Weidner, Frank: hat sich immer an zentralen Stellen gemeldet und deutlich positioniert 
Ergänzung:  
o Meurer, Bernd (bpa) 
Laumann, Karl-Josef (CDU): nahm wichtige Position im Prozess ein 

EI09 Ergänzung: 
o Igl, Gerhard (Jurist) 
o Bienstein, Christel (DBfK, Pflegewissenschaftlerin) 
o Zegelin, Angelika (Pflegewissenschaftlerin) 
o Büscher, Andreas (DNQP) 
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 Hervorhebung: 
o Hoppe, Birgit 

Hinweis:  
„Aus der Pflegewissenschaftler Szene könnte ich ihnen nicht mal einen Gegner nennen. Die kamen aus der Politik glaube ich, von Verbänden. Aber in 
der Pflegewissenschaft war man sich im Großen und Ganzen eigentlich einig.“ [29:01] 

EI10 Ergänzung:  
o Dürrmann, Peter (DVLAB) → mehrfach Veröffentlichungen in CAREkonkret 
o Wipp, Michael (bpa, DVLAB) → mehrfach Veröffentlichungen bei Vincentz Verlag 
o Laumann, Karl-Josef (CDU) 
o Sießegger, Thomas (Diplom-Kaufmann, Sozialmanagement) 

EI11 Hervorhebung:  
o Birgit Hoppe  
o Andreas Westerfellhaus  

Ergänzung:  
o Dr. Thomas Kunczik (DBVA)  
o Erwin Rüddel (CDU) 
o Karl-Josef Laumann (CDU) 
o Daniel Bahr (FDP) 
o Hermann Gröhe (CDU) 
o Jens Spahn (CDU) 
o Ulrika Gehrke (BeKD)  
o Ralf Twenhöfel (Stiftung Kath. Familien- und Altenpflegewerk) 

Hinweis:  
Mögliche Interviewpartner für Position der Generalistik-Gegner: Einrichtungsleitungen der Altenhilfe 

EI12 Ergänzung: 
o Sahmel, Karl-Heinz (Professor für Pflegepädagogik) 
o Hasseler, Martina (Pflege- und Gesundheitswissenschaftlerin)  
Hervorhebung:  
o Hoppe, Birgit: setzte sich für Erhalt der Spezialisierung in der Altenpflege ein 
o Weidner, Frank: konnte Stellungnahmen und Veröffentlichungen gekonnt in Medien platzieren  

EI13 Ergänzung: 
o Barbara Steffens (Bündnis 90/DIE GRÜNEN) 
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 o Karl-Josef Laumann (CDU) 

EI14 Hervorhebung:  
o Dielmann, Gerd  

→ „Der ist mir in Erinnerung geblieben. Das fand ich – was er so geschrieben hat – vollkommen losgelöst davon, was er jetzt für eine Meinung 

vertritt. Er ist da sehr sachlich und sauber rangegangen, hat alle Argumente gehört, hat Pro und Contra abgewogen. Man hatte das Gefühl, das 

ist doch recht neutral. Und das würde ich von jemandem, der wissenschaftlich arbeitet doch schon erwarten.“  [29:18] 

o Westerfellhaus, Andreas 
o Vogler, Christine 
o Weidner, Frank 
Ergänzung:   
o Otte, Monika (Petition KKP) 
o Pätzmann-Sietas, Birgit (BeKD) 
o Zoller, Elfriede (BeKD) 

EI15 Ergänzung: 
o Leupold, Frauke (BeKD) 
o Katthöfer, Beate (BeKD) 
o Zoller, Elfriede (BeKD) 
o Holoch, Elisabeth (DHBW Stuttgart) 
o Gehrke, Ulrika (BeKD) 
o Kriesten, Ursula (AAA, DBVA) 
o Desenfant, Claire (DVLAB, Baden-Württemberg)  
Hervorhebung: 
o Kriesten, Ursula 
o Hoppe, Birgit  
o Stöcker, Gertrud  
o Wagner, Franz 
o Knigge-Demal, Barbara 
Hinweis:  
„Also die Gegner oder die Befürworter der Generalistik – weil jeder schimpft ja immer Politiker, Politiker, Politiker – ist niemals die Politik gewesen, 
sondern es sind immer die Funktionäre der Berufsverbände gewesen.“ [14:23] 
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Ergänzungen   Kapitel 7 

Die zusammenfassende, inhaltliche Beschreibung der den Experteninterviews entnommenen Extrakte führte 

u.a. zu längeren Aufzählungen. Diese wurden zur besseren Lesbarkeit des Kapitels separat in diesem 

Dokument erfasst und hängen der Arbeit an.  
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1. Weitere Synonyme zum Begriff „Generalistik“ (Einleitung Kapitel 7) 

Die Expert*innen führten mehrere Formulierungen auf, unter denen man ebenfalls Ver-

öffentlichungen und Informationen zum Diskursstrang zur generalistischen Pflegausbildung 

finden könne: 

• Allgemeine Pflege(-ausbildung)  
 

• gemeinsame (Grund-)Ausbildung in der Pflege  
 

• Die neue Berufsbezeichnung „Pflegefachmann/Pflegefachfrau“ 
 

• Pflegefachperson 
 

• General Nurse 
 

• Bachelor/Master in Nursing 
 

• Strukturreform 
 

• Berufsfeld Pflege 
 

• Gesundheitsberufe allgemein 
 

• Weitere Modelle der Zusammenlegung von Pflegeberufen, z.B. mit der Heilerzie-

hungspflege 
 

• Integrierte Pflegeausbildung 
 

• Integrative Pflegeausbildung 
 

• Zusammenführung der Pflegeausbildungen1 

 

 
1 vgl. EI02: A.10; EI03: A.10; EI04: A.10; EI05: A.10; EI06: A.10; EI08: A.10; EI09: A.10; EI11: A.10; EI12: A.10; EI13: A.10; EI14: A.10; EI15: A.10 
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2. Ergänzungen zur pflegefachlichen Diskursebene (Kapitel 7.2.1) 

Es folgen Auflistungen zu hervorgehobenen und ergänzten Veröffentlichungen sowie 

Hinweise auf Veranstaltungsreihen zur pflegefachlichen Diskursebene. 

 

Folgende Publikationen hoben die Experten als in ihrer Wahrnehmung richtungsweisend, 

polarisierend oder zumindest erinnerungswürdig hervor:  

• Die ersten Ausbildungskonzepte der 1990er Jahre (1990-1994)2 
 

• Der Bildungsplan „Pflege mit System“ des Deutschen Bildungsrates von 1993:  

Der Bildungsplan wäre auf großen Widerstand von Seiten der Verbände gestoßen.3 
 

• Die erste Modellausbildung der Caritas in Essen (1997-2000):  

Weiterführend sei bereits zu dieser Zeit über die Konzeption einer generalistischen Aus-

bildung nachgedacht worden.4 
 

• Die Denkschrift „Pflege neu denken“ der Robert Bosch Stiftung aus dem Jahr 2000: 

Wurde benannt als erste Veröffentlichung, in der sich mehrere Verbände gemeinsam 

positionierten. Über sie wäre kontrovers diskutiert worden. Auch in den Experteninter-

views gingen die Meinungen weit auseinander. Die Beschreibungen deckten eine Range 

von „zentraler Meilenstein“ bis „wurde abgelehnt“ ab.5 
 

• Das „Transfernetzwerk innovative Pflegebildung“ (2002-2005)6 
 

• Die Modellprojekte auf Grundlage der Modellklauseln des AltPflG und KrPflG7 
 

• „Pflegebildung offensiv“ (Deutscher Bildungsrat 2007):  

Hervorgehoben wurde eine Einbettung der generalistischen Pflegeausbildung in den 

Gesamtkontext der Pflegebildung.8 
 

• „Pflegeausbildung in Bewegung“ (BMFSFJ 2008):  

Zu dieser Veröffentlichung gingen die Ansichten der Experten erneut auseinander. Einer-

seits wurde sie als „sehr bedeutsam“ angesehen, andererseits aber auch methodisch 

kritisiert. Zudem hervorgehoben wurde das Gutachten der begleitenden Fachkommis-

sion.9 
 

• Die Evaluation von Modellprojekte von Görres et al. aus dem Jahr 200910 

 

 

 
2 EI01: A.01, A.03 

3 vgl. EI05: A.03; EI14: A.03 

4 EI01: A.01, A.03; EI13: A.03 

5 vgl. EI01: A.03; EI02: A.03; EI03: A.03; EI04: A.03; EI05: A.03; EI08: A.03; EI09: A.03; EI12: A.03; EI13: A.03; EI14: A.03; EI15: A.03; 

6 vgl. EI02: A.03; EI05: A.03 

7 vgl. EI01: A.03; EI10: A.03 

8 vgl. EI01: A.03; EI04: A.03; EI05: A.01, A.03 

9 vgl. EI01: A.03; EI03: A.04; EI04: A.03; EI10: A.03; EI14: A.03; EI12: A.03 

10 vgl. EI05: A.03; EI10: A.03; EI14: A.03 
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Die bereits erfassten Veröffentlichungen wurden durch die Experten um folgende ergänzt:  

• World Health Organisation (Hg.) (1978): Declaration of Alma-Ata. International Con-
ference on Primary Health Care. Alma-Ata, USSR, 6-12 September 1978. [Genf]: 
Eigenverlag. 
Die Erklärung enthält die Formulierung des historischen Zieles „Gesundheit für alle“.11 
Siehe hierzu auch den Hinweis auf zugehörige Veranstaltungen weiter unten. 

 

• Oelke, Uta (1998): Ausbildungsrichtlinie für staatlich anerkannte Kranken- und 

Kinderkrankenpflegeschulen in NRW. Hg. v. MAGS NRW. [Düsseldorf]: Eigenver-

lag. 

Es handelte sich hierbei um eine integrierte Ausbildungsform, bei der die ersten zwei 

Ausbildungsjahre gemeinsam unterrichtet wurden und im dritten Jahr eine Differenzie-

rungsphase in der Kranken- bzw. Kinderkrankenpflege folgte.12 Mit der Entwicklung 

dieses landeseinheitlichen Curriculum wäre bereits im Nachgang des im Kapitel 5.2.1 

benannten Workshops des MAGS NRW von 1992 eine „Curriculumgruppe“ beauftragt 

worden.13 
 

• Meifort, Barbara (2001): Eliten brauchen Heloten. Heiteres Berufebasteln in der 

Krankenpflege. In: Dr. med. Mabuse, 26(130), S. 40-44. 

Beschrieben als „kluge Kampfansage“ gegen die Denkschrift „Pflege braucht Eliten“ der 

Robert Bosch Stiftung, der ein reger Leserbriefwechsel gefolgt sei.14 
 

• Bischoff-Wanner, Claudia (2001): 170 Jahre Sonderwege in der Ausbildung der 

Pflege – und kein Ende!? Über das Ausbildungsmodell „Pflege neu denken“. Hrsg. 

Von der Robert Bosch Stiftung. In: Pflege und Gesellschaft, 6 (3), S. 78-86. 

Ebenfalls als kritische Reaktion auf „Pflege neu denken“ aufgeführt.15 
 

• Robert Bosch Stiftung (Hg.) (2004): Ideenwettbewerb 2002/2003 „Pflege neu den-

ken – zukunftsfähige Ausbildungskonzepte“. Dokumentation. Unter Mitarbeit des 

Instituts für angewandte Pflegeforschung (iap), Universität Bremen. [Stuttgart]: Ei-

genverlag.  

Bei dem Ideenwettbewerb gingen zwei der drei Hauptpreise an generalistische 

Ausbildungskonzepte.16 
 

• Forum Pflegewissenschaft (Hg.) (2009): Memorandum. Für eine Verankerung der 

Pflegewissenschaft und Pflegeforschung an Medizinischen Fakultäten und Univer-

sitätskliniken in Deutschland. [Bremen]: Eigenverlag. 

Behandle nicht das Ausbildungsthema selbst, könne u.U. aber dennoch Hinweise 

liefern.17 

 
 

 
11 vgl. WHO 2020: o.S.; EI13: A.03 

12 vgl. Oelke 1998: 118- 141; EI13: A.01, A.03 

13 vgl. EI03: A.03;  

14 vgl. EI06: A.03 

15 ebd.  

16 vgl. RBS 2004: 11-14, 17-19; EI13: A.03 

17 vgl. EI09: A.03 
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• Hundenborn, Gertrud, Knigge-Demal (Hg.) (2010): Modell einer gestuften und mo-

dularisierten Altenpflegequalifizierung. Zwischenbericht. [Bielefeld/Köln]: Eigen-

verlag. 

Die Veröffentlichung sei als Vorarbeit und prägend für die Erstellung der Rahmenlehr-

pläne der Fachkommission nach §53 PflBG zu werten.18 
 

• Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung München (2012): Konzept 

zum Schulversuch „Generalistische Pflegeausbildung mit beruflichem Schwer-

punkt“ in Bayern. [München]: Eigenverlag.  

Dieses Konzept habe als Grundlage für bayrische Schulen fungiert, die generalistisch 

ausbilden wollten.19 
 

• Robert Bosch Stiftung (2013): Gesundheitsberufe neu denken, Gesundheitsberufe 

neu regeln. Grundsätze und Perspektiven – eine Denkschrift der Robert Bosch 

Stiftung. [Stuttgart]: Eigenverlag.  

Die Robert Bosch Stiftung bezeichnet diese Denkschrift als Fortführung von u.a. „Pflege 

neu denken“ und zeigt darin die aus veränderten Rahmenbedingungen hervorgehenden 

Konsequenzen für Gesundheitsfachberufe sowie daraus resultierende gesetzliche Re-

formbedarfe auf.20  
 

• Der Beauftragte der Bundesregierung für die Belange der Patientinnen und Patien-

ten sowie Bevollmächtigter für Pflege (2016): Staatssekretär Karl-Josef Laumann 

fordert "Generalistik jetzt!". Pressemitteilung vom 25. Februar 2016. Berlin: BMG. 

Mit dem Aufruf „Generalistik jetzt!“ warb der damalige Staatssekretär Karl-Josef Laumann 

im Februar 2016 für die generalistische Pflegeausbildung und forderte alle beteiligten 

Akteure zur Mitwirkung auf. Unterstützt wurde der Aufruf u.a. durch den Deutschen 

Pflegerat, die Diakonie und die Caritas.21  
 

Die Experten gaben zudem mehrfach Hinweise auf möglicherweise relevante Veranstal-

tungsreihen: 

• Die BiBB-Fachkongresse: 

Das Bundesinstitut für Berufliche Bildung veranstaltete seit Ende der 1980er Jahre 

berufsbildungspolitische Kongresse an. Unter den dort anwesenden Fachleuten für 

Berufsbildung seien immer auch Vertreter der Berufsverbände der Pflege, teilweise auch 

Pflegewissenschaftler anzutreffen und in Diskussionen involviert. Hervorgehoben wurde 

die 2. BiBB-Fachkonferenz, die vom 9.-11.12.1992 in Berlin stattfand.22 
 

• Tagungen der Verbände der Weiterbildungseinrichtungen:  

Bei diesem Verband handle es sich um einen „lockeren Zusammenschluss“ mehrerer 

Weiterbildungseinrichtungen an denen Pflegelehrer und -manager qualifiziert wurden, 

bevor es entsprechende Studiengänge gab. Auf den Tagungen des Verbandes wäre 

auch über die Thematik gesprochen worden, es sei allerdings wenig dazu dokumentiert.23 
 

 
18 vgl. EI04: A.03 

19 vgl. EI12: A.03 

20 vgl. RBS 2013: 2 f.; EI09: A.03 

21 vgl. Der Beauftragte der Bundesregierung für die Belange der Patientinnen und Patienten sowie Bevollmächtigter für Pflege 2016: 1 f.; 
EI15: A.03 

22 vgl. BiBB 2007: o.S.; EI06: A.03 

23 vgl. EI06: A.03 
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• Der Kongress Pflege aus dem Hause Springer: 

Der Kongress Pflege findet seit dem Jahre 1995 jährlich statt und greift auch Themen der 

Pflegebildung auf.24 
 

• Die ALTENPFLEGE Messe25 
 

• Die Kongresse der großen kirchlichen Träger26 
 

• Die Heidelberger Pflegekongresse: 

Die seit 1991 alle zwei Jahre stattfindenden Heidelberger Pflegekongresse hätten neben 

vielen anderen Themen auch die Ausbildung thematisiert. Sie seien gemein-same 

Veranstaltungen des DBfK und der ÖTV gewesen.27  

          „Auch eine interessante Mischung! Da gab es dann auch sehr spannende Diskussionen.“28 
 

• Veranstaltungen der Robert Bosch Stiftung zur Denkschrift „Pflege neu denken“:  

Ebenfalls hervorgehoben wurden Veranstaltungen zur Denkschrift „Pflege neu denken“29, 

wie die im Kapitel 5.2.1 aufgeführte Veranstaltung im Berliner Abgeordnetenhaus vom 

24.11.2000. 
 

• Veranstaltungen zur WHO-Kampagne „Health for all“: 

Zu der bereits zuvor aufgeführten Kampagne der WHO hätten mehrere Tagungen und 

Kongresse stattgefunden, die teilweise auch die Pflegebildung aufgriffen. Der Fokus hätte 

hierbei mehr auf der Akademischen Ausbildung gelegen.30 
 

• Kongresse in der Schweiz:  

Anfang der 1990er Jahre hätten zwei Jahre hintereinander Kongresse in der Schweiz 

stattgefunden. Auf diesen wäre auch über Pflegebildungsthemen gesprochen worden.31 
 

• Veranstaltungen zu „Pflegeausbildung in Bewegung“:  

Am 04.+05.12.2008 fand die Abschlussveranstaltung der wissenschaftlichen Begleitung 

des Modellvorhabens statt auf der der Abschlussbericht vorgestellt wurde. Zudem gab es 

zur Mitte des Vorhabens hin eine weitere Tagung. Diese wurden in den Interviews als 

„sehr bedeutsam“ beschrieben.32 

 

 

 

 
24 vgl. EI02: A.03 

25 vgl. EI02: A.03 

26 vgl. ebd. 

27 vgl. EI06: A.03 

28 ebd. 

29 vgl. EI06: A.03; EI08: A.03 

30 vgl. EI06: A.02 

31 vgl. EI15: A.03 

32 vgl. EI04: A.03; EI08: A.04 
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3. Ergänzungen zur politischen Diskursebene (Kapitel 7.2.2) 

Es folgen Auflistungen der Hervorhebungen und Ergänzungen zur politischen Diskursebe-

ne. 

Folgende Ereignisse, Veröffentlichungen und Beschlüsse wurden durch die Experten als 

aus ihrer Sicht relevant für die stattgefundenen Entwicklungen hervorgehoben:  

• Das Gutachten „Strukturreform der Pflegeausbildung“ für das MAGS NRW von 

1996:  
„Also das ist für mich damals eine Schlüsselveröffentlichung gewesen, die sehr frühzeitig – zumin-
dest für Nordrhein-Westfalen – skizziert hat, in welche Richtung die künftige Pflegeausbildung 
gehen sollte.“33 

• Die Modellklauseln des AltPflG sowie KrPflG: 
„Das hat vielleicht politisch bei den Vordenkern schon etwas geholfen. Ob das so relevant war, 
weiß ich nicht. Aber es konnte nutzbar gemacht werden. Also ich halte das für einen ganz wichtigen 
Einstieg, der ja in beiden Gesetzen drin war.“34 

• Die Richtlinie 2005/36/EG:  

Die Richtlinie wurde hervorgehoben mit Verweis auf den bereits erwähnten Einfluss der 

europäischen Vorgaben auf den Diskursstrang.35 
 

• „Pflegeausbildung in Bewegung“, BMFSFJ: 

Die Veröffentlichung wurde auch auf der politischen Ebene als richtungsweisend 

benannt.36  
„Das war ausschlaggebend, dass man hinterher an der Debatte nicht mehr vorbeikam.“37 

• Die Arbeit und das Eckpunktepapier der Bund-Länder-Arbeitsgruppe (BLAG):  

Das Eckpunktepapier hätte erstmals die Ausrichtung der generalistischen Ausbildung 

sichtbar gemacht. Die Arbeitstreffen der BLAG hätten in der Regel intern und ohne 

fachliche Einbindung stattgefunden. Mit Ausnahme der Ergebnisse sei nichts davon 

veröffentlicht worden und auch wenig nach außen gedrungen.38  
 

• Der Referentenentwurf des PflBRefG von 2015, BMG/BMFSFJ39 

• Der Antrag von Bündnis 90/DIE GRÜNEN vom März 201640 

• Die Petition der Kinderkrankenpflege vom April 201641 

 

 

 
33 EI13: A.04 

34 EI08: A.04; vgl. hierzu auch EI02: A.04 

35 vgl. EI04: A.04 

36 vgl. EI01: A.04; EI04: A.04; EI08; A.04 

37 EI08: A.04 

38 vgl. EI01: A.04; EI04: A.04; EI05: A.04; EI14: A.04 

39 vgl. EI01: A.04; EI02: A.04; EI15: A.04 

40 vgl. EI09: A.04; EI15: A.04 

41 vgl. EI14: A.04; EI15: A.04 
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• Die Öffentliche Anhörung vor dem Ausschuss für Gesundheit zum PflBRefG: 

Die Anhörung wurde als richtungsweisend für den Diskursstrang beschrieben. Bodo 

Keissner-Hesse hätte sich in dieser Anhörung kritisch zu „Pflegeausbildung in Bewe-

gung“ geäußert. 42 
 

• Der Kompromiss Lauterbach/Nüßlein:  

Der Kompromiss wurde als wichtiger Wendepunkt beschrieben.43 

„Letztlich haben die beiden den Kompromiss ausgehandelt, um allen gerecht zu werden.“44 

• Der abgeänderte Entwurf der PflAPrV des Kabinetts: 

Die vorgenommenen Veränderungen an den Anlagen der PflAPrV wurden ebenfalls als 

relevanter Wendepunkt benannt.45 
 

• Die Beschlussfassung der PflAPrV durch den Bundesrat:  

Insbesondere hervorgehoben wurde der darin enthaltene Auftrag zur Nachbesserung.46 

Der Bundesrat forderte die Bundesregierung dazu auf,  

„[…] die einseitige Absenkung des Niveaus der Altenpflegeausbildung in der Pflegeberufe-
Ausbildungs- und -Prüfungsverordnung (PflAPrV) zum nächstmöglichen Zeitpunkt aufzuheben“.47 

 

Folgende Ereignisse und Veröffentlichungen könnten zudem aus Sicht der Experten eine 

Rolle spielen:  

• Das Europäische Übereinkommen von 1967 und die Europäische Richtlinie von 

197748 
 

• Das Krankenpflegegesetz von 198549 

• Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen (1990): Weiterbildungsge-

setz Alten- und Gesundheits- und Krankenpflege (WGAuGuKrpfl) vom 24.April 

1990. 

Das Gesetz regelte erstmals gemeinsame Zugänge zur Weiterbildung in den drei 

Pflegeberufen.  
„Hier war für mich klar erkennbar, dass in der Weiterbildung ein anderes Bild von Ausbildung bereits 
mitgedacht wurde.“50 

• Bundesvorstand der Arbeitsgemeinschaft der Sozialdemokraten und Sozialdemo-

kratinnen im Gesundheitswesen (ASG), Referat Gesundheitspolitik/ASG (Hrsg.): 

Das ASG-Reformkonzept der Pflegebildung. Bonn 1996.51 

 
 

 
42 vgl. EI06: A.04; EI14: A.04 

43 vgl. EI11: A.04; EI12: A.04; EI14: A.04 

44 EI14: A.04 

45 vgl. EI03: A.04; EI12: A.04 

46 vgl. EI10: A.04 

47 Deutscher Bundesrat 2018: 2 

48 vgl. IE06: A.02 

49 vgl. EI05: A.02 

50 EI13: A.01 

51 vgl. EI12: A.04 
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• Das Urteil des BVerfG von 2002 zur Feststellungsklage des Freistaats Bayern das 

zum AltPflG:  

Besonders hervorgehoben wurden zugehörige Stellungnahmen und Anhörungen der 

Verbände und Sachverständiger sowie der Absatz der Urteilsbegründung, in der eine 

Zusammenführung der drei Pflegeberufe als langfristiges Ziel benannt wurde.52 
 

• Das bundeseinheitliche AltPflG: 

Dieses sei durch die Vereinheitlichung der Rechtsgrundlage ein wichtiger Schritt in 

Richtung der Zusammenführung der Ausbildungen gewesen.53 
 

• Das Krankenpflegegesetz von 2003:  

Bereits damals sei eine Zusammenführung von Ausbildung und Abschlüssen der 

Kranken- und Kinderkrankenpflege diskutiert worden. Hartnäckiger Widerstand von 

Seiten der Kinderkrankenpflege hätten letztlich den Kompromiss einer integrativen 

Ausbildung sowie die Einführung der Modellklauseln herbeigeführt. Diese Integration 

wurde aber auch als weiterer „Mosaikstein“ auf dem Weg der Zusammenführung 

bezeichnet.54  
 

• Der Koalitionsvertrag von 2013:  

In diesem wurde das Ziel einer gemeinsamen Pflegeausbildung festgehalten: 
„Der Wechsel zwischen den Berufen in der Pflege muss erleichtert werden. Wir wollen die 

Pflegeausbildung reformieren, indem wir mit einem Pflegeberufegesetz ein einheitliches Berufsbild mit 

einer gemeinsamen Grundausbildung und einer darauf aufbauenden Spezialisierung für die Alten-, 

Kranken- und Kinderkrankenpflege etablieren.“55 
 

• Die Ausbildungs- und Qualifizierungsoffensive Altenpflege:  

Die Initiative von Bund, Ländern und Verbänden endete 2015 nach dreijähriger Laufzeit. 

Sie umfasste ein umfangreiches Maßnahmenpaket zur Förderung von Aus-, Fort- und 

Weiterbildung in der Altenpflege. Aufgrund der Zielsetzung einer Stärkung der 

bestehenden Spezialisierung in der Altenpflege wurde sie in den Interviews als 

Gegenentwurf zu Generalistik-Bestrebungen beschrieben.56  

„Ich sag mal, das war das Kontra-Programm zu dem, was dann kam.“57 
 

• Eine nicht öffentliche Anhörung vor dem Ausschuss für Gesundheit zum 

PflBRefG: 

Bereits Anfang 2016 wären Vertreter von Verbänden und Sachverständige unter 
Ausschluss der Öffentlichkeit zum PflBRefG gehört worden. Diese Anhörung hätte in 
kleinerer Runde stattgefunden als die öffentliche Anhörung im Mai 2016. Dadurch wäre 
auch dem Einzelnen mehr Redezeit zugekommen.58 

 

• Die Stagnation im Gesetzgebungsverfahren im Jahre 2016: 

Wie bereits im Kapitel 5.2.2 beschrieben, kam der Gesetzgebungsprozess in der zweiten 

Hälfte des Jahres 2016 ins Stocken. Diese Stagnation, die sich bis März 2017 halten 

 
52 vgl. BVerfG 2002: 4; EI01: A.04; EI02: A.04; EI05: A.04; EI06: A.04; EI11: A.04; siehe hierzu auch Kapitel 4.2 

53 vgl. EI06: A.04 

54 vgl. EI01: A.04; EI02: A.04; EI06: A.07; EI14: A.01; EI15: A.04 

55 Deutsche Bundesregierung 2013: 85; vgl. hierzu auch EI05: A.04 

56 vgl. BMFSFJ 2013: o.S.; EI13: A.03; EI11: A.04 

57 EI11: A.04 

58 vgl. EI14: A.04 
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sollte, sei laut der Experten eine Folge des Widerstandes gegen eine rein generalistische 

Pflegeausbildung zu sehen und relevant für den folgenden Verlauf.59  
 

• Ein Bund-Länder-Workshop am 16./17.10.2017: 

Im Rahmen dieses Workshops seien Vorarbeiten zur PflAPrV und den Rahmenlehrplä-

nen geleistet worden.60 
 

• Das Einsetzen der Fachkommission nach §53 PflBG und die von dieser erarbeite-

ten Rahmenlehrpläne: 

Mit den August 2019 veröffentlichten Rahmenlehrplänen seien auf Bundesebene 

erstmals die Inhalte der Pflegeausbildung durch eine facheigene Expertengruppe 

formuliert worden.61  

„Da kuckt ja jetzt jeder drauf. Da wird ja der Beweis geführt: Ist es tatsächlich so abbildbar, wie das 
immer behauptet wurde.“62  

 

• Die Konzertierte Aktion Pflege (KAP):  

Im Juli 2018 startete die KAP des BMG gemeinsam mit BMFSFJ und BMAS, die neben 

anderen Zielsetzungen auch einen Ausbau der Aus- und Weiterbildungskapazitäten 

innerhalb der Pflegebildung vorsah. In diesem Sinne soll der Start der neuen 

Pflegeausbildung durch die „Ausbildungsinitiative Pflege“ begleitet werden. Laut der 

interviewten Experten könnten somit auch die Diskussionen und Ergebnisse der 

Arbeitsgruppe 1: Ausbildung und Qualifizierung des KAP für den Diskursstrang zur 

generalistischen Pflegeausbildung von Bedeutung sein.63  
 

• Die Beschlüsse des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Anerkennung der 

generalistischen Abschlüsse in der Kinderkrankenpflege:  

Der G-BA stellt in Frage, ob die Absolventen der generalistischen Pflegeausbildung, also 

Pflegefachfrauen und -männer ohne Weiterqualifikation nach der Ausbildung für die 

„hochspezialisierte Pflege von extrem unreifen Frühgeborenen oder intensivpflichtigen 

Reifgeborenen“ überhaupt geeignet wären. Jene, die ihren Vertiefungseinsatz nicht in der 

Kinderkrankenpflege absolvierten, sprechen sie ohne entsprechende Weiterbildung 

selbst die „Voraussetzungen für einen selbständigen Einsatz in der Normalpflegestation 

einer Kinderklinik“ ab. Ein Teil der Experten sah hierin ein „neu aufmachen“ der 

Diskussion.64 

„Und das sind wichtige Dinge, die auch immer… die sind erstmal fachlich, aber die sind auch 
hochpolitisch.“65 

 
 
 

 
59 vgl. EI03: A.04 

60 vgl. EI04: A:04 

61 vgl. EI04: A.04; EI05: A.04; EI06: A.04; EI08: A.04 

62 EI08: A.04 

63 vgl. BMG 2019: o.S.; EI02: A.04; EI06: A.04; EI11: A.04; EI15: A.04 

64 vgl. G-BA 2020: 7 f.; EI02: A.04; EI08: A.04; EI13: A.04 

65 EI08: A.04 
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4. Weitere beteiligte Personen (Kapitel 7.3.1) 

Es folgt eine Auflistung weiterer als Diskursteilnehmer aufgeführter Personen: 

• Bahr, Daniel (FDP, 2011-2013 Bundesminister für Gesundheit) 
 

• Bals, Thomas (Universität Osnabrück): 
Der Professor für Berufs- und Wirtschaftspädagogik hätte nicht explizit die Pflege son-
dern vielmehr die Gesundheitsfachberufe insgesamt im Blick. 

 

• Becker, Wolfgang (BiBB): 
Wolfgang Becker habe bei seiner Tätigkeit für das BiBB ein besonderes Interesse an den 
Entwicklungen innerhalb der Ausbildungen in den Pflege- und Sozialberufen gezeigt. 
Sein Fokus hätte dabei auf der Altenpflege gelegen. Hierzu gäbe es mehrere 
Veröffentlichungen, an denen er mitgewirkt hat. 

 

• Bischoff, Claudia (Pflegewissenschaftlerin) 
 

• Büscher, Andreas (Hochschule Osnabrück, DNQP) 
 

• Danzglock, Dag (Niedersächsisches Kultusministerium) 
 

• Dielmann, Gerd (ver.di, zuvor ÖTV):  

Herr Dielmann stand zu Beginn der Debatte noch hinter der Idee einer generalistischen 

Pflegeausbildung, revidierte diese Ansicht jedoch im Verlauf und sprach sich dann 

dagegen aus.66  

„Der ist mir in Erinnerung geblieben. Das fand ich – was er so geschrieben hat – vollkommen 
losgelöst davon, was er jetzt für eine Meinung vertritt. Er ist da sehr sachlich und sauber 
rangegangen, hat alle Argumente gehört, hat Pro und Contra abgewogen. Man hatte das Gefühl, 
das ist doch recht neutral. Und das würde ich von jemandem, der wissenschaftlich arbeitet doch 
schon erwarten.“67 

 

• Görres, Stefan (Universität Bremen, IPP Bremen):  
Der Pflegewissenschaftler hätte den Diskursstrang durch fundierte Forschungsarbeit be-
reichert. 

 

• Gröhe, Hermann (CDU, 2013-2018 Bundesminister für Gesundheit) 
 

• Hasseler, Martina (Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften) 
 

• Hefer, Christine (Bayrisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissen-
schaft und Kunst) 

 

• Igl, Gerhard (Jurist) 
 

• Irlstorfer, Erich (CSU) 
 

• Krüger, Helga (Uni Bremen) 
 

• Meifort, Barbara (BiBB):  
Frau Meifort hätte sie sich ebenfalls sehr für die Entwicklungen im Bereich der Ausbildun-
gen in den Pflege- und Sozialberufen interessiert und maßgeblich zu Beginn des Diskurs-
stranges mehrfach dazu publiziert. 

 

• Mettin, Gisela (BiBB) 
 

• Spahn, Jens (CDU, amtierender Bundesminister für Gesundheit) 
 

• Steffens, Barbara (Bündnis 90/DIE GRÜNEN, 2010-2017 Ministerin für Gesundheit, 
Emanzipation, Pflege und Alter des Landes NRW) 

 

 
66 vgl. EI01: A.06; EI02: A.06; EI06: A.06; EI08: A.06; EI09: A.06; EI11: A.06; EI14: A.06 

67 EI14 
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• Steppe, Hilde (Pflegewissenschaftlerin) 
 

• Zegelin, Angelika (Pflegewissenschaftlerin)68 
 

5. Weitere beteiligte Institutionen und Gruppen (Kapitel 7.3.2) 

Über die aufgeführten Gruppen und Institutionen hinaus hätten sich folgende ebenfalls an 

dem Diskurs beteiligt: 

• Das Bundesinstitut für Berufliche Bildung 
 

• Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di, ehemals ÖTV) 
 

• Die Institute, die Modellprojekte evaluierten, z.B. das Deutsche Institut für 

angewandte Pflegeforschung e.V. (dip) 
 

• Die Deutsche Krankenhausgesellschaft e.V. (DKG) 
 

• Das Deutsches Rotes Kreuz e.V. (DRK) 
 

• Der Deutsche Evangelische Verband für Altenarbeit und Pflege e.V. (DEVAP) 
 

• Der Katholische Pflegeverband e.V.  
 

• Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e.V. 
 

• Der Katholische Krankenhausverband Deutschlands e.V. (KKVD) 
 

• Der Deutsche Evangelische Krankenhausverband e.V. (DEKV) 
 

• Die Arbeitsgruppe der Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten im 
Gesundheitswesen (ASG), die ein eigenes Reformkonzept veröffentlicht hätten 

 

• Die Friedrich-Ebert-Stiftung, die auch Veröffentlichungen, Diskussionspapiere und 
ähnliches dazu herausgebracht hätte 

 

• Der Verband der Weiterbildungseinrichtungen in der Pflege  
 

• Der GKV-Spitzenverband 
 

• Die Deutsche Gesellschaft für Pflegewissenschaft e.V. (DGP) 
 

• Der Deutsche Paritätischer Wohlfahrtsverband – Gesamtverband e.V.69 

 

 

  

 
68 vgl. EI01: A.06; EI02: A.06; EI03: A.06; EI06: A.06; EI09: A.06, A.11; EI11: A.06; EI12: A.06; EI13: A.06 

69 Vgl. EI02: A.07; EI03: A.07; EI05: A.07; EI06: A.07; EI08: A.07, A.11; EI11: A.07; EI12: A.07; EI13: A.07; EI14: A.07 
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sachs.susanne@web.de

Von:
Gesendet: Freitag, 8. Mai 2020 15:15
An:
Betreff: Re:   Nachfrage zu Ihrer Berufsbezeichnung

Kennzeichnungsstatus: Gekennzeichnet

 
Liebe Frau Sachs, 
so ganz stimmt es nicht, doch wenn ich nach meinem Beruf gefragt werde, antworte ich: 
Kinderkrankenschwester und Diplom- Medizinpädagogin. 
 
In der Tat habe ich bis zu meinem Abschluss und akademischen Grad an der Humboldt Universität innerhalb von 20 
Jahren mehre Qualifizierungen durchlaufen. 
Sie widerspiegeln zugleich Reformen in der Pflegeausbildung und das Bildungssystem der DDR .  
Es hat mir viel  Spaß gemacht, in meinem „ Archiv " genau nachzusehen, wie die Abschlüsse korrekt lauteten und 
Ihnen dies zuzuarbeiten. 
 
Grundausbildung: 
• Urkunde zur staatlichen Anerkennung mit Berechtigung zur Ausübung  Berufes als Säuglings - und 
Kinderkrankenschwester  
• Facharbeiterzeugnis 
• medizinische Fachschulanerkennug , als die medizinischen Grundausbildungen in das Hoch- und Fachschulwesen 
überführt wurden und alle Gesundheitsfachberufe ein drei-jähriges Studium bis 1990 ( Einigungsvertrag) 
absolvieren. 
 
Abschlüsse als Lehrkraft auf dem Weg bis zum 1.akademischen Grad, erworben  und verliehen von der Humboldt 
Universität zu Berlin: 
• Lehrfacharbeiter für die Ausbildung von  Lehrlingen im stationären Bereich der Kinderkrankenpflege  
• Lehrmeister für das Gesundheitswesen in der Fachrichtung Kinderkrankenschwester  
• Medizinpädagoge - Lehrkraft für den Berufspraktischen Unterricht- Fachrichtung Kinderkrankenpflege  
• Diplom- Medizinpädagoge - Hochschulabschluss mit dieser Berufsbezeichnung und Akademischer Grad 
• Fachschuldozentin - staatlicher Titel  . 
Auf meiner Visitenkarte stand danach: 
FSD Dipl.Med.Päd...........  
 
Außer dem verliehenen Titel, haben diese Berufsbezeichnungen alle Lehrkräfte in der Ausbildung von 
Gesundheitsberufen , die diesen Bildungsweg im „ Einheitlichen Sozialistischen Bildungssystem " der DDR gegangen 
sind  . 
 
Mit dem Diplom durfte ich in der Theorie und Praxis unterrichten . 
Ich blieb aber bis 1992 ausschließlich in der Klinik und damit in der praktischen Ausbildung. 
Ab 1992 griff das 3. Krankenpflegegesetz der BRD . Seither war ich in der Theorie und Praxis, nicht nur in der 
Kinderkrankenpflege tätig. 
 
Wenn ich dies so bilanziere, wird mir immer wieder der qualitative, bildungs- und systembezogene Abstieg der 
Ausbildungen in den Pflegeberufen bewusst . Und das Pflegeberufegesetz toppt dabei alles zuvor. 
 
Vielleicht sind diese Fakten für Ihre Arbeit auch interessant. 
Weiterhin viel Spaß und Erfolg. 
Fragen Sie mich gerne weiter. 

Ulrika Gehrke 

Susanne Sachs 
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Herzliche Grüße aus dem sonnigen und fast Corona  freien Rostock  
Ulrika Gehrke  
 

 
 

  
  

 

 
  

 

  
  

 
  

 

 

 

 

 

 

Am 07.05.2020 um 16:31 schrieb Susanne Sachs: 

 

Liebe Frau Gehrke,

Ich beschreibe gerade, wen ich für die Masterarbeit interviewt habe und schreib hier auch dazu, 
welche Qualifikation die Personen mitbringen.

Nun will ich keine Fehler machen mit Ihren Berufsbezeichnungen, weshalb ich lieber nochmal 
nachhake.

Sie sagten meine ich, sie seien Facharbeiterin für Kinderpflege, Lehrfacharbeiterin und 
Lehrmeisterin Medizinpädagogik?

Ist das so korrekt?  

Bitte verbessern Sie mich andernfalls!

Herzliche Grüße aus Rheinland-Pfalz,

Susanne Sachs 



 

 

 

 

Versicherung selbständiger Arbeit 

Hiermit bestätige ich, dass die vorliegende Arbeit von mir selbständig verfasst 

wurde und ich keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel – insbesondere 

keine im Quellenverzeichnis nicht benannten Internet-Quellen – benutzt habe 

und die Arbeit von mir vorher nicht in einem anderen Prüfungsverfahren 

eingereicht wurde. Die eingereichte schriftliche Fassung entspricht der auf 

dem elektronischen Speichermedium (CD-ROM). 

  

Vallendar, 05.06.2020 

Ort, Abgabedatum   Unterschrift der Verfasserin 

  

 
 

 

 



Einverständniserklärung  

 

Ich bin damit einverstanden, dass meine Masterarbeit online über den 

Hochschulschriften-server KiDokS oder in der Bibliothek der Philosophisch-

Theologischen Hochschule Vallendar veröffentlicht und damit der 

Fachleserschaft zugänglich gemacht wird. 

 

 

Susanne Sachs  Vallendar, 05.06.2020 

Vorname, Name   Ort, Datum     Unterschrift 

 


